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Kapitel I

1.  Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst

I. Präambel

1.  Der Berufung aller Menschen zur Gemeinschaft mit Gott 
und untereinander zu dienen, ist der Auftrag der Kirche. In 
lebendigen Gemeinden und Gemeinschaften bemüht sie sich, 
weltweit diesem Auftrag durch die Verkündigung des Evange-
liums, die Feier der Eucharistie und der anderen Sakramente 
sowie durch den Dienst am Mitmenschen gerecht zu werden. 

 Diese Sendung verbindet alle Glieder im Volk Gottes; sie 
bemühen sich, ihr je an ihrem Ort und je nach ihrer Bega-
bung zu entsprechen. Diesem Ziel dienen auch die Einrich-
tungen, die die Kirche unterhält und anerkennt, um ihren 
Auftrag in der Gesellschaft wirksam wahrnehmen zu kön-
nen. Wer in ihnen tätig ist, wirkt an der Erfüllung dieses 
Auftrags mit. Alle, die in den Einrichtungen mitarbeiten, 
bilden - unbeschadet der Verschiedenheit der Dienste und 
ihrer rechtlichen Organisation - eine Dienstgemeinschaft.

2.  In der Bundesrepublik Deutschland ist der Kirche durch 
das Grundgesetz die Freiheit garantiert, ihre Angelegenhei-
ten selbständig innerhalb der Schranken des für alle gelten-
den Gesetzes zu ordnen und zu verwalten. Die Kirche kann 
ihre Sendung und ihren Dienst in vielfältigen Formen ver-
wirklichen. Sie ist nicht darauf beschränkt, dafür besondere 
kircheneigene Gestaltungsformen zu entwickeln, sondern 
kann sich auch der jedermann offenstehenden Privatauto-
nomie bedienen, um ein Dienstverhältnis zu begründen und 
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zu regeln. Deshalb ist es ihr möglich, neben den ehrenamtli-
chen auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gewinnen.

3.  Für alle, die im kirchlichen Dienst stehen, trägt die Kirche 
eine besondere Verantwortung. Aufgrund ihrer Sendung ist 
die Kirche verpflichtet, die Persönlichkeit und Würde der 
einzelnen Mitarbeiterin und des einzelnen Mitarbeiters zu 
achten und zu schützen und das Gebot der Lohngerech-
tigkeit zu verwirklichen. Das kirchliche Arbeitsrecht muss 
daher außer den Erfordernissen, die durch die kirchlichen 
Aufgaben und Ziele gegeben sind, auch den Grundnormen 
gerecht werden, wie sie die Katholische Soziallehre für die 
Arbeits- und Lohnverhältnisse heraus gearbeitet hat. 

 Für kirchliche Dienstverhältnisse ergeben sich daraus fol-
gende Grundsätze:

II. Eigenart des kirchlichen Dienstes

Kirchliche Einrichtungen dienen dem Sendungsauftrag der 
Kirche. Daraus ergibt sich, dass alle Gestaltungsformen des 
kirchlichen Dienstes, auch die arbeitsrechtlichen Beziehungen 
zwischen den kirchlichen Anstellungsträgern und ihren Be-
schäftigten, dem religiösen Charakter des kirchlichen Auftrags 
entsprechen müssen. In der Einrichtung selbst muss sichtbar 
und erfahrbar werden, dass sie sich dem Auftrag Christi ver-
pflichtet und der Gemeinschaft der Kirche verbunden weiß. 
Alle Beteiligten, Dienstgeber sowie leitende und ausführende 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, „an der 
Verwirklichung eines Stückes Auftrag der Kirche im Geist ka-
tholischer Religiosität, im Einklang mit dem Bekenntnis der ka-

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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tholischen Kirche und in Verbindung mit den Amtsträgern der 
katholischen Kirche“ mitzuwirken.

III. Anforderungen an Träger und Leitung 
kirchlicher Einrichtungen

1.  Zielsetzung und Tätigkeit, Organisationsstruktur und Lei-
tung kirchlicher Einrichtungen haben sich an der Glau-
bens- und Sittenlehre und an der Rechtsordnung der Kir-
che auszurichten. Jede dieser Einrichtungen muss sich als 
Teil der Kirche begreifen. Keine Einrichtung darf sich ohne 
Zustimmung der zuständigen kirchlichen Autorität „katho-
lisch“ nennen.

2.  Träger und Leitung tragen die Verantwortung für den 
kirchlichen Charakter der Einrichtung. Sie haben auch da-
für zu sorgen, dass in der Einrichtung geeignete Personen 
tätig sind, die bereit und in der Lage sind, den kirchlichen 
Charakter der Einrichtung zu pflegen und zu fördern. Nur 
wenn die religiöse Dimension des kirchlichen Dienstes be-
achtet und der kirchliche Charakter der Einrichtung durch 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bejaht werden, kann 
die Kirche ihren Dienst an dem Menschen glaubwürdig er-
füllen.

IV. Anforderungen der Kirche an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1.  Die Gestaltung des kirchlichen Arbeitsverhältnisses geht 
von der Dienstgemeinschaft aller aus, in der jede Mitarbei-
terin und jeder Mitarbeiter das kirchliche Selbstverständnis 
der Einrichtung anerkennt und dem dienstlichen Handeln 

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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zugrunde legt. Das verpflichtet jede Mitarbeiterin und  je-
den Mitarbeiter zu einer Leistung und Loyalität, die der 
Stellung der Einrichtung in der Kirche und der übertra-
genen Aufgabe gerecht werden. Die Kirche muss deshalb 
an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anforderungen 
stellen, die gewährleisten, dass sie ihren besonderen Auf-
trag glaubwürdig erfüllen können. Dazu gehören fachliche 
Tüchtigkeit, gewissenhafte Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben und eine Zustimmung zu den Zielen der Einrich-
tung.

2.  Damit die Einrichtung ihre kirchliche Sendung erfüllen 
kann, muss der kirchliche Dienstgeber bei der Einstellung 
darauf achten, dass eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter 
die Eigenart des kirchlichen Dienstes bejaht. Er kann pas-
torale, katechetische und in der Regel erzieherische Auf-
gaben nur einer Person übertragen, die der katholischen 
Kirche angehört.

3.  (1) Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wird erwartet, dass sie die Grundsätze der katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten. Im 
pastoralen und katechetischen Dienst sowie bei Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die aufgrund einer Missio canonica 
oder einer bischöflichen Beauftragung tätig sind, ist das per-
sönliche Lebenszeugnis im Sinne der Grundsätze der Glau-
bens- und Sittenlehre erforderlich, dies gilt in der Regel auch 
für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im erzieherischen Dienst.

 (2) Von nicht katholischen christlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Wahrheiten 

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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und Werte des Evangeliums achten und dazu beitragen, sie 
in der Einrichtung zur Geltung zu bringen. Nichtchristliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, die 
ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu übertragenden 
Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen.

 (3) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchen-
feindliches Verhalten zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer 
persönlichen Lebensführung und in ihrem dienstlichen 
Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der Einrich-
tung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden.

4.  Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Beschäf-
tigungsanforderungen nicht mehr, so muss der Dienstgeber 
durch Beratung versuchen, dass die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter diesen Mangel auf Dauer beseitigt. Im konkre-
ten Fall ist zu prüfen, ob schon ein solches klärendes Ge-
spräch oder eine Abmahnung, ein formeller Verweis oder 
eine andere Maßnahme (z. B. Versetzung, Änderungskün-
digung) geeignet sind, dem Obliegenheitsverstoß zu begeg-
nen. Eine Kündigung muss als letzte Maßnahme nicht nur 
arbeitsrechtlich, sondern auch im Licht der religiösen Di-
mension der kirchlichen Dienstgemeinschaft gerechtfertigt 
sein. Liegt ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß vor, so 
hängt die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung von der 
Abwägung der Einzelfallumstände ab. Bei der Abwägung 
ist dem Selbstverständnis der Kirche ein besonderes Ge-
wicht beizumessen, ohne dass die Interessen der Kirche die 
Belange des Arbeitnehmers dabei prinzipiell überwiegen.

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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V. Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen

1.  In der Bundesrepublik Deutschland hat die Kirche das 
verfassungsmäßig gewährleistete Recht, ein eigenes Rege-
lungsverfahren zu schaffen, um ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse 
zu beteiligen. Das Tarifvertragssystem mit dem zu seinen 
Funktionsvoraussetzungen gehörenden Arbeitskampf si-
chert nicht die Eigenart des kirchlichen Dienstes. Tarif-
verträge kirchlicher Einrichtungen mit verschiedenen Ge-
werkschaften sind mit der Einheit des kirchlichen Dienstes 
unvereinbar. Streik und Aussperrung widersprechen den 
Grunderfordernissen des kirchlichen Dienstes. Für die Ein-
richtungen der Glaubensverkündigung und die Werke der 
Nächstenliebe gäbe daher die Kirche ihren Sendungsauf-
trag preis, wenn sie ihren Dienst den Funktionsvorausset-
zungen des Tarifvertragssystems unterordnen würde.

2.  Die Dienstgemeinschaft als das maßgebende Strukturele-
ment des kirchlichen Dienstes gebietet es, dass unterschied-
liche Interessen bei Dienstgebern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern unter Beachtung des Grundkonsenses 
aller über den kirchlichen Auftrag ausgeglichen werden. 
Diesem Zweck dient es, dass die Kirche mit paritätisch be-
setzten arbeitsrechtlichen Kommissionen einen eigenen 
Weg zur Regelung der Vergütung und anderen Arbeits-
bedingungen geht. Die Kompetenz der arbeitsrechtlichen 
Kommission eröffnet die Möglichkeit, dass jeder Interes-
senkonflikt Gegenstand einer Schlichtung sein kann. Dabei 

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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bleibt die Hirtenaufgabe des Bischofs unberührt, die um-
fassende Verantwortung für alle ihm anvertrauten Gläubi-
gen wahrzunehmen. Das kirchenspezifische Arbeitsrechts-
regelungsverfahren des Dritten Weges sichert und fördert 
die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen. Es leistet damit 
zugleich einen Beitrag für die vom Kirchenverständnis ge-
tragene Dienstgemeinschaft.

VI. Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche 
Betriebsverfassung

Nach dem Grundgesetz bestimmt die Kirche für den ihr zuge-
ordneten Bereich, „ob und in welcher Weise die Arbeitnehmer 
und ihre Vertretungsorgane in Angelegenheiten des Betriebs, 
die ihre Interessen berühren, mitwirken und mitbestimmen“. 
Die Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 
geboten, weil sie den Dienst der Kirche verantwortlich mitge-
stalten. Die Verwirklichung der Mitbestimmung kann nicht von 
der Verfasstheit der Kirche, ihrem Auftrag und der kirchlichen 
Dienstverfassung getrennt werden. Hierzu wurde aufgrund des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts die Ordnung für Mitar-
beitervertretungen erlassen. Damit füllen die Kirchen den vom 
Staat zu selbstbestimmter Gestaltung anerkannten Regelungs-
raum auch zur Wahrung einer Konkordanz mit der staatlichen 
Arbeitsrechtsordnung aus. Zwar entscheiden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter selbst darüber, ob eine Mitarbeitervertre-
tung gebildet wird; der Dienstgeber hat aber im Rahmen der 
geltenden Regelung daran mitzuwirken und etwaige Hindernis-
se zu beseitigen. Er soll denjenigen, die ein Amt in der Mitar-
beitervertretung übernehmen, erforderliche Hilfen zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben anbieten. Die Mitarbeiterinnen und 

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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Mitarbeiter sollen die Möglichkeit des Mitarbeitervertretungs-
rechts nutzen, ihre Rechte und Interessen, ihre Anliegen und 
Sorgen in der vorgesehenen Weise zur Geltung zu bringen. Der 
Dienstgeber darf sie hieran nicht hindern. Der kircheneigene 
Weg im Mitarbeitervertretungsrecht schließt schon im Hinblick 
auf die kirchliche Soziallehre eine gleichwertige soziale Ver-
antwortung ein. Gleichwohl erfordert dieser Weg Unterschiede 
zum weltlichen Betriebsverfassungs- und Personalvertretungs-
recht. Sie haben ihren Grund in der Sendung der Kirche.

VII. Koalitionsfreiheit kirchlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kirchlichen              
Dienstes können sich in Ausübung der Koalitionsfreiheit als 
kirchliche Arbeitnehmer zur Beeinflussung der Gestaltung    
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in Vereinigungen 
(Koalitionen) zusammenschließen, diesen beitreten und  
sich in ihnen betätigen. Die Koalitionen sind berechtigt, im 
Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen innerhalb der 
kirchlichen Einrichtung für den Beitritt zu diesen Koalitionen 
zu werben, über deren Aufgabe und Tätigkeit zu informieren 
sowie Koalitionsmitglieder zu betreuen. Die Mitwirkung von 
tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) in 
den arbeitsrechtlichen Kommissionen des Dritten Weges ist 
gewährleistet. Die Koalitionsfreiheit entbindet die Vertreter 
der Koalition nicht von der Pflicht, das verfassungsmäßige 
Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur Gestaltung der sozi-
alen Ordnung ihres Dienstes zu achten und die Eigenart des 
kirchlichen Dienstes zu respektieren.

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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VIII. Gerichtlicher Rechtsschutz

Soweit die Arbeitsverhältnisse kirchlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dem staatlichen Arbeitsrecht unterliegen, sind die 
staatlichen Arbeitsgerichte für den gerichtlichen Rechtsschutz 
zuständig. Für Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten der kirch-
lichen Ordnungen für ein Arbeitsvertrags- und des Mitarbeiter-
vertretungsrechts werden für den gerichtlichen Rechtsschutz 
unabhängige kirchliche Gerichte gebildet.

IX. Gemeinsame Verantwortung

1.  Bei ihrer Entscheidung für ein kircheneigenes Dienst- und 
Arbeitsrecht hat sich die Kirche davon leiten lassen, „dass 
das Grundgesetz der menschlichen Vervollkommnung und 
deshalb auch der Umwandlung der Welt, das neue Gebot 
der Liebe ist, ... dass allen Menschen der Weg der Liebe 
offensteht und der Versuch, eine umfassende Brüderlichkeit 
herzustellen, nicht vergeblich ist“. Wenn die erzieherischen, 
caritativen, missionarischen und sozialen Einrichtungen 
von diesem Glauben durchdrungen sind, bringen sie den 
Auftrag der Kirche in der Welt von heute für alle Menschen 
verständlich zum Ausdruck.

2.  Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn, Ziel und 
Struktur des kirchlichen Dienstes und ihre eigene Aufga-
be darin besser erkennen können, kommt ihrer Aus- und 
Fortbildung große Bedeutung zu. Sie müssen bereits in der 
Ausbildungsphase mit den funktionalen Erfordernissen, 
aber genauso mit den ethischen und religiösen Aspekten 
ihres Dienstes vertraut gemacht werden. Im Rahmen der 
fachlichen und beruflichen Weiterbildung muss auch für 

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst



14

Fragen des Glaubens und der Wertorientierung sowie für 
die Bewältigung der spezifischen Belastungen der einzel-
nen Dienste in angemessener Weise Raum geschaffen wer-
den. Nur in einem Klima wechselseitigen Respekts und 
Vertrauens kann sich eine Spiritualität entwickeln, die die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Einsatz trägt, 
den Menschen dient und die Kirche als Ganze bereichert.

3.  Zum kirchlichen Dienst gehören auch solche Gläubige, die 
auf Dauer oder auf Zeit ehrenamtlich ohne Entgelt be-
sondere Aufgaben in der Kirche erfüllen, um durch dieses 
Apostolat mitzuhelfen, dass die Kirche ihre Aufgaben er-
füllen kann. Sie geben mit ihrem Einsatz eine Ermutigung, 
sie stützen und bestärken die anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Sie tragen dazu bei, dass im Alltag der 
kirchlichen Dienste die missionarische Kraft nicht erlahmt. 
Daher werden auch sie in die Weiterbildung über Fragen 
ihres Dienstes und des Glaubens sowie bei Hilfen der Le-
bensführung einbezogen. Die hauptberuflich Tätigen sollen 
dafür gewonnen werden, über ihren beruflichen Dienst hin-
aus bei der Verwirklichung der Aufgaben der Kirche aus 
freien Stücken mitzuarbeiten.

Würzburg, 27. April 2015

Für das Bistum Münster

Dr. Felix Genn, Bischof von Münster

Veröffentlicht im Amtsblatt des Bistums Münster, Nr. 13, 01.07.2015

Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst
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2. Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse 

Katholische Kirche

in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Ver-
bandes der Diözesen Deutschlands vom  27. April 2015

Die katholischen (Erz-)Bischöfe in der Bundesrepublik 
Deutschland erlassen, jeweils für ihren Bereich,

•  in Verantwortung für den Auftrag der Kirche, der Berufung 
aller Menschen zur Gemeinschaft mit Gott und untereinan-
der zu dienen,

• in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz ga-
rantierten Freiheit, ihre Angelegenheiten selbständig inner-
halb der Schranken des für alle geltenden Gesetze zu ord-
nen,

• zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen, die 
die Kirche unterhält und anerkennt, um ihren Auftrag in der 
Gesellschaft wirksam wahrnehmen zu können,

• in Erfüllung ihrer Pflicht, dass das kirchliche Arbeitsrecht 
außer den Erfordernissen, die durch die kirchlichen Aufga-
ben und Ziele gegeben sind, auch den Grundnormen gerecht 
werden muss, wie sie die Katholische Soziallehre für die Ar-
beits- und Lohnverhältnisse herausgearbeitet hat,

die folgende

Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse

GrO
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Artikel 1 – Grundprinzipien des kirchlichen Dienstes 

Alle in einer Einrichtung der katholischen Kirche Tätigen tra-
gen durch ihre Arbeit ohne Rücksicht auf die arbeitsrechtliche 
Stellung gemeinsam dazu bei, dass die Einrichtung ihren Teil 
am Sendungsauftrag der Kirche erfüllen kann (Dienstgemein-
schaft). Alle Beteiligten, Dienstgeber sowie leitende und aus-
führende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen anerken-
nen und ihrem Handeln zugrunde legen, dass Zielsetzung und 
Tätigkeit, Organisationsstruktur und Leitung der Einrichtung, 
für die sie tätig sind, sich an der Glaubens- und Sittenlehre und 
an der Rechtsordnung der katholischen Kirche auszurichten ha-
ben.

Artikel 2  – Geltungsbereich 

(1)  Diese Grundordnung gilt für
 a) die (Erz-)Diözesen, 
 b) die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen, 
 c) die Verbände von Kirchengemeinden, 
 d) die Diözesancaritasverbände und deren Gliederungen, 

soweit sie öffentliche juristische Personen des kanoni-
schen Rechts sind, 

 e) die sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten öffent-
lichen juristischen Personen des kanonischen Rechts, 

 f) die sonstigen kirchlichen Rechtsträger, unbeschadet ih-
rer Rechtsform, die der bischöflichen Gesetzgebungsge-
walt unterliegen und deren Einrichtungen. 

(2)  Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetz-
gebungsgewalt unterliegen, sind verpflichtet, diese Grund-
ordnung in ihr Statut verbindlich zu übernehmen; sofern ein 
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kirchlicher Rechtsträger in der Rechtsform einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts über kein Statut verfügt, ist 
eine notarielle Erklärung der Grundordnungsübernahme 
und anschließende Veröffentlichung dieser Erklärung aus-
reichend. Wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 
haben sie im Hinblick auf die arbeitsrechtlichen Beziehun-
gen nicht am Selbstbestimmungsrecht der Kirche gemäß 
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV teil.

(3) Unter diese Grundordnung fallen nicht Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die aufgrund eines Klerikerdienstverhält-
nisses oder ihrer Ordenszugehörigkeit tätig sind; dessen un-
geachtet sind sie Teil der Dienstgemeinschaft.

(4)  Für vorwiegend gewinnorientierte kirchliche Einrichtun-
gen findet diese Grundordnung keine Anwendung.

Artikel 3  – Begründung des Arbeitsverhältnisses 

(1)  Der kirchliche Dienstgeber muss bei der Einstellung dar-
auf achten, dass eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter die 
Eigenart des kirchlichen Dienstes bejahen. Er muss auch 
prüfen, ob die Bewerberin und der Bewerber geeignet und 
befähigt sind, die vorgesehene Aufgabe so zu erfüllen, dass 
sie der Stellung der Einrichtung in der Kirche und der über-
tragenen Funktion gerecht werden.

(2)  Der kirchliche Dienstgeber kann pastorale und katecheti-
sche sowie in der Regel erzieherische und leitende Aufga-
ben nur einer Person übertragen, die der katholischen Kir-
che angehört.
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(3)  Der kirchliche Dienstgeber muss bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern durch Festlegung der entsprechen-
den Anforderungen sicherstellen, dass sie ihren besonderen 
Auftrag glaubwürdig erfüllen können. Dazu gehören fachli-
che Tüchtigkeit, gewissenhafte Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben und eine Zustimmung zu den Zielen der Einrich-
tung.

(4)  Für keinen Dienst in der Kirche geeignet ist, wer sich kir-
chenfeindlich betätigt oder aus der katholischen Kirche 
ausgetreten ist.

(5)  Der kirchliche Dienstgeber hat vor Abschluss des Arbeits-
vertrages über die geltenden Loyalitätsobliegenheiten (Art. 
4) aufzuklären und sich zu vergewissern, dass die Bewerbe-
rinnen oder Bewerber diese Loyalitätsobliegenheiten erfül-
len.

Artikel 4  – Loyalitätsobliegenheiten 

(1)  Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wird erwartet, dass sie die Grundsätze der katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten. Im 
pastoralen und katechetischen Dienst sowie bei Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die aufgrund einer Missio cano-
nica oder einer sonstigen schriftlich erteilten bischöflichen 
Beauftragung tätig sind, ist das persönliche Lebenszeugnis 
im Sinne der Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre er-
forderlich; dies gilt in der Regel auch für leitende Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im erzieherischen Dienst.
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(2)  Von nicht katholischen christlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Wahrheiten und 
Werte des Evangeliums achten und dazu beitragen, sie in 
der Einrichtung zur Geltung zu bringen.

(3)  Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
bereit sein, die ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu 
übertragenden Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen.

(4)  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeind-
liches Verhalten zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persön-
lichen Lebensführung und in ihrem dienstlichen Verhalten 
die Glaubwürdigkeit der Kirche und der Einrichtung, in der 
sie beschäftigt sind, nicht gefährden.

Artikel 5  – Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten 

(1)  Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Beschäf-
tigungsanforderungen nicht mehr, so muss der Dienstgeber 
durch Beratung versuchen, dass die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter diesen Mangel auf Dauer beseitigt. Im konkre-
ten Fall ist zu prüfen, ob schon ein solches klärendes Ge-
spräch oder eine Abmahnung, ein formeller Verweis oder 
eine andere Maßnahme (z. B. Versetzung, Änderungskün-
digung) geeignet sind, dem Obliegenheitsverstoß zu begeg-
nen. Als letzte Maßnahme kommt eine Kündigung in Be-
tracht.

(2)  Für eine Kündigung aus kirchenspezifischen Gründen sieht 
die Kirche insbesondere folgende Verstöße gegen die Loya-
litätsobliegenheiten im Sinn des Art. 4 als schwerwiegend 
an:
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 1. Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 

 a) das öffentliche Eintreten gegen tragende Grundsätze 
der katholischen Kirche (z. B. die Propagierung der Ab-
treibung oder von Fremdenhass), 

 b) schwerwiegende persönliche sittliche Verfehlungen, die 
nach den konkreten Umständen objektiv geeignet sind, 
ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft 
oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die 
Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen, 

 c) das Verunglimpfen oder Verhöhnen von katholischen 
Glaubensinhalten, Riten oder Gebräuchen; öffentliche 
Gotteslästerung und Hervorrufen von Hass und Verach-
tung gegen Religion und Kirche (vgl. c. 1369 CIC); Straf-
taten gegen die kirchlichen Autoritäten und die Freiheit 
der Kirche (vgl. cc. 1373, 1374 CIC), 

 d) die Propagierung von religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen, die im Widerspruch zu katholischen 
Glaubensinhalten stehen, während der Arbeitszeit oder 
im dienstlichen Zusammenhang, insbesondere die Wer-
bung für andere Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaften. 

 2. Bei katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 

 a) den Austritt aus der katholischen Kirche,

 b) Handlungen, die kirchenrechtlich als eindeutige Dis-
tanzierung von der katholischen Kirche anzusehen sind, 
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vor allem Abfall vom Glauben (Apostasie oder Häresie 
gemäß c. 1364 § 1 i.V. m. c. 751 CIC), 

 c) den kirchenrechtlich unzulässigen Abschluss einer Zi-
vilehe, wenn diese Handlung nach den konkreten Um-
ständen objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in 
der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungs-
kreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit der Kirche zu 
beeinträchtigen; eine solche Eignung wird bei pastoral 
oder katechetisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die aufgrund einer Missio canonica oder einer sonstigen 
schriftlich erteilten bischöflichen Beauftragung beschäf-
tigt werden, unwiderlegbar vermutet,

 d) das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft; 
bei diesem Loyalitätsverstoß findet Ziff. 2c) entspre-
chende Anwendung.

(3)  Liegt ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß nach Absatz 2 
vor, so hängt die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung von 
der Abwägung der Einzelfallumstände ab. Dem Selbstver-
ständnis der Kirche ist dabei ein besonderes Gewicht beizu-
messen, ohne dass die Interessen der Kirche die Belange des 
Arbeitnehmers dabei prinzipiell überwiegen. Angemessen 
zu berücksichtigen sind unter anderem das Bewusstsein der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters für die begangene Lo-
yalitätspflichtverletzung, das Interesse an der Wahrung des 
Arbeitsplatzes, das Alter, die Beschäftigungsdauer und die 
Aussichten auf eine neue Beschäftigung. Bei Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die pastoral, katechetisch, aufgrund 
einer Missio canonica oder einer sonstigen schriftlich erteil-
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ten bischöflichen Beauftragung beschäftigt werden, schließt 
das Vorliegen eines schwerwiegenden Loyalitätsverstoßes 
nach Absatz 2 die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in 
der Regel aus. Von einer Kündigung kann in diesen Fällen 
ausnahmsweise abgesehen werden, wenn schwerwiegende 
Gründe des Einzelfalles diese als unangemessen erschei-
nen lassen. Gleiches gilt für den Austritt einer Mitarbeiterin 
oder eines Mitarbeiters aus der katholischen Kirche.

(4)  Zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung 
hinsichtlich dieser Ordnung wird in jeder (Erz-)Diözese 
oder (wahlweise) von mehreren (Erz-)Diözesen gemein-
sam eine zentrale Stelle gebildet. Deren Aufgabe ist von 
einer Person wahrzunehmen, die der katholischen Kirche 
angehört, die Befähigung zum Richteramt besitzt und über 
fundierte Erfahrungen im kirchlichen und weltlichen Ar-
beitsrecht verfügt. Beabsichtigt ein kirchlicher Dienstgeber 
eine Kündigung wegen eines schwerwiegenden Verstoßes 
gegen eine Loyalitätsobliegenheit auszusprechen, soll er bei 
der zentralen Stelle eine Stellungnahme zur beabsichtigten 
Kündigung einholen. Die Einholung der Stellungnahme der 
zentralen Stelle ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung für 
die Kündigung.

(5)  Der Verband der Diözesen Deutschlands wird fünf Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Ordnung unter Berücksichtigung 
der Erkenntnisse der zentralen Stelle nach Absatz 4 die 
Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der vorstehenden Re-
gelungen einer Überprüfung unterziehen. Er erstattet dem 
Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz Bericht 
und unterbreitet Vorschläge für mögliche Änderungen.
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Artikel 6  – Koalitionsfreiheit 

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kirchlichen 
Dienstes können sich in Ausübung ihrer Koalitionsfreiheit 
als kirchliche Arbeitnehmer zur Beeinflussung der Gestal-
tung ihrer Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in Vereini-
gungen (Koalitionen) zusammenschließen, diesen beitreten 
und sich in ihnen betätigen.

(2)  Die Koalitionen sind berechtigt, im Rahmen der verfas-
sungsrechtlichen Grenzen innerhalb der kirchlichen Ein-
richtung für den Beitritt zu diesen Koalitionen zu werben, 
über deren Aufgabe zu informieren sowie Koalitionsmit-
glieder zu betreuen.

(3)  Die Mitwirkung von tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen 
(Gewerkschaften) in den arbeitsrechtlichen Kommissionen 
des Dritten Weges ist gewährleistet. Das Nähere regeln die 
einschlägigen Ordnungen.

(4)  Die Koalitionsfreiheit entbindet die Vertreter der Koalition 
nicht von der Pflicht, das verfassungsmäßige Selbstbestim-
mungsrecht der Kirche zur Gestaltung der sozialen Ord-
nung ihres Dienstes zu achten und die Eigenart des kirchli-
chen Dienstes zu respektieren.

Artikel 7  – Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen 

(1)  Das Verhandlungsgleichgewicht ihrer abhängig beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Abschluss und 
Gestaltung der Arbeitsverträge sichert die katholische Kir-
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che durch das ihr verfassungsmäßig gewährleistete Recht, 
ein eigenes Arbeitsrechts-Regelungsverfahren zu schaf-
fen. Rechtsnormen für den Inhalt der Arbeitsverhältnisse 
kommen zustande durch Beschlüsse von arbeitsrechtlichen 
Kommissionen, die mit Vertretern der Dienstgeber und 
Vertretern der Mitarbeiter paritätisch besetzt sind. Die Be-
schlüsse dieser arbeitsrechtlichen Kommissionen bedürfen 
der bischöflichen Inkraftsetzung für die jeweilige (Erz-)
Diözese. Das Nähere, insbesondere die jeweiligen Zustän-
digkeiten, regeln die einschlägigen Ordnungen. Die arbeits-
rechtlichen Kommissionen sind an diese Grundordnung ge-
bunden.

(2)  Wegen der Einheit des kirchlichen Dienstes und der Dienst-
gemeinschaft als Strukturprinzip des kirchlichen Arbeits-
rechts schließen kirchliche Dienstgeber keine Tarifverträge 
mit Gewerkschaften ab. Streik und Aussperrung scheiden 
ebenfalls aus.

Artikel 8  – Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche Betriebs-
verfassung 

Zur Sicherung ihrer Selbstbestimmung in der Arbeitsorganisa-
tion kirchlicher Einrichtungen wählen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Maßgabe kirchengesetzlicher Regelung Mit-
arbeitervertretungen, die an Entscheidungen des Dienstgebers 
beteiligt werden. Das Nähere regelt die jeweils geltende Mitar-
beitervertretungsordnung (MAVO). Die Gremien der Mitarbei-
tervertretungsordnung sind an diese Grundordnung gebunden.
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Artikel 9  – Fort- und Weiterbildung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf be-
rufliche Fort- und Weiterbildung. Diese umfassen die fachlichen 
Erfordernisse, aber genauso die ethischen und religiösen Aspek-
te des Dienstes. Hierbei müssen auch Fragen des Glaubens und 
der Wertorientierung sowie die Bewältigung der spezifischen 
Belastungen der einzelnen Dienste angemessen berücksichtigt 
werden.

Artikel 10  – Gerichtlicher Rechtsschutz 

(1)  Soweit die Arbeitsverhältnisse kirchlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem staatlichen Arbeitsrecht unterliegen, 
sind die staatlichen Arbeitsgerichte für den gerichtlichen 
Rechtsschutz zuständig.

(2)  Für Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten der kirchlichen 
Ordnungen für ein Arbeitsvertrags- und des Mitarbeiter-
vertretungsrechts werden für den gerichtlichen Rechts-
schutz unabhängige kirchliche Gerichte gebildet.

(3)  Die Richter sind von Weisungen unabhängig und nur an 
Gesetz und Recht gebunden. Zum Richter kann berufen 
werden, wer katholisch ist und in der Ausübung der allen 
Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte nicht behindert ist 
sowie die Gewähr dafür bietet, jederzeit für das kirchliche 
Gemeinwohl einzutreten.
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3. Rahmenordnung - Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonfe-
renz

Präambel 

Die Verantwortung für die Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt obliegt dem Bischof als Teil seiner Hirtensorge. 
Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchlichen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen. Ziel der katholischen Kirche und ihrer Ca-
ritas ist es, allen Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen im Geiste des Evangeliums und 
auf der Basis des christlichen Menschenbildes einen sicheren 
Lern- und Lebensraum zu bieten. 
In diesem Lern- und Lebensraum müssen menschliche und 
geistliche Entwicklung gefördert sowie Würde und Integrität 
geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt, insbesondere vor sexu-
alisierter Gewalt geschützt werden.
Auch psychische und physische Grenzverletzungen sind zu ver-
meiden. 
Prävention als Grundprinzip professionellen Handelns trägt bei 
Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen dazu bei, dass sie in ihrer Entwicklung zu eigenver-
antwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten gestärkt werden. Dabei ist die Sexualität als ein Bereich 
des menschlichen Lebens zu würdigen: „Gott selbst hat die Ge-
schlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares Geschenk für 
seine Geschöpfe ist.“ 
In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine Sexualpädago-
gik vermittelt werden, die Selbstbestimmung und Selbstschutz 
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stärkt.
Unterschiedliche Bedarfs- und Gefährdungslagen müssen bei 
allen Präventionsmaßnahmen angemessen berücksichtigt wer-
den.
Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaften, neuen 
Geistlichen Gemeinschaften, kirchlichen Bewegungen und Ini-
tiativen sowie in kirchlichen und caritativen Institutionen und 
Verbänden ist es, eine Kultur des achtsamen Miteinanders zu 
praktizieren und weiter zu entwickeln.
Diese Rahmenordnung richtet sich an alle, die im Geltungsbe-
reich der Deutschen Bischofskonferenz für das Wohl und den 
Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen Verantwortung und Sorge tragen. 
Das Ziel dieser Rahmenordnung ist eine abgestimmte Vorge-
hensweise im Geltungsbereich der Deutschen Bischofskonfe-
renz. 
Sie ist Grundlage für weitere diözesane Regelungen. 
Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzge-
bungsgewalt unterliegen, sollen von der Diözese nur dann als 
förderungswürdig anerkannt werden, wenn sie sich zur Anwen-
dung der Rahmenordnung oder der jeweiligen diözesanen Prä-
ventionsregelungen verpflichtet haben.
Sonstige Rechtsträger sollen von der Diözese nur dann als för-
derungswürdig anerkannt werden, wenn sie sich zur Anwen-
dung der Rahmenordnung oder der jeweiligen diözesanen Aus-
führungsbestimmungen verpflichtet haben. 

1. Begriffsbestimmungen

1.1 Prävention im Sinne dieser Ordnung meint alle Maßnah-
men, die vorbeugend (primär), begleitend (sekundär) und 
nachsorgend (tertiär) gegen sexualisierte Gewalt an Kin-
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dern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen ergriffen werden. Sie richtet sich an Betroffene, 
an die Einrichtungen mit ihren Verantwortlichen, in denen 
mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen gearbeitet wird, und auch an Beschuldig-
te / Täter.

1.2 Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser Ord-
nung sind insbesondere

 • Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
 • Ordensangehörige,
 • Kirchenbeamte,
 • Arbeitnehmer,
 • zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
 • nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem 

Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichbaren 
Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 

 • Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen 
angestellte Arbeitnehmer.

Für Beschäftigte im kirchlichen Dienst entfaltet diese Rahme-
nordnung, soweit sie das Arbeitsverhältnis berührt, nur dann 
rechtliche Wirkung, wenn sie von den zuständigen arbeitsrecht-
lichen Kommissionen im Sinne des Artikel 7 der Grundordnung 
des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse beschlossen worden ist.
Für ehrenamtlich tätige Personen und Mandatsträger im kirch-
lichen Bereich gilt diese Rahmenordnung entsprechend.

1.3  Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser Rahmen-
ordnung umfasst sowohl strafbare als auch nicht strafbare 
sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.

 Die Rahmenordnung berücksichtigt dabei die Bestimmun-
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gen des kirchlichen und des staatlichen Rechts und bezieht 
sich somit 

 • sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des 
Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexualbezoge-
ne Straftaten.

 • als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung 
mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 CIC in Verbindung mit 
Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach  Art. 4 § 1 n. 1 SST in 
Verbindung mit can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Min-
derjährigen oder an Personen, deren Vernunftgebrauch 
habituell eingeschränkt ist, begangen werden.

 • und auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM. 
 • Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung der Be-

sonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen unterhalb 
der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder 
erzieherischen sowie im betreuenden, beratenden oder 
pflegenden Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen eine sexual-
bezogene Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuel-
len Übergriff darstellen. 

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (innerhalb und 
außerhalb des kirchlichen Dienstes) mit sexuellem Bezug ge-
genüber Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne 
Einwilligung oder gegen deren ausdrücklichen Willen erfolgen. 
Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durch-
führung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.

1.4 Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind Schutzbefoh-
lene im Sinne des § 225, Abs. 1 des StGB . 

 Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im kirchli-
chen Dienst eine besondere Verantwortung, entweder weil 
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sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil bei 
ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit 
eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Rahmenord-
nung besteht. 

 Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem 
besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis un-
terworfen sind. 

 __________________________________

 
2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio datae Vos estis lux 
mundi(VELM) vom 7. Mai 2019.

   3 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
heit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand 
angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm 
im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 
Abs. 1]

Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängigkeitsverhält-
nis kann auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder ent-
stehen.

2. Grundsätzliche Anforderungen an Präventionsarbeit

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen sexualisier-
te Gewalt müssen transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar 
und evaluierbar sein. Die Entwicklung und Verwirklichung 
von Maßnahmen zur Prävention erfolgt partizipativ in Zusam-
menarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen. 
Dazu gehören insbesondere auch die Kinder, Jugendlichen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen selbst. Die Erfah-
rungen von Betroffenen werden dabei besonders berücksichtigt.

3. Institutionelles Schutzkonzept

Auf der Basis einer Schutz- und Risikoanalyse trägt der Rechts-
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träger die Verantwortung für die Entwicklung von institutionel-
len Schutzkonzepten innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs. 
Diese sind regelmäßig – spätestens alle fünf Jahre – zu überprü-
fen und weiterzuentwickeln.

Schutzkonzepte in Einrichtungen und Diensten werden in Ab-
stimmung mit der diözesanen Koordinationsstelle ausgestaltet 
(siehe Ziff. 4).
Alle Bausteine eines institutionellen Schutzkonzeptes sind ziel-
gruppengerecht und lebensweltorientiert zu konzipieren.

3.1.  Personalauswahl und -entwicklung

 Die Personalverantwortlichen thematisieren die Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt im Vorstellungsgespräch, 
während der Einarbeitungszeit sowie in regelmäßigen Ge-
sprächen mit den Beschäftigten im kirchlichen Dienst.

3.1.1  Erweitertes Führungszeugnis

 Beschäftigte im kirchlichen Dienst müssen, entsprechend 
den gesetzlichen dienst- und arbeitsrechtlichen Rege-
lungen, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Eine 
Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
für ehrenamtlich Tätige besteht, soweit es die gesetzlichen 
Regelungen bestimmen.

 Diese Einsichtnahme ist dauerhaft zu dokumentieren.

3.1.2  Selbstauskunftserklärung

 Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Kin-
dern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
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wachsenen bzw. nach Aufgabe und Einsatz wird von den 
Verantwortlichen geprüft, ob eine Selbstauskunftserklä-
rung vorzulegen und zu dokumentieren ist. Diese enthält 
Angaben, ob die einzustellende Person wegen einer Straf-
tat nach §72a Abs. 1 SGB VIII verurteilt worden ist und 
ob insoweit ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsver-
fahren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hinaus 
ist die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung eines sol-
chen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens dem 
Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.

3.1.3  Dritte

 Bei der Vereinbarung von Dienstleistungen durch externe 
Personen oder Firmen oder wenn solchen externen Per-
sonen oder Firmen kirchliche Räume überlassen werden, 
sind diese Regelungen analog anzuwenden.

3.1.4  Aus- und Fortbildung

 In allen Fällen, in denen die Diözese die Aus- und Fortbil-
dung von Beschäftigten im kirchlichen Dienst selbst oder 
mit- verantwortet, besteht die Verpflichtung, die Themen-
felder der Prävention verbindlich zu regeln.

3.2  Verhaltenskodex 

 Ein Verhaltenskodex ist im jeweiligen Arbeitsbereich zu 
erstellen. 

 Dieser regelt für den jeweiligen Arbeitsbereich ein fachlich 
adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und einen respektvol-
len Umgang mit Kindern, Jugendlichen sowie schutz- oder 
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hilfebedürftigen Erwachsenen.
 Der jeweilige Verhaltenskodex ist von allen Beschäftigten 

im kirchlichen Dienst durch Unterzeichnung anzuerken-
nen.

 Die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum 
Verhaltenskodex ist verbindliche Voraussetzung für eine 
Anstellung, Weiterbeschäftigung sowie auch für eine Be-
auftragung zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

 Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex vom Rechtsträger 
in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

3.3  Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen

 Um das Wohl und den Schutz der Kinder und Jugendli-
chen sowie der schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
zu sichern, muss der Rechtsträger alle erforderlichen Nor-
men, Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen 
verbindlich erlassen.

 Soll der Verhaltenskodex arbeitsrechtliche Verbindlich-
keit erhalten, muss der Rechtsträger ihn als Dienstanwei-
sung erlassen.

 Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) sind hierbei zu beachten.

3.4  Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwerdefall  

 Jeder Rechtsträger beschreibt im Rahmen des institutio-
nellen Schutzkonzepts die Vorgehensweise im Verdachts- 
oder Beschwerdefall. Dazu gehören interne und externe 
Beratungsmöglichkeiten und Melde- und Beschwerdewe-
ge. Diese müssen in geeigneter Weise bekannt gemacht 
werden.
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 Im institutionellen Schutzkonzept sind Maßnahmen zu 
beschreiben, wie nach einem aufgetretenen Verdacht oder 
konkreten Vorfall die Unterstützung im jeweiligen System 
aussehen soll.

 Personen mit Kontakt zu Betroffenen oder Kontakt zu 
Beschuldigten bzw. Tätern erhalten kontinuierlich Super-
vision.

3.5  Qualitätsmanagement

 Der Rechtsträger hat die Verantwortung dafür, dass Maß-
nahmen zur Prävention als Teil seines Qualitätsmanage-
ments implementiert, kontrolliert, evaluiert und weiter-
entwickelt werden.

 Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für den Zu-
sammenschluss mehrerer kleiner Einrichtungen muss eine 
für Präventionsfragen geschulte Person zur Verfügung 
stehen, die bei der Umsetzung des institutionellen Schutz-
konzepts beraten und unterstützen kann.

 Als Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit ist im Rah-
men der Auswertung eines Verdachts oder Vorfalls das 
Schutzkonzept auf erforderliche Anpassungen zu über-
prüfen.

 __________________________________

 4 Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- 
oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchli-
chen Dienst ist hier zu beachten.

3.6  Präventionsschulungen

 Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst, die mit Kindern, 
Jugendlichen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen arbeiten, werden zu Fragen der Prävention gegen 
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sexualisierte Gewalt geschult. Alle anderen Beschäftigten 
im kirchlichen Dienst sind regelmäßig auf die Bedeutung 
der Prävention gegen sexualisierte Gewalt hinzuweisen.

 Prävention gegen sexualisierte Gewalt erfordert Grund-
kenntnisse und weiterführendes Kompetenzen insbeson-
dere zu Fragen von

 • angemessener Nähe und Distanz,
 • Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
 • eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,
 • Psychodynamiken Betroffener,
 • Strategien von Tätern,
 • (digitalen) Medien als Schutz- und Gefahrenraum / Me-

dienkompetenz,
 • Dynamiken in Institutionen mit asymmetrischen Macht-

beziehungen sowie begünstigenden institutionellen 
Strukturen,

 • Straftatbeständen und kriminologischen Ansätzen so-
wie weiteren einschlägigen rechtlichen Bestimmungen,

 • notwendigen und angemessenen Hilfen für Betroffene, 
ihr Umfeld und die betroffenen Institutionen,

 • sexualisierter Gewalt von Kindern, Jugendlichen (Peer 
Gewalt) und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen an anderen Minderjährigen oder schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen,

 • Schnittstellenthemen wie z. B. Sexualpädagogik oder 
sexuelle Bildung sowie geschlechter- und kultursensible 
Bildung,

 • regionalen fachlichen Vernetzungsmöglichkeiten mit 
dem Ziel eigener Vernetzung.

 Schulungen sind zielgruppengerecht hinsichtlich Zielfor-
mulierung, Inhalten, Methoden und Umfang zu differen-
zieren.
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 Personen in Leitungsfunktionen werden zusätzlich zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei der (Weiter-)Ent-
wicklung und Umsetzung des Institutionellen Schutzkon-
zeptes geschult. 

 Dabei stehen das Kindeswohl, die Rechte und der Schutz 
von Kindern, Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen im Mittelpunkt. Schwerpunkte bilden 
dabei Maßnahmen, die sowohl Straftaten als auch Formen 
sexualisierter Gewalt unterhalb der Schwelle der Strafbar-
keit erschweren oder verhindern.

3.7  Weitere Präventionsarbeit des Rechtsträgers

 Jeder Rechtsträger hat darüber hinaus geeignete Maßnah-
men zur Stärkung von Kindern, Jugendlichen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu entwickeln. Dazu 
gehört auch die Einbeziehung des Umfelds zum Thema 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt (Eltern bzw. Perso-
nensorgeberechtigte, Angehörige und gesetzliche Betreu-
ungen).

4. Koordinationsstelle

4.1 Der Bischof unterhält eine diözesane Koordinationsstelle 
zur Unterstützung, Vernetzung und Steuerung der Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt. Er benennt zur Leitung 
eine oder mehrere qualifizierte Person/en als Präventions-
beauftragte. Sie berichten der Bistumsleitung regelmäßig 
über die Entwicklung der Präventionsarbeit.

4.2 Der Bischof kann mit anderen (Erz-)Bischöfen eine inter-
diözesane Koordinationsstelle einrichten.
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4.3 Sofern Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts eigene 
Präventionsbeauftragte ernannt haben, arbeiten die diö-
zesanen Präventionsbeauftragten mit diesen zusammen.

4.4 Die diözesane Koordinationsstelle hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

 • Einbindung von Betroffenen gemäß Ziff. 2,
 • Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei der Entwick-

lung, Umsetzung und Fortschreibung von institutionel-
len Schutzkonzepten, 

 • Fachliche Prüfung der Schutzkonzepte der kirchlichen 
Rechtsträger,

 • Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen (gem. 
Ziff. 3.6),

 • Sicherstellung der Qualifizierung und Information der 
für Präventionsfragen geschulten Person (gem. Ziff. 
3.5.),

 • Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und außerhalb 
der Diözese sowie zu den Ansprechpersonen für Ver-
dachtsfälle sexuellen Missbrauchs gemäß der Ordnung 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-
riger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen 
Dienst,

 • Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchlichen Fach-
beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt,

 • Evaluation und Weiterentwicklung von verbindlichen 
Qualitätsstandards, 

 • Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, 
 • Fachberatung bei der Planung und Durchführung von 

Präventionsprojekten, 
 • Vermittlung von Fachreferenten, 
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 • Entwicklung von und Information über Präventionsma-
terialien und -projekten, 

 • Öffentlichkeitsarbeit.

5. Datenschutz

5.1  Soweit diese Rahmenordnung sowie zur Ergänzung und 
Konkretisierung durch den Diözesanbischof erlassene 
Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten ein-
schließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, ge-
hen sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über 
die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen 
Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie 
deren Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im Übri-
gen gelten das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz 
(KDG), die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung 
(KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung (KAO).

5.2  Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen richten 
sich nach den jeweiligen Vorschriften über die Aufbewah-
rungsfristen für Personalakten, Voruntersuchungsakten etc. 
Für die Zeit der Aufbewahrung sind die Unterlagen vor un-
befugten Zugriffen in besonderem Maße zu sichern. 

 Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung 
von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche Archivordnung 
(KAO) anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen 
die nach dem KDG oder anderen kirchlichen oder staatli-
chen Rechtsvorschriften erforderlichen Löschungen, wenn 
die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des 
Betroffenen oder dritter nicht beeinträchtigt werden.
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6. Ausführungsbestimmungen

Ausführungsbestimmungen zu dieser Ordnung erlässt der Orts-
ordinarius.

7. Inkrafttreten

Die vorstehende Rahmenordnung ersetzt Regelungen, die auf-
grund der Rahmenordnung vom 26. August 2013 erlassen wor-
den sind. Sie tritt zum 01.01.2020 in Kraft und ist in regelmäßi-
gen Abständen, spätestens alle fünf Jahre, auf die Notwendigkeit 
von Anpassungen zu überprüfen. 

Münster, 28. November 2019

           Dr. Felix Genn
      Bischof von Münster
VZ: 239259/2019

Rahmenordnung



41

4. Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchli-
chen Dienst

A. Einführung

Präambel

In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und Integrität 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
haben sich die deutschen Bischöfe auf die folgende Ordnung 
verständigt. Sie entwickeln damit die Leitlinien von 2002, 2010 
und 2013 fort und berücksichtigen die Vorgaben, die die Kon-
gregation für die Glaubenslehre in ihrem Rundschreiben an die 
Bischofskonferenzen vom 3. Mai 2011 gemacht hat.  
Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und rechtssiche-
res Vorgehen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. 
Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffenen wird an-
erkannt. Betroffene haben Anspruch auf besondere Aufmerk-
samkeit und Hilfe. 
Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt geschützt werden. Be-
troffene und ihre Angehörigen sowie Nahestehende und Hin-
terbliebene sind bei der Aufarbeitung von Missbrauchserfah-
rungen zu unterstützen und zu begleiten. Sexueller Missbrauch, 
vor allem an Minderjährigen sowie an schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen, ist ein Verbrechen.  
Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst solche Taten 
begehen, erschüttert dies nicht selten bei den Betroffenen und 
ihren Angehörigen sowie Nahestehenden und Hinterbliebenen 
das Grundvertrauen in die Menschen und in Gott. Darüber hi-
naus besteht die Gefahr schwerer psychischer Schädigungen. Es 
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ist die Pflicht der Täter , sich ihrer Verantwortung und den Kon-
sequenzen ihrer Tat zu stellen. 
 __________________________________

 
1 Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 05. April 2013 mitgeteilt, dass Papst 
Franziskus der Kongregation aufgetragen hat, den von Benedikt XVI. eingeschlagenen 
Kurs weiterzuverfolgen und im Hinblick auf die Fälle von sexuellem Missbrauch ent-
schlossen vorzugehen; das heißt vor allem, die Maßnahmen zum Schutz der Minderjäh-
rigen, die Hilfe für die, die in der Vergangenheit Opfer derartiger Übergriffe geworden 
sind, das angemessene Vorgehen gegen die Schuldigen und den Beitrag der Bischofskon-
ferenzen hinsichtlich der Formulierung und Umsetzung der nötigen Weisungen in diesem 
für das Zeugnis und die Glaubwürdigkeit der Kirche so wichtigen Bereich voranzubrin-
gen.

   2 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz, Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Miss-
brauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensan-
gehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.

   3 Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung 
in Freiburg vom 22. bis 25. Februar 2010 anlässlich der Aufdeckung von Fällen sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen im kirchlichen Bereich. 

   4 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifi-
schen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte Form schließt alle Geschlech-
ter ein.

   5 Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters an die Katholiken in Irland 
vom 19. März 2010, n.7: „Ihr [die Ihr Kinder missbraucht habt] habt das Vertrauen, das 
von unschuldigen jungen Menschen und ihren Familien in Euch gesetzt wurde, verraten 
und Ihr müsst Euch vor dem allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten da-
für verantworten. … Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu erforschen, Verantwortung für 
die begangenen Sünden zu übernehmen und demütig Euer Bedauern auszudrücken. … 
Gottes Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft über unsere Taten abzulegen und 
nichts zu verheimlichen. Erkennt Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der Recht-
sprechung, aber verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes.“ 

Grundsätzliches

1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser Ord-
nung sind insbesondere

 - Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
 - Ordensangehörige,
 - Kirchenbeamte,
 - Arbeitnehmer,
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 - zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
 - nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem 

Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichbaren 
Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 

 - Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen 
angestellte Arbeitnehmer.

Für Bischöfe und Kardinäle sowie für andere Kleriker, die vor-
übergehend eine Diözese leiten oder geleitet haben, gelten für 
während der Amtszeit begangene Taten besondere Bestimmun-
gen sowohl hinsichtlich des Umgangs mit Verdachtsfällen auf 
sexuellen Missbrauch als auch hinsichtlich Handlungen und 
Unterlassungen, die darauf gerichtet sind, die staatlichen oder 
kirchenrechtlichen Untersuchungen verwaltungsmäßiger oder 
strafrechtlicher Natur gegenüber einem Kleriker oder einer Or-
densperson bezüglich Vergehen des sexuellen Missbrauchs zu 
beeinflussen oder zu umgehen. 

Für Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst entfaltet diese Ord-
nung, soweit sie das Arbeitsverhältnis berührt, nur dann recht-
liche Wirkung, wenn sie von den zuständigen arbeitsrechtlichen 
Kommissionen im Sinne des Artikel 7 Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse be-
schlossen worden ist.
Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzge-
bungsgewalt unterliegen, sollen von der (Erz-)Diözese und vom 
Verband der Diözesen Deutschlands nur dann als förderungs-
würdig anerkannt werden, wenn sie entweder diese Ordnung 
verbindlich in ihr Statut übernommen haben oder wenn sie 
gleichwertige eigene Regelungen für den Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch erlassen haben. Die Änderung des Statuts bzw. 
die Vorlage von gleichwertigen eigenen Regelungen hat bis spä-
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testens zum 30.06.2021 zu erfolgen. Die Gleichwertigkeit wird 
durch die Deutsche Bischofskonferenz festgestellt. 

2. Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen sowohl 
des kirchlichen wie auch des staatlichen Rechts. Der Begriff 
sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ordnung umfasst 
sowohl strafbare als auch nicht strafbare sexualbezogene 
Handlungen und Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich somit
 a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonde-

ren Teils des Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere 
sexualbezogene Straftaten,

 b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung 
mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 CIC in Verbindung 
mit Art. 4 §  1 n. 4 SST wie auch nach Art. 4 § 1 n. 1 SST 
in Verbindung mit can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Min-
derjährigen oder an Personen, deren Vernunftgebrauch 
habituell eingeschränkt ist, begangen werden,

 c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM, 
 d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzel-

falls auf Handlungen unterhalb der Schwelle der Straf-
barkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im 
betreuenden, beratenden oder pflegenden Umgang mit 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung oder 
einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (innerhalb 
oder außerhalb des kirchlichen Dienstes) mit sexuellem Bezug 
gegenüber Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwil-
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ligung oder gegen deren ausdrücklichen Willen erfolgen. 

Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durch-
führung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.
Alle Verantwortlichen haben beim Umgang mit Fällen sexuellen 
Missbrauchs im Sinne dieser Ordnung sowohl die kirchlichen 
als auch die staatlichen Rechtsvorschriften zu beachten. Dabei 
können sich unterschiedliche Betrachtungsweisen und Bewer-
tungen ergeben (zum Beispiel bzgl. des Kreises der betroffenen 
Personen, des Alters des Betroffenen, der Verjährungsfrist).
Maßgeblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum Zeitpunkt 
des Untersuchungsbeginns geltenden Verfahrensregeln, unab-
hängig davon, wie lange der sexuelle Missbrauch zurückliegt.

3. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser 
Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des § 225 Abs. 1 
StGB. Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst eine besondere Verantwortung, entwe-
der weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder 
weil bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebe-
dürftigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne dieser 
Ordnung besteht.

 Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem 
besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis un-
terworfen sind. Ein solches besonderes Macht- und/oder 
Abhängigkeitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kon-
text gegeben sein oder entstehen.

B.  Zuständigkeiten

Ansprechpersonen und Einrichtung eines Beraterstabs
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4. Der Diözesanbischof beauftragt fachlich qualifizierte und 
persönlich geeignete Personen als Ansprechpersonen für 
Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen 
sowie an schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch 
Beschäftigte im kirchlichen Dienst. 

 Die Beauftragung erfolgt für maximal drei Jahre und kann 
wiederholt werden.

 Es sollen mindestens zwei Personen, sowohl eine Frau als 
auch ein Mann benannt werden.

 Darüber hinaus soll mindestens eine nichtkirchliche Fachbe-
ratungsstelle als unabhängige Anlaufstelle benannt werden.

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sind von Weisungen 
unabhängig. Sie dürfen nicht in einem weisungsgebunde-
nen  Beschäftigungsverhältnis zum Diözesanbischof stehen.

6. Name, Kontaktdaten und Beruf der beauftragten Ansprech-
personen sowie die unabhängigen externen Anlaufstellen 
werden auf geeignete Weise bekannt gemacht, mindestens 
im Amtsblatt und auf der Internetseite der (Erz-)Diözese.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen des 
Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener einen ständigen 
Beraterstab ein.

 __________________________________

   8 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
heit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand 
angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm 
im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 
Abs. 1]
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 Diesem gehören an: die beauftragten Ansprechpersonen, 
der diözesane Präventionsbeauftragte und Personen mit 
psychiatrisch-psychotherapeutischem, pastoralem, juris-
tischem9 sowie kirchenrechtlichem Sachverstand und fun-
dierter fachlicher Erfahrung und Kompetenz in der Arbeit 
mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs.

 Dem Beraterstab sollen auch von sexuellem Missbrauch 
Betroffene angehören. Ihm können auch Personen angehö-
ren, die im kirchlichen Dienst beschäftigt sind.

 Darüber hinaus ist eine externe Fachberatung hinzuzuziehen.
 Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Personen 

hinzugezogen werden. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam einen inter-
diözesanen Beraterstab einrichten.

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt unberührt.
 __________________________________

   9  Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im kirchlichen Dienst betrof-
fen ist, ist arbeitsrechtlicher Sachverstand zu gewährleisten.

Entgegennahme von Hinweisen und Information des Ordina-
rius

10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen Hinweise auf 
sexuellen Missbrauch an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen im Sinne dieser Ordnung 
entgegen.

11. Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst haben unverzüg-
lich die zuständige Person der Leitungsebene der Instituti-
on, bei der sie beschäftigt sind, oder die beauftragten An-
sprechpersonen über einen Verdacht auf Handlungen im 
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Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung, der ihnen im dienstlichen 
Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu informieren.

 Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Ergeb-
nis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine 
erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis er-
langen.

 Wurde die Person der Leitungsebene informiert, gibt diese 
die Information unverzüglich an die beauftragte Ansprech-
person weiter.

 Wenn Gefahr für Leib und Leben droht oder wenn weitere 
Betroffene tangiert sein könnten, besteht im Rahmen von 
seelsorglichen Gesprächen unter Wahrung der Bestimmun-
gen über das Beichtgeheimnis (vgl. cann. 983 und 984 CIC) 
die Pflicht zur Weiterleitung an die zuständige Person der 
Leitungsebene oder eine der beauftragten Ansprechper-
sonen. Hierbei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu 
beachten. Etwaige staatliche oder kirchliche Verschwiegen-
heitspflichten oder Mitteilungspflichten gegenüber kirch-
lichen oder staatlichen Stellen (z.B. (Landes) Jugendamt, 
Schulaufsicht) sowie gegenüber Dienstvorgesetzten blei-
ben hiervon unberührt. 

12. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu beachten, 
wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen ent-
halten.

13. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträ-
gers, bei dem die beschuldigte Person beschäftigt ist, wird 
unabhängig von den Plausibilitätsabwägungen von den 
beauftragten Ansprechpersonen bzw. von der zuständigen 
Person der Leitungsebene unverzüglich über den Verdacht 
auf Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung bzw. 
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über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden Er-
mittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung 
informiert.

 Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträ-
gers, bei dem die beschuldigte Person beschäftigt ist, hat da-
für Sorge zu tragen, dass andere sowohl über den Verdacht 
eines sexuellen Missbrauchs im Sinne dieser Ordnung als 
auch über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden 
Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung 
informiert werden, die für den Beschuldigten eine beson-
dere Verantwortung tragen. Insbesondere ist bei Klerikern, 
die einer anderen Diözese oder einem anderen Inkardina-
tionsverband angehören, der Inkardinationsordinarius, bei 
Ordensangehörigen der zuständige Höhere Ordensobere, 
bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern, die an anderer 
Stelle als dem Zuständigkeitsbereich ihres Anstellungsträ-
gers eingesetzt sind, der Anstellungsträger und bei Ehren-
amtlichen diejenige kirchliche Stelle, die als Auftraggeber 
anzusehen ist, zu informieren.

Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche Stellen sowie 
an nichtkirchliche Stellen

14. Der dringende Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch im 
Sinne dieser Ordnung darf nur durch den Ordinarius bzw. 
den Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem der Be-
schuldigte beschäftigt ist, durch einen Dritten nur im Ein-
vernehmen mit diesen sowie nur dann an andere kirchli-
che oder nichtkirchliche Stellen weitergegeben werden, 
wenn dies im Einzelfall zum Schutz von Minderjährigen 
und schutz-  oder hilfebedürftigen Erwachsenen dringend 
geboten erscheint und der Schutz nicht auf andere Weise 
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erreicht werden kann. Hiervon unberührt bleibt die Wei-
tergabe von Hinweisen an die Strafverfolgungsbehörden. 
(Vgl. Nr. 33 ff.)

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf

15. Für das weitere Verfahren können im Hinblick auf Kleri-
ker zuständig sein: der Ortsordinarius des Wohnsitzes des 
Beschuldigten (vgl. can. 1408 CIC) oder der Ortsordina-
rius des Ortes, an dem die Straftat begangen worden ist 
(vgl. can. 1412 CIC) oder der Inkardinationsordinarius des 
Beschuldigten. Der erstinformierte Ordinarius trägt dafür 
Sorge, dass eine Entscheidung über die Zuständigkeit für 
das weitere Verfahren unverzüglich getroffen wird.

16. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auftrag tätig 
sind, ist der Diözesanbischof zuständig, der diesen Auftrag 
erteilt hat, unbeschadet der Verantwortung des Höheren 
Ordensoberen. Soweit die Ordensangehörigen nicht mehr 
im bischöflichen Auftrag tätig sind, unterstützt der Diözes-
anbischof den Höheren Ordensoberen.

17. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den jeweiligen 
Höheren Ordensoberen. Ihnen wird dringend nahegelegt, 
den örtlich betroffenen Diözesanbischof über tatsächli-
che Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Miss-
brauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen in ihrem Verantwortungsbereich sowie 
über die eingeleiteten Schritte zu informieren (vgl. Nr. 33).

18. Bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern liegt die Zustän-
digkeit beim dienstrechtlich zuständigen Vorgesetzten, bei 
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Ehrenamtlichen beim Auftraggeber.

19. Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist der jeweils 
letzte Dienstgeber bzw. Auftraggeber zuständig. Falls dieser 
nicht mehr existiert, ist dessen Rechtsnachfolger oder der 
Diözesanbischof  der Belegenheitsdiözese zuständig.
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C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines Hinweises

20. Nach Kenntnisnahme eines Hinweises erfolgt eine erste Be-
wertung auf Plausibilität durch die beauftragten Ansprech-
personen. Dabei sowie im Rahmen des weiteren Vorgehens 
sind die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten, die beson-
dere Schutzbedürftigkeit Minderjähriger und die Erforder-
nisse eines etwaigen Strafverfahrens zu berücksichtigen.

 Diese Plausibilitätsprüfung kann auch im Rahmen des Be-
raterstabs erfolgen. 

Gespräch mit dem Betroffenen 

21. Wenn ein Betroffener bzw. sein gesetzlicher Vertreter über 
einen sexuellen Missbrauch informieren möchte, vereinbart 
eine der beauftragten Ansprechpersonen ein Gespräch, 
in dem sie den Betroffenen zunächst über das mögliche 
weitere Verfahren, Hilfestellungen und Unterstützungs-
möglichkeiten informiert. Hierzu gehört insbesondere die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer externen Fachbe-
ratungsstelle, die anonym und unabhängig beraten kann. 
Falls dies gewünscht ist, kann danach oder in einem weite-
ren Gespräch das konkrete Vorbringen erörtert werden. 

 Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten Ansprech-
person eine weitere Person hinzuzuziehen.

 Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter kann zu 
dem Gespräch eine Person des Vertrauens hinzuziehen. 
Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen.

 Der Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs zu informie-
ren, dass tatsächliche Anhaltspunkte nach den Vorschriften 
der Nrn. 33 und 34 in aller Regel den Strafverfolgungs- und 
anderen zuständigen Behörden weiterzuleiten sind.
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 Ebenso ist in geeigneter Weise auf die weiteren Verfahrens-
schritte hinzuweisen.

22. Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preisgabe von 
Informationen, die vertraulich gegeben werden, ist sicher-
zustellen: Dies betrifft insbesondere den Betroffenen, den 
Beschuldigten (vgl. auch Nr. 32) und die meldende Person.

23. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien aufzunehmen 
sind, wird protokolliert. Das Protokoll ist von dem Proto-
kollführer und dem Betroffenen bzw. seinem gesetzlichen 
Vertreter zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung des Proto-
kolls wird dem Betroffenen ausgehändigt.

24. Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter wird zu ei-
ner eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden er-
mutigt.

 Bei Bedarf wird die dazu notwendige Unterstützung in an-
gemessener Form gewährleistet.

25. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträ-
gers wird über das Ergebnis des Gesprächs informiert.

Anhörung des Beschuldigten

26. Sofern die Aufklärung des Sachverhalts nicht gefährdet und 
die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden nicht 
behindert werden, hört ein Vertreter oder Beauftragter des 
Ordinarius bzw. des Dienstgebers unter Hinzuziehung ei-
nes Juristen – eventuell in Anwesenheit der beauftragten 
Ansprechperson – den Beschuldigten zu den Vorwürfen an. 
Der Schutz des Betroffenen muss in jedem Fall sicherge-
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stellt sein, bevor das Gespräch stattfindet. 
 Ist der Beschuldigte ein Kleriker und liegt wenigstens wahr-

scheinlich eine Straftat nach Nr. 2 b) oder c) dieser Ord-
nung vor, erfolgt die Anhörung nicht unmittelbar nach Nrn. 
26 bis 32, sondern nach Maßgabe der Nrn. 36 bis 39.

27. Der Beschuldigte kann eine Person seines Vertrauens, auf 
Wunsch auch einen Rechtsanwalt, hinzuziehen. Hierauf ist 
der Beschuldigte hinzuweisen.

28. Der Beschuldigte wird über das Recht der Aussageverwei-
gerung informiert (vgl. can. 1728 § 2 CIC). Wenn Priester 
beschuldigt werden, sind sie darauf hinzuweisen, dass sie 
unter allen Umständen verpflichtet sind, das Beichtgeheim-
nis zu wahren (vgl. cann. 983 und 984 CIC ).

29. Auf die Verpflichtung, tatsächliche Anhaltspunkte nach den 
Vorschriften der Nr. 33 den Strafverfolgungs- und anderen 
zuständigen Behörden weiterzuleiten, ist hinzuweisen. Der 
Beschuldigte wird über die Möglichkeit zur Selbstanzeige 
bei den Strafverfolgungsbehörden informiert.

30. Die Anhörung wird protokolliert. Das Protokoll sollte vom 
Protokollführer und dem Beschuldigten bzw. seinem ge-
setzlichen Vertreter unterzeichnet werden. Sollte ein Ein-
vernehmen nicht hergestellt werden können, besteht das 
Recht auf eine Gegendarstellung. Eine Ausfertigung des 
Protokolls wird dem Beschuldigten ausgehändigt. 

31. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträ-
gers wird über das Ergebnis der Anhörung informiert.

32. Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die Pflicht zur 
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Fürsorge. Er steht – unbeschadet erforderlicher unmittel-
barer Maßnahmen – bis zum Erweis des Gegenteils unter 
Unschuldsvermutung.

 Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht weiterhin 
die Pflicht, seine Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungs- und an-
deren zuständigen Behörden

33. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer 
Straftat nach dem 13. Abschnitt oder weiterer sexualbezo-
gener Straftaten des Strafgesetzbuchs (StGB) an Minder-
jährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
vorliegen, leitet ein Vertreter des Ordinarius bzw. des kirch-
lichen Rechtsträgers die Informationen an die staatliche 
Strafverfolgungsbehörde und, soweit rechtlich geboten, an 
andere zuständige Behörden, z. B. (Landes-)Jugendamt, 
Schulaufsicht, weiter. Rechtliche Verpflichtungen anderer 
kirchlicher Organe bleiben unberührt.

34. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an die 
Strafverfolgungsbehörde entfällt nur ausnahmsweise, wenn 
dies dem ausdrücklichen Willen des Betroffenen bzw. sei-
nem gesetzlichen Vertreter entspricht und der Verzicht auf 
eine Mitteilung rechtlich zulässig ist. In jedem Fall sind die 
Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Ge-
fährdungen zu befürchten sind oder weitere mutmaßliche 
Betroffene ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung 
der Taten haben könnten.

35. Die Gründe für das Absehen von einer Weiterleitung ge-
mäß Nr. 34 bedürfen einer genauen Dokumentation durch 
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die das Gespräch führende Ansprechperson. Die Doku-
mentation ist von dem Betroffenen oder seinem gesetzli-
chen Vertreter in Anwesenheit eines Mitarbeiters einer ex-
ternen Fachberatungsstelle zu unterzeichnen.

Besonderheiten im Falle von beschuldigten Klerikern und Or-
densangehörigen - Kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß 
can. 1717 § 1 CIC

36. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine Straftat eines 
Klerikers vorliegt, leitet der Ordinarius gemäß can. 1717 § 
1 CIC per Dekret eine kirchenrechtliche Voruntersuchung 
ein und benennt den Voruntersuchungsführer. Der Vorun-
tersuchungsführer führt die Anhörung des Beschuldigten 
unter Beachtung der Nrn. 26 bis 32 durch. Besteht die Ge-
fahr, dass die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehör-
den behindert wird, muss die kirchenrechtliche Voruntersu-
chung ausgesetzt werden.

37. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Voruntersuchung 
fasst der Voruntersuchungsführer in einem Bericht an den 
Ordinarius zusammen. 

 Die Voruntersuchung wird mit einem Dekret abgeschlos-
sen.

 Die Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 CIC zu 
verwahren.

38. Bestätigt die kirchenrechtliche Voruntersuchung den Ver-
dacht sexuellen Missbrauchs, informiert der Ordinarius ge-
mäß Art. 16 SST die Kongregation für die Glaubenslehre, 
und zwar in allen Fällen, die nach dem 30. April 2001 zur 
Anzeige gebracht worden sind, und insofern der Beschul-
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digte noch am Leben ist, unabhängig davon, ob die ka-
nonische Strafklage durch Verjährung erloschen ist oder 
nicht. Diese Information geschieht unter Verwendung eines 
Formblattes der Kongregation, unter Übersendung einer 
Kopie der Voruntersuchungsakten und unter Beifügung ei-
nes Votums des Ordinarius sowie einer Stellungnahme des 
Beschuldigten. Allein Sache der Kongregation ist es zu ent-
scheiden, wie weiter vorzugehen ist: ob sie gegebenenfalls 
die Verjährung aufhebt (Art. 7 § 1 SST), ob sie die Sache 
an sich zieht (vgl. Art. 21 § 2 n. 2 SST), ob die Entscheidung 
mittels eines gerichtlichen (Art. 21 § 1 SST) oder eines au-
ßergerichtlichen Strafverfahrens auf dem Verwaltungswege 
(Art. 21 § 2 n.1 SST) getroffen werden soll.

39. Wenn im Falle eines Ordensangehörigen der zuständige 
Obere der Auffassung ist, dass gemäß can. 695 § 1 CIC eine 
Entlassung aus der Ordensgemeinschaft erforderlich sein 
kann, geht er gemäß can. 695 § 2 CIC vor.

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls

40. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines 
sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen vor, entscheidet der Ordina-
rius, Höhere Ordensobere bzw. der Dienstgeber über das 
weitere Vorgehen unter Berücksichtigung der kirchen-, ar-
beits-, dienst- und auftragsrechtlichen Bestimmungen. Die 
Verpflichtung zur Weiterleitung der Informationen an die 
Strafverfolgungsbehörden aus Nr. 33 bleibt hiervon unbe-
rührt.

 Im Falle von Klerikern kann der Ordinarius gemäß Art. 19 
SST konkrete, in can. 1722 CIC aufgeführte Maßnahmen 
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verfügen (z. B. Freistellung vom Dienst; Fernhalten vom 
Dienstort bzw. Arbeitsplatz; Fernhalten von Tätigkeiten, 
bei denen Minderjährige gefährdet werden könnten).

 Im Falle von sonstigen Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
kann der Dienstgeber verfügen, dass die verdächtigte Per-
son vorübergehend vom Dienst freigestellt wird, bis der 
Sachverhalt aufgeklärt ist. Er hat durch geeignete und an-
gemessene Maßnahmen sicherzustellen, dass sich die be-
hauptete Handlung nicht wiederholen kann.

41. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinausgehen-
de Regelungen gelten, finden diese entsprechende Anwen-
dung.

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufgeklärten Fällen

42. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs nach staatli-
chem Recht nicht aufgeklärt wird, z. B. weil Verjährung ein-
getreten ist, jedoch tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, 
die die Annahme eines sexuellen Missbrauchs an Minder-
jährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
rechtfertigen, haben sich die zuständigen kirchlichen Stel-
len selbst um Aufklärung zu bemühen. 

 Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die zuständigen 
kirchlichen Stellen weiterhin die Pflicht zur Aufarbeitung.

 Die Nrn. 40 und 45 gelten entsprechend bei Klerikern bis zu 
einer Entscheidung der Kongregation für die Glaubensleh-
re.

43. Dabei können auch ein forensisch-psychiatrisches Gutach-
ten zum Beschuldigten und ggf. auch ein Glaubhaftigkeits-
gutachten zur Aussage des Betroffenen eingeholt werden.
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 Die Notwendigkeit der Einholung solcher Gutachten ist 
sorgfältig zu prüfen und zu dokumentieren.

Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung

44. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht im Falle 
eines Klerikers als unbegründet, ist dies durch den Ordina-
rius im Abschlussdekret der kirchenrechtlichen Vorunter-
suchung festzuhalten. Dieses Dekret ist zusammen mit den 
Untersuchungsakten gemäß can. 1719 CIC zu verwahren. 

 Im Falle eines anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
ist die Unbegründetheit einer Beschuldigung oder eines 
Verdachts schriftlich festzuhalten. 

 Stellt sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht nach 
gründlicher Prüfung als unbegründet heraus, so ist seitens 
des Ordinarius, des Höheren Ordensoberen, des Dienst-
gebers oder des Auftraggebers im Einvernehmen mit der 
entsprechenden Person alles zu tun, was die entsprechende 
Person rehabilitiert und schützt.
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D. Hilfen

Informationspflicht gegenüber Betroffenen und Hilfen für Be-
troffene

45. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeignete Person 
benennt, unterrichtet er die beauftragte Ansprechperson 
über die beschlossenen Maßnahmen und den jeweiligen 
Stand der Umsetzung, damit diese den Betroffenen bzw. 
seinen gesetzlichen Vertreter davon in Kenntnis setzen 
kann.

46. Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Nahestehenden 
und Hinterbliebenen werden Hilfen angeboten oder ver-
mittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich an dem jeweili-
gen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten gehören insbesonde-
re seelsorgliche und therapeutische Hilfen.

 Wenn der Wunsch nach einem Gespräch mit einem Lei-
tungsverantwortlichen besteht, ist dem Rechnung zu tragen.

 Es können auch Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen in 
Anspruch genommen werden. Diese Möglichkeit besteht 
auch bei Verjährung oder wenn der Beschuldigte verstor-
ben ist. Unabhängig davon können Betroffene „Leistun-
gen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen Miss-
brauchs zugefügt wurde“ beantragen.

47. Für die Entscheidung zur Gewährung von konkreten Hil-
fen ist der Ordinarius zuständig; für selbständige kirchliche 
Einrichtungen deren Rechtsträger.

48. Bei der Umsetzung der Hilfen für einen Betroffenen ist eng 
mit dem zuständigen Jugendamt oder anderen Fachstellen 
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zusammenzuarbeiten.
 Hierfür stellt der Ordinarius diesen Stellen alle erforderli-

chen Informationen zur Verfügung.

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Dekanate und 
Pfarreien

49. Die zuständigen Personen der betroffenen kirchlichen Ein-
richtungen, Dekanate und Pfarreien werden von dem Ordi-
narius unter Wahrung der Rechte der Beteiligten über den 
Stand eines laufenden Verfahrens informiert. Sie und ihre 
Einrichtungen bzw. Dekanate und Pfarreien können Unter-
stützung erhalten, um die mit dem Verfahren und der Auf-
arbeitung zusammenhängenden Belastungen bewältigen zu 
können.

E.  Konsequenzen für den Täter

50. Gegen im kirchlichen Dienst Beschäftigte, die Minderjäh-
rige oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sexuell 
missbraucht haben oder bei denen tatsächliche Anhalts-
punkte für einen sexuellen Missbrauch vorliegen, wird im 
Einklang mit den jeweiligen staatlichen und kirchlichen 
dienstrechtlichen Regelungen vorgegangen.

51.  Täter, die nach Nr. 2 a), 2 b) oder 2 c) verurteilt wurden, 
werden nicht in der Arbeit mit Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen im kirchlichen Bereich 
eingesetzt.

 Bei Tätern, bei denen nachgewiesene Handlungen nach Nr. 
2 d) vorliegen, wird im Einzelfall über den weiteren Einsatz 
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entschieden.

52.  Der Einsatz eines Täters im Seelsorgedienst, der Hand-
lungen nach den Nrn. 2 a), 2 b) oder 2 c) begangen hat, ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

 Insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere der Tat 
und der Folgen für den Betroffenen, kann im Ausnahmefall 
die Zuweisung eines Seelsorgedienstes allenfalls dann in 
Betracht gezogen werden, wenn der bestimmte Dienst kei-
ne Gefahr für Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene darstellt und der Einsatz kein Ärgernis 
hervorruft. Dem Betroffenen muss Gelegenheit gegeben 
werden, sich hierzu zu äußern. 

 Zur Risikoabschätzung ist zudem ein forensisch-psychiatri-
sches Gutachten einzuholen.

 Bei seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem be-
rücksichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernahme 
durch den Täter vorliegt.

 Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nr. 2 d) kann ein 
Seelsorgedienst zugewiesen oder fortgesetzt werden, wenn 
der bestimmte Dienst keine Gefahr für Minderjährige oder 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene darstellt und der 
Einsatz kein Ärgernis hervorruft. Dem Betroffenen muss 
Gelegenheit gegeben werden, sich hierzu zu äußern. Zur 
Risikoabschätzung kann zudem ein forensisch-psychiatri-
sches Gutachten eingeholt werden. Bei seiner Entscheidung 
wird der Ordinarius zudem berücksichtigen, ob eine aktive 
Verantwortungsübernahme durch den Täter vorliegt. 

 Bei diesen Maßnahmen ist es unerheblich, ob die Tat ver-
jährt ist.

 Täter, bei denen eine behandelbare psychische Störung 
vorliegt, sollen sich einer Therapie unterziehen.
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53. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tragen, dass die 
von ihm verfügten Beschränkungen oder Auflagen einge-
halten werden. Das gilt bei Klerikern auch für die Zeit des 
Ruhestands.

54. Bei einem Mitglied einer Ordensgemeinschaft, bei dem ein 
Delikt des sexuellen Missbrauchs nach can. 1395 § 2 CIC 
nachgewiesen ist, ist entsprechend Nr. 39 vorzugehen. 

55. Wechselt ein Täter, der Handlungen nach den Nrn. 2 a), 2 b) 
oder 2 c) begangen hat, zu einem neuen Dienstgeber oder 
einem neuen Dienstvorgesetzten, wird dieser durch den bis-
herigen Dienstgeber bzw. Dienstvorgesetzten über die be-
sondere Problematik und eventuelle Auflagen unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften schriftlich informiert. Bei 
Versetzung oder Verlegung des Wohnsitzes eines Klerikers 
oder eines Ordensangehörigen in eine andere Diözese wird 
der Diözesanbischof bzw. der Ordensobere, in dessen Juris-
diktionsbereich der Täter sich künftig aufhält, entsprechend 
der vorstehenden Regelung in Kenntnis gesetzt. Gleiches 
gilt gegenüber einem neuen kirchlichen Dienstgeber bzw. 
Dienstvorgesetzten und auch dann, wenn der sexuelle Miss-
brauch nach Versetzung bzw. Verlegung des Wohnsitzes so-
wie nach dem Eintritt in den Ruhestand bekannt wird.

 Der Erhalt der Information ist durch den neuen Dienst-
geber schriftlich zu bestätigen und entsprechend zu doku-
mentieren. Die informationspflichtige kirchliche Stelle hat 
den Nachweis über die erfolgte Information zu führen.

 Eine Informationspflicht in oben genanntem Sinne kann 
unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
im Einzelfall auch bestehen, wenn ein Beschäftigter Hand-
lungen nach Nr. 2 d) begangen hat. 
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F.  Öffentlichkeit

56. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes der Beteiligten in angemessener Weise informiert.

G.  Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch 
ehrenamtlich tätige Personen

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger 
oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch eh-
renamtlich tätige Personen im kirchlichen Bereich gilt die-
se Ordnung bezüglich der notwendigen Verfahrensschritte, 
Hilfsangebote und sonstigen Konsequenzen entsprechend. 

 Für die Weiterleitung von Informationen gelten die daten-
schutzrechtlichen Regelungen für die im kirchlichen Dienst 
Beschäftigten entsprechend.

58. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit Minder-
jährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
gelten die Vorschriften des Bundeskinderschutzgesetzes 
und des Bundesteilhabegesetzes. Personen, die sexuellen 
Missbrauch an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen begangen haben, werden in der eh-
renamtlichen Arbeit mit Minderjährigen oder schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen im kirchlichen Bereich nicht 
eingesetzt (vgl. z. B. § 72a Abs. 4 SGB VIII).

H.  Datenschutz, Auskunft und Akteneinsicht

59. Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und Konkreti-
sierung dieser Ordnung durch den Diözesanbischof erlas-
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sene Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten ein-
schließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen 
sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen Da-
tenschutz (KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung 
und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirch-
liche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren Daten-
schutzniveau nicht unterschreiten. Im Übrigen gelten das 
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), die zu 
seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) so-
wie die Kirchliche Archivordnung (KAO). 

60. Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen richten 
sich nach den jeweiligen Vorschriften über die Aufbewah-
rungsfristen für Personalakten, Voruntersuchungsakten etc. 
Für die Zeit der Aufbewahrung sind die Unterlagen vor un-
befugten Zugriffen in besonderem Maße zu sichern. 

 Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung 
von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche Archivordnung 
(KAO) anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen 
die nach dem KDG oder anderen kirchlichen oder staatli-
chen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn die 
Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Be-
troffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte Personen ha-
ben Anspruch darauf, Auskunft über sie persönlich betref-
fende Informationen zu erhalten. 

 Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen sich nach 
den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften.
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I. Inkrafttreten und Geltungsdauer

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 01.01.2020 in Kraft 
gesetzt. Diese Ordnung soll innerhalb von fünf Jahren ab 
Inkrafttreten einer Evaluation unterzogen werden.

Münster, 28. November 2019

           Dr. Felix Genn
      Bischof von Münster

VZ: 239259/2019
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5. Compliance-Richtlinie des Bistums Münster (NRW-Teil)

Verhaltensregeln für pastorale Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (Priester, Diakone, Ordensleute, Pastoralreferen-
tinnen, Pastoralreferenten, Pastoralassistentinnen und 
Pastoralassistenten) im Dienst des Bistums Münster sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bischöflichen 
Generalvikariates, des Bischöflichen Offizialates und der 
Einrichtungen des Bistums Münster                                              

Präambel

Die Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst üben ihre Aufgaben 
gewissenhaft und loyal aus. Sie treffen Entscheidungen uneigen-
nützig im kirchlichen Interesse. Die Art und Weise, wie die Mit-
arbeitenden ihre Tätigkeiten ausüben, bestimmen das Ansehen 
der Kirche wesentlich mit.

Entscheidungen dürfen daher selbstverständlich nicht durch 
persönliche Beziehungen der Mitarbeitenden oder die Annah-
me von Vorteilen beeinflusst werden.

Jeder Anschein, dass Mitarbeitende im kirchlichen Dienst für 
persönliche Vorteile im Zusammenhang mit ihrer Aufgabener-
füllung empfänglich sein könnten, muss vermieden werden. Die 
nachstehenden Ausführungen sind im Zweifel eng auszulegen.

Die Richtlinie kann nicht alle in der täglichen Praxis entste-
henden Anwendungsfragen erfassen und sämtliche Einzelfälle 
regeln. Aber sie soll Hilfestellung geben, um im konkreten Ein-
zelfall pflichtbewusst zu entscheiden bzw. die Entscheidung der 
jeweiligen Personalstelle einzuholen. 
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Besonders bei der Umsetzung im Alltag  (u. a. Schutz vor Ma-
nipulationsversuchen, Schärfung der Sensibilität für das Erken-
nen von Korruptionsanzeichen, Erhöhung der Klarheit für die 
Annahme von Belohnungen und Geschenken sowie eine Schär-
fung des Rechtbewusstseins) sollen die nachfolgenden Rege-
lungen helfen.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Richtlinie gilt  für pastorale Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (Priester, Diakone, Ordensleute, Pastoralreferen-
tinnen, Pastoralreferenten, Pastoralassistentinnen und Pas-
toralassistenten)  im Dienst des Bistums Münster. Ferner 
gilt sie für Mitarbeitende des Bischöflichen Generalvikari-
ates, des Bischöflichen Offizialates und der Einrichtungen 
des Bistums Münster.

(2) Sie erfasst alle Mitarbeitenden einschließlich der Leitung 
und aller sonstigen Führungskräfte.

(3) Für alle übrigen kirchlichen Rechtsträger und Einrichtun-
gen sowie haupt-, neben- und ehrenamtlichen Gremien im 
Bistum Münster wird ihre Anwendung empfohlen.

(4) Die bestehenden Regelungen zum Treugut bleiben unbe-
rührt, da es sich dabei um persönliche Zuwendungen für 
kirchliche oder karitative Zwecke handelt. 
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§ 2 Verbot der Annahme von Zuwendungen

Der Mitarbeitende darf im Zusammenhang mit seinen Ämtern 
bzw. seinen Arbeits- oder Dienstverhältnissen keine Zuwen-
dungen fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.

Dies gilt auch für die Angehörigen des Mitarbeitenden.  

Zuwendungen sind z. B. Bargeld, Geldwerte (z. B. Gutscheine, 
Lose, Eintrittskarten), Geschenke, Vergünstigungen, Bewirtun-
gen, Einladungen zu Veranstaltungen, Übernahme von Reise-
kosten und nicht marktübliche Dienstleistungen wirtschaftli-
cher oder nichtwirtschaftlicher Art; ob sie direkt oder indirekt 
(z.B. an Angehörige, nahestehende Vereine, Organisationen 
oder Unternehmen) gewährt werden, ist unerheblich.

§ 3 Ausnahmen vom generellen Verbot

(1) Das Verbot gilt nicht für:

1.  Bewirtung in angemessenem und üblichen Rahmen, die 
örtlichen Bräuchen und Gewohnheiten entsprechen, z.B. 
bei

 • Sitzungen, Fortbildungsveranstaltungen und offiziellen 
Empfängen,

 • Einführung, Ehrung oder Verabschiedung von Kollegin-
nen oder Kollegen.

2.  Geringfügige Leistungen, die die Durchführung eines 
Dienstgeschäftes erleichtern oder beschleunigen (z. B. Mit-
nahme zu Außenterminen).
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3.  Einmalige geringwertige Aufmerksamkeiten einfacher Art 
(z. B. Kugelschreiber, Kalender, Konfekt o. ä.).

4.  Geringfügige Preisnachlässe, die insgesamt eingeräumt 
werden und allen Beteiligten in gleicher Weise zur Verfü-
gung stehen, wenn es sich eindeutig um eine allgemein übli-
che Form der Kundenwerbung handelt.

5.  Einladungen, Geschenke und Bewirtung im Zusammen-
hang mit Veranstaltungen, bei denen die eingeladenen Per-
sonen das Bistum Münster nach außen hin vertreten und 
der für diesen Anlass angemessene und übliche Rahmen 
nicht überschritten wird.

(2) In allen Zweifelsfällen und/oder bei Fragen zur Annahme 
von Zuwendungen sind frühzeitig die Vorgesetzten und/
oder die jeweilige Personalstelle zu kontaktieren.

§ 4 Genehmigung

(1) Soweit keine Ausnahme vom generellen Verbot vorliegt, 
muss der Mitarbeitende die Entscheidung der jeweiligen 
Personalstelle einholen.

(2) Die jeweilige Personalstelle erteilt ihre Entscheidung 
schriftlich. Wenn es aus Zeitgründen erforderlich ist, kann 
die Entscheidung vorab mündlich oder telefonisch erfolgen.

(3) Kann eine Genehmigung nicht erteilt werden, sind bereits 
zugegangene Geschenke bzw. die Gegenwerte zurückzuge-
ben. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, sind sie ei-
nem wohltätigen Zweck zuzuführen.
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§ 5 Folgen der Nichtbeachtung

(1) Der Mitarbeitende, der die Compliance-Richtlinie nicht 
beachtet, verletzt seine arbeits- und dienstrechtlichen 
Pflichten, was zur Kündigung des Arbeits- bzw. Dienstver-
hältnisses führen kann. Zudem kann ein Verstoß gegen 
strafrechtliche Bestimmungen vorliegen.

(2) Darüber hinaus kann der Mitarbeitende für Schäden, die 
durch sein pflichtwidriges oder eigennütziges Handeln ent-
standen sind, in Regress genommen werden.

§ 6 Steuer und Sozialversicherung

Zuwendungen können steuer- und sozialversicherungsrechtli-
che Verpflichtungen auf Seiten des Bistums Münster und/oder 
auf Seiten des Mitarbeiters hervorbringen. Zweifelsfragen so-
wohl in Bezug auf erhaltene als auch beabsichtigte Zuwendun-
gen sind vorab mit der Gruppe 612 - Zentrale Gehaltsabrech-
nungsstelle - abzuklären.

§ 7 Schlussbestimmungen

Diese Richtlinie (einschließlich der Anlage - Verhaltensemp-
fehlungen) tritt mit Wirkung zum 01.07.2019 in Kraft.  

Münster, den 01.07.2019

_____________________________
Dr. Klaus Winterkamp, Generalvikar
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Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) nor-
miert in § 9 den Umgang mit Belohnungen und Geschenken wie 
folgt:

(1) Die Mitarbeiter dürfen von Dritten Belohnungen, Ge-
schenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in Be-
zug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur 
mit Zustimmung des Dienstgebers möglich.

(2) Werden den Mitarbeitern derartige Vergünstigungen ange-
boten, haben sie dies dem Dienstgeber unverzüglich anzu-
zeigen.

Im Sinne der Dienstgemeinschaft ist § 9 KAVO entsprechend 
als Handlungsempfehlung auch für Priester und   Ordensleute 
zu sehen.  

Anlage - Verhaltensempfehlungen
(Stand: 01.07.2019)

Was Sie nicht tun dürfen:

• Vermischen Sie nicht Ihre privaten Interessen mit den Inte-
ressen des Bistums Münster. Üben Sie im Zweifelsfall Zu-
rückhaltung.

• Nehmen Sie keine Zuwendungen an, welche nicht im Aus-
nahmekatalog des § 3 dieser Richtlinie gelistet sind.

• Nehmen Sie keine Zuwendungen an, wenn nicht bereits 
der bloße Eindruck einer Gegenleistung für ein bestimmtes 
Verhalten ausgeschlossen ist.
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Was Sie tun sollten:

• Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die jeweilige Per-
sonalstelle, wenn ein Konflikt zwischen Ihren privaten In-
teressen und den Interessen des Bistums Münster bestehen 
könnte.

• Wehren Sie alle Beeinflussungsversuche ab und behandeln 
Sie alle Personen im Dienstbetrieb fair und gleich. So ver-
meiden Sie, dass der Eindruck entsteht, dass Sie für Zuwen-
dungen offen sind und Ihre Entscheidungen von materiel-
len oder immateriellen Vorteilen abhängen.

• Arbeiten Sie so, dass Ihr Arbeitsverhalten transparent ist 
und jederzeit nachvollzogen und überprüft werden kann. 
Dokumentieren Sie alle Zuwendungen ordnungsgemäß 
und bewahren Sie dienstliche Unterlagen ausschließlich 
nur in Ihrer Dienststätte auf. 

• Seien Sie - besonders, wenn Sie in einer vorgesetzten Funk-
tion tätig sind - Vorbild. Ihr Verhalten und Ihre Aufmerk-
samkeit sind von großer Bedeutung für die Korruptions-
prävention. 

• Sie haben die Möglichkeit, wenn Ihnen Organisationsstruk-
turen auffallen sollten, die Korruption begünstigen sollten, 
Ihren Vorgesetzten oder die jeweilige Personalstelle zu in-
formieren.

• Wenden Sie sich in allen Zweifelsfällen und bei Fragen zur 
Annahme von Zuwendungen frühzeitig an Ihren Vorge-
setzten oder die jeweilige Personalstelle. 

• Im Übrigen wird auf § 13 der Rechnungsprüfungs- und 
Revisionsordnung des Bistums Münsters vom 04.06.2018 
(Kirchliches Amtsblatt 2018 Nummer 15, Artikel 147) ver-
wiesen: Die Abteilung Revision und Wirtschaftlichkeits-
prüfung ist von Unregelmäßigkeiten, die in den Dienststel-
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len und Einrichtungen vermutet oder festgestellt werden, 
unter Darlegung des Sachverhalts unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen.
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6. Grundordnung für katholische Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 (KA 
1996, Nr.198, S.203); geändert am 1. Juni 1999 (KA 1999, 
Nr.117, S.147);  zuletzt geändert am 27. März 2001 (KA 2001, 
Nr.80, S.138)

Präambel 

Das katholische Krankenhaus ist eine caritative Einrichtung 
der Kirche. Es gründet auf dem Auftrag Jesu Christi zur Gottes- 
und Nächstenliebe und wird von der Katholischen Kirche als 
Lebens- und Wesensäußerung getragen. Das katholische Kran-
kenhaus dient Menschen ohne Rücksicht auf Glaube, Rasse und 
Nationalität. 
Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes hilft das ka-
tholische Krankenhaus, Krankheiten zu erkennen und zu heilen, 
ihre Verschlimmerungen zu Verhüten und Leiden zu lindern; es 
leistet Geburtshilfe und fördert Prävention und Rehabilitation. 
Den Patienten will es befähigen, mit unheilbarem Leiden zu 
leben. Es begleitet den Kranken seelsorglich. Das katholische 
Krankenhaus steht den Sterbenden und ihren Angehörigen bei, 
um ein Sterben in Würde und christlicher Hoffnung zu ermögli-
chen. Die Ehrfurcht vor dem ungeborenen Menschen verbietet 
den Schwangerschaftsabbruch in jeglicher Beteiligungsform. 
Alle Mitarbeiter bilden ohne Rücksicht auf ihre arbeitsrechtli-
che Stellung eine Dienstgemeinschaft. 

A. Zuordnung zur Kirche 

Träger katholischer Krankenhäuser sind der Kirche in unter-
schiedlicher Weise zugeordnet. 
1.  Die Zuordnung des Krankenhauses zur Kirche wird durch 
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 deren Aufsichtsrecht, durch eine angemessene Beteiligung 
von Amtsträgern örtlicher Kirchengemeinden oder von 
Ordensleuten oder von Personen, die der Ortsbischof dazu 
beauftragt hat, in den Trägerorganen der Einrichtung si-
chergestellt. Bei Satzungsänderungen, die den Zweck der 
Einrichtung, die Zuständigkeit ihrer Organe oder die Be-
stimmungen über die Zuordnung zur Kirche verändern so-
wie bei Beschlüssen über die Übertragung oder die Auflö-
sung der Einrichtung ist die Zustimmung des Ortsbischofs 
erforderlich. 

2. Die Mitglieder der Organe des Trägers gehören der Katho-
lischen Kirche an.

3. Alle Mitarbeiter müssen die Eigenart des kirchlichen 
Dienstes bejahen, sie müssen geeignet und fähig sein, die 
katholische Grundausrichtung des Krankenhauses mitzu-
tragen. 

4.  Leitende Mitarbeiter gehören der Katholischen Kirche an. 
Von diesem Grundsatz kann bei der Einstellung von Mit-
arbeitern nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen 
werden, wenn die katholische Grundausrichtung des Kran-
kenhauses gewährleistet bleibt. 

5. Der Träger muß darauf achten, daß die Mitarbeiter bereit 
und in der Lage sind, ihre jeweilige Aufgabe so zu erfüllen, 
dass sie der Stellung des Krankenhauses in der Kirche und 
der übertragenen Funktion gerecht werden. Er selbst hat 
dafür die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
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6.  Für den Träger ist die auf der Grundlage der Erklärung 
der deutschen Bischöfe zum kirchlichen Dienst erlasse-
ne „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse vom  22. September  1993“ 
nebst Änderungen und Ergänzungen verbindlich. Als lei-
tend tätige Mitarbeiter im Sinne der genannten Grundord-
nung gelten die Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung 
und die Abteilungsärzte. 

7. Der Träger ist Mitglied des Caritasverbandes, in dessen Be-
reich das Krankenhaus gelegen ist.

8.  Zum Auftrag des katholischen Krankenhauses gehört we-
sentlich die Krankenhausseelsorge. 

 Sie erstreckt sich auf Patienten, deren Angehörige sowie 
auf die Mitarbeiter und ist allgemeine Krankenhausleis-
tung. Alle im Krankenhaus Tätigen sind zur Zusammenar-
beit mit den Krankenhausseelsorgern verpflichtet. 

9.  Krankenhaus, umliegende katholische Kirchengemeinden 
und katholische Dienste und Einrichtungen sollen sich ge-
genseitig unterstützen und bei der Erfüllung ihres jewei-
ligen Auftrags zusammenarbeiten. Es sollen katholische 
Gemeindemitglieder für eine ehrenamtliche Mitarbeit im 
Krankenhaus gewonnen werden. 

10. Bei Auflösung des Krankenhauses oder bei Wegfall der bis-
herigen Zweckbestimmung soll das Vermögen weiterhin 
kirchlichen Zwecken dienen. 
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B. Innere Ordnung des Krankenhauses 

Zielsetzung und Tätigkeit des Krankenhauses haben sich an der 
Glaubens- und Sittenlehre und an der Rechtsordnung der Kir-
che auszurichten. Das Krankenhaus nimmt deshalb unter kei-
nen Umständen Schwangerschaftsabbrüche vor. 
Die Krankenhäuser werden organisatorisch selbständig geführt. 
Sie werden  - unbeschadet der auch für kirchliche Krankenhäu-
ser geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Krankenhaus-
wesens und der Bestimmungen über die gesetzliche Vertretung 
des Trägers des Krankenhauses  - nach folgenden Grundsätzen 
geleitet: 

 I. Träger des Krankenhauses

1. Der Träger bestimmt im Rahmen dieser Grundordnung die 
Ziele und die Grundrichtung des Krankenhauses, deren 
Verwirklichung seiner Verantwortung und Aufsicht unter-
liegt. 

2.  Der Träger legt die Zuständigkeit im einzelnen fest, z.B., 
für die Genehmigung der Jahresrechnung, die Feststellung 
des Wirtschafts- und Stellenplanes, die Genehmigung der 
Investitionspläne, die Regelung der Anstellung und Entlas-
sung von Mitarbeitern, die Zulassung von  Belegärzten und 
die Beschlußfassung über die Gliederung des Krankenhau-
ses in Abteilungen. 

3.  Der Träger kann mit der Durchführung bestimmter Auf-
gaben Gremien (z.B. Vorstandsausschuß, Verwaltungsrat) 
oder einzelne Personen beauftragen. 
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4.  Der  Träger  des  Krankenhauses  bestellt  die  Kranken-
hausbetriebsleitung  und  beruft  deren Mitglieder. Träger 
von mehreren Krankenhäusern können eine gemeinsame 
Krankenhausbetriebsleitung bilden. 

5. Der Träger des Krankenhauses stellt sicher, daß Anregun-
gen und Beschwerden von Patienten entgegengenommen 
und sachgerecht bearbeitet werden.

II. Krankenhausbetriebsleitung

1. Zusammensetzung und Verfahren

a) Der Krankenhausbetriebsleitung gehören an: der Lei-
tende Arzt des Krankenhauses, der Leiter des Pflege-
dienstes, der Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungs-
dienstes. 

b) Zusätzlich können in die Krankenbetriebsleitung sons-
tige Personen berufen werden. 

c) Der Träger soll ein Mitglied der Krankenhausbetriebs- 
leitung nur nach vorheriger Anhörung der übrigen Mit-
glieder der Krankenhausbetriebsleitung berufen. Vor der 
Berufung des Leitenden Arztes des Krankenhauses sollen 
die Abteilungsärzte des Krankenhauses gehört werden. 

d) Der Träger erfaßt eine Geschäftsordnung für die Kran-
kenhausbetriebsleitung. 

2. Aufgaben

a) Die Krankenhausbetriebsleitung ist dem Träger verant-
wortlich für die Führung der laufenden Geschäfte. Mit 
dem Träger ist sie verantwortlich für den kirchlichen 
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Charakter des Krankenhauses. Sie sorgt insbesondere 
auch für die Verwirklichung der vom Träger bestimmter 
Ziele und der Grundrichtung sowie für die Leistungs-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses. Sie 
hat den Träger in wichtigen Angelegenheiten zu infor-
mieren und ihm Vorschläge zu unterbreiten. 

b) Jedes Mitglied der Krankenhausbetriebsleitung han-
delt im Rahmen seiner Zuständigkeit. Entscheidungen,  
die  über  ein  Aufgabengebiet  hinausgehen,  können  
grundsätzlich  nur einstimmig getroffen werden. Wird 
Einstimmigkeit nicht erzielt, ist die Entscheidung des  
Trägers des Krankenhauses herbeizuführen. 

c) Die Krankenhausbetriebsleitung unterstützt die Kran-
kenhausseelsorger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und zieht sie bei Angelegenheiten von seelsorglicher 
Bedeutung hinzu. Dies gilt auch für die religiöse Fortbil-
dung der Mitarbeiter und die religiöse Ausrichtung der 
Fort- und Weiterbildungsstätten. 

d) Die Krankenhausbetriebsleitung unterbreitet dem Trä-
ger Vorschläge für die weitere Entwicklung des Kran-
kenhauses. 

e) Die Krankenhausbetriebsleitung ist zuständig für die 
Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter, soweit 
ihr dies vom Träger des Krankenhauses übertragen ist; 
die Mitwirkung der Mitarbeiter des Krankenhauses ist 
durch die Mitarbeitervertretungsordnung geregelt. 

f) Vor der Einstellung von Abteilungsärzten und ande-
ren leitenden Mitarbeitern hat der Träger  die  Kran-
kenhausbetriebsleitung  anzuhören; die  Krankenhaus-
betriebsleitung kann Vorschläge unterbreiten. Vor der 
Entlassung von Abteilungsärzten und anderen leiten-
den Mitarbeitern ist die Krankenhausbetriebsleitung zu 
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hören. 
g) Die Krankenhausbetriebsleitung hat bei Bedarf Abtei-

lungsärzte wie auch Leiter anderer Bereiche zu ihrer 
Beratung hinzuzuziehen. 

h) Die Krankenhausbetriebsleitung lädt bei Bedarf, min-
destens jedoch zweimal im Jahr, die Abteilungsärzte und 
die mit der Leitung besonderer Bereiche betrauten Ärz-
te zu einer gemeinsamen Konferenz ein. Diese Konfe-
renz soll in Fragen der Verwirklichung der Ziele sowie 
der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Kran-
kenhauses die Krankenhausbetriebsleitung beraten. 

3.  Im Abschnitt B II werden als „Krankenhaus“ in gleicher 
Weise auch Krankenhäuser verstanden, für die eine ge-
meinsame Betriebsleitung gebildet worden ist. 

III. Abteilungs- und Belegärzte 

Die Abteilungs- und Belegärzte leisten Gewähr dafür, dass die 
Vorgaben des Trägers und der Krankenhausbetriebsleitung in 
wirtschaftlicher, organisatorischer und inhaltlicher Hinsicht in 
ihrem Zuständigkeitsbereich verwirklicht werden. 

IV. Krankenhausbetriebsleitung und Dienstgemeinschaft 

Die vom Ortsbischof erlassene Mitarbeitervertretungsordnung,  
die  Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 
und die vom Ortsbischof vorgeschriebenen Musterverträge fin-
den Anwendung. Krankenhausbetriebsleitung und Mitarbeiter-
vertretung arbeiten vertrauensvoll zusammen und unterstützen 
sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
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 Diese Grundordnung tritt am 1, Oktober 1996 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Grundordnung für Katholische Kran-
kenhäuser in Nordrhein-Westfalen vom 2. Mai 1983 außer 
Kraft.
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Präambel

Grundlage und Ausgangspunkt für den kirchlichen Dienst ist 
die Sendung der Kirche. Diese Sendung umfasst die Verkündi-
gung des Evangeliums, den Gottesdienst und die sakramentale 
Verbindung der Menschen mit Jesus Christus sowie den aus dem 
Glauben erwachsenden Dienst am Nächsten. Daraus ergibt sich 
als Eigenart des kirchlichen Dienstes seine religiöse Dimension.

Als Maßstab für ihre Tätigkeit ist sie Dienstgebern und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vorgegeben, die als Dienstge-
meinschaft den Auftrag der Einrichtung erfüllen und so an der 
Sendung der Kirche mitwirken. 

Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst in der 
Kirche mitgestalten und mitverantworten und an seiner religiö-
sen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, sollen sie auch aktiv 
an der Gestaltung und Entscheidung über die sie betreffenden 
Angelegenheiten mitwirken unter Beachtung der Verfasstheit 
der Kirche, ihres Auftrages und der kirchlichen Dienstverfas-
sung. Dies erfordert von Dienstgebern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Bereitschaft zu gemeinsam getragener 
Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Deshalb wird aufgrund des Rechtes der katholischen Kirche, 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, unter Bezugnahme auf 
die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchli-
cher Arbeitsverhältnisse (GrO) in ihrer jeweiligen Fassung die 
folgende Ordnung für Mitarbeitervertretungen erlassen.
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I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

(1)  Diese Mitarbeitervertretungsordnung gilt für die Dienst-
stellen, Einrichtungen und sonstigen selbstständig geführ-
ten Stellen − nachfolgend als Einrichtung(en) bezeichnet − 

1. der Diözese,
2. der Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
3. der Verbände der Kirchengemeinden,
4. des Diözesancaritasverbandes und seiner Gliederungen, 

soweit sie öffentliche juristische Personen des kanoni-
schen Rechts sind,

5. der sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten öffent-
lichen juristischen Personen des kanonischen Rechts,

6. der sonstigen kirchlichen Rechtsträger, unbeschadet ih-
rer Rechtsform, die der bischöflichen Gesetzgebungsge-
walt unterliegen.

(2) Diese Mitarbeitervertretungsordnung ist auch anzuwen-
den bei den kirchlichen Rechtsträgern, die nicht der bi-
schöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, wenn sie die 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirch-
licher Arbeitsverhältnisse durch Übernahme in ihr Statut 
verbindlich übernommen haben. Sofern kirchliche Rechts-
träger in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts über kein Statut verfügen, ist eine notarielle 
Erklärung der Grundordnungsübernahme und anschließen-
de Veröffentlichung dieser Erklärung ausreichend. Wenn 
sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, haben sie im 
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Hinblick auf die arbeitsrechtlichen Beziehungen nicht am 
Selbstbestimmungsrecht der Kirche gemäß Art. 140 GG i. 
V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV teil.

(3) In den Fällen des Abs. 2 ist in allen Einrichtungen eines 
mehrdiözesanen* oder überdiözesanen** Rechtsträgers 
die Mitarbeitervertretungsordnung der Diözese anzuwen-
den, in der sich der Sitz der Hauptniederlassung (Hauptsitz) 
befindet. Abweichend von Satz 1 kann auf Antrag eines 
mehrdiözesan oder überdiözesan tätigen Rechtsträgers der 
Diözesanbischof des Hauptsitzes im Einvernehmen mit den 
anderen Diözesanbischöfen, in deren Diözese der Rechts-
träger tätig ist, bestimmen, dass in den Einrichtungen des 
Rechtsträgers die Mitarbeitervertretungsordnung der Diö-
zese angewandt wird, in der die jeweilige Einrichtung ihren 
Sitz hat, oder eine Mitarbeitervertretungsordnung eigens 
für den Rechtsträger erlassen.

§ 1a
Bildung von Mitarbeitervertretungen

(1) In den Einrichtungen der in § 1 genannten kirchlichen 
Rechtsträger sind Mitarbeitervertretungen nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften zu bilden.

(2)  Unbeschadet des Abs. 1 kann der Rechtsträger mit Zustim-
mung der betroffenen Mitarbeitervertretung regeln, was als 
Einrichtung gilt. Sind mehrere Mitarbeitervertretungen be-
troffen, ist die Zustimmung der Mehrheit der betroffenen 
Mitarbeitervertretungen erforderlich. 
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§ 1b
Gemeinsame Mitarbeitervertretung

(1)  Die Mitarbeitervertretungen und Dienstgeber mehrerer 
Einrichtungen verschiedener Rechtsträger können durch 
eine gemeinsame Dienstvereinbarung die Bildung einer 
gemeinsamen Mitarbeitervertretung vereinbaren, soweit 
dies der wirksamen und zweckmäßigen Interessenvertre-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient. Dienstge-
ber und Mitarbeitervertretungen können nach vorheriger 
Stellungnahme der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Einrichtungen einbeziehen, in denen Mitarbeiter-
vertretungen nicht gebildet sind. Die auf Grundlage dieser 
Dienstvereinbarung gewählte Mitarbeitervertretung tritt 
an die Stelle der bisher bestehenden Mitarbeitervertretun-
gen. Sind in keiner der Einrichtungen Mitarbeitervertretun-
gen gebildet, so können die Rechtsträger nach vorheriger 
Stellungnahme der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung vereinbaren, soweit die Gesamtheit der Einrichtungen 
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 erfüllt.

(2)  Die Dienstvereinbarung nach Abs. 1 Satz 1 und die Rege-
lung nach Abs. 1 Satz 4 bedürfen der Genehmigung durch 
den Ordinarius. Sie sind, soweit sie keine andere Regelung 
treffen, für die folgende Wahl und die Amtszeit der aus 
ihr hervorgehenden Mitarbeitervertretung wirksam. Für 
die gemeinsamen Mitarbeitervertretungen gelten die Vor-
schriften dieser Ordnung nach Maßgabe des § 22a.
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§ 2
Dienstgeber

(1)  Dienstgeber im Sinne dieser Ordnung ist der Rechtsträger 
der Einrichtung.

(2)  Für den Dienstgeber handelt dessen vertretungsberechtig-
tes Organ oder die von ihm bestellte Leitung. Der Dienst-
geber kann eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter in 
leitender Stellung schriftlich beauftragen, ihn zu vertreten.

§ 3
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1)  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung 
sind alle Personen, die bei einem Dienstgeber 

1. aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
2. als Ordensmitglied an einem Arbeitsplatz in einer Ein-

richtung der eigenen Gemeinschaft, 
3. aufgrund eines Gestellungsvertrages oder 
4. zu ihrer Ausbildung 

tätig sind. 

 Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlas-
sen werden im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes, sind keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne 
dieser Ordnung.
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(2)  Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten nicht:

1. die Mitglieder eines Organs, das zur gesetzlichen Vertre-
tung berufen ist,

2. Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen im Sinne des 
§ 1, 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur selbststän-
digen Entscheidung über Einstellungen, Anstellungen 
oder Kündigungen befugt sind,

4. sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitender 
Stellung, 

5. Geistliche einschließlich Ordensgeistliche im Bereich 
des § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 

6. Personen, deren Beschäftigung oder Ausbildung über-
wiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, berufli-
chen und sozialen Rehabilitation oder Erziehung dient.

 Die Entscheidung des Dienstgebers zu den Nr. 3 und 4 be-
darf der Beteiligung der Mitarbeitervertretung gem. § 29 
Abs. 1 Nr. 18. Die Entscheidung bedarf bei den in § 1 Abs. 1 
genannten Rechtsträgern der Genehmigung des Ordinari-
us. Die Entscheidung ist der Mitarbeitervertretung schrift-
lich mitzuteilen. 

(3)  Die besondere Stellung der Geistlichen gegenüber dem 
Diözesanbischof und die der Ordensleute gegenüber den 
Ordensoberen werden durch diese Ordnung nicht berührt. 
Eine Mitwirkung in den persönlichen Angelegenheiten fin-
det nicht statt. 
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§ 4
Mitarbeiterversammlung

Die Mitarbeiterversammlung besteht aus den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie den Personen, die in der Einrichtung 
eingegliedert sind, um mit den dort beschäftigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern den arbeitstechnischen Zweck der 
Einrichtung durch weisungsgebundene Tätigkeit zu verwirkli-
chen. Der Dienstgeber sowie Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 
Nrn. 1 bis 4 nehmen auf Einladung der Mitarbeitervertretung an 
der Mitarbeiterversammlung teil. Kann nach den dienstlichen 
Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung nicht stattfinden, 
so sind Teilversammlungen zulässig.

§ 5 
Mitarbeitervertretung

Die Mitarbeitervertretung ist das von den aktiv Wahlberechtig-
ten (§ 7) gewählte Organ, das die ihm nach dieser Ordnung zu-
stehenden Aufgaben und Verantwortungen wahrnimmt. 

II.  Die Mitarbeitervertretung

§ 6
Voraussetzung für die Bildung der Mitarbeitervertretung 

- Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung

(1)  Die Bildung einer Mitarbeitervertretung setzt voraus, dass 
in der Einrichtung in der Regel mindestens fünf Wahlbe-
rechtigte (§ 7) beschäftigt werden, von denen mindestens 
drei wählbar sind (§ 8).
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(2)  Die Mitarbeitervertretung besteht aus

  1  Mitglied  bei 5   –     15 Wahlberechtigten, 
   3  Mitgliedern  bei 16   –     50 Wahlberechtigten, 
   5  Mitgliedern  bei 51   –   100 Wahlberechtigten, 
  7  Mitgliedern  bei 101   –   200 Wahlberechtigten, 
  9  Mitgliedern  bei  201   –   300 Wahlberechtigten, 
 11 Mitgliedern  bei    301 –    600  Wahlberechtigten, 
 13 Mitgliedern  bei    601  – 1.000  Wahlberechtigten, 
     15 Mitgliedern  bei  1.001 und mehr  Wahlberechtigten.

In Einrichtungen mit mehr als 1.500 Wahlberechtigten gemäß § 
7 erhöht sich die Zahl der Mitglieder in der Mitarbeitervertre-
tung für je angefangene weitere 500 Wahlberechtigte um zwei 
Mitglieder. Falls die Zahl der Wahlbewerberinnen und Wahlbe-
werber geringer ist als die nach Satz 1 und Satz 2 vorgesehene 
Zahl an Mitgliedern, setzt sich die Mitarbeitervertretung aus 
der höchstmöglichen Zahl von Mitgliedern zusammen. Satz 3 
gilt entsprechend, wenn die nach Satz 1 und 2 vorgesehene Zahl 
an Mitgliedern nicht erreicht wird, weil zu wenig Kandidatinnen 
und Kandidaten gewählt werden oder weil eine gewählte Kan-
didatin oder ein gewählter Kandidat die Wahl nicht annimmt 
und kein Ersatzmitglied vorhanden ist.

(3)  Für die Wahl einer Mitarbeitervertretung in einer Einrich-
tung mit einer oder mehreren nicht selbstständig geführten 
Stellen kann der Dienstgeber eine Regelung treffen, die 
eine Vertretung auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der nicht selbstständig geführten Stellen in Abweichung 
von § 11 Abs. 6 durch einen Vertreter gewährleistet, und 
zwar nach der Maßgabe der jeweiligen Zahl der Wahlbe-
rechtigten in den Einrichtungen. Eine solche Regelung be-
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darf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 

(4) Der Mitarbeitervertretung sollen jeweils Vertreter der 
Dienstbereiche und Gruppen angehören. Die Geschlech-
ter sollen in der Mitarbeitervertretung entsprechend ihrem 
zahlenmäßigen Verhältnis in der Einrichtung vertreten sein.

(5)  Maßgebend für die Zahl der Mitglieder ist der Tag, bis zu 
dem Wahlvorschläge eingereicht werden können (§ 9 Abs. 5 
Satz 1).

§ 6a
Übergangsregelung zur Wahl der Mitarbeitervertretung im 

Wahlzeitraum 
1. März bis 31. Mai 2017 

(Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung)

Für den Fall, dass diese Ordnung - mit Wirkung nach dem 31. 
Mai 2017, jedoch vor dem 1. Juni 2019 - neu gefasst wird und die 
Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, die im Wahlzeit-
raum 1. März bis 31. Mai 2017 gewählt wird, höher wäre, wenn in 
diesem Wahlzeitraum bereits die neue Fassung dieser Ordnung 
gegolten hätte, erhöht sich die Zahl der Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung mit Wirkung ab dem Inkrafttreten der neuen Fas-
sung dieser Ordnung insoweit, als hätte in diesem Wahlzeitraum 
bereits die neue Fassung dieser Ordnung gegolten. In diesem 
Fall rücken Ersatzmitglieder in entsprechender Anwendung des 
§ 11 Absatz 6 dieser Ordnung oder beim vereinfachten Wahl-
verfahren in entsprechender Anwendung der §§ 11c Absatz 4, 
11 Absatz 6 dieser Ordnung in die Mitarbeitervertretung nach. 
Soweit keine Ersatzmitglieder vorhanden sind, unterbleibt eine 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO



96

§ 7
Aktives Wahlrecht

(1)  Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit 
mindestens sechs Monaten ohne Unterbrechung in einer 
Einrichtung desselben Dienstgebers tätig sind.

(2)  Wer zu einer Einrichtung abgeordnet ist, wird nach Ablauf 
von drei Monaten in ihr wahlberechtigt; im gleichen Zeit-
punkt erlischt das Wahlrecht bei der früheren Einrichtung. 
Satz 1 gilt nicht, wenn feststeht, dass die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter binnen weiterer sechs Monate in die frühe-
re Einrichtung zurückkehren wird.

(2a) Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleistung über-
lassen werden im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes, sind wahlberechtigt, wenn sie am Wahltag länger als 
sechs Monate in der Einrichtung eingesetzt worden sind. 
Mehrere Beschäftigungszeiten einer Leiharbeitnehmerin 
oder eines Leiharbeitnehmers bei demselben Dienstgeber 
werden zusammengerechnet.

(3)  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungs-
verhältnis sind nur bei der Einrichtung wahlberechtigt, von 
der sie eingestellt sind. 

(4)  Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter,
 
1. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein 

Betreuer nicht nur vorübergehend bestellt ist,
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2. die am Wahltage für mindestens noch sechs Monate un-
ter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind,

3. die sich am Wahltag in der Freistellungsphase eines nach 
dem Blockmodell vereinbarten Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses befinden. 

§ 8
Passives Wahlrecht

(1)  Wählbar sind die wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die am Wahltag seit mindestens einem Jahr 
ohne Unterbrechung im kirchlichen Dienst stehen, davon 
mindestens seit sechs Monaten in einer Einrichtung dessel-
ben Dienstgebers tätig sind.

(2)  Nicht wählbar sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
zur selbstständigen Entscheidung in anderen als den in § 
3 Abs. 2 Nr. 3 genannten Personalangelegenheiten befugt 
sind.

§ 9
Vorbereitung der Wahl

(1)  Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Mit-
arbeitervertretung bestimmt die Mitarbeitervertretung den 
Wahltag. Er soll spätestens zwei Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit der Mitarbeitervertretung liegen. 

(2)  Die Mitarbeitervertretung bestellt spätestens acht Wochen 
vor Ablauf ihrer Amtszeit die Mitglieder des Wahlausschus-
ses. Er besteht aus drei oder fünf Mitgliedern, die, wenn sie 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind, wahlberechtigt sein 
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müssen. Der Wahlausschuss wählt seine Vorsitzende oder 
seinen Vorsitzenden. 

(3)  Scheidet ein Mitglied des Wahlausschusses aus, so hat die 
Mitarbeitervertretung unverzüglich ein neues Mitglied zu 
bestellen. Kandidiert ein Mitglied des Wahlausschusses für 
die Mitarbeitervertretung, so scheidet es aus dem Wahlaus-
schuss aus. 

(4)  Der Dienstgeber stellt dem Wahlausschuss zur Aufstellung 
des Wählerverzeichnisses spätestens sieben Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit eine Liste aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und der Personen, die dem Dienstgeber zur 
Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes, mit den erforderlichen Angaben 
zur Verfügung. Der Wahlausschuss erstellt jeweils eine Liste 
der wahlberechtigten und wählbaren Personen und legt sie 
mindestens vier Wochen vor der Wahl für die Dauer von 
einer Woche zur Einsicht aus. Die oder der Vorsitzende des 
Wahlausschusses gibt bekannt, an welchem Ort, für welche 
Dauer und von welchem Tag an die Listen zur Einsicht aus-
liegen. Jede wahlberechtigte und/oder wählbare Person, die 
geltend macht, wahlberechtigt und/oder wählbar zu sein, 
kann während der Auslegungsfrist gegen die Eintragung 
oder Nichteintragung in die nach Satz 2 zu erstellenden 
Listen Einspruch einlegen. Der Wahlausschuss entscheidet 
über den Einspruch.

(5) Der Wahlausschuss hat sodann die Wahlberechtigten auf-
zufordern, schriftliche Wahlvorschläge, die jeweils von min-
destens drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein müssen, 
bis zu einem von ihm festzusetzenden Termin einzureichen. 
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Der Wahlvorschlag muss die Erklärung der Kandidatin 
oder des Kandidaten enthalten, dass sie oder er der Benen-
nung zustimmt. Der Wahlausschuss hat in ausreichender 
Zahl Formulare für Wahlvorschläge auszulegen. 

(6)  Die Kandidatenliste soll mindestens doppelt so viel Wahl-
bewerberinnen und Wahlbewerber enthalten wie Mitglie-
der nach § 6 Abs. 2 zu wählen sind. 

(7)  Der Wahlausschuss prüft die Wählbarkeit und lässt sich von 
der Wahlbewerberin oder dem Wahlbewerber bestätigen, 
dass kein Ausschlussgrund im Sinne des § 8 vorliegt. 

(8)  Spätestens eine Woche vor der Wahl sind die Namen der zur 
Wahl vorgeschlagenen und vom Wahlausschuss für wählbar 
erklärten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in alphabeti-
scher Reihenfolge durch Aushang bekannt zu geben. Da-
nach ist die Kandidatur unwiderruflich. 

§ 10
Dienstgeber - Vorbereitungen zur Bildung einer 

Mitarbeitervertretung

(1) Wenn in einer Einrichtung die Voraussetzungen für die Bil-
dung einer Mitarbeitervertretung vorliegen, hat der Dienst-
geber spätestens nach drei Monaten zu einer Mitarbeiter-
versammlung einzuladen. Er leitet sie und kann sich hierbei 
vertreten lassen. Die Mitarbeiterversammlung wählt den 
Wahlausschuss, der auch den Wahltag bestimmt. Im Falle 
des Ausscheidens eines Mitglieds bestellt der Wahlausschuss 
unverzüglich ein neues Mitglied. Kann die Mitarbeiterver-
sammlung wegen eines unabwendbaren Ereignisses nicht 
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durch die körperliche Anwesenheit der Mitarbeiter durch-
geführt werden, kann die Teilnahme der Mitarbeiter an der 
Mitarbeiterversammlung mittels neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn sichergestellt 
ist, dass Dritte vom Inhalt der Mitarbeiterversammlung kei-
ne Kenntnis nehmen können; Satz 3 bleibt unberührt. Ist 
im Fall des Satzes 5* eine Mitarbeiterversammlung mittels 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
nicht möglich, ist der Dienstgeber verpflichtet, unverzüglich 
einen Wahlausschuss zu bestellen, der die Wahl gemäß §§ 9 
bis 11 durchführt.

__________________________________

   * vorerst befristet bis zum 31.12.2021

(1a) Absatz 1 gilt auch,

1. wenn die Mitarbeitervertretung ihrer Verpflichtung 
gem. § 9 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt, 

2. im Falle des § 12 Abs. 5 Satz 2,
3. im Falle des § 13 Abs. 2 Satz 3,
4. in den Fällen des § 13a nach Ablauf des Zeitraumes, in 

dem die Mitarbeitervertretung die Geschäfte fortge-
führt hat, 

5. nach Feststellung der Nichtigkeit der Wahl der Mitar-
beitervertretung durch rechtskräftige Entscheidung der 
kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen in anderen als 
den in § 12 genannten Fällen, wenn ein ordnungsgemä-
ßer Wahlausschuss nicht mehr besteht.

(2)  Kommt die Bildung eines Wahlausschusses nicht zustande, 
so hat auf Antrag mindestens eines Zehntels der Wahlbe-
rechtigten und nach Ablauf eines Jahres der Dienstgeber 

Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO



101

erneut eine Mitarbeiterversammlung zur Bildung eines 
Wahlausschusses einzuberufen. 

(3)  In neuen Einrichtungen entfallen für die erste Wahl die in 
den §§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 1 festgelegten Zeiten. 

§ 11
Durchführung der Wahl

(1)  Die Wahl der Mitarbeitervertretung erfolgt unmittelbar 
und geheim. Für die Durchführung der Wahl ist der Wahl-
ausschuss verantwortlich. 

(2) Die Wahl erfolgt durch Abgabe eines Stimmzettels. Der 
Stimmzettel enthält in alphabetischer Reihenfolge die Na-
men aller zur Wahl stehenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter (§ 9 Abs. 8 Satz 1). Die Abgabe der Stimme erfolgt 
durch Ankreuzen eines oder mehrerer Namen. Es können 
so viele Namen angekreuzt werden, wie Mitglieder zu wäh-
len sind. Der Wahlzettel ist in Anwesenheit von mindestens 
zwei Mitgliedern des Wahlausschusses in die bereitgestellte 
Urne zu werfen. Die Stimmabgabe ist in der Liste der Wahl-
berechtigten zu vermerken.

(3)  Bemerkungen auf dem Wahlzettel und das Ankreuzen von 
Namen von mehr Personen als zu wählen sind machen den 
Stimmzettel ungültig. 

(4)  Im Falle der Verhinderung ist eine vorzeitige Stimmabgabe 
durch Briefwahl möglich. Der Stimmzettel ist in dem für die 
Wahl vorgesehenen Umschlag und zusammen mit dem per-
sönlich unterzeichneten Wahlschein in einem weiteren ver-
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schlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Briefwahl“ und 
der Angabe des Absenders dem Wahlausschuss zuzuleiten. 
Diesen Umschlag hat der Wahlausschuss bis zum Wahltag 
aufzubewahren und am Wahltag die Stimmabgabe in der 
Liste der Wahlberechtigten zu vermerken, den Umschlag zu 
öffnen und den für die Wahl bestimmten Umschlag in die 
Urne zu werfen. Die Briefwahl ist nur bis zum Abschluss 
der Wahl am Wahltag möglich. 

(4a) Der Wahlausschuss kann anordnen, dass die Wahlberech-
tigten ihr Wahlrecht statt im Wege der Urnenwahl durch 
Briefwahl ausüben. Für ihre Durchführung ist Abs. 4 ent-
sprechend anzuwenden. 

(5) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit stellt der Wahlaus-
schuss öffentlich fest, wie viel Stimmen auf die einzelnen 
Gewählten entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge 
nach der Stimmenzahl. Das Ergebnis ist in einem Protokoll 
festzuhalten, das vom Wahlausschuss zu unterzeichnen ist. 

(6) Als Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind diejenigen 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Alle in 
der nach der Stimmenzahl entsprechenden Reihenfolge 
den gewählten Mitgliedern folgenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sind Ersatzmitglieder. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das Los. 

(7) Das Ergebnis der Wahl wird vom Wahlausschuss am Ende 
der Wahlhandlung bekannt gegeben. Der Wahlausschuss 
stellt fest, ob jede oder jeder Gewählte die Wahl annimmt. 
Bei Nichtannahme gilt an ihrer oder seiner Stelle die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter mit der nächstfolgenden 
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Stimmenzahl als gewählt. Mitglieder und Ersatzmitglieder 
der Mitarbeitervertretung werden durch Aushang bekannt 
gegeben. 

(8) Die gesamten Wahlunterlagen sind für die Dauer der Amts-
zeit der gewählten Mitarbeitervertretung aufzubewahren. 
Die Kosten der Wahl trägt der Dienstgeber. 

§§ 11a bis 11c
Vereinfachtes Wahlverfahren

§ 11a
Voraussetzungen

(1) In Einrichtungen mit bis zu 50 Wahlberechtigte ist die Mit-
arbeitervertretung anstelle des Verfahrens nach den §§ 9 bis 
11 im vereinfachten Wahlverfahren zu wählen.

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Mitarbeiter-
versammlung mit der Mehrheit der Anwesenden, mindes-
tens jedoch einem Drittel der Wahlberechtigten spätestens 
acht Wochen vor Beginn des einheitlichen Wahlzeitraums 
die Durchführung der Wahl nach den §§ 9 bis 11 beschließt. 

(3) Für die im Jahr 2021 stattfindenden Wahlen zur Mitarbei-
tervertretung gilt abweichend von Absatz 2, dass Absatz 1 
keine Anwendung findet, wenn die Mitarbeitervertretung 
spätestens sechs Wochen vor Beginn des einheitlichen Wahl-
zeitraums die Durchführung der Wahl nach den §§ 9 bis 11 
beschließt. Ist in einer Einrichtung eine Mitarbeitervertre-
tung nicht vorhanden, ist der Dienstgeber verpflichtet, un-
verzüglich einen Wahlausschuss zu bestellen, der die Wahl 
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gemäß §§ 9 bis 11 durchführt. Der Wahlausschuss bestimmt 
den Wahltag. Im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds be-
stellt der Wahlausschuss unverzüglich ein neues Mitglied.

__________________________________

   * vorerst befristet bis zum 31.12.2021

§ 11b
Vorbereitung der Wahl

(1)  Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die 
Mitarbeitervertretung die Wahlberechtigten durch Aushang 
oder in sonst geeigneter Weise, die den Wahlberechtigten 
die Möglichkeit der Kenntnisnahme gibt, zur Wahlver-
sammlung ein und legt gleichzeitig die Liste der Wahlbe-
rechtigten aus. 

(2) Ist in einer Einrichtung eine Mitarbeitervertretung nicht 
vorhanden, so handelt der Dienstgeber gemäß Abs. 1. 

§ 11c
Durchführung der Wahl

(1) Die Wahlversammlung wird von einer Wahlleiterin oder 
einem Wahlleiter geleitet, die oder der von der amtieren-
den Mitarbeitervertretung bestimmt wird. Ist in einer Ein-
richtung eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden, so 
wird die Wahlleiterin oder der Wahlleiter mit einfacher 
Stimmenmehrheit von der Wahlversammlung gewählt. Im 
Bedarfsfall kann die Wahlversammlung zur Unterstützung 
der Wahlleiterin oder des Wahlleiters Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer bestimmen. 
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(2)  Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter und 
Ersatzmitglieder werden in einem gemeinsamen Wahlgang 
gewählt. Jede wahlberechtigte Person kann Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl vorschlagen. 

(3)  Die Wahl erfolgt durch Abgabe des Stimmzettels. Auf dem 
Stimmzettel sind von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Rei-
henfolge unter Angabe von Name und Vorname aufzufüh-
ren. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter trifft Vorkehrun-
gen, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme geheim 
abgeben können. Unverzüglich nach Beendigung der Wahl-
handlung zählt sie oder er öffentlich die Stimmen aus und 
gibt das Ergebnis bekannt. 

(4)  § 9 Abs. 7, § 11 Abs. 2 Sätze 3, 4 und 6, § 11 Abs. 6 bis 8 und 
§ 12 gelten entsprechend; an die Stelle des Wahlausschusses 
tritt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter.

§ 12
Anfechtung der Wahl

(1)  Jede wahlberechtigte Person oder der Dienstgeber hat das 
Recht, die Wahl wegen eines Verstoßes gegen die §§ 6 bis 11 
c innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses schriftlich anzufechten. Die Anfech-
tungserklärung ist dem Wahlausschuss zuzuleiten. 

(2) Unzulässige oder unbegründete Anfechtungen weist der 
Wahlausschuss zurück. Stellt er fest, dass die Anfechtung 
begründet ist und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst 
sein kann, so erklärt er die Wahl für ungültig; in diesem Fal-
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le ist die Wahl unverzüglich zu wiederholen. Im Falle einer 
sonstigen begründeten Wahlanfechtung berichtigt er den 
durch den Verstoß verursachten Fehler. 

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses ist Kla-
ge beim Kirchlichen Arbeitsgericht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung zulässig. 

(4) Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksamkeit der 
zwischenzeitlich durch die Mitarbeitervertretung getroffe-
nen Entscheidungen unberührt. 

(5) Die Wiederholung einer erfolgreich angefochtenen Wahl 
obliegt dem Wahlausschuss. Besteht kein ordnungsgemäß 
besetzter Wahlausschuss (§ 9 Abs. 2 Satz 2) mehr, so findet § 
10 Anwendung. 

§ 13
Amtszeit der Mitarbeitervertretung

(1) Die regelmäßigen Wahlen zur Mitarbeitervertretung finden 
alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai (einheit-
licher Wahlzeitraum) statt. 

(2) Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Wahl oder, wenn zu 
diesem Zeitpunkt noch eine Mitarbeitervertretung besteht, 
mit Ablauf der Amtszeit dieser Mitarbeitervertretung. Sie 
beträgt vier Jahre. Sie endet jedoch vorbehaltlich der Re-
gelung in Abs. 5 spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem 
nach Abs. 1 die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswah-
len stattfinden. 
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(3) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes findet eine 
Neuwahl statt, wenn

1. an dem Tage, an dem die Hälfte der Amtszeit seit Amts-
beginn abgelaufen ist, die Zahl der Wahlberechtigten 
um die Hälfte, mindestens aber um 50, gestiegen oder 
gesunken ist, 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung auch nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder 
um mehr als die Hälfte der ursprünglich vorhandenen 
Mitgliederzahl gesunken ist,

3. die Mitarbeitervertretung mit der Mehrheit ihrer Mit-
glieder ihren Rücktritt beschlossen hat, 

4. die Wahl der Mitarbeitervertretung mit Erfolg ange-
fochten worden ist, 

5. die Mitarbeiterversammlung der Mitarbeitervertretung 
gemäß § 22 Abs. 2 das Misstrauen ausgesprochen hat, 

6. die Mitarbeitervertretung im Falle grober Vernachlässi-
gung oder Verletzung der Befugnisse und Verpflichtun-
gen als Mitarbeitervertretung durch rechtskräftige Ent-
scheidung der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen 
aufgelöst ist. 

(4) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes ist die Mitar-
beitervertretung zu wählen, wenn in einer Einrichtung kei-
ne Mitarbeitervertretung besteht und die Voraussetzungen 
für die Bildung der Mitarbeitervertretung (§ 10) vorliegen. 

(5) Hat außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes eine Wahl 
stattgefunden, so ist die Mitarbeitervertretung in dem auf die 
Wahl folgenden nächsten einheitlichen Wahlzeitraum neu zu 
wählen. Hat die Amtszeit der Mitarbeitervertretung zu Be-
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ginn des nächsten einheitlichen Wahlzeitraumes noch nicht 
ein Jahr betragen, so ist die Mitarbeitervertretung in dem 
übernächsten einheitlichen Wahlzeitraum neu zu wählen.

§ 13a
Weiterführung der Geschäfte

Ist bei Ablauf der Amtszeit (§ 13 Abs. 2) noch keine neue Mit-
arbeitervertretung gewählt, führt die Mitarbeitervertretung die 
Geschäfte bis zur Übernahme durch die neu gewählte Mitarbei-
tervertretung fort, längstens für die Dauer von sechs Monaten 
vom Tag der Beendigung der Amtszeit an gerechnet. Dies gilt 
auch in den Fällen des § 13 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3. 

§ 13b
Ersatzmitglied, Verhinderung des ordentlichen Mitglieds

 und ruhende Mitgliedschaft

(1) Scheidet ein Mitglied der Mitarbeitervertretung während 
der Amtszeit vorzeitig aus, so tritt an seine Stelle das nächst-
berechtigte Ersatzmitglied (§ 11 Abs. 6 Satz 2).

(2) Im Falle einer zeitweiligen Verhinderung eines Mitglieds 
tritt für die Dauer der Verhinderung das nächstberechtigte 
Ersatzmitglied ein. Die Mitarbeitervertretung entscheidet 
darüber, ob eine zeitweilige Verhinderung vorliegt. 

(3) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht, solan-
ge dem Mitglied die Ausübung seines Dienstes untersagt ist. 
Für die Dauer des Ruhens tritt das nächstberechtigte Er-
satzmitglied ein. 
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§ 13c
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit der Mitarbeitervertretung,
2. Niederlegung des Amtes,
3. Ausscheiden aus der Einrichtung oder Eintritt in die 

Freistellungsphase eines nach dem Blockmodell verein-
barten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses,

4. rechtskräftige Entscheidung der kirchlichen Gerichte 
für Arbeitssachen, die den Verlust der Wählbarkeit oder 
eine grobe Vernachlässigung oder Verletzung der Be-
fugnisse und Pflichten als Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung festgestellt hat.

§ 13d
Übergangsmandat

(1) Wird eine Einrichtung gespalten, so bleibt deren Mitarbei-
tervertretung im Amt und führt die Geschäfte für die ihr 
bislang zugeordneten Teile einer Einrichtung weiter, soweit 
sie die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 erfüllen und nicht 
in eine Einrichtung eingegliedert werden, in der eine Mit-
arbeitervertretung besteht (Übergangsmandat). Die Mitar-
beitervertretung hat insbesondere unverzüglich Wahlaus-
schüsse zu bestellen. Das Übergangsmandat endet, sobald 
in den Teilen einer Einrichtung eine neue Mitarbeiterver-
tretung gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist, 
spätestens jedoch sechs Monate nach Wirksamwerden der 
Spaltung. Durch Dienstvereinbarung kann das Übergangs-
mandat um bis zu weitere sechs Monate verlängert werden.
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(2) Werden Einrichtungen oder Teile von Einrichtungen zu 
einer Einrichtung zusammengelegt, so nimmt die Mitar-
beitervertretung der nach der Zahl der Wahlberechtigten 
größten Einrichtung oder des größten Teils einer Einrich-
tung das Übergangsmandat wahr. Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Spaltung oder 
Zusammenlegung von Einrichtungen und Teilen von Ein-
richtungen im Zusammenhang mit einer Betriebsveräuße-
rung oder einer Umwandlung nach dem Umwandlungsge-
setz erfolgt.

(4) Führt eine Spaltung, Zusammenlegung oder Übertragung 
dazu, dass eine ehemals nicht in den Geltungsbereich nach 
§ 1 fallende Einrichtung oder ein Teil einer Einrichtung 
nunmehr in den Geltungsbereich dieser Ordnung fällt, so 
gelten Abs. 1 und 2 entsprechend. Die nicht nach dieser 
Ordnung gebildete Arbeitnehmervertretung handelt dann 
als Mitarbeitervertretung. Bestehende Vereinbarungen zwi-
schen dem Dienstgeber und der nicht nach dieser Ordnung 
gebildeten Arbeitnehmervertretung erlöschen und zuvor 
eingeleitete Beteiligungsverfahren enden.

§ 13e
Restmandat

Geht eine Einrichtung durch Stilllegung, Spaltung oder Zusam-
menlegung unter, so bleibt deren Mitarbeitervertretung so lan-
ge im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der damit im Zusam-
menhang stehenden Beteiligungsrechte erforderlich ist.
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§ 14
Tätigkeit der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung wählt bei ihrem ersten Zusam-
mentreten, das innerhalb einer Woche nach der Wahl statt-
finden soll und von der oder dem Vorsitzenden des Wahl-
ausschusses einzuberufen ist, mit einfacher Mehrheit aus 
den Mitgliedern ihre Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden. 
Die oder der Vorsitzende soll katholisch sein. Außerdem 
sollen eine stellvertretende Vorsitzende oder ein stellver-
tretender Vorsitzender und eine Schriftführerin oder ein 
Schriftführer gewählt werden. Die oder der Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung oder im Falle ihrer oder seiner Ver-
hinderung deren Stellvertreterin oder Stellvertreter vertritt 
die Mitarbeitervertretung im Rahmen der von ihr gefassten 
Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Erklärungen sind die 
oder der Vorsitzende, bei deren oder dessen Abwesenheit 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und 
bei deren oder dessen Abwesenheit ein von der Mitarbei-
tervertretung zu benennendes Mitglied berechtigt. 

(2) Die Mitarbeitervertretung kann ihrer oder ihrem Vorsitzen-
den mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder das Vertrauen 
entziehen. In diesem Fall hat eine Neuwahl der oder des 
Vorsitzenden stattzufinden. 

(3) Die oder der Vorsitzende oder bei Verhinderung deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter beruft die 
Mitarbeitervertretung unter Angabe der Tagesordnung zu 
den Sitzungen ein und leitet sie. Sie oder er hat die Mitar-
beitervertretung einzuberufen, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder es verlangt. 
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(4) Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung sind nicht öffent-
lich. Sie finden in der Regel während der Arbeitszeit in der 
Einrichtung statt. Bei Anberaumung und Dauer der Sitzung 
ist auf die dienstlichen Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. 
Kann die Sitzung der Mitarbeitervertretung wegen eines 
unabwendbaren Ereignisses nicht durch die körperliche 
Anwesenheit eines oder mehrerer Mitglieder durchgeführt 
werden, kann die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder 
an der Sitzung auch mittels neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien erfolgen, wenn sichergestellt ist, 
dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können. Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit gelten die 
an der virtuellen Sitzung teilnehmenden Mitglieder als an-
wesend im Sinne des Abs. 5 S. 1.*

__________________________________

   * Satz 4 und 5: vorerst befristet bis zum 31.03.2022

(5) Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die Mitarbeiter-
vertretung beschließt mit Stimmenmehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

(6) Über die Sitzung der Mitarbeitervertretung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die die Namen der An- und Abwesenden, 
die Tagesordnung, den Wortlaut der Beschlüsse und das 
jeweilige Stimmenverhältnis enthalten muss. Die Nieder-
schrift ist von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
Soweit die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle oder 
deren oder dessen Beauftragte oder Beauftragter an der 
Sitzung teilgenommen haben, ist ihnen der entsprechende 
Teil der Niederschrift abschriftlich zuzuleiten. 
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(7) Der Dienstgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Un-
terlagen der Mitarbeitervertretung in der Einrichtung ver-
wahrt werden können. 

(8) Die Mitarbeitervertretung kann sich eine Geschäftsord-
nung geben. 

(9) Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung 
bestimmen, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst 
werden können, sofern dabei Einstimmigkeit erzielt wird. 
Beschlüsse nach Satz 1 sind spätestens in der Niederschrift 
der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten. 

(10) Die Mitarbeitervertretung kann aus ihrer Mitte Ausschüs-
se bilden, denen mindestens drei Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung angehören müssen. Den Ausschüssen kön-
nen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen 
werden; dies gilt nicht für die Beteiligung bei Kündigungen 
sowie für den Abschluss und die Kündigung von Dienstver-
einbarungen. Die Übertragung von Aufgaben zur selbst-
ständigen Erledigung erfordert eine Dreiviertelmehrheit 
der Mitglieder. Die Mitarbeitervertretung kann die Über-
tragung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung 
durch Beschluss mit Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder 
widerrufen. Die Übertragung und der Widerruf sind dem 
Dienstgeber schriftlich anzuzeigen. 

§ 15 
Rechtsstellung der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung führen ihr Amt 
unentgeltlich als Ehrenamt.
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(2) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwen-
digen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustellen. 
Die Freistellung beinhaltet den Anspruch auf Reduzierung 
der übertragenen Aufgaben.

(3) Auf Antrag der Mitarbeitervertretung sind von ihrer dienst-
lichen Tätigkeit jeweils für die Hälfte der durchschnittlichen 
regelmäßigen Arbeitszeit einer oder eines Vollbeschäftig-
ten freizustellen in Einrichtungen mit – im Zeitpunkt der 
Wahl – mehr als  

 – 300   Wahlberechtigten  zwei  Mitglieder der Mitar-
beitervertretung,  

 – 600   Wahlberechtigten  drei  Mitglieder der Mitar-
beitervertretung,  

 – 1.000  Wahlberechtigten  vier  Mitglieder der Mitar-
beitervertretung,   

 – 1.500  Wahlberechtigten  sechs  Mitglieder der Mitar-
beitervertretung.  

Darüber hinaus erhöht sich für je angefangene weitere 500 Wahl-
berechtigte die Zahl der Freistellungen um zwei Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung 
können sich für die Dauer der Amtszeit dahingehend einigen, 
dass das Freistellungskontingent auf mehr oder weniger Mitar-
beitervertreterinnen oder Mitarbeitervertreter verteilt werden 
kann. 

(3a) Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung, das von seiner 
dienstlichen Tätigkeit völlig freigestellt war, ist innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung der Freistellung im Rahmen 
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der Möglichkeiten der Einrichtung Gelegenheit zu geben, 
eine wegen der Freistellung unterbliebene einrichtungsüb-
liche berufliche Entwicklung nachzuholen. Für ein Mitglied 
im Sinne des Satzes 1, das drei volle aufeinander folgende 
Amtszeiten freigestellt war, erhöht sich der Zeitraum nach 
Satz 1 auf zwei Jahre.

(4) Zum Ausgleich für die Tätigkeit als Mitglied der Mitarbei-
tervertretung, die aus einrichtungsbedingten Gründen au-
ßerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Mitglied 
der Mitarbeitervertretung Anspruch auf entsprechende Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Kann 
ein Mitglied der Mitarbeitervertretung die Lage seiner Ar-
beitszeit ganz oder teilweise selbst bestimmen, hat es die 
Tätigkeit als Mitglied der Mitarbeitervertretung außerhalb 
seiner Arbeitszeit dem Dienstgeber zuvor mitzuteilen. Gibt 
dieser nach Mitteilung keine Möglichkeit zur Tätigkeit in-
nerhalb der Arbeitszeit, liegt ein einrichtungsbedingter 
Grund vor. Einrichtungsbedingte Gründe liegen auch vor, 
wenn die Tätigkeit als Mitglied der Mitarbeitervertretung 
wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten der Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung nicht innerhalb der persönli-
chen Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung soll 
vor Ablauf der nächsten sechs Kalendermonate gewährt 
werden. Ist dies aus einrichtungsbedingten Gründen nicht 
möglich, kann der Dienstgeber die aufgewendete Zeit wie 
Mehrarbeit vergüten.

(5) Kommt es in den Fällen nach den Absätzen 2 und 4 nicht zu 
einer Einigung, entscheidet auf Antrag der Mitarbeiterver-
tretung die Einigungsstelle.
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(6) Für Reisezeiten von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung 
gelten die für die Einrichtung bestehenden Bestimmungen.

§ 16
Schulung der Mitarbeitervertretung und des Wahlausschusses

(1) Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist auf Antrag 
der Mitarbeitervertretung während ihrer Amtszeit bis zu 
insgesamt drei Wochen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
der Bezüge für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen 
zu gewähren, wenn diese die für die Arbeit in der Mitarbei-
tervertretung erforderlichen Kenntnisse vermitteln, von der 
Diözese oder dem Diözesan-Caritasverband als geeignet 
anerkannt sind und dringende dienstliche oder betriebliche 
Erfordernisse einer Teilnahme nicht entgegenstehen. Bei 
Mitgliedschaft in mehreren Mitarbeitervertretungen kann 
der Anspruch nur einmal geltend gemacht werden. Teilzeit-
beschäftigten Mitgliedern der Mitarbeitervertretung, deren 
Teilnahme an Schulungsveranstaltungen außerhalb ihrer 
persönlichen Arbeitszeit liegt, steht ein Anspruch auf Frei-
zeitausgleich pro Schulungstag zu, jedoch höchstens bis zur 
Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitglieds der Mitarbei-
tervertretung.

(1a) Absatz 1 gilt auch für das mit der höchsten Stimmenzahl 
gewählte Ersatzmitglied 

(§ 11 Abs. 6 Satz 2), wenn wegen 

1. ständiger Heranziehung,
2. häufiger Vertretung eines Mitglieds der Mitarbeiterver-

tretung für längere Zeit oder 
3. absehbaren Nachrückens in das Amt als Mitglied der 
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Mitarbeitervertretung in kurzer Zeit

 die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen erforderlich 
ist. 

(2)  Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für ihre Tä-
tigkeit und für Schulungsmaßnahmen, die Kenntnisse für 
diese Tätigkeit vermitteln, Arbeitsbefreiung, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben erforder-
lich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung(en) im Wirt-
schaftsausschuss erhalten während ihrer Amtszeit für 
Schulungsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Tätigkeit im 
Wirtschaftsausschuss auf Antrag zusätzlich eine Arbeitsbe-
freiung von einer Woche.
 

§ 17
Kosten der Mitarbeitervertretung

(1) Der Dienstgeber trägt die durch die Tätigkeit der Mitar-
beitervertretung entstehenden und für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Kosten einschließlich der 
Reisekosten im Rahmen der für den Dienstgeber bestehen-
den Bestimmungen. Zu den erforderlichen Kosten gehören 
auch 

- die Kosten für die Teilnahme an Schulungsveranstaltun-
gen im Sinne des § 16;

- die Kosten, die durch die Beiziehung sachkundiger Per-
sonen entstehen, soweit diese zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Aufgaben notwendig ist und der Dienst-
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geber der Kostenübernahme vorher zugestimmt hat; die 
Zustimmung darf nicht missbräuchlich verweigert wer-
den;

- die Kosten der Beauftragung eines Bevollmächtigten in 
Verfahren vor der Einigungsstelle, soweit die oder der 
Vorsitzende der Einigungsstelle feststellt, dass die Be-
vollmächtigung zur Wahrung der Rechte des Bevoll-
mächtigenden notwendig ist;

- die Kosten der Beauftragung eines Bevollmächtigten in 
Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeits-
sachen, soweit die Bevollmächtigung zur Wahrung der 
Rechte des Bevollmächtigenden notwendig ist.

(2)  Der Dienstgeber stellt unter Berücksichtigung der bei ihm 
vorhandenen Gegebenheiten die sachlichen und personel-
len Hilfen zur Verfügung.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für gemeinsame Mitarbei-
tervertretungen (§ 1b) und erweiterte Gesamtmitarbeiter-
vertretungen (§ 24 Abs. 2), mit der Maßgabe, dass die Kos-
ten von den beteiligten Dienstgebern entsprechend dem 
Verhältnis der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
getragen werden. Maßgebender Zeitpunkt für die Feststel-
lung der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der 
Tag, bis zu dem Wahlvorschläge eingereicht werden kön-
nen. Die beteiligten Dienstgeber haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 18
Schutz der Mitglieder der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen in der 
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Ausübung ihres Amtes nicht behindert und aufgrund ihrer 
Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. 

(1a) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern der Mitarbeitervertre-
tung darf einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach 
Beendigung der Mitgliedschaft nicht geringer bemessen wer-
den als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit einrichtungsüblicher Entwicklung.

(1b) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen von Maß-
nahmen der beruflichen Bildung innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung nicht ausgeschlossen werden. 

(2)  Mitglieder der Mitarbeitervertretung können gegen ihren 
Willen in eine andere Einrichtung nur versetzt oder ab-
geordnet werden, wenn dies auch unter Berücksichtigung 
dieser Mitgliedschaft aus wichtigen dienstlichen Gründen 
unvermeidbar ist und die Mitarbeitervertretung gemäß § 33 
zugestimmt hat. Dies gilt auch im Fall einer Zuweisung oder 
Per-sonalgestellung an einen anderen Rechtsträger.  

(3) Erleidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, die oder 
der Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen hat, anlässlich der Wahrnehmung von Rech-
ten oder in Erfüllung von Pflichten nach dieser Ordnung 
einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen Unfall-
fürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so sind diese 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(4) Beantragt eine in einem Berufsausbildungsverhältnis ste-
hende Mitarbeiterin oder ein in einem Berufsausbildungs-
verhältnis stehender Mitarbeiter, die oder der Mitglied der 
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Mitarbeitervertretung oder Sprecherin oder Sprecher der 
Jugendlichen und der Auszubildenden ist, spätestens einen 
Monat vor Beendigung des Ausbildungsverhältnisses für 
den Fall des erfolgreichen Abschlusses ihrer oder seiner 
Ausbildung schriftlich die Weiterbeschäftigung, so bedarf 
die Ablehnung des Antrages durch den Dienstgeber der 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung gemäß § 33, wenn 
der Dienstgeber gleichzeitig andere Auszubildende weiter-
beschäftigt. Die Zustimmung kann nur verweigert werden, 
wenn der durch Tatsachen begründete Verdacht besteht, 
dass die Ablehnung der Weiterbeschäftigung wegen der 
Tätigkeit als Mitarbeitervertreterin oder Mitarbeitervertre-
ter erfolgt. Verweigert die Mitarbeitervertretung die vom 
Dienstgeber beantragte Zustimmung, so kann dieser gemäß 
§ 33 Abs. 4 das Kirchliche Arbeitsgericht anrufen. 

§ 19
Kündigungsschutz

(1)  Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung kann nur ge-
kündigt werden, wenn ein Grund für eine außerordentliche 
Kündigung vorliegt. Abweichend von Satz 1 kann in den 
Fällen des Art. 5 GrO auch eine ordentliche Kündigung 
ausgesprochen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit, es sei 
denn, die Mitgliedschaft ist nach § 13c Nr. 2 oder 4 erlo-
schen. 

(2) Nach Ablauf der Probezeit darf einem Mitglied des Wahl-
ausschusses vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, einer 
Wahlbewerberin oder einem Wahlbewerber vom Zeit-
punkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an, jeweils bis 
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sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses nur 
gekündigt werden, wenn ein Grund für eine außerordentli-
che Kündigung vorliegt. Für die ordentliche Kündigung gilt 
Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(3)  Die ordentliche Kündigung eines Mitglieds der Mitarbei-
tervertretung, eines Mitglieds des Wahlausschusses oder 
einer Wahlbewerberin oder eines Wahlbewerbers ist auch 
zulässig, wenn eine Einrichtung geschlossen wird, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt der Schließung der Einrichtung, 
es sei denn, dass die Kündigung zu einem früheren Zeit-
punkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt 
ist. Wird nur ein Teil der Einrichtung geschlossen, so sind 
die in Satz 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in einen anderen Teil der Einrichtung zu übernehmen. Ist 
dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, gilt Satz 1. 

§ 20
Schweigepflicht

Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder der Mitarbeitervertre-
tung haben über dienstliche Angelegenheiten oder Tatsachen, 
die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Mitarbeitervertre-
tung bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies 
gilt auch für die Zeit nach Ausscheiden aus der Mitarbeiterver-
tretung. Die Schweigepflicht besteht nicht für solche dienstli-
chen Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
Die Schweigepflicht gilt ferner nicht gegenüber Mitgliedern der 
Mitarbeitervertretung sowie gegenüber der Gesamtmitarbei-
tervertretung. Eine Verletzung der Schweigepflicht stellt in der 
Regel eine grobe Pflichtverletzung im Sinne des § 13c Nr. 4 dar.
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III.  Mitarbeiterversammlung

§ 21
Einberufung der Mitarbeiterversammlung

(1)  Die Mitarbeiterversammlung (§ 4) ist nicht öffentlich. Sie 
wird von der oder dem Vorsitzenden der Mitarbeiterver-
tretung einberufen und geleitet. Die Einladung hat unter 
Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem 
Termin durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise, die 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Mitarbeiterver-
sammlung die Möglichkeit der Kenntnisnahme gibt, zu er-
folgen. 

(2)  Die Mitarbeiterversammlung hat mindestens einmal im 
Jahr stattzufinden. Auf ihr hat die oder der Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. 

(3) Auf Verlangen von einem Drittel der Wahlberechtigten 
hat die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung die 
Mitarbeiterversammlung unter Angabe der Tagesordnung 
innerhalb von zwei Wochen einzuberufen. Das Gleiche gilt, 
wenn der Dienstgeber aus besonderem Grunde die Ein-
berufung verlangt. In diesem Fall ist in der Tagesordnung 
der Grund anzugeben. An dieser Versammlung nimmt der 
Dienstgeber teil. 

(4)  Jährlich eine Mitarbeiterversammlung findet während der 
Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche Gründe eine an-
dere Regelung erfordern. Die Zeit der Teilnahme an dieser 
Mitarbeiterversammlung und die zusätzliche Wegezeit sind 
wie Arbeitszeit zu vergüten, auch wenn die Mitarbeiterver-
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sammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Notwendi-
ge Fahrtkosten für jährlich höchstens zwei Mitarbeiterver-
sammlungen sowie für die auf Verlangen des Dienstgebers 
einberufene Mitarbeiterversammlung (Abs. 3) werden von 
dem Dienstgeber nach den bei ihm geltenden Regelungen 
erstattet.

§ 22
Aufgaben und Verfahren der Mitarbeiterversammlung

(1) Die Mitarbeiterversammlung befasst sich mit allen Angele-
genheiten, die zur Zuständigkeit der Mitarbeitervertretung 
gehören. In diesem Rahmen ist die Mitarbeitervertretung 
der Mitarbeiterversammlung berichtspflichtig. Sie kann der 
Mitarbeitervertretung Anträge unterbreiten und zu den 
Beschlüssen der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. 

(2)  Spricht mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten in ei-
ner Mitarbeiterversammlung der Mitarbeitervertretung das 
Misstrauen aus, so findet eine Neuwahl statt (§ 13 Abs. 3 Nr. 
5). 

(3)  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitarbeiterversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglie-
der beschlussfähig. Die Beschlüsse bedürfen der einfachen 
Mehrheit aller anwesenden Personen im Sinne des § 4 Satz 
1. Anträge der Mitarbeiterversammlung gelten bei Stim-
mengleichheit als abgelehnt. 

(4)  Anträge und Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzu-
halten und von der oder dem Vorsitzenden und der Schrift-
führerin oder dem Schriftführer der Mitarbeitervertretung 
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zu unterzeichnen. Der Niederschrift soll eine Anwesen-
heitsliste beigefügt werden. Bei Teilversammlungen (§ 4 
Satz 2) und im Falle des Abs. 2 ist eine Anwesenheitsliste 
beizufügen. 

IIIa. Sonderregelungen für gemeinsame Mitarbeiterver-
tretungen

§ 22a
Sonderregelungen für gemeinsame Mitarbeitervertretungen 

nach § 1b

(1) Die dem Dienstgeber gegenüber der Mitarbeitervertre-
tung nach dieser Ordnung obliegenden Pflichten obliegen 
bei der gemeinsamen Mitarbeitervertretung den betroffe-
nen Dienstgebern gemeinschaftlich. Dies gilt auch für die 
Einberufung der Mitarbeiterversammlung zur Vorberei-
tung der Wahl einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung (§ 
10) sowie die Führung des gemeinsamen Gesprächs nach § 
39 Abs. 1 Satz 1. Die Informationspflicht des Dienstgebers 
nach § 27 Abs. 1, § 27 a und die Verpflichtungen aus den 
Beteiligungsrechten nach §§ 29 bis 37 sind auf die jeweils 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschränkt. Die 
betroffenen Dienstgeber können sich gegenseitig ermächti-
gen, die Aufgaben füreinander wahrzunehmen.

(2)  Die §§ 7 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 1 und 13c Nr. 3 Alt. 1 finden 
mit der Maßgabe Anwendung, dass der Wechsel einer Mit-
arbeiterin oder eines Mitarbeiters zu einem kirchlichen 
Dienstgeber innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Mit-
arbeitervertretung nicht den Verlust des Wahlrechts, der 
Wählbarkeit oder der Mitgliedschaft in der Mitarbeiterver-
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tretung zur Folge hat.

(3)  Für die Wahl der gemeinsamen Mitarbeitervertretung gel-
ten die §§ 9 bis 11c, soweit das Wahlverfahren nicht durch 
besondere diözesane Bestimmungen geregelt wird.

(4)  Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, für 
die eine gemeinsame Mitarbeitervertretung gem. § 1b ge-
bildet ist und der Personen, die in diesen Einrichtungen 
eingegliedert sind, um mit den dort beschäftigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern den arbeitstechnischen Zweck 
der Einrichtung durch weisungsgebundene Tätigkeit zu 
verwirklichen. § 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

IV. Besondere Formen der Vertretung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern

§ 23
Sondervertretung

(1)  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von ihrem Dienstge-
ber einer Einrichtung eines anderen kirchlichen oder nicht-
kirchlichen Rechtsträgers zugeordnet worden sind, bilden 
eine Sondervertretung. 

(2) Die Sondervertretung wirkt mit bei Maßnahmen, die vom 
Dienstgeber getroffen werden. Bei Zuordnung zu einem 
kirchlichen Rechtsträger ist im Übrigen die Mitarbeiterver-
tretung der Einrichtung zuständig. 

(3)  Das Nähere, einschließlich der Einzelheiten des Wahlver-
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fahrens, wird in Sonderbestimmungen geregelt. 

§ 24
Gesamtmitarbeitervertretung und erweiterte Gesamtmitarbei-

tervertretung

(1)  Bestehen bei einem Dienstgeber (§ 2) mehrere Mitarbei-
tervertretungen, so ist auf Antrag von zwei Dritteln der 
Mitarbeitervertretungen oder wenn die befürwortenden 
Mitarbeitervertretungen mehr als die Hälfte der in die 
Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtigten repräsentie-
ren, eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden.  

(2)  Die Mitarbeitervertretungen mehrerer Einrichtungen meh-
rerer Rechtsträger bilden, wenn die einheitliche und beherr-
schende Leitung der beteiligten selbständigen kirchlichen 
Einrichtungen bei einem Rechtsträger liegt*, auf Antrag 
von zwei Dritteln der Mitarbeitervertretungen, oder wenn 
die befürwortenden Mitarbeitervertretungen mehr als die 
Hälfte der in die Wählerlisten eingetragenen Wahlberech-
tigten repräsentieren, eine erweiterte Gesamtmitarbeiter-
vertretung.   

__________________________________

   * Eine einheitliche und beherrschende Leitung liegt nicht vor im Verhältnis der (Erz-)                  
  Diözese zu den Einrichtungen der Träger i. S. des § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6

(3) Befürwortet mindestens eine Mitarbeitervertretung die Bil-
dung einer Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung, teilt sie dies der nach der 
Zahl der in die Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtig-
ten größten Mitarbeitervertretung mit. Diese lädt binnen 
drei Monaten zu einer gemeinsamen Sitzung aller Mitglie-
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der der betroffenen Mitarbeitervertretungen zur Beratung 
über die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung oder 
erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung ein. Der Dienst-
geber stellt den Mitarbeitervertretungen die notwendigen 
Informationen zur Verfügung, insbesondere die Zahl und 
Größe der Mitarbeitervertretungen, deren Anschriften und 
die Zahl der jeweils in die Wählerlisten eingetragenen Wahl-
berechtigten im Zeitpunkt der Antragstellung. Die Mit-
glieder der betroffenen Mitarbeitervertretungen sind für 
die gemeinsame Sitzung im notwendigen Umfang von der 
dienstlichen Tätigkeit freizustellen. Der Dienstgeber stellt 
einen geeigneten Raum mit angemessener Ausstattung zur 
Verfügung und erstattet die notwendigen Reisekosten zu 
der gemeinsamen Sitzung. Die Abstimmungsergebnisse 
der einzelnen Mitarbeitervertretungen werden von dem/
der Vorsitzenden der nach der Zahl der in die Wählerlisten 
eingetragenen Wahlberechtigten größten Mitarbeiterver-
tretung erfasst; er/sie teilt die Ergebnisse dem Dienstgeber 
und allen betroffenen Mitarbeitervertretungen schriftlich 
mit. Die Bildung der Gesamtmitarbeitervertretung oder 
der erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung kann beim 
Kirchlichen Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung an-
gefochten werden, wenn gegen wesentliche Bestimmungen 
verstoßen worden ist. Zur Anfechtung berechtigt ist jede 
Mitarbeitervertretung oder der Dienstgeber. Liegen die 
Voraussetzungen für die Bildung einer Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung 
vor, lädt die nach der Zahl der in die Wählerlisten eingetra-
genen Wahlberechtigten größte Mitarbeitervertretung nach 
Ablauf der Anfechtungsfrist zur konstituierenden Sitzung 
der Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten Ge-
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samtmitarbeitervertretung ein.  

(4)  Jede Mitarbeitervertretung entsendet in die Gesamtmit-
arbeitervertretung oder erweiterte Gesamtmitarbeiterver-
tretung ein Mitglied. Außerdem wählen die Sprecherinnen 
und/oder Sprecher der Jugendlichen und Auszubildenden 
und die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Mitarbei-
tervertretungen aus ihrer Mitte je eine Vertreterin oder 
einen Vertreter und je eine Ersatzvertreterin oder einen 
Ersatzvertreter in die Gesamtmitarbeitervertretung oder 
erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung. Durch Dienstver-
einbarung können Mitgliederzahl und Zusammensetzung 
abweichend geregelt werden. Durch Dienstvereinbarung 
kann geregelt werden, ob und in welchem Umfang Mitglie-
der der Gesamtmitarbeitervertretung oder der erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung pauschal freigestellt werden 
sollen.  

(5) Jedes Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung oder er-
weiterten Gesamtmitarbeitervertretung hat so viele Stim-
men, wie der Mitarbeitervertretung, die es entsandt hat, 
Mitglieder bei der letzten Wahl nach § 6 Abs. 2 zustanden. 
Entsendet eine Mitarbeitervertretung mehrere Mitglieder, 
so stehen ihnen die Stimmen nach Satz 1 anteilig zu. Durch 
Dienstvereinbarung kann die Stimmengewichtung abwei-
chend geregelt werden. 

(6) Die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte Gesamt-
mitarbeitervertretung ist zuständig für die Angelegenheiten 
der Mitarbeitervertretung, soweit sie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus mehreren oder allen Einrichtungen be-
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treffen und diese nicht durch die einzelnen Mitarbeiterver-
tretungen in ihren Einrichtungen geregelt werden können. 
Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auch auf Einrichtungen 
ohne Mitarbeitervertretung. In allen übrigen Angelegen-
heiten ist die Mitarbeitervertretung der Einrichtung zu-
ständig, unabhängig davon, wer für den Dienstgeber han-
delt. Die Mitarbeitervertretung kann durch Beschluss das 
Verhandlungsmandat auf die Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung übertragen; 
die materielle Entscheidungsbefugnis bleibt jedoch stets 
der Mitarbeitervertretung vorbehalten. Die Gesamtmitar-
beitervertretung oder erweiterte Gesamtmitarbeiterver-
tretung ist der einzelnen Mitarbeitervertretung der Einrich-
tung nicht übergeordnet. 

(7)  Die Mitgliedschaft in der Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung erlischt 
nach Maßgabe des § 13c oder durch Abberufung durch die 
entsendende Mitarbeitervertretung. 

(8) Die Auflösung der einmal errichteten Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung 
bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitarbeiter-
vertretungen oder von Mitarbeitervertretungen, die mehr 
als die Hälfte der in die Wählerlisten eingetragenen Wahl-
berechtigten repräsentieren. 

(9) Für die Gesamtmitarbeitervertretung und erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung gelten im Übrigen die Bestim-
mungen dieser Ordnung sinngemäß mit Ausnahme des § 15 
Abs. 3.
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§ 25
Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen

(1)  Die Mitarbeitervertretungen im Anwendungsbereich die-
ser Ordnung bilden die „Diözesane Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen im Bistum Münster“. Die Bil-
dung der Arbeitsgemeinschaft wird in Sonderbestimmun-
gen festgelegt.

(2)  Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist
 
  1. gegenseitige Information und Erfahrungsaustausch mit 

den vertretenen Mitarbeitervertretungen, 
  2. Beratung der Mitarbeitervertretungen in Angelegen-

heiten des Mitarbeitervertretungsrechtes,
  3. Beratung der Mitarbeitervertretungen im Falle des § 38 

Abs. 2,
  4. Förderung der Anwendung der Mitarbeitervertretungs-

ordnung,
  5. Sorge um die Schulung der Mitarbeitervertreterinnen 

und Mitarbeitervertreter,
  6. Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der 

Mitarbeitervertretungsordnung,
  7. Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben der Regio-

nal-KODA Nordrhein-Westfalen, der Kommissionen im 
Sinne von § 1 Abs. 5 KODA-Ordnung und der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des jeweils nach Aufforderung durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden der Kommission,

  8. Erstellung der Beisitzerlisten nach § 44 Abs. 2 Satz 1,
  9. Mitwirkung an der Wahl zu einer nach Art. 7 GrO zu bil-

denden Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertrags-
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rechts, soweit eine Ordnung dies vorsieht,
10. Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchlichen Arbeits-

gerichte nach Maßgabe der Vorschriften der KAGO,
11. Mitwirkung bei der Besetzung der Schlichtungsstelle 

des Caritasverband für die Diözese Münster e.V.,
12. Beratung der Mitarbeitervertretungen bei der Bildung 

einer Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung nach § 24.

(3)  Organe der Arbeitsgemeinschaft sind

- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand.

(4)  Das Bistum trägt im Rahmen der der Arbeitsgemeinschaft 
im Bistumshaushalt zur Wahrnehmung der Aufgaben zur 
Verfügung gestellten Mittel die notwendigen Kosten ein-
schließlich der Reisekosten entsprechend der für das Bis-
tum geltenden Reisekostenregelung. Für die Teilnahme an 
der Mitgliederversammlung und für die Tätigkeit des Vor-
standes besteht Anspruch auf Arbeitsbefreiung, soweit dies 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der Ar-
beitsgemeinschaft erforderlich ist. § 15 Abs. 4 gilt entspre-
chend. Den Mitgliedern des Vorstandes ist im zeitlichen 
Umfang des Anspruchs nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an 
solchen Schulungsveranstaltungen zu gewähren, welche die 
für die Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft erforderlichen 
Kenntnisse vermitteln. Den Ansprüchen gemäß Satz 2 und 
Satz 4 darf kein unabwendbares dienstliches oder betrieb-
liches Interesse entgegenstehen. Die Freistellung und die 
Erstattung der dafür erforderlichen Kosten werden in Son-
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derbestimmungen geregelt.

(5) Die Arbeitsgemeinschaft kann sich mit Arbeitsgemein-
schaften anderer (Erz-)Diözesen zu einer Bundesarbeits-
gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen zur Wahrung 
folgender Aufgaben zusammenschließen:

1. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustau-
sches unter ihren Mitgliedern, 

2. Erarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung des Mit-
arbeitervertretungsrechts,

3. Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung der Rah-
menordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung,

4. Kontaktpflege mit der Kommission für Personalwesen 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands,

5. Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben der Zentral-
KODA nach Aufforderung durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden der Kommission,

6. Mitwirkung bei der Besetzung des Kirchlichen Ar-
beitsgerichtshofes nach Maßgabe der Vorschriften der 
KAGO.

Das Nähere bestimmt die Vollversammlung des Verbandes der 
Diözesen Deutschlands.

V. Zusammenarbeit zwischen Dienstgeber und Mitar-
beitervertretung

§ 26
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1)  Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber und Mit-
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arbeitervertretung in besonderer Weise, vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten und sich bei der Erfüllung der Aufgaben 
gegenseitig zu unterstützen. Dienstgeber und Mitarbeiter-
vertretung haben darauf zu achten, dass alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit behandelt 
werden. In ihrer Mitverantwortung für die Aufgabe der 
Einrichtung soll auch die Mitarbeitervertretung bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Verständnis für den 
Auftrag der Kirche stärken und für eine gute Zusammenar-
beit innerhalb der Dienstgemeinschaft eintreten. 

(2)  Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen die zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. Personalakten dürfen nur mit schriftlicher Zu-
stimmung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eingese-
hen werden. 

(3)  Die Mitarbeitervertretung hat folgende allgemeine Aufga-
ben:

  1. Maßnahmen, die der Einrichtung und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern dienen, anzuregen,

  2. Anregungen und Beschwerden von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie derjenigen Personen, die dem 
Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden im 
Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, entge-
genzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, vor-
zutragen und auf ihre Erledigung hinzuwirken,

  3. die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwer-
behinderter und anderer schutzbedürftiger, insbesonde-
re älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, 

  4. die Eingliederung ausländischer Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter in die Einrichtung und das Verständnis zwi-
schen ihnen und den anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu fördern,

  5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehin-
derter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuregen, 

  6. mit den Sprecherinnen oder Sprechern der Jugendlichen 
und der Auszubildenden zur Förderung der Belange der 
jugendlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der 
Auszubildenden zusammenzuarbeiten, 

  7. sich für die Durchführung der Vorschriften über den Ar-
beitsschutz, die Unfallverhütung und die Gesundheits-
förderung in der Einrichtung einzusetzen,

  8. auf frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingun-
gen hinzuwirken,

  9. die Mitglieder der Mitarbeiterseite in den Kommissio-
nen zur Behandlung von Beschwerden gegen Leistungs-
beurteilungen und zur Kontrolle des Systems der Leis-
tungsfeststellung und -bezahlung zu benennen, soweit 
dies in einer kirchlichen Arbeitsvertragsordnung vorge-
sehen ist,

10. Durchsetzung der Entgeltgleichheit von Frauen und 
Männern in der Einrichtung und Wahrnehmung der im 
Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) vorgesehenen 
Aufgaben der betrieblichen Interessenvertretung.

(3a) Auf Verlangen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters ist 
ein Mitglied der Mitarbeitervertretung hinzuzuziehen bei 
einem Gespräch mit dem Dienstgeber über

1.  personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwie-
rigkeiten, die zur Gefährdung des Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses führen können oder
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2.  den Abschluss eines Änderungs- oder Aufhebungsver-
trages.

(4)  Die Mitarbeitervertretung wirkt an der Wahl zu einer nach 
Art. 7 GrO zu bildenden Kommission zur Ordnung des Ar-
beitsvertragsrechts mit, soweit eine Ordnung dies vorsieht.

§ 27
Information

(1)  Dienstgeber und Mitarbeitervertretung informieren sich 
gegenseitig über die Angelegenheiten, welche die Dienst-
gemeinschaft betreffen. Auf Wunsch findet eine Aussprache 
statt. 

(2)  Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertretung ins-
besondere über 

- Stellenausschreibungen,
- Änderungen und Ergänzungen des Stellenplanes,
- Behandlung der von der Mitarbeitervertretung vorge-

tragenen Anregungen und Beschwerden,
- Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen und 

Vermittlungsvorschläge nach § 164 Abs. 1 Satz 4 SGB 
IX,

- Einrichtung von Langzeitkonten und deren Inhalt,
- den für ihren Zuständigkeitsbereich maßgeblichen In-

halt des Verzeichnisses gemäß § 163 Absatz 1 SGB IX 
sowie der Anzeige gemäß § 163 Absatz 2 Satz 1 SGB IX.
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§ 27a
Information in wirtschaftlichen Angelegenheiten

(1) Der Dienstgeber einer Einrichtung, in der in der Regel mehr 
als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig beschäftigt 
sind und deren Betrieb überwiegend durch Zuwendungen 
der öffentlichen Hand, aus Leistungs- und Vergütungsver-
einbarungen mit Kostenträgern oder Zahlungen sonstiger 
nichtkirchlicher Dritter finanziert wird, hat die Mitarbei-
tervertretung über die wirtschaftlichen Angelegenheiten 
der Einrichtung rechtzeitig, mindestens aber einmal im 
Kalenderjahr, unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen 
schriftlich zu unterrichten sowie die sich daraus ergeben-
den Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. 
Die Mitarbeitervertretung kann Anregungen geben. So-
weit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der 
Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat der Dienstgeber 
sachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfü-
gung zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge der Mitar-
beitervertretung zu berücksichtigen, soweit einrichtungs-
bedingte Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Für diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt § 20 entsprechend. 
Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung, so ist diese anstelle der Mit-
arbeitervertretung zu informieren. 

(2)  Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser 
Vorschrift gehören insbesondere  

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Einrichtung,
2. Rationalisierungsvorhaben,  
3. Änderung der Arbeitsmethoden, insbesondere die Ein-

Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO



137

führung neuer Arbeitsmethoden,  
4. Fragen des einrichtungsbezogenen Umweltschutzes, 
5. die Einschränkung oder Stilllegung von Einrichtungen 

oder von Einrichtungsteilen,  
6. die Verlegung von Einrichtungen oder Einrichtungstei-

len,  
7. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Einrich-

tungen, 
8. die Änderung der Organisation oder des Zwecks der 

Einrichtung sowie 
9.   sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 
wesentlich berühren können. 

(3)  Als erforderliche Unterlagen im Sinne des Abs. 1 sind die-
jenigen Unterlagen vorzulegen, die ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Einrichtung vermit-
teln. Sofern für die Einrichtung nach den Vorschriften des 
Handels- oder Steuerrechts Rechnungs-, Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten bestehen, sind dies der Jah-
resabschluss nach den jeweils maßgeblichen Gliederungs-
vorschriften sowie der Anhang und, sofern zu erstellen, der 
Lagebericht; für Einrichtungen einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts sind dies der auf die Einrichtung bezoge-
ne Teil des Haushalts und der Jahresrechnung.

(4)  In Einrichtungen im Sinne des Abs. 1 mit in der Regel nicht 
mehr als 50 ständig beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hat der Dienstgeber mindestens einmal in je-
dem Kalenderjahr in einer Mitarbeiterversammlung über 
das Personal- und Sozialwesen der Einrichtung und über 
die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Einrichtung 
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zu berichten.

(5)  Die Informationspflicht besteht nicht, soweit dadurch Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.

§ 27b
Wirtschaftsausschuss

(1)  Sofern in Einrichtungen, deren Betrieb überwiegend durch 
Zuwendungen der öffentlichen Hand, aus Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen mit Kostenträgern oder Zah-
lungen sonstiger nichtkirchlicher Dritter finanziert wird, 
eine Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung gebildet wurde und diese mehr 
als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter repräsentiert, 
kann ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden. Gehören 
den Einrichtungen, für die die Gesamtmitarbeitervertre-
tung oder die erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung zu-
ständig ist, auch nicht überwiegend drittmittelfinanzierte 
Einrichtungen an, so ist der Wirtschaftsausschuss für diese 
Einrichtungen nicht zuständig. Der Wirtschaftsausschuss 
hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem 
Dienstgeber zu beraten und die Gesamtmitarbeitervertre-
tung oder erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung nach 
jeder Sitzung zu unterrichten. § 27a Abs. 2 findet entspre-
chende Anwendung.   

(2) Wenn eine Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung nicht vorhanden ist, kann die 
Mitarbeitervertretung in einer Einrichtung, deren Betrieb 
überwiegend durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, 
aus Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Kosten-
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trägern oder Zahlungen sonstiger nichtkirchlicher Dritter 
finanziert wird und die regelmäßig mindestens 200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, einen Wirtschafts-
ausschuss bilden.   

(3) Der Dienstgeber hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig 
und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten 
der Einrichtung(en) unter Vorlage der erforderlichen Un-
terlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden. Der Dienstgeber 
stellt darüber hinaus die sich daraus ergebenden Auswir-
kungen auf die Personalplanung dar.  

(4) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und 
höchstens sieben von der Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung entsandten 
Mitgliedern, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
schließlich der in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 5 genannten 
Personen den Einrichtungen angehören müssen. Der Wirt-
schaftsausschuss wählt mit einfacher Mehrheit aus dem 
Kreis seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden. Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung be-
sitzen. Mindestens ein Mitglied des Wirtschaftsausschusses 
gehört der Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung an. Die Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses können jederzeit abberufen werden. 
Darüber hinaus erlischt die Mitgliedschaft im Wirtschafts-
ausschuss nach Maßgabe des § 13c. Sofern der Wirtschafts-
ausschuss nach Abs. 2 gebildet wird, finden die Sätze 1 bis 6 
entsprechend Anwendung. 

Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO



140

(5) Für die Sitzungen des Wirtschaftsausschusses gelten folgen-
de Regelungen:  

a) Der Wirtschaftsausschuss soll vierteljährlich einmal zu-
sammentreten.  

b) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der 
Dienstgeber oder seine Vertreterin oder sein Vertreter 
teilzunehmen. Er kann sachkundige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Einrichtung einschließlich der in § 
3 Abs. 2 Nrn 2 bis 5 genannten Personen hinzuziehen. 
Für die Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht 
von Sachverständigen gilt § 20 entsprechend.  

c) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berech-
tigt, in die nach § 27a Abs. 3 vorzulegenden Unterlagen 
Einsicht zu nehmen.  

d) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss un-
ter Beteiligung der Gesamtmitarbeitervertretung oder 
erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung, im Fall der 
Bildung nach Abs. 2 unter Beteiligung der Mitarbeiter-
vertretung, zu erläutern.   

(6)  Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angelegenheiten 
im Sinne des Abs. 3 entgegen dem Verlangen des Wirt-
schaftsausschusses nicht, nicht rechtzeitig oder nur unge-
nügend erteilt und kommt hierüber zwischen Dienstgeber 
und Wirtschaftsausschuss eine Einigung nicht zu Stande, so 
entscheidet auf Antrag des den Wirtschaftsausschusses bil-
denden Organs die Einigungsstelle.
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§ 27c
Einrichtungsspezifische Regelungen

Die Mitarbeitervertretung kann Anträge auf abweichende Ge-
staltung der Arbeitsentgelte und sonstigen Arbeitsbedingungen 
gegenüber einer nach Art. 7 GrO gebildeten Kommission zur 
Ordnung des Arbeitsvertragsrechts stellen, soweit die für die 
Kommission geltende Ordnung dies vorsieht.

§ 28 
Formen der Beteiligung, Dienstvereinbarung

(1)  Die Beteiligung der Mitarbeitervertretung an Entscheidun-
gen des Dienstgebers vollzieht sich im Rahmen der Zustän-
digkeit der Einrichtung nach den §§ 29 bis 37.

Formen der Beteiligung sind:
- Anhörung und Mitberatung,
- Vorschlagsrecht,
- Zustimmung,
- Antragsrecht.

(2)  Dienstvereinbarungen sind im Rahmen des § 38 zulässig.

§ 28a
Aufgaben und Beteiligung der Mitarbeitervertretung 

zum Schutz schwerbehinderter Menschen

(1)  Die Mitarbeitervertretung fördert die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen. Sie achtet darauf, dass die 
dem Dienstgeber nach §§ 154, 155, 164, 166 und 167 SGB 
IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden und wirkt 
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auf die Wahl einer Vertrauensperson der schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin.

(2)  Der Dienstgeber trifft mit der Vertrauensperson der schwer-
behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mit-
arbeitervertretung in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten 
des Dienstgebers gemäß § 181 SGB IX eine verbindliche In-
klusionsvereinbarung. Auf Verlangen der Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung hierüber 
verhandelt. Ist eine Vertrauensperson der schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vorhanden, so 
steht das Recht, die Aufnahme von Verhandlungen zu ver-
langen, der Mitarbeitervertretung zu. Der Dienstgeber oder 
die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter können das Integrationsamt einladen, 
sich an den Verhandlungen über die Inklusionsvereinbarung 
zu beteiligen. Der Agentur für Arbeit und dem Integrations-
amt, die für den Sitz des Dienstgebers zuständig sind, wird 
die Vereinbarung übermittelt. Der Inhalt der Inklusionsver-
einbarung richtet sich nach § 166 Abs. 2 SGB IX.

(3)  Treten ernsthafte Schwierigkeiten in einem Beschäfti-
gungsverhältnis einer schwerbehinderten Mitarbeiterin 
oder eines schwerbehinderten Mitarbeiters auf, die dieses 
Beschäftigungsverhältnis gefährden können, sind zunächst 
unter möglichst frühzeitiger Einschaltung des Beauftragten 
des Dienstgebers nach § 181 SGB IX, der Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und der Mitarbeitervertretung sowie des Integrationsamtes 
alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen 
zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden 
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können und das Beschäftigungsverhältnis möglichst dauer-
haft fortgesetzt werden kann.

§ 29
Anhörung und Mitberatung

(1)  Das Recht der Anhörung und der Mitberatung ist bei fol-
genden Angelegenheiten gegeben:

  1. Maßnahmen innerbetrieblicher Information und Zu-
sammenarbeit, 

  2. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen sowie der Veteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für pastorale Dienste oder 
religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit der aus-
drücklichen bischöflichen Sendung oder Beauftragung 
bedürfen, sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im liturgischen Dienst,

  3. Regelung der Ordnung in der Einrichtung (Haus- und 
Heimordnungen),

  4. Festlegung von Richtlinien zur Durchführung des Stel-
lenplans,

  5. Verpflichtung zur Teilnahme oder Auswahl der Teil-
nehmerinnen oder Teilnehmer an beruflichen Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen,

  6. Durchführung beruflicher Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, die die Einrichtung für ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter anbietet,

  7. Einführung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darle-
hen und entsprechenden sozialen Zuwendungen sowie 
deren Einstellung,
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  8. Fassung von Musterdienst- und Musterarbeitsverträgen,
  9. Regelung zur Erstattung dienstlicher Auslagen,
10. Abordnung von mehr als drei Monaten, Versetzung an 

eine andere Einrichtung, Zuweisung oder Personalge-
stellung an einen anderen Rechtsträger von Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeitern für pastorale Dienste oder 
religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit der aus-
drücklichen bischöflichen Sendung oder Beauftragung 
bedürfen,

11. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, wenn die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter die Mitwirkung bean-
tragt,

12. Entlassung aus einem Probe- oder Widerrufsverhält-
nis in Anwendung beamtenrechtlicher Bestimmungen, 
wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Mitwir-
kung beantragt, 

13. Überlassung von Wohnungen, die für Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter vorgesehen sind,

14. grundlegende Änderungen von Arbeitsmethoden,
15. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur 

Erleichterung des Arbeitsablaufes,
16. Festlegung von Grundsätzen für die Gestaltung von Ar-

beitsplätzen,
17. Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusam-

menlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen 
von ihnen,

18. Bestellung zur Mitarbeiterin oder zum Mitarbeiter in 
leitender Stellung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4,

19. Zurückweisung von Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen um einen freien Arbeitsplatz, soweit die Be-
schäftigungspflicht des § 154 Abs. 1 SGB IX noch nicht 
erfüllt ist.
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(2) In den in Abs. 1 genannten Fällen wird die Mitarbeiterver-
tretung zu der vom Dienstgeber beabsichtigten Maßnahme 
oder Entscheidung angehört. Diese ist der Mitarbeiterver-
tretung rechtzeitig mitzuteilen.

(3)  Erhebt die Mitarbeitervertretung binnen einer Frist von 
einer Woche keine Einwendungen, so gilt die vorbereitete 
Maßnahme oder Entscheidung als nicht beanstandet. Auf 
Antrag der Mitarbeitervertretung kann der Dienstgeber 
eine Fristverlängerung um eine weitere Woche bewilligen. 
Erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen, so wer-
den die Einwendungen in einer gemeinsamen Sitzung von 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel der 
Verständigung beraten. 

(4) Hält die Mitarbeitervertretung auch danach ihre Einwen-
dungen aufrecht und will der Dienstgeber den Einwendun-
gen nicht Rechnung tragen, so teilt er dies der Mitarbeiter-
vertretung schriftlich mit. 

(5) Der Dienstgeber kann bei Maßnahmen oder Entscheidun-
gen, die der Anhörung und Mitberatung der Mitarbeiter-
vertretung bedürfen und der Natur der Sache nach keinen 
Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläu-
fige Regelungen treffen. Die Mitarbeitervertretung ist über 
die getroffene Regelung unverzüglich zu verständigen. 

§ 30
Anhörung und Mitberatung bei ordentlicher Kündigung

(1) Der Mitarbeitervertretung ist vor jeder ordentlichen Kün-
digung durch den Dienstgeber schriftlich die Absicht der 
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Kündigung mitzuteilen. Bestand das Arbeitsverhältnis im 
Zeitpunkt der beabsichtigten Kündigung bereits mindes-
tens sechs Monate, so hat er auch die Gründe der Kündi-
gung darzulegen.

(2) Will die Mitarbeitervertretung gegen die Kündigung Ein-
wendungen geltend machen, so hat sie diese unter Angabe 
der Gründe dem Dienstgeber spätestens innerhalb einer 
Woche schriftlich mitzuteilen. Erhebt die Mitarbeiterver-
tretung innerhalb der Frist keine Einwendungen, so gilt die 
beabsichtigte Kündigung als nicht beanstandet. Erhebt die 
Mitarbeitervertretung Einwendungen und hält der Dienst-
geber an der Kündigungsabsicht fest, so werden die Einwen-
dungen in einer gemeinsamen Sitzung von Dienstgeber und 
Mitarbeitervertretung mit dem Ziel einer Verständigung 
beraten. Der Dienstgeber setzt den Termin der gemeinsa-
men Sitzung fest und lädt hierzu ein. 

(3) Als Einwendung kann insbesondere geltend gemacht wer-
den, dass nach Ansicht der Mitarbeitervertretung
 
1. die Kündigung gegen ein Gesetz, eine Rechtsverord-

nung, kircheneigene Ordnung oder sonstiges geltendes 
Recht verstößt,

2. der Dienstgeber bei der Auswahl der zu kündigenden 
Mitarbeiterin oder des zu kündigenden Mitarbeiters so-
ziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend be-
rücksichtigt hat,

3. die zu kündigende Mitarbeiterin oder der zu kündigen-
de Mitarbeiter an einem anderen Arbeitsplatz in einer 
Einrichtung desselben Dienstgebers weiter beschäftigt 
werden kann, 
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4. die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin oder des Mit-
arbeiters nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen möglich ist oder

5. eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters unter geänderten Vertragsbedingungen 
möglich ist und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
sein Einverständnis hiermit erklärt hat. 

Diese Einwendungen bedürfen der Schriftform und der Angabe 
der konkreten, auf den Einzelfall bezogenen Gründe. 

(4) Kündigt der Dienstgeber, obwohl die Mitarbeitervertre-
tung Einwendungen gemäß Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 erhoben hat, 
so hat er der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter mit der 
Kündigung eine Abschrift der Einwendungen der Mitarbei-
tervertretung zuzuleiten. 

(5)  Eine ohne Einhaltung des Verfahrens nach den Absätzen 1 
und 2 ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. 

§ 30a
Anhörung und Mitberatung bei Massenentlassung

Beabsichtigt der Dienstgeber, nach § 17 Abs. 1 des Kündigungs-
schutzgesetzes anzeigepflichtige Entlassungen vorzunehmen, 
hat er der Mitarbeitervertretung rechtzeitig die zweckdienli-
chen Auskünfte zu erteilen und sie schriftlich insbesondere zu 
unterrichten über

1. die Gründe für die geplanten Entlassungen,
2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
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3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel be-
schäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen 
werden sollen,

5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu ent-
lassenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgese-
henen Kriterien.

Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben insbesondere die 
Möglichkeiten zu beraten, Entlassungen zu vermeiden oder ein-
zuschränken und ihre Folgen zu mildern.

§ 31
Anhörung und Mitberatung bei außerordentlicher Kündigung

(1) Der Mitarbeitervertretung sind vor einer außerordentli-
chen Kündigung durch den Dienstgeber schriftlich die Ab-
sicht der Kündigung und die Gründe hierfür mitzuteilen. 

(2)  Will die Mitarbeitervertretung gegen die Kündigung Ein-
wendungen geltend machen, so hat sie diese unter Angabe 
der Gründe dem Dienstgeber spätestens innerhalb von drei 
Tagen schriftlich mitzuteilen. Diese Frist kann vom Dienst-
geber auf 48 Stunden verkürzt werden. Erhebt die Mitar-
beitervertretung innerhalb der Frist keine Einwendungen, 
so gilt die beabsichtigte Kündigung als nicht beanstandet. 
Erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen, so ent-
scheidet der Dienstgeber über den Ausspruch der außeror-
dentlichen Kündigung.

(3)  Eine ohne Einhaltung des Verfahrens nach den Absätzen 1 
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und 2 ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. 

§ 32
Vorschlagsrecht

(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angelegenhei-
ten ein Vorschlagsrecht:

  1. Maßnahmen innerbetrieblicher Information und Zu-
sammenarbeit, 

  2. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für pastorale Dienste oder 
religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit der aus-
drücklichen bischöflichen Sendung oder Beauftragung 
bedürfen, sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im liturgischen Dienst,  

  3. Regelung der Ordnung in der Einrichtung (Haus- und 
Heimordnungen),

  4. Durchführung beruflicher Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, die die Einrichtung für ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter anbietet, 

  5. Regelung zur Erstattung dienstlicher Auslagen, 
  6. Einführung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darle-

hen und entsprechenden sozialen Zuwendungen und 
deren Einstellung, 

  7. Überlassung von Wohnungen, die für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorgesehen sind, 

  8. grundlegende Änderungen von Arbeitsmethoden,
  9. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur 

Erleichterung des Arbeitsablaufes, 
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10. Festlegung von Grundsätzen für die Gestaltung von Ar-
beitsplätzen, 

11. Regelungen gemäß § 6 Abs. 3,
12. Sicherung der Beschäftigung, insbesondere eine flexib-

le Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teil-
zeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Arbeits-
organisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Alternativen zur Ausgliederung von 
Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen.

(2) Will der Dienstgeber einem Vorschlag der Mitarbeiterver-
tretung im Sinne des Abs. 1 nicht entsprechen, so ist die 
Angelegenheit in einer gemeinsamen Sitzung von Dienst-
geber und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel der Einigung 
zu beraten. Kommt es nicht zu einer Einigung, so teilt der 
Dienstgeber die Ablehnung des Vorschlages der Mitarbei-
tervertretung schriftlich mit. 

§ 33
Zustimmung

(1) In den Angelegenheiten der §§ 34 bis 36 sowie des § 18 Abs. 
2 und 4 kann der Dienstgeber die von ihm beabsichtigte 
Maßnahme oder Entscheidung nur mit Zustimmung der 
Mitarbeitervertretung treffen. 

(2) Der Dienstgeber unterrichtet die Mitarbeitervertretung 
von der beabsichtigten Maßnahme oder Entscheidung und 
beantragt ihre Zustimmung. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn die Mitarbeitervertretung nicht binnen einer Woche 
nach Eingang des Antrages bei ihr Einwendungen erhebt. 
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Auf Antrag der Mitarbeitervertretung kann der Dienst-
geber die Frist um eine weitere Woche verlängern. Wenn 
Entscheidungen nach Ansicht des Dienstgebers eilbedürf-
tig sind, so kann er die Frist auf drei Tage, bei Anstellungen 
und Einstellungen auch bis zu 24 Stunden unter Angabe der 
Gründe verkürzen. Eine Fristverkürzung in den Fällen des 
§ 1a Abs. 2 ist ausgeschlossen.

(3) Erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen, so ha-
ben Dienstgeber und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel 
der Einigung zu verhandeln, falls nicht der Dienstgeber von 
der beabsichtigten Maßnahme oder Entscheidung Abstand 
nimmt. Der Dienstgeber setzt den Termin für die Verhand-
lung fest und lädt dazu ein. Die Mitarbeitervertretung er-
klärt innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Verhand-
lung, ob sie die Zustimmung erteilt oder verweigert. Äußert 
sie sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt die Zustimmung als 
erteilt. 

(4) Hat die Mitarbeitervertretung die Zustimmung verweigert, 
so kann der Dienstgeber in den Fällen der § 34, § 35 und § 
36 Abs. 1 Nr. 13 das Kirchliche Arbeitsgericht, in den Fällen 
des § 36 Abs. 1 Nrn. 1 bis 12 die Einigungsstelle anrufen. 

(5) Der Dienstgeber kann in Angelegenheiten der §§ 34 bis 
36, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, 
bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen 
treffen. Er hat unverzüglich der Mitarbeitervertretung die 
vorläufige Regelung mitzuteilen und zu begründen und das 
Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 einzuleiten oder fort-
zusetzen. Das Recht, vorläufige Regelungen zu treffen, ist in 
den Fällen des § 1a Abs. 2 ausgeschlossen.
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§ 34
Zustimmung bei Einstellung

(1) Einstellungen bedürfen der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung. Eine Einstellung liegt vor, wenn eine Person in 
die Einrichtung eingegliedert wird, um zusammen mit den 
dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 
arbeitstechnischen Zweck der Einrichtung durch weisungs-
gebundene Tätigkeit zu verwirklichen. Zustimmungspflich-
tig ist auch die Beschäftigung von Personen, die dem Dienst-
geber zur Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 2). Der Zu-
stimmung der Mitarbeitervertretung bedarf es nicht im Falle 
von   

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für pastorale Diens-
te oder religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit 
der ausdrücklichen bischöflichen Sendung oder Beauf-
tragung bedürfen,  

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Tätigkeit ge-
ringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ist,  

3. Personen im Sinne des § 3 Abs. 2.“

(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung nur ver-
weigern, wenn 

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Rechtsverord-
nung, kircheneigene Ordnungen oder sonstiges gelten-
des Recht verstößt,

2. durch bestimmte Tatsachen der Verdacht begründet 
wird, dass die Bewerberin oder der Bewerber durch ihr 
oder sein Verhalten den Arbeitsfrieden in der Einrich-
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tung in einer Weise stören wird, die insgesamt für die 
Einrichtung unzuträglich ist oder

3. der Dienstgeber eine Person, die ihm zur Arbeitsleistung 
überlassen wird im Sinne des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes, länger als sechs Monate beschäftigen will. 
Mehrere Beschäftigungen einer Leiharbeitnehmerin 
und eines Leiharbeitnehmers bei demselben Dienstge-
ber werden zusammengerechnet. 

(3) Bei Einstellungsverfahren ist die Mitarbeitervertretung für 
ihre Mitwirkung über die Person der oder des Einzustellen-
den zu unterrichten. Die Information umfasst den zeitlichen 
Umfang des Einsatzes, den Einsatzort, die Arbeitsaufgaben 
dieser Personen sowie die rechtliche Grundlage des Per-
sonaleinsatzes. Bei Personen, die dem Dienstgeber zur Ar-
beitsleistung überlassen werden im Sinne des Arbeitnehme-
rüberlassungsgesetzes, ist die Mitarbeitervertretung darüber 
hinaus über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis beim Verleiher zu informieren. Der Mitarbeiter-
vertretung sind auf Verlangen ein Verzeichnis der einge-
gangenen einrichtungsinternen Bewerbungen sowie der 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen zu über-
lassen und Einsicht in die Bewerbungsunterlagen der oder 
des Einzustellenden zu gewähren. Anstelle der Überlassung 
eines Verzeichnisses können auch die erforderlichen Bewer-
bungsunterlagen zur Einsichtnahme vorgelegt werden.

§ 35
Zustimmung bei sonstigen persönlichen Angelegenheiten

(1) Die Entscheidung des Dienstgebers bedarf in folgenden 
persönlichen Angelegenheiten von Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeitern der Zustimmung der Mitarbeitervertretung:

  1. Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, 

  2. Höhergruppierung oder Beförderung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern,

  3. Rückgruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern,

  4. nicht nur vorübergehende Übertragung einer höher 
oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit,

  5. Abordnung von mehr als drei Monaten, Versetzung an 
eine andere Einrichtung, Zuweisung oder Personal-
gestellung an einen anderen Rechtsträger, es sei denn, 
dass es sich um Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für 
pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung handelt, 
die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen 
Sendung oder Beauftragung bedürfen,

  6. Versagen und Widerruf der Genehmigung einer Neben-
tätigkeit sowie Untersagung einer Nebentätigkeit, 

  7. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, 
  8. Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand wegen 

Erreichens der Altersgrenze, 
  9. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Woh-

nung beschränken mit Ausnahme der Dienstwohnung, 
die die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kraft Amtes 
beziehen muss,

10. Auswahl der Ärztin oder des Arztes zur Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbei-
ters, sofern nicht die Betriebsärztin / der Betriebsarzt 
beauftragt werden soll, soweit eine kirchliche Arbeits-
vertragsordnung dies vorsieht.
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(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung nur ver-
weigern, wenn

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Rechtsverord-
nung, kircheneigene Ordnungen, eine Dienstvereinba-
rung oder sonstiges geltendes Recht verstößt, 

2. der durch bestimmte Tatsachen begründete Verdacht 
besteht, dass durch die Maßnahme die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter ohne sachliche Gründe bevorzugt 
oder benachteiligt werden soll.

 
§ 36

Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle

(1)  Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der 
Dienststelle bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
oder sonstige Rechtsnorm Anwendung findet:

 1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 

 2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur 
Urlaubsregelung, 

 3. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrich-
tungen,

 5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

 6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 
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 7. Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, 
Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen, 

 8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch 
Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag geregelt, 

 9. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsun-
fällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

11. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von 
wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, Ein-
schränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Ein-
richtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

12. Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschafts-
dienstes, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
dies vorsieht,

13. Regelung einer Einrichtung nach § 1a Abs. 2. Die Mitar-
beitervertretung kann die Zustimmung nur verweigern, 
wenn die Regelung missbräuchlich ist,

14. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der 
einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die Ein-
führung von Kurzarbeit nach dem SGB III.* 

__________________________________

   * Nr. 14 vorerst befristet bis zum 31.03.2022

(2) Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für pastorale Dienste oder religiöse Unter-
weisung, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bischöfli-
chen Sendung oder Beauftragung bedürfen, sowie auf Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im liturgischen Dienst.
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(3) Muss für eine Einrichtung oder für einen Teil der Einrich-
tung die tägliche Arbeitszeit gemäß Abs. 1 Nr. 1 nach Er-
fordernissen, die die Einrichtung nicht voraussehen kann, 
unregelmäßig oder kurzfristig festgesetzt werden, ist die 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung auf die Grundsätze 
für die Aufstellung der Dienstpläne, insbesondere für die 
Anordnung von Arbeitsbereitschaft, Mehrarbeit und Über-
stunden beschränkt. 

§ 37
Antragsrecht

(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angelegenhei-
ten ein Antragsrecht, soweit nicht eine kirchliche Arbeits-
vertragsordnung oder sonstige Rechtsnorm Anwendung 
findet:

 1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 

 2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur 
Urlaubsregelung, 

 3. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrich-
tungen,

 5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

 6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 

 7. Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, 
Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen 
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Zuwendungen, 
 8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch 

Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag geregelt, 
 9. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, 

die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsun-
fällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

11. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von 
wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, Ein-
schränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Ein-
richtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

12. Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschafts-
dienstes, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
dies vorsieht.

(2)  § 36 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(3)  Will der Dienstgeber einem Antrag der Mitarbeitervertre-
tung im Sinne des Abs. 1 nicht entsprechen, so teilt er ihr 
dies schriftlich mit. Die Angelegenheit ist danach in einer 
gemeinsamen Sitzung von Dienstgeber und Mitarbeiterver-
tretung zu beraten. Kommt es nicht zu einer Einigung, so 
kann die Mitarbeitervertretung die Einigungsstelle anrufen.

§ 38
Dienstvereinbarungen

(1) Dienstvereinbarungen sind in folgenden Angelegenheiten 
zulässig:
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  1. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die 
in Rechtsnormen, insbesondere in kirchlichen Arbeits-
vertragsordnungen, geregelt sind oder üblicherweise ge-
regelt werden, wenn eine Rechtsnorm den Abschluss er-
gänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulässt,

  2. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; § 36 Abs. 2 
gilt entsprechend,

  3. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur 
Urlaubsregelung, 

  4. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

  5. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrich-
tungen,

  6. Inhalt von Personalfragebögen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

  7. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 

  8. Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, 
Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen, 

  9. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch 
Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag geregelt, 

10. Durchführung der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

11. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

12. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsun-
fällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

13. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von 
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wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, Ein-
schränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Ein-
richtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

14. Festsetzungen nach § 1b und § 24 Abs. 4 und 5. Im Fal-
le der Freistellung nach Maßgabe des § 24 Abs. 4 Satz 4 
steht das Antragsrecht der Gesamtmitarbeitervertretung 
oder der erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung zu,

15. Verlängerungen des Übergangsmandats nach § 13d Abs. 
1 Satz 4,

16. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der 
einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die Ein-
führung von Kurzarbeit nach dem SGB III.* 

__________________________________

   * Nr. 16 vorerst befristet bis zum 31.03.2022

(2) Zur Verhandlung und zum Abschluss von Dienstvereinba-
rungen im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 kann die Mitarbeiterver-
tretung Vertreter der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen oder Vertreter einer der in der 
Einrichtung vertretenen Koalition im Sinne des Art. 6 Gr0 
beratend hinzuziehen. Die Aufnahme von Verhandlungen 
ist der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft oder einer in der 
Einrichtung vertretenen Koalition durch die Mitarbeiter-
vertretung anzuzeigen.

(3) Dienstvereinbarungen dürfen Rechtsnormen, insbesonde-
re kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen, nicht widerspre-
chen. Bestehende Dienstvereinbarungen werden mit dem 
In-Kraft-Treten einer Rechtsnorm gemäß Satz 1 unwirk-
sam.
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(3a) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. 
Werden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern durch die 
Dienstvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist ein Verzicht 
auf sie nur mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu-
lässig.

(4) Dienstvereinbarungen werden durch Dienstgeber und Mit-
arbeitervertretung gemeinsam beschlossen, sind schriftlich 
niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeichnen und in 
geeigneter Weise bekannt zu machen. Dienstvereinbarun-
gen können von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Mona-
ten zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.

(5) Im Falle der Kündigung wirkt die Dienstvereinbarung in den 
Angelegenheiten des Abs. 1 Nrn. 2 bis 13 nach. In Dienst-
vereinbarungen nach Abs. 1 Nr. 1 kann festgelegt werden, 
ob und in welchem Umfang darin begründete Rechte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Außer-Kraft-Treten 
der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. Eine darüber hi-
nausgehende Nachwirkung ist ausgeschlossen.

§ 39
Gemeinsame Sitzungen und Gespräche

(1) Dienstgeber und Mitarbeitervertretung kommen mindes-
tens einmal jährlich zu einer gemeinsamen Sitzung zusam-
men. Eine gemeinsame Sitzung findet ferner dann statt, 
wenn Dienstgeber oder Mitarbeitervertretung dies aus 
besonderem Grund wünschen. Zur gemeinsamen Sitzung 
lädt der Dienstgeber unter Angabe des Grundes und nach 
vorheriger einvernehmlicher Terminabstimmung mit der 
Mitarbeitervertretung ein. Die Tagesordnung und das Be-
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sprechungsergebnis sind in einer Niederschrift festzuhalten, 
die vom Dienstgeber und von der oder dem Vorsitzenden 
der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen ist. Dienstge-
ber und Mitarbeitervertretung erhalten eine Ausfertigung 
der Niederschrift. 

(2) Außer zu den gemeinsamen Sitzungen sollen Dienstgeber 
und Mitarbeitervertretung regelmäßig zu Gesprächen über 
allgemeine Fragen des Dienstbetriebes und der Dienstge-
meinschaft sowie zum Austausch von Anregungen und Er-
fahrungen zusammentreffen. 

VI. Einigungsstelle

§ 40
Bildung der Einigungsstelle - Aufgaben

(1) Für den Bereich des Bistums Münster besteht beim Bi-
schöflichen Generalvikariat in Münster eine ständige Eini-
gungsstelle. 

(2) Für die Einigungsstelle wird eine Geschäftsstelle eingerich-
tet. 

(3) Die Einigungsstelle wirkt in den Fällen des § 45 (Rege-
lungsstreitigkeiten) auf eine Einigung zwischen Dienstge-
ber und Mitarbeitervertretung hin. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, ersetzt der Spruch der Einigungsstelle die 
erforderliche Zustimmung der Mitarbeitervertretung (§ 
45 Abs. 1) oder tritt an die Stelle einer Einigung zwischen 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung (§ 45 Abs. 2 und 3) 
oder zwischen Dienstgeber und dem den Wirtschaftsaus-
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schuss bildenden Organ (§ 45 Abs. 4).
 

§ 41
Zusammensetzung - Besetzung

(1) Die Einigungsstelle besteht aus

a)  der oder dem Vorsitzenden und der oder dem stellver-
tretenden Vorsitzenden,

b)  jeweils zwei Beisitzerinnen und Beisitzern aus den Krei-
sen der Dienstgeber und der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die auf getrennten Listen geführt werden (Lis-
ten-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer),

c)  Beisitzerinnen oder Beisitzern, die jeweils für die 
Durchführung des Verfahrens von der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller und von der Antragsgegnerin 
oder dem Antragsgegner zu benennen sind (Ad-hoc-
Beisitzerinnen und Ad-hoc-Beisitzer).

(2) Die Einigungsstelle tritt zusammen und entscheidet in der 
Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden, je einer Beisitze-
rin oder einem Beisitzer aus den beiden Beisitzerlisten und 
je einer oder einem von der Antragstellerin oder dem An-
tragssteller und der Antragsgegnerin oder dem Antragsgeg-
ner benannten Ad-hoc-Beisitzerin und Ad-hoc-Beisitzer. Die 
Teilnahme der Listen-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer 
an der mündlichen Verhandlung bestimmt sich turnusgemäß 
nach der alphabetischen Reihenfolge in der jeweiligen Beisit-
zerliste. Bei Verhinderung einer Listen-Beisitzerin oder eines 
Listen-Beisitzers tritt an dessen Stelle die Beisitzerin oder 
der Beisitzer, welche oder welcher der Reihenfolge nach an 
nächster Stelle steht. 
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(3) Ist die oder Vorsitzende an der Ausübung ihrer oder seines 
Amtes gehindert, tritt an ihre oder seine Stelle die oder stell-
vertretende Vorsitzende.

§ 42
Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind unabhängig und nur 
an Gesetz und Recht gebunden. Sie dürfen in der Übernahme 
oder Ausübung ihres Amtes weder eingeschränkt, benachtei-
ligt noch bevorzugt werden. Sie unterliegen der Schweige-
pflicht auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Einigungsstelle ist ehren-
amtlich. Die Mitglieder erhalten Auslagenersatz gemäß den 
in der Diözese Münster jeweils geltenden reisekostenrechtli-
chen Vorschriften. Der oder dem Vorsitzenden und der oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden kann eine Aufwandsent-
schädigung gewährt werden.  

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden für die Teilnahme 
an Sitzungen der Einigungsstelle im notwendigen Umfang 
von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt. 

(4) Auf die von der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretung bestellten Listen-Beisitzerinnen und Listen-
Beisitzer finden die §§ 18 und 19 entsprechende Anwendung.

§ 43
Berufungsvoraussetzungen

(1) Die Mitglieder der Einigungsstelle müssen der katholi-
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schen Kirche angehören, dürfen in der Ausübung der allen 
Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte nicht behindert 
sein und müssen die Gewähr dafür bieten, jederzeit für das 
kirchliche Gemeinwohl einzutreten. Wer als Vorsitzende, 
Vorsitzender, beisitzende Richterin oder beisitzender Rich-
ter eines kirchlichen Gerichts für Arbeitssachen tätig ist, 
darf nicht gleichzeitig der Einigungsstelle angehören.

(2) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende 
Vorsitzende sollen im Arbeitsrecht oder Personalwesen er-
fahrene Personen sein und dürfen innerhalb des Geltungs-
bereichs dieser Ordnung nicht im Dienst eines kirchlichen 
Anstellungsträgers stehen.

(3) Zur Listen-Beisitzerin oder zum Listen-Beisitzer aus den 
Kreisen der Dienstgeber und zur oder zum vom Dienstge-
ber benannten Ad-hoc-Beisitzerin oder Ad-hoc-Beisitzer 
kann bestellt werden, wer gemäß § 3 Abs. 2 Nrn. 1 bis 5 nicht 
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gilt. Zur Listen-Beisit-
zerin oder zum Listen-Beisitzer aus den Kreisen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und zur oder zum von der 
Mitarbeitervertretung benannten Ad-hoc-Beisitzerin oder 
Ad-hoc-Beisitzer kann bestellt werden, wer gemäß § 8 die 
Voraussetzungen für die Wählbarkeit in die Mitarbeiterver-
tretung erfüllt und im Dienst eines kirchlichen Anstellungs-
trägers im Geltungsbereich dieser Ordnung steht. 

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Personalwesen 
tätig sind oder mit der Rechtsberatung der Mitarbeiterver-
tretungen betraut sind, können nicht zur Listen-Beisitzerin 
oder zum Listen-Beisitzer bestellt werden. 

Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO



166

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Einigungsstelle beträgt 
fünf Jahre.

§ 44 
Berufung der Mitglieder 

(1) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende 
Vorsitzende werden aufgrund eines Vorschlages der Lis-
ten-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer vom Diözesanbi-
schof ernannt. Die Abgabe eines Vorschlages bedarf einer 
Zweidrittelmehrheit der Listen-Beisitzerinnen und Listen-
Beisitzer. Kommt ein Vorschlag innerhalb einer vom Diö-
zesanbischof gesetzten Frist nicht zustande, ernennt der Di-
özesanbischof die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und 
die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden 
Vorsitzenden nach vorheriger Anhörung des Diözesanver-
mögensverwaltungsrates und des Vorstandes der Diözesa-
nen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen.

 Sind zum Ende der Amtszeit die oder der neue Vorsitzen-
de und die oder der stellvertretende Vorsitzende noch nicht 
ernannt, führen die oder der bisherige Vorsitzende und de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter die Ge-
schäfte bis zur Ernennung der Nachfolgerinnen und Nach-
folger weiter.

(2) Die Bestellung der Listen-Beisitzerinnen und Listen-Beisit-
zer erfolgt aufgrund von jeweils vom Generalvikar sowie 
dem Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen zu erstellenden Beisitzerlisten, in 
denen die Namen in alphabetischer Reichenfolge geführt 
werden. Bei der Aufstellung der Liste der Beisitzerinnen 
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und Beisitzer aus den Kreisen der Dienstgeber werden Per-
sonen aus Einrichtungen der Caritas, die vom zuständigen 
Diözesan-Caritasverband benannt werden, angemessen be-
rücksichtigt.

(3) Das Amt eines Mitglieds der Einigungsstelle endet vor Ab-
lauf der Amtszeit

a) mit dem Rücktritt
b) mit der vom Diözesanbischof in entsprechender An-

wendung der cc. 192 bis 194 CIC zu treffenden Feststel-
lung des Wegfalls der Berufungsvoraussetzungen oder 
eines schweren Dienstvergehens. Als schweres Dienst-
vergehen gilt insbesondere ein Verhalten, das bei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einen Loyalitätsverstoß 
im Sinne der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse darstellen 
würde. 

(4) Bei vorzeitigem Ausscheiden der oder des Vorsitzenden 
oder der oder des stellvertretenden Vorsitzenden ernennt 
der Diözesanbischof die Nachfolgerin oder den Nachfolger 
für die Dauer der verbleibenden Amtszeit. Bei vorzeitigem 
Ausscheiden einer Listen-Beisitzerin oder eines Listen-Bei-
sitzers haben der Generalvikar oder der Vorstand der Diö-
zesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen 
die jeweilige Beisitzerliste für die Dauer der verbleibenden 
Amtszeit zu ergänzen. 
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§ 45 
Zuständigkeit

(1) Auf Antrag des Dienstgebers findet das Verfahren vor der 
Einigungsstelle in folgenden Fällen statt:

  1. bei Streitigkeiten über Änderung von Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen so-
wie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage (§ 36 Abs. 1 Nr. 1),

  2. bei Streitigkeiten über Festlegung der Richtlinien zum 
Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung (§ 36 Abs. 1 Nr. 2),

  3. bei Streitigkeit über Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (§ 36 Abs. 1 Nr. 3),

  4. bei Streitigkeiten über Errichtung, Verwaltung und Auf-
lösung sozialer Einrichtungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 4),

  5. bei Streitigkeiten über Inhalt von Personalfragebögen 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 36 Abs. 1 Nr. 5),

  6. bei Streitigkeiten über Beurteilungsrichtlinien für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 36 Abs. 1 Nr. 6),

  7. bei Streitigkeiten über Richtlinien für die Gewährung 
von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und ent-
sprechenden sozialen Zuwendungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 7),

  8. bei Streitigkeiten über die Durchführung der Ausbil-
dung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch Aus-
bildungsvertrag geregelt (§ 36 Abs. 1 Nr. 8), 

  9. bei Streitigkeiten über Einführung und Anwendung 
technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu überwachen (§ 36 Abs. 1 Nr. 9),

10. bei Streitigkeiten über Maßnahmen zur Verhütung von 
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Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesund-
heitsschädigungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 10), 

11. bei Streitigkeiten über Maßnahmen zum Ausgleich oder 
zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nach-
teilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen 
Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusam-
menlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen 
von ihnen (§ 36 Abs. 1 Nr. 11),

12. bei Streitigkeiten über die Zuweisung zu den einzelnen 
Stufen des Bereitschaftsdienstes (§ 36 Abs. 1 Nr. 12).

(2)  Darüber hinaus findet auf Antrag des Dienstgebers das 
Verfahren vor der Einigungsstelle statt bei Streitigkeiten 
über die Versetzung, Abordnung, Zuweisung oder Perso-
nalgestellung eines Mitgliedes der Mitarbeitervertretung (§ 
18 Abs. 2). 

(3) Auf Antrag der Mitarbeitervertretung findet das Verfahren 
vor der Einigungsstelle in folgenden Fällen statt:

1. bei Streitigkeiten über die Freistellung eines Mitglieds 
der Mitarbeitervertretung (§ 15 Abs. 5), 

2. bei Streitigkeiten im Falle der Ablehnung von Anträgen 
der Mitarbeitervertretung (§ 37 Abs. 3).

(4) Auf Antrag des den Wirtschaftsausschuss bildenden Organs 
findet das Verfahren im Falle des § 27b Abs. 6 vor der Eini-
gungsstelle statt.
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§ 46
Verfahren

(1) Der Antrag ist schriftlich in doppelter Ausfertigung über 
die Geschäftsstelle an die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zu richten. Er muss die Antragstellerin oder den An-
tragsteller, die Antragsgegnerin oder den Antragsgegner 
und den Streitgegenstand bezeichnen und eine Begründung 
enthalten. Die oder der Vorsitzende bereitet die Verhand-
lung der Einigungsstelle vor, übersendet den Antrag an die 
Antragsgegnerin oder den Antragsgegner und bestimmt 
eine Frist zur schriftlichen Erwiderung. Die Antragserwide-
rung übermittelt er an die Antragstellerin oder den Antrag-
steller und bestimmt einen Termin, bis zu dem abschließend 
schriftsätzlich vorzutragen ist. 

(2) Sieht die oder der Vorsitzende nach Eingang der Antrags-
erwiderung eine Möglichkeit der Einigung, unterbreitet sie 
oder er schriftlich einen Einigungsvorschlag und fordert die 
Beteiligten zur Äußerung innerhalb einer von ihr oder ihm 
zu bestimmenden Frist auf. Erfolgt eine Einigung, wird die-
se von der oder dem Vorsitzenden schriftlich abgefasst, von 
ihr oder ihm unterzeichnet und den Beteiligten jeweils eine 
Abschrift übersandt. 

(3) Erfolgt keine Einigung, bestimmt die oder der Vorsitzende 
einen Termin zur mündlichen Verhandlung vor der Eini-
gungsstelle. Sie oder er kann der Antragstellerin oder dem 
Antragssteller und der Antragsgegnerin oder dem Antrags-
gegner eine Frist zur Äußerung setzen. Die oder der Vorsit-
zende veranlasst unter Einhaltung einer angemessenen La-
dungsfrist die Ladung der Beteiligten sowie die Benennung 
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der Ad-hoc-Beisitzerinnen und Ad-hoc-Beisitzer durch die 
Beteiligten. Benennt eine Seite keine Ad-hoc-Beisitzerin 
oder keinen Ad-hoc-Beisitzer oder bleibt die oder der von 
einer Seite genannte Ad-hoc-Beisitzerin oder Ad-hoc-Bei-
sitzer trotz rechtzeitiger Einladung dem Termin fern, so 
entscheiden die oder der Vorsitzende und die erschienenen 
Mitglieder nach Maßgabe von § 47 Abs. 2 allein.

(4) Die Verhandlung vor der Einigungsstelle ist nicht öffentlich. 
Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlung. Sie oder er 
führt in den Sach- und Streitgegenstand ein. Die Einigungs-
stelle erörtert mit den Beteiligten das gesamte Streitver-
hältnis und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Im 
Falle der Nichteinigung stellen die Beteiligten die wechsel-
seitigen Anträge. Über die mündliche Verhandlung ist ein 
Protokoll zu fertigen. 

§ 47 
Einigungsspruch

(1) Kommt eine Einigung in der mündlichen Verhandlung zu-
stande, wird diese von der oder dem Vorsitzenden schrift-
lich abgefasst, von ihr oder ihm unterzeichnet und den Be-
teiligten jeweils eine Abschrift übersandt.

(2) Kommt eine Einigung der Beteiligten nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle durch Spruch mit Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Spruch der Ei-
nigungsstelle ergeht unter angemessener Berücksichtigung 
der Belange der Einrichtung des Dienstgebers sowie der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach billi-
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gem Ermessen. Der Spruch ist schriftlich abzufassen. 

(3) Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die nicht zustande 
gekommene Einigung zwischen Dienstgeber und Mitar-
beitervertretung oder Gesamtmitarbeitervertretung. Der 
Spruch bindet die Beteiligten. Der Dienstgeber kann durch 
den Spruch nur insoweit gebunden werden, als für die Maß-
nahmen finanzielle Deckung in seinen Haushalts-, Wirt-
schafts- und Finanzierungsplänen ausgewiesen ist. 

(4) Rechtliche Mängel des Spruchs oder des Verfahrens der 
Einigungsstelle können durch den Dienstgeber oder die 
Mitarbeitervertretung beim Kirchlichen Arbeitsgericht gel-
tend gemacht werden; die Überschreitung der Grenzen des 
Ermessens kann nur binnen einer Frist von zwei Wochen 
nach Zugang des Spruchs beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
geltend gemacht werden.

 Beruft sich der Dienstgeber im Fall des Abs. 3 Satz 3 auf 
die fehlende finanzielle Deckung, können dieser Einwand 
sowie rechtliche Mängel des Spruchs oder des Verfahrens 
vor der Einigungsstelle nur innerhalb einer Frist von vier 
Wochen nach Zugang des Spruchs geltend gemacht werden. 

(5) Das Verfahren vor der Einigungsstelle ist kostenfrei. Die 
durch das Tätigwerden der Einigungsstelle entstehenden 
Kosten trägt die Diözese Münster. 

Jeder Beteiligte trägt seine Kosten selbst. § 17 Abs. 1 bleibt un-
berührt.  
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VII. Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen und 
der Auszubildenden, Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

§ 48
Wahl und Anzahl der Sprecherinnen und Sprecher der 

Jugendlichen und der Auszubildenden

In Einrichtungen mit in der Regel mindestens fünf Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeitern, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben (Jugendliche) oder die zu ihrer Berufsausbil-
dung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben (Auszubildende), werden von diesen Sprecherinnen 
und Sprecher der Jugendlichen und der Auszubildenden ge-
wählt. Als Sprecherinnen und Sprecher können Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vom vollendeten 16. Lebensjahr bis zum 
vollendeten 26. Lebensjahr gewählt werden. 

Es werden gewählt

- eine Sprecherin oder ein Sprecher bei 5 bis 10 Jugendli-
chen und Auszubildenden 

 sowie
- drei Sprecherinnen oder Sprecher bei mehr als 10 Ju-

gendlichen und Auszubildenden.

§ 49
Versammlung der Jugendlichen und Auszubildenden

(1) Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen und Aus-
zubildenden können vor oder nach einer Mitarbeiterver-
sammlung im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung 
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eine Versammlung der Jugendlichen und Auszubildenden 
einberufen. Im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertre-
tung und dem Dienstgeber kann die Versammlung der Ju-
gendlichen und Auszubildenden auch zu einem anderen 
Zeitpunkt einberufen werden. Der Dienstgeber ist zu diesen 
Versammlungen unter Mitteilung der Tagesordnung einzu-
laden. Er ist berechtigt, in der Versammlung zu sprechen. § 
2 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung. An den Versammlungen 
kann die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
oder ein beauftragtes Mitglied der Mitarbeitervertretung 
teilnehmen. Die Versammlung der Jugendlichen und Aus-
zubildenden befasst sich mit Angelegenheiten, die zur Zu-
ständigkeit der Mitarbeitervertretung gehören, soweit sie 
Jugendliche und Auszubildende betreffen. 

(2) § 21 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 50
Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher

der Jugendlichen und Auszubildenden

Die Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen 
und der Auszubildenden beträgt zwei Jahre. Die Sprecherinnen 
und Sprecher der Jugendlichen und der Auszubildenden blei-
ben im Amt, auch wenn sie während der Amtszeit das 26. Le-
bensjahr vollendet haben. 

§ 51
Mitwirkung der Sprecherinnen und Sprecher

der Jugendlichen und Auszubildenden

(1) Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen und der 
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Auszubildenden nehmen an den Sitzungen der Mitarbeiter-
vertretung teil. Sie haben, soweit Angelegenheiten der Ju-
gendlichen und Auszubildenden beraten werden, 

1. das Recht, vor und während der Sitzungen der Mitar-
beitervertretung Anträge zu stellen. Auf ihren Antrag 
hat die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
eine Sitzung in angemessener Frist einzuberufen und 
den Gegenstand, dessen Beratung beantragt wird, auf 
die Tagesordnung zu setzen,

2. Stimmrecht, 
3. das Recht, zu Besprechungen mit dem Dienstgeber eine 

Sprecherin oder einen Sprecher der Jugendlichen und 
Auszubildenden zu entsenden. 

(2) Für eine Sprecherin oder einen Sprecher der Jugendlichen 
und der Auszubildenden gelten im Übrigen die anwendba-
ren Bestimmungen der §§ 7 bis 20 sinngemäß. Die gleich-
zeitige Kandidatur für das Amt einer Sprecherin oder eines 
Sprechers der Jugendlichen und Auszubildenden und das 
Amt der Mitarbeitervertreterin oder des Mitarbeitervertre-
ters ist ausgeschlossen. 

§ 52
Mitwirkung der Vertrauensperson der schwerbehinderten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
IX gewählte Vertrauensperson der schwerbehinderten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nimmt an den Sitzungen der 
Mitarbeitervertretung teil. Die Vertrauensperson hat, so-
weit Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen 
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beraten werden,

1. das Recht, vor und während der Sitzungen der Mitar-
beitervertretung Anträge zu stellen. Auf ihren Antrag 
hat die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
eine Sitzung in angemessener Frist einzuberufen und 
den Gegenstand, dessen Beratung beantragt wird, auf 
die Tagesordnung zu setzen,

2. Stimmrecht,
3. das Recht, an Besprechungen bei dem Dienstgeber teil-

zunehmen.

(2) Der Dienstgeber hat die Vertrauensperson der schwerbe-
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen An-
gelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehin-
derten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und 
umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung 
anzuhören; er hat ihr die getroffene Entscheidung unver-
züglich mitzuteilen. Ist dies bei einem Beschluss der Mit-
arbeitervertretung nicht geschehen oder erachtet die Ver-
trauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einen Beschluss der Mitarbeitervertretung 
als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen 
schwerbehinderter Menschen, wird auf ihren Antrag der 
Beschluss für die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt 
der Beschlussfassung ausgesetzt. Durch die Aussetzung 
wird eine Frist nicht verlängert.

(3) Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hat das Recht, mindestens einmal 
im Jahr eine Versammlung der schwerbehinderten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Dienststelle durchzu-
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führen. Die für die Mitarbeiterversammlung geltenden Vor-
schriften der §§ 21, 22 gelten entsprechend.

(4) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Dienstgeber 
der Mitarbeitervertretung für deren Sitzungen, Sprechstun-
den und laufenden Geschäftsbedarf zur Verfügung stellt, 
stehen für die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Verfügung, soweit hierfür nicht eigene Räume und sach-
liche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

(5) Für die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gelten die §§ 15 bis 20 entspre-
chend. Weitergehende persönliche Rechte und Pflichten, 
die sich aus den Bestimmungen des SGB IX ergeben, blei-
ben hiervon unberührt.  

§ 53

- nicht besetzt -
 

VIII. Schulen, Hochschulen

§ 54
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ordnung gilt auch für die Schulen und Hochschulen im 
Anwendungsbereich des § 1.*

__________________________________

   * Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen, die im Dienste eines Bundeslandes 
  stehen, können Sonderregelungen getroffen werden.
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(2) Bei Hochschulen finden die für die Einstellung und Anstel-
lung sowie die Eingruppierung geltenden Vorschriften kei-
ne Anwendung, soweit es sich um hauptberuflich Lehrende 
handelt, die in einem förmlichen Berufungsverfahren beru-
fen werden.

(3) Lehrbeauftragte an Hochschulen sind keine Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung.

IX. Schlussbestimmungen

§ 55
Zwingende Wirkung

Durch anderweitige Regelungen oder Vereinbarung kann das 
Mitarbeitervertretungsrecht nicht abweichend von dieser Ord-
nung geregelt werden. 

§ 56
Inkrafttreten

Vorstehende Ordnung gilt ab 1. Januar 1997.
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Stichwortverzeichnis zur MAVO im Bistum Münster

Vorbemerkung: Die Zahlen hinter den Stichworten benennen die jeweili-
gen Paragraphen

A
Abstimmungsverhalten der MAV 14, (5)

Abordnung 29, (1) Nr. 10
- MAV-Mitglied 18, (2)
- Wahlberechtigung 7, (2)
- Zustimmung der MAV 35, (1) Nr. 5

Allgemeine Aufgaben der MAV 26

Altersgrenze
- Zustimmung bei Weiterbeschäftigung 34, 35, (1) Nr. 7

Altersteilzeit 7 (4) Nr. 3

Amtszeit 13

Anfechtung
s. Wahlanfechtung

Anhörung und Mitberatung  29, 30, 30a, 31
- außerordentliche Kündigung 31
- verhaltensbedingte Kündigung 26 (3) a
- Einwendungen 30, 31 (3)
- Ordentliche Kündigung 30
- Unterrichtung 30

Antragsrecht der MAV 37

AÜG 7 (2)a, 34

Arbeitnehmerüberlassung
- Einsatz von Fremdpersonal 34, 7 (2) a
s. auch Leiharbeit/Leiharbeitnehmer
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Arbeitsbefreiung 15

Arbeitsmethoden 29 (1) Nr. 14, 32 (1) Nr. 8

Arbeitsschutz 26 (3) Nr. 7

Arbeitsvertrag 3

Arbeitszeit 
- Änderung 36 (1) Nr. 1
- Arbeitszeitkorridor 27 (2)
- Regelung 29, 32

Ausbildungsverhältnis 3

Auskunft 27, 27a, 27b
s. auch Information

Auslagen 32 (1) Nr. 5
- Erstattung 29 (1) Nr. 9

Ausländische Mitarbeiter 26 (3) Nr. 4

Ausschreibung 27 (2)

Aussprache 27 (1) 

Ausschüsse der MAV 14 (10)
- Wirtschaftsausschuss 27b

B
BAG-MAV 25
- Aufgaben 25(2),(5)

Begünstigungsverbot 18(1)

Behinderungsverbot 18(1)

Benachteiligungsverbot 18(1)
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Beisitzerlisten 25(2)Nr.8

BEM 26 (3) Nr. 7, 37 (1), Nr. 10

Beratung der MAV 25 (2) Nr. 2, 3
s. auch DiAG-MAV

Beschäftigung
- zur Rehabilitation 3 (2) Nr. 6

Beschäftigtenzahl 6

Beschäftigungssicherung 32 (1) Nr. 12

Beschlussfassung der MAV 14 (4)

Beschlussfähigkeit 14

Beschwerde 26 (3) Nr. 2, 27 (2)

Beteiligung der MAV
s. Beteiligungsrechte

Beteiligungsrechte
- Information 27
- Anhörung und Mitberatung 29, 30, 30a, 31
- Vorschlagsrecht 32
- Zustimmung 34, 35, 36
- Antragsrecht 37
- Dienstvereinbarung 38    

Betriebliches Eingliederungsmanagement
s. BEM 

Betriebsgeheimnis 20, 27a (5), 27b

Bildung einer MAV 6

Briefwahl 11 (4)
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C

D
Darlehen 29 (1) Nr. 7

DiAG-MAV 25

Dienstgeber 2
- Anrufung Einigungsstelle 45, 46

Dienstgemeinschaft Präambel

Dienstvereinbarung 38

E
Ehrenamt 15

Eingegliederte Personen 4

Eingruppierung
- Höhergruppierung 35 (1) Nr. 2
- Rückgruppierung 35 (1) Nr. 3
- Zustimmung der MAV 35 (1) Nr. 1

Einigungsspruch 47 

Einigungsstelle
- Aufgaben 40 (3)
- Geschäftsstelle 46
- Ständige 40 (1), 41
- Wirtschaftsausschuss 40 (3)
- Zuständigkeit 44, 45

Einigungsstellenbeisitzer
- Ad-hoc Beisitzer 41 (1) c, (2)
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- Benennung 44
- Berufungsverfahren 44
- Berufungsvoraussetzungen 43
- Amtszeit 43 (5)
- Listen-Beisitzer 41 

Einigungsstelle, Kosten  47 (5)
 
Einigungsstelle, Mitglieder
s. auch Einigungsstellenbeisitzer
s. auch Einigungsstellenvorsitzender
- Abberufung 44 (3)
- Amtszeit 44

Einigungsstellenverfahren
- Ablauf 46
- Anrufung durch Dienstgebers 45 (1), (2)
- Anrufung der MAV 45 (3)
- Anrufung des Wirtschaftsausschusses 45 (4)
- Antrag 46
- Mündliche Verhandlung 46
- Verfahrensfehler 47 (4)
- Verfahrensleitung 46 (4)

Einigungsstellenvorsitzende/r
- Berufungsverfahren 44 (1)
- Berufungsvoraussetzungen 43
- Einigungsvorschlag 46 (2)
- Verfahrensleitung 46

Einladung MAV-Sitzung 14 (3)

Einrichtung 1, 1a
- Zustimmungserfordernis 1a (2)

Einrichtungsspezifische Regelungen 27c

Einstellung 34 

Einwendungen der MAV 33 (3)

Ersatzmitglied 13b
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Erweiterte Gesamt-MAV 24, 25

F
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 32 (1) Nr. 4
- Auswahl 29 (1) Nr. 5, 32
- Durchführung 29 (1) Nr. 6

Freistellung 15 (2) 

Fremdfinanzierung 27a (1)

G
Geheimhaltung 20

Geschäftsgeheimnis
 s. Betriebsgeheimnis

Gemeinsame MAV 1b, 22a

Gemeinsame Sitzungen 39

Gesamt-MAV 24  

Geschäftsordnung der MAV 14 (8)

Gestellungsvertrag 3 (1) Nr. 3

Gesundheitsschutz  36 (1) Nr. 10, 26 (3) Nr. 7

Gleichbehandlung 26 (3) Nr. 10
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H
Hebung der Arbeitsleistung 32 (1) Nr. 9

Hochschulen 54

I
Information 29 (1) Nr. 1, 32 (1) Nr. 1, 27, 27a

Informationsrechte der MAV 27

Initiativrecht 26, 32

Inkraftsetzung der MAVO 55,  56

Inklusionsvereinbarung 28a

Integrationsamt 28a (2)

Integrationsvereinbarung
s. Inklusionsvereinbarung

J
JA-Sprecher 48, 50, 51

JA-Versammlung 49

K
Kandidat 8, 9 (6) (7) (8)

KODA 25
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Konstituierung 14 (1)

Körperschaften 2

Kosten der MAV 17

Kündigung 30, 30a, 31
- außerordentliche 31
- Beteiligung Vertrauensperson 52
- ordentliche 30
- Rechtsunwirksamkeit 30 (5), 31 (3)

Kurzarbeit 36 (1) Nr. 14, 38 (1) Nr. 16

L
Langzeitkonten 27 (2)

Lehrbeauftragte an Hochschulen 54 (3)

Lehrkräfte 54

Leiharbeit
s. auch Leiharbeitnehmer/AÜG/Arbeitnehmerüberlassung 
- Einstellung 34 (1)
- Zustimmungsverweigerung der MAV 34 (2)

Leiharbeitnehmer 3, 4, 7 (2a)
s. auch Leiharbeit/AÜG/Arbeitnehmerüberlassung 

Leitung 3(2)
- Dienstgeber 2

Liturgischer Dienst 29 (1) Nr. 2
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M
Massenentlassung 30a

MAV
s. Mitarbeitervertretung

MAV-Mitglied
- Amtsverlust 19 (1)
- außerordentliche Kündigung 19 (1)
- Ausscheiden aus der MAV 13c
- Freistellung 15 
- Kündigungsschutz 19
- Weiterbeschäftigung nach Berufsausbildung 18 (4)

Mitarbeiter 3, 4
- in leitender Stellung 3
- Geistliche 3 (2)
- Ordensgeistliche 3 (2)
- Einstellung 34
- pastoraler Dienst 34
- Wahl der VP der schwerbehinderten Mitarbeiter 52

Mitarbeiterversammlung 21, 22

Mitarbeitervertretung
- Amtsbeginn 13
- Amtsende 13
- Amtsniederlegung 13c
- Anrufung Einigungsstelle 45, 46
- Antragsrecht 37
- Aufgaben 5
- Ausscheiden eines Mitglieds 13b, 13c
- Begriff 5
- Behinderungsverbot 18
- Benachteiligungsverbot 18
- Begünstigungsverbot 18
- Beteiligungsrechte 28ff
- Bundesarbeitsgemeinschaft s. BAG-MAV
- Diözesane Arbeitsgemeinschaft s. DiAG
- Ende der Mitgliedschaft 13c
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- Ersatzmitglied 13b
- Beschlussfähigkeit 14 (5)
- Geschlechter 6
- Größe 6
- Kündigungsschutz 19
- Misstrauensvotum 13 (3) Nr. 5
- Mitglied s. MAV-Mitglied
- Pflichtverletzung 13c
- Rechtsstellung 5
- Reguläre Amtszeit 13
- Rücktritt 13 (3) Nr. 3
- Ruhen der Mitgliedschaft 13b
- Unterrichtung bei Einstellung 34
- Verhinderung 13b
- Versammlung der Jugendlichen und Auszubildenden 49
- Vorsitzende/r katholisch 14 (1)
- Wahl 10, 11
- Wahlanfechtung 12
- Wahl der Vertrauensperson 52
- Weiterführung der Geschäfte 13a
- Zusammensetzung 6
- Zustimmung 33
- Zustimmung bei Einstellung 34
- Zustimmungsrechte 35, 36 

Mitberatung 28ff.
s. auch Anhörung und Mitberatung 

Mitbestimmung 
- Zustimmung bei Anstellung und Einstellung 34
- Zustimmungsverfahren 33

Mitglieder der MAV 14

Musterarbeitsverträge 29 (1) Nr. 8
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N
Nebentätigkeit 35 (1) Nr. 6

Niederschrift 14 (6)

O
Orden 3

P
Pastorale Mitarbeiter 29 (1) Nr. 2, 36 (2)

Personalakte 26 (2)
- Einsichtnahme 26

Personalangelegenheiten 8 (2)
- Wählbarkeit 8

Personalfragebogen 36 (1) Nr. 5

Personalgestellung 29 (1) Nr. 10, 3 (1) Nr. 3

Probe- und Widerrufsverhältnis 29 (1) Nr. 12

Protokoll
s. Niederschrift

R
Rationalisierung 27a (2) Nr. 2

Recht und Billigkeit 26 (1)
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Rechtsberatung der MAVen 25 (2) Nr. 2

Rechtsträger 1 (1) Nr. 6

Richtlinien 29 (1) Nr. 4

S
Sachverständige 17 (1)

Schließung von Einrichtungen 36 (1) Nr. 11
Schulen (Hochschulen)  54

Schulung 16

Schweigepflicht 20

Schwerbehinderter 26 (3) Nr. 5, 27 (2), 28a, 52

Schwerbehindertenvertretung 28a

Sitzung der MAV 14

Sonderbestimmungen 25

Sondervertretung 23

Spaltung einer Einrichtung 13d (3), (4)

Sozialeinrichtungen 36 (1) Nr. 4

Sozialplan 36 (1) Nr. 11

Sprecher der Jugendlichen und Auszubildenden
s. JA-Sprecher

Stellenausschreibung 27 (2)

Stellenplan 27 (2)

Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO



191

Stellvertretender Vorsitzender 14

Stimmabgabe 11

Stimmauszählung 11 (5)

Stimmzettel 11 (2), (3)

T
Tagesordnung 14
s. auch Sitzung der MAV

U
Übergangsmandat der MAV 13d

Universitäten, 54
s. Schulen (Hochschulen) 

Unterlagen 26 (2)

Unterlagen der MAV 14 (7)

Unterrichtungspflicht 30a

Unterrichtung der MAV 27, 32, 33, 34

Unterstützung, gegenseitige 26 (1)

Urlaub
- Zustimmung der MAV 36 (1) Nr. 2
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V
Verbot
- Benachteiligung 18
- Bevorzugung 18

Verhaltensgebot 26

Versammlung der Jugendlichen und Auszubildenden
s. JA-Versammlung
  
Versammlung schwerbehinderter Mitarbeiter 52 (3)

Versetzung 29 (1) Nr. 10, 35 (1) Nr. 5

Vertrauensperson der Schwerbehinderten 52

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 26 (1)

Vereinfachtes Wahlverfahren, 
s. Wahlverfahren, vereinfachtes 

Verhinderung MAV-Mitglied 13b

Versetzung
- Wahlberechtigung  7
- MAV-Mitglied 18 (2)

Vertrauensentzug Vorsitzender 14

Videokonferenz der MAV 14 (4)

Vorläufige Regelungen 29, 33
 
Vorsitzender MAV 14 (2)

Vorschlagsrecht 32

Vorschüsse 29 (1) Nr. 7, 32 (1) Nr. 6

Vorstand 25 (3)
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W
Wahl 11, 11a-c,  13, 14

Wahlausschreiben 9

Wahlausschuss 6, 9, 19 (2)

Wählbare Personen 8
s. auch Wählbarkeit

Wählbarkeit 6, 7, 8 

Wahlberechtigte 7

Wahlberechtigung 7

Wahlbewerber
- Kündigungsschutz 19 (3)

Wahlergebnis 11(7)

Wahlunterlagen 11

Wahlverfahren 11ff.
- Vertrauensperson 52 (1)

Wahlverfahren, vereinfachtes 11a-c

Wählerverzeichnis 7, 9 (4)

Wahlrecht
s. auch Wahlberechtigung/Wählbarkeit
- aktiv 7
- passiv 8

Wahltag 9 (1)

Wahlvorbereitung 9, 10

Wahlvorschlag 9 (5)
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Wahlzettel 11

Wirtschaftliche Angelegenheiten 27a

Wirtschaftsausschuss 27b

Wohnungen 29 (1) Nr. 13, 32 (1) Nr. 7

Z
Zentral-KODA 25 (5) Nr. 5

Zusammenlegung einer Einrichtung 13d (2), (3), (4)

Zustimmung
- sonstige persönliche Angelegenheiten 35
- Angelegenheiten der Dienststelle 36

Zustimmung der MAV 33ff.
- Anstellung und Einstellung 34
- Verweigerung 34 (2)

Zustimmungsersetzungsverfahren 33 (4)

Zustimmungsfiktion 33 (3)

Zustimmungstatbestände 34, 35, 36

Zustimmungsverfahren 33

Zustimmungsverweigerung 33 (4), 34 (2)

Zustimmungsverweigerungsgrund 34 (2) Nr. 1-3

Zuwendungen 29 (1) Nr. 7
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8.   Sonderbestimmung zu 
§ 25 Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO

Inhalt

Abschnitt 1 - Allgemeines
§ 1  Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen im 

Bistum Münster

Abschnitt 2 - Regionale Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsge-
meinschaften der Schulen und der Fachgruppen
§ 2  Bildung und Zweck der Regionalen Arbeitsgemeinschaften
§ 3  Bildung und Zweck der Arbeitsgemeinschaften für Schulen
§ 4  Bildung und Zweck der Fachgruppen
§ 5  Organe der Regionalen Arbeitsgemeinschaften, der Ar-

beitsgemeinschaften für Schulen und der Fachgruppen
§ 6  Mitgliederversammlungen der Regionalen Arbeitsgemein-

schaften, der Arbeitsgemeinschaften für Schulen und der 
Fachgruppen

§ 7  Vorstände der Regionalen Arbeitsgemeinschaften, der Ar-
beitsgemeinschaften für Schulen und der Fachgruppen

§ 8  Technische und organisatorische Hilfestellung

Abschnitt 3 - Diözesane Arbeitsgemeinschaft
§ 9  Organe der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft
§ 10  Mitgliederversammlung der Diözesanen Arbeitsgemein-

schaft
§ 11  Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft
§ 12  Geschäftsstelle der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft
§ 13  Aufgaben der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft
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Abschnitt 4 - Kostentragung
§ 14  Kostentragung und Dienstbefreiung

Abschnitt 5 - Amtszeit, Wahlverfahren, Sonstiges, Inkrafttreten
§ 15  Amtszeit, Wahlverfahren
§ 16  Sonstiges 
§ 17  Inkrafttreten 
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Abschnitt 1 - Allgemeines

§ 1 - Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen 
im Bistum Münster

(1) Die im Geltungsbereich dieser Sonderbestimmung beste-
henden Mitarbeitervertretungen bilden auf den in den §§ 
2-4 näher bezeichneten Ebenen nach § 25 MAVO die

 1. Regionalen Arbeitsgemeinschaften nach § 2,
 2. Arbeitsgemeinschaften der Schulen nach § 3,
 3. Fachgruppen nach § 4,
 4. Diözesane Arbeitsgemeinschaft nach Abschnitt 3.

(2) Jede Mitarbeitervertretung kann nur einer Regionalen Ar-
beitsgemeinschaft nach Abs. 1 Ziffer 1 und nur einer Fach-
gruppe nach Abs. 1 Ziffer 3 angehören.

 Dieses gilt nicht für Mitarbeitervertretungen von Schulen 
nach Abs. 1 Ziffer 2, die sich in den Arbeitsgemeinschaften 
der Schulen nach § 3 dieser Ordnung organisieren.

 Dies gilt ebenfalls nicht für die Mitarbeitervertretungen der 
Pastoralreferenten/-innen und Pastoralassistenten/-innen.
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Abschnitt 2 - Regionale Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsge-
meinschaften der Schulen und der Fachgruppen

§ 2 - Bildung und Zweck der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften

(1) Die Mitarbeitervertretungen im Bereich der Kreisdekana-
te, des Stadtdekanats Münster und im oldenburgischen Teil 
des Bistums Münster bilden jeweils eine Regionale Arbeits-
gemeinschaft.

(2) Der Zweck der Regionalen Arbeitsgemeinschaften ist der 
regelmäßige gegenseitige Informations- und Erfahrungs-
austausch.

§ 3 - Bildung und Zweck von Arbeitsgemeinschaften 
für Schulen

(1) Für die Mitarbeitervertretungen der im nordrhein-westfä-
lischen Teil des Bistums Münster und im oldenburgischen 
Teil des Bistums Münster gelegenen Schulen kann je eine 
eigene Arbeitsgemeinschaft gebildet werden.

(2) Die Aufgaben der in Absatz 1 benannten Arbeitsgemein-
schaften werden in gesonderten Ausführungsbestimmun-
gen festgelegt.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser Ordnung sinn-
gemäß.
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§ 4 - Bildung und Zweck der Fachgruppen

(1) Die Mitarbeitervertretungen im Bistum Münster, mit Aus-
nahme der Mitarbeitervertretung der Pastoralreferenten/
innen und Pastoralassistenten/-innen und der Schulen bil-
den Fachgruppen.

Die Fachgruppen teilen sich wie folgt auf:

 Gesundheit und Pflege
 - Krankenhäuser
 - Altenheime
 - Ambulante Pflege
 - Reha-Kliniken
 - Psychiatrien
 - Pflegeschulen
 - Rettungsdienste 

 Erziehungs- und Eingliederungshilfen
 - Behindertenhilfe
 - Jugendhilfe

 Pfarreien und andere kirchliche Einrichtungen
 - Pfarreien
 - Bildungswerke 
 - Bildungsforen 
 - Bildungshäuser 
 - BGV
 - Offizialat Vechta 
 - Zentralrendanturen 
 - Katholische Verbände (KAB, Kolping etc.)
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 Caritas und Beratung
 - Diözesancaritasverband 
 - Landescaritasverband 
 - Caritasverband 
 - SKF/SKM 

(2) Die Fachgruppen werden gebietsweise aufgeteilt in „Süd-
west“ und „Nordost“. Das Gebiet „Südwest“ umfasst die 
Kreisdekanate Wesel, Kleve, Borken und Recklinghausen. 
Das Gebiet „Nordost“ umfasst die Kreisdekanate Waren-
dorf, Coesfeld, Steinfurt, das Stadtdekanat Münster und 
den Offizialatsbezirk Oldenburg.

(3) In den Gebieten „Südwest“ und „Nordost“ wird es jeweils 
eine Fachgruppe „Gesundheit und Pflege“, „Erziehungs- 
und Eingliederungshilfen“, „Pfarreien und andere kirchli-
che Einrichtungen“ und „Caritas und Beratung“ geben.

(4) Im Offizialatsbezirk Oldenburg wird es nur eine Fachgrup-
pe „Gesundheit und Pflege“ und eine Fachgruppe „Pfarrei-
en und andere kirchliche Einrichtungen“ geben. Die Mitar-
bei-tervertretungen im Offizialatsbezirk Oldenburg, die zu 
anderen Fachgruppen gehören, nehmen an der Fachgruppe 
Nordost teil. 

(5) Die bisherigen berufsspezifischen Fachgruppen „Schule“ 
und „Pastoralreferenten/innen und Pastoralassistenten/in-
nen“ bleiben davon unberührt.

(6) Der Zweck der Fachgruppen ist der regelmäßige gegensei-
tige Informations- und Erfahrungsaustausch.
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(7) In Zweifelsfällen erfolgt die Zuordnung zu einer Fachgrup-
pe durch den Vorstand der DiAG-MAV nach Rücksprache 
mit der jeweiligen Mitarbeitervertretung.

§ 5 - Organe der Regionalen Arbeitsgemeinschaften, der 
Arbeitsgemeinschaften für Schulen und der Fachgruppen

Organe der Arbeitsgemeinschaften und der Fachgruppen sind
 - die Mitgliederversammlung,
 - der Vorstand.

§ 6 - Mitgliederversammlungen der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften, der Arbeitsgemeinschaften für S

chulen und der Fachgruppen

(1) Die Mitgliederversammlungen der Arbeitsgemeinschaften 
können bis zu zweimal pro Jahr ganztägig in den jeweili-
gen Kreisdekanaten, dem Stadtdekanat Münster sowie im 
Offizialatsbezirk Oldenburg stattfinden. Die Mitgliederver-
sammlungen der Fachgruppen können bis zu zweimal jähr-
lich ganztägig an einem möglichst zentralen Ort der jeweili-
gen Gebiete „Südwest“ und „Nordost“ stattfinden.

(2) Die Regionalen Arbeitsgemeinschaften sowie die Fach-
gruppen sollen quartalsweise abwechselnd tagen: 

 1. Quartal: Regionale Arbeitsgemeinschaften
 2. Quartal: Fachgruppen
 3. Quartal: Regionale Arbeitsgemeinschaften
 4. Quartal: Fachgruppen
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 Im jeweiligen Wahljahr finden zusätzlich zu den Sitzungen 
nach Absatz 1 die konstituierenden Sitzungen der jeweili-
gen Gremien statt.

(3) Die Mitgliederversammlungen setzen sich aus je einem Mit-
glied jeder Mitarbeitervertretung aus dem jeweiligen Gel-
tungsbereich der Arbeitsgemeinschaft bzw. der Fachgruppe 
zusammen.

(4) Die Mitgliederversammlungen sind berechtigt, mit 
2/3-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder dem Vor-
stand oder einzelnen Mitgliedern des Vorstandes das Ver-
trauen zu entziehen. In der nächsten Sitzung der Mitglie-
derversammlung muss eine Nach-/Neuwahl erfolgen. Dies 
gilt ebenso, wenn Vorstandsmitglieder aus anderen Grün-
den ausscheiden.

§ 7 - Vorstand der Regionalen Arbeitsgemeinschaften, der 
Arbeitsgemeinschaften für Schulen und den Fachgruppen

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der Schriftführer/
in. Die Mitglieder des Vorstandes sollen möglichst aus bei-
den großen Tarifbereichen „AVR“ oder „KAVO/AVO“ 
stammen. Der Vorstand wird zu Beginn der Wahlperiode 
durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit 
in ge-heimer Wahl gewählt.

(2) Die/der Vorsitzende soll katholisch sein.

(3) Der Vorstand der Regionalen Arbeitsgemeinschaft benennt 
aus seinen Reihen zwei Mitglieder für die Mitgliederver-
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sammlung der DiAG-MAV.

(4) Der Vorstand der Fachgruppe sowie der Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaften der Schulen und die Mitarbeiter-
vertretungen der Pastoralreferenten/-innen und Pastoral-
assistenten/-innen benennen aus ihren Reihen ein Mitglied 
und dessen Stellvertreter/in für die Mitgliederversammlung 
der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft. Das stellvertretende 
Mitglied nimmt ausschließlich im Verhinderungsfalle für 
das ordentliche Mitglied an der Mitgliederversammlung 
der DiAG-MAV teil.

(5) Der Vorstand bereitet die Mitgliederversammlung vor und 
führt sie durch.

(6) Die Vorstandsmitglieder nehmen nicht an Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung nach § 6 Abs. 4 teil.

(7) Eine Doppelung von Vorstandsämtern ist ausgeschlossen. 
Wer ein Vorstandsamt in der Regionalen Arbeitsgemein-
schaft einnimmt, kann nicht in den Vorstand einer Fach-
gruppe gewählt werden und umgekehrt.

§ 8 - Technische und organisatorische Hilfestellung

(1) Die notwendige technische und organisatorische Hilfestel-
lung der DiAG Geschäftsstelle umfasst

 - Erstellung und Verwaltung des Adressenverzeichnisses 
der Mitarbeitervertretungen der Arbeitsgemeinschaf-
ten und der Fachgruppen,

 - Erstellung und Pflege der in den Internetauftritt der 
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DiAG-MAV eingebundenen  Informationen der jewei-
ligen Arbeitsgemeinschaft bzw. Fachgruppe (keine ei-
gene Internetpräsenz der Arbeitsgemeinschaften oder 
Fachgruppen),

 - Unterstützung bei der Vermittlung von Referenten.

(2) Die Organisation der Mitgliederversammlungen der Ar-
beitsgemeinschaften und Fachgruppen liegt in der Ver-
antwortung des Vorstandes in Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Kreis- bzw. Stadtdekanatsbüro. Deren Aufgabe 
umfasst die Erstellung und den Versand der Einladung, 
der Tagesordnung, des Protokolls und weiterer Unterlagen 
nach Vorgabe durch den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
bzw. der Fachgruppe. Die Einladung und der Versand der 
Unterlagen sollen elektronisch erfolgen. Näheres regelt die 
Vereinbarung zur Beschreibung des Abrechnungssystems 
für die Regio-MAV-Veranstaltungen mit den Kreisdekana-
ten/Stadtdekanat.

(3) Für den Offizialatsbezirk Oldenburg und für die Arbeitsge-
meinschaften der Schulen können gesonderte Regelungen 
in Abstimmung mit dem Vorstand der DiAG-MAV getrof-
fen werden.
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Abschnitt 3 - Diözesane Arbeitsgemeinschaft

§ 9 - Organe der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft

 Organe der Arbeitsgemeinschaft sind
 - die Mitgliederversammlung,
 - der Vorstand

§ 10 - Mitgliederversammlung der Diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus den 
nach § 7 Abs. 3 und 4 dieser Sonderbestimmung benannten 
Vertreterinnen/Vertreter der Regionalen Arbeitsgemein-
schaften, der Arbeitsgemeinschaften für Schulen und der 
Fachgruppen nach § 1 Abs.1 Ziff. 1 - 3.

(2) Zusätzlich benennen die Mitarbeitervertretungen der Pas-
toralreferenten/-referentinnen bzw. Pastoralassistenten/-
assistentinnen im NRW-Teil des Bistums und im olden-
burgischen Teil des Bistums je ein Mitglied und dessen 
Stellvertreter/Stellvertreterin für die Mitgliederversamm-
lung. Das stellvertretende Mitglied nimmt ausschließlich 
im Verhinderungsfalle für das ordentliche Mitglied an der 
Mitgliederversammlung der DiAG-MAV teil.

(3) Die geistliche Leitung bekommt ein Stimmrecht und Sitz in 
der Mitgliederversammlung.

(4) Die Mitgliederversammlung der DiAG-MAV besteht da-
mit aus folgenden Teilnehmern:
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 Regionale Arbeitsgemeinschaften   
 je 2 stimmberechtigte Delegierte

 Fachgruppen:     
 je 1 stimmberechtigter Delegierter

 Schulen NRW:     
 je 1 stimmberechtigter Delegierter

 Schulen Offizialatsbezirk:    
 je 1 stimmberechtigter Delegierter

 Pastoralref. NRW:      
 je 1 stimmberechtigter Delegierter

 Pastoralref.  Offizialatsbezirk:   
 je 1 stimmberechtigter Delegierter

 Geistliche Leitung:      
 1 stimmberechtigte/r Teilnehmer/in

 Das sind insgesamt: 33 Mitglieder

(5) Die Mitgliederversammlung soll mindestens zweimal jähr-
lich stattfinden. Sie kann bis zu viermal jährlich stattfinden. 
Davon findet in der Regel eine Sitzung als zweitägige Klau-
surtagung statt.

(6) Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, mit 2/3-Mehrheit 
ihrer Mitglieder dem Vorstand oder einzelnen Mitgliedern 
des Vorstandes das Vertrauen zu entziehen. In der nächsten 
Sitzung der Mitgliederversammlung, die innerhalb von drei 
Monaten stattzufinden hat, muss eine Nach-/Neuwahl erfol-
gen.
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(7) Die Mitgliederversammlung gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

§ 11 - Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden und einem Beisitzer, die den 
unterschiedlichen Dienstbereichen nach § 1 Abs. 1 MAVO 
angehören sollen. Außerdem gehört dem Vorstand die 
Geistliche Leitung der DiAG-MAV mit eigenem Stimm-
recht an.

(2) Der Vorstand wird aus Reihen der Mitgliederversammlung 
und durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit in geheimer Wahl gewählt. Außerdem wählt die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehrheit in geheimer 
Wahl ein Ersatzmitglied für den Vorstand.

(3) Die Vorstandsämter sollen geschlechtergerecht besetzt 
werden.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes sollen möglichst aus beiden 
großen Tarifbereichen „AVR“ und „KAVO/AVO“ stam-
men.

(5) Der Vorstand bereitet die Mitgliederversammlung vor und 
führt sie durch.

(6) Die Vorstandsmitglieder nehmen nicht an Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung nach § 10 Abs. 5 teil.

(7) Das Freistellungskontingent für den Vorstand beträgt 125 % 
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der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit einer bzw. 
eines Vollbeschäftigten nach KAVO. Der Vorstand verteilt 
das Freistellungskontingent auf seine einzelnen Mitglieder. 
Die Aufteilung bedarf der Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung. Bei Nachrücken des Ersatzmitgliedes kann die-
ses für die Dauer des Nachrückens das Freistellungskontin-
gent des verhinderten Mitgliedes teilweise oder vollständig 
erhalten. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit 
die zeitweilige Verhinderung sowie die Verteilung der Frei-
stellung. Die vorstehende Regelung gilt nicht für die geistli-
che Leitung der DiAG-MAV.

(8) Das Bistum Münster leistet dem jeweiligen Dienstgeber auf 
dessen Antrag hin Ersatz in Höhe der durch die Freistel-
lung verursachten nachgewiesenen Personalkosten des be-
treffenden Vorstandsmitgliedes.

§ 12 - Geschäftsstelle der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft

(1) Für die Diözesane Arbeitsgemeinschaft ist im Könzgen-
Haus, Haltern am See, eine Geschäftsstelle eingerichtet, die 
mit einem/einer hauptamtlichen Geschäftsführer/in und ei-
ner Verwaltungskraft, jeweils in Vollzeit, besetzt ist.

(2) Die Geschäftsstelle ist zuständig für die notwendigen Or-
ganisations-, Schreib- und Verwaltungsaufgaben, insbeson-
dere für die Unterstützung, Hilfestellung und Beratung der 
Mitarbeitervertretungen sowie für die Unterstützung und 
Hilfestellung für die Vorstände der Arbeitsgemeinschaften 
nach § 1.
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(3) Die Einstellung des/der hauptamtlichen Geschäftsführers/
Geschäftsführerin sowie der Verwaltungskraft erfolgt in An-
stellungsträgerschaft des Bistums Münster auf der Grund-
lage des vorgesehenen Stellenplanes. Der Geschäftsführer/
die Geschäftsführerin sowie die Verwaltungskraft haben 
ihren Dienstort in der Geschäftsstelle der Diözesanen Ar-
beitsgemeinschaft. Die Fachaufsicht hat der Vorstand.

(4) Die Aufgaben des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin 
werden in einer Stellenbeschreibung einvernehmlich zwi-
schen der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft und dem Bi-
schöflichen Generalvikariat Münster geregelt. Bestellung 
und Abberufung des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin 
können nur einvernehmlich zwischen Anstellungsträger und 
dem Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft erfolgen.

§ 13 - Aufgaben der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft

(1) Aufgabe der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft ist die Ver-
tretung der Interessen der Mitarbeitervertretungen im Bis-
tum Münster. Auf § 25 Abs. 2 MAVO wird verwiesen.

(2) Für die Zusammenarbeit mit der Regionalkoda Vechta/Os-
nabrück gilt § 25 Abs. 2 Ziff. 10 MAVO sinngemäß.

(3) Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft benennt aus ihrem 
Vorstand die Vertreter/innen für die überdiözesanen Gre-
mien, die sich mit Fragen des Mitarbeitervertretungsrechts 
befassen und vom Bischof von Münster oder der Deutschen 
Bischofskonferenz anerkannt sind.
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(4) Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft regelt Einzelheiten 
über das weitere Verfahren und Abläufe ihrer Arbeit in ei-
ner Geschäftsordnung gem. § 10 Abs. 6 dieser Ordnung

(5) Die Beratung der Mitarbeitervertretungen in Angelegen-
heiten des Mitarbeitervertretungsrechts (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. § 17 Abs. 1 MAVO) sowie die Vertretung der Mitar-
beitervertretungen vor den Einigungsstellen nach Abschnitt 
VI MAVO und den Kirchlichen Arbeitsgerichten nach der 
KAGO werden in einer Vereinbarung zwischen dem Bis-
tum Münster und der DiAG-MAV im Bistum Münster ge-
regelt. Die Mitarbeitervertretungen sollen nach dieser Ver-
einbarung verfahren.
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Abschnitt 4 - Kostentragung

§ 14 - Kostentragung und Dienstbefreiung

(1) Für die Teilnahme an den Mitgliederversammlungen der Re-
gionalen Arbeitsgemeinschaften, der Arbeitsgemeinschaften 
für Schulen und der Fachgruppen (§ 1 Abs. 1, Nr. 1-3) besteht 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung. § 15 Abs. 4 MAVO gilt ent-
sprechend. Die jeweiligen Dienstgeber erstatten die entste-
henden Teilnahmeentgelte und Reisekosten nach Maßgabe 
der für das Bistum geltenden Reisekostenregelung.

(2) Für die Aufgabenwahrnehmung der Vorstände der Regio-
nalen Arbeitsgemeinschaften, der Arbeitsgemeinschaften 
der Schulen und der Fachgruppen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1-3, 
besteht Anspruch auf Arbeitsbefreiung durch den jeweili-
gen Dienstgeber. § 25 Abs. 4 i. V. m. § 15 Abs. 4 MAVO gilt 
entsprechend. Die notwendigen Reisekosten werden auf 
Antrag und nach Maßgabe der für das Bistum geltenden 
Reisekostenregelung durch die Diözesane Arbeitsgemein-
schaft erstattet.

(3) Für die Teilnahme an den DiAG-Mitgliederversammlungen 
(§ 10) besteht Anspruch auf Arbeitsbefreiung durch den je-
weiligen Dienstgeber. § 25 Abs. 4 i. V. m. § 15 Abs. 4 MAVO 
gilt entsprechend. Die notwendigen Reisekosten werden 
auf Antrag und nach Maßgabe der für das Bistum gelten-
den Reisekostenregelung durch die Geschäftsstelle der Di-
özesanen Arbeitsgemeinschaft erstattet.

(4) Bezüglich der Arbeitsbefreiung und Kostentragung des 
DiAG-Vorstandes gilt § 11 Abs. 7 und 8 dieser Ordnung.

Sonderbestimmung - MAVO
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Abschnitt 5 - Amtszeit, Wahlverfahren, Sonstiges, Inkrafttreten

§ 15 - Amtszeit, Wahlverfahren

(1) Die Amtszeit der Vorstände der Arbeitsgemeinschaften 
und der Fachgruppen nach § 1 beginnt mit dem Tag ihrer 
Wahl, sie endet mit der konstituierenden Sitzung der jewei-
ligen Vorstände nach der nächsten Wahl. 

(2) § 13a MAVO (Weiterführung der Geschäfte) findet sinnge-
mäß Anwendung.

(3) Für einzelne Vorstandsmitglieder endet die Amtszeit, wenn 
die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung gem. § 13c 
Nr. 2 - 5 erlischt.

(4) Zu den konstituierenden Sitzungen der Mitgliederversamm-
lungen und zu den Neuwahlen der Vorstände der Regiona-
len Arbeitsgemeinschaften, der Arbeitsgemeinschaften für 
Schulen und der Fachgruppen (§ 1 Abs.1 Ziff. 1-3) lädt je-
weils der bisherige Vorstand unter Mitwirkung der DiAG-
Geschäftsstelle ein. Bei der erstmaligen Konstituierung der 
Fachgruppen lädt die DiAG-MAV ein. Die Konstituierung 
der Regionalen Arbeitsgemeinschaften und der Arbeits-
gemeinschaften der Schulen hat innerhalb des ersten Mo-
nats nach Ende des einheitlichen Wahlzeitraumes nach § 13 
MAVO stattzufinden. Die Konstituierung der Fachgruppen 
hat innerhalb des zweiten oder dritten Monats nach Ende 
des einheitlichen Wahlzeitraumes nach § 13 MAVO stattzu-
finden.

Sonderbestimmung - MAVO
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(5) Zur konstituierenden Sitzung der DiAG-Mitgliederver-
sammlung und Neuwahl des Vorstandes lädt der bisherige 
Vorstand unter Mitwirkung der DiAG-Geschäftsstelle ein. 
Die Konstituierung hat spätestens im vierten Monat nach 
dem Ende des einheitlichen Wahlzeitraumes nach § 13 
MAVO stattzufinden.

(6) Scheidet während der Amtszeit ein Vorstandsmitglied aus 
dem Vorstand aus, muss in der darauf folgenden Mitglieder-
versammlung, spätestens aber sechs Monate nach Ausschei-
den des Mitglieds, ein neues Vorstandsmitglied gewählt 
werden.

§ 16 – Sonstiges

Die MAVO für den Bereich des Bistums Münster wird, soweit 
die Sonderbestimmung nicht etwas anderes bestimmt, sinnge-
mäß angewendet.

§ 17 – Inkrafttreten

(1) Diese Sonderbestimmungen treten am 01.01.2021 in Kraft.

(2) Zeitgleich treten die Sonderbestimmungen zu §25 MAVO 
vom 24.09.2012 in der Fassung vom 22.01.2018 außer Kraft. 

Münster, den 01.12.2020

  + Dr. Felix Genn
Bischof von Münster

Sonderbestimmung - MAVO
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9. Anordnung zur Bildung einer Mitarbeitervertretung 
für Pastoralreferenten und Pastoralassistenten im Bistum 
Münster

Die Pastoralreferenten und Pastoralassistenten, die aufgrund 
eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem Bistum Münster 
hauptberuflich, nebenberuflich oder zu ihrer Ausbildung tätig 
sind, sind zur Ausübung ihres Dienstes entweder einer Pfarrei 
oder einer sonstigen Einrichtung oder Dienststelle im Bistum 
zugeordnet. Damit gewährleistet ist, dass diese Mitarbeiter an 
Maßnahmen, die vom Bistum als Dienstgeber für sie getroffen 
werden, mitwirken können, wird für sie folgendes geregelt.

I.
Gem. § 1 a Abs. 2 Mitarbeitervertretungsordnung für das Bis-
tum Münster, in Kraft getreten am 1. Januar 1997, gilt für Pasto-
ralreferenten und Pastoralassistenten mit vertraglicher Anstel-
lung im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster 
der nordrhein-westfälische Anteil als Einrichtung; für die Pasto-
ralreferenten und Pastoralassistenten mit vertraglicher Anstel-
lung im oldenburgischen Anteil des Bistums Münster gilt der 
oldenburgische Anteil als Einrichtung. Die Pastoralreferenten 
und Pastoralassistenten bilden je Einrichtung eine Mitarbeiter-
vertretung nach Maßgabe der MAVO unter Berücksichtigung 
der folgenden Bestimmungen. Sie gehören insoweit nicht der 
Mitarbeiterschaft der Dienststelle, Einrichtung oder sonstigen 
selbständig geführten Stelle an, an der sie tätig sind.

II.
Die Wahl der Mitarbeitervertretung für Pastoralreferenten und 
Pastoralassistenten erfolgt durch Briefwahl. Für die Durchfüh-
rung der Briefwahl ist § 11 Abs. 4 MAVO anzuwenden.

Anordnung MAV Pastoralreferenten



216

III.
Rechte und Pflichten der Mitarbeitervertretung für Pastoralre-
ferenten und Pastoralassistenten und ihrer Mitglieder sowie die 
Mitarbeiterversammlung bestimmen sich nach den einschlägi-
gen Vorschriften der MAVO. § 18 Abs. 2 MAVO findet auf die 
Mitglieder der Mitarbeitervertretung keine Anwendung.

IV.
Diese Anordnung gilt in gleicher Weise für die Krankenhaus-
Pastoralreferenten und Krankenhaus-Pastoralassistenten sowie 
für die Mitarbeiter im pastoralen Dienst.

V.
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft.
Zum gleichen Zeitpunkt treten die bisherige Anordnung für 
den nordrhein-westfälischen
Anteil des Bistums Münster vom 30. Dezember 1986 und die 
für den oldenburgischen Anteil des Bistums Münster geltende 
Anordnung vom 01.10.1986 außer Kraft.

Münster, den 1. Juli 2013

Anordnung MAV Pastoralreferenten
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10. Ausführungsbestimmungen zu § 3 Abs. 2 der Sonder-
bestimmung zu § 25 MAVO

Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft für den Bereich der im nord-
rhein-westfälischen Teil des Bistums Münster gelegenen Schulen

Schulträger und Arbeitsgemeinschaft informieren sich gegen-
seitig rechtzeitig über Angelegenheiten, die die Dienstgemein-
schaft der Lehrer betreffen.
Die Arbeitsgemeinschaft wird in folgenden Fällen angehört:

- Grundsatzfragen zur Fassung von Dienstverträgen,
- Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung,
- Maßnahmen zur Unfallverhütung und Gesundheitsför-

derung, wenn sie ihrer Natur nach eine überörtliche Re-
gelung verlangen,

- Zuweisung von Wohnungen, die vom Schulträger für 
Lehrer der Schule vorgesehen sind.

Die Arbeitsgemeinschaft kann allgemeine Maßnahmen, die den 
Lehrern dienen, beantragen. Dazu gehören auch Änderungen 
dieser Ausführungsbestimmungen.
Die Arbeitsgemeinschaft hat Anträge und Beschwerden der Leh-
rer entgegenzunehmen und, falls sie insbesondere aufgrund der 
geltenden Gesetze, Verordnungen und Dienstverträge berechtigt 
erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Schulträger auf ihre 
Erledigung hinzuwirken. Sie kann eine diesbezügliche Angele-
genheit an die Mitarbeitervertretung der Schule zurückverweisen.
Die Arbeitsgemeinschaft ist zu Maßnahmen, bei denen sie mit-
wirkt, rechtzeitig anzuhören. Erhebt sie binnen einer Frist von 
drei Wochen keine Einwendungen, so gilt die geplante Maßnah-
me als nicht beanstandet. Auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft 
kann der Schulträger eine Fristverlängerung um eine weitere 
Woche bewilligen.

Ausführungsbestimmungen zu § 3 Abs. 2 Sonderbestimmung
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Erhebt die Arbeitsgemeinschaft Einwendungen, so ist die An-
gelegenheit in einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft, an der ein 
Vertreter des Schulträgers teilnimmt, erneut zu beraten. Kommt 
es zu keiner Einigung zwischen der Arbeitsgemeinschaft und 
dem Schulträger, so entscheidet der Schulträger abschließend.
Der Schulträger kann bei Maßnahmen, die der Anhörung der 
Arbeitsgemeinschaft bedürfen, aber der Natur der Sache nach 
keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vor-
läufige Regelungen treffen.

Mitgliedschaften
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft können auch Mitarbeiter-
vertretungen anderer katholischer Schulen in freier Träger-
schaft im Bistum Münster werden, wenn der Träger die MAVO 
anwendet oder eine entsprechende Ordnung erlassen hat.
Die Mitgliedschaft kann auf Antrag des jeweiligen Schulträgers 
mit Zustimmung der Arbeitsgemeinschaft erworben werden.
Sofern der Schulträger keine entsprechende MAVO erlassen 
hat, kann, falls die Arbeitsgemeinschaft zustimmt, ein „Gast-
Status“ vereinbart werden.

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 01.10.2012 in Kraft.

Zum gleichen Zeitpunkt treten die Ausführungsbestimmungen 
zu § 3, Absatz 2 der Sonderbestimmungen zu § 25 MAVO vom 
01.04.2010 außer Kraft.

Münster, den 24.09.2012

Dr. Felix Genn
Bischof von Münster

Ausführungsbestimmungen zu § 3 Abs. 2 Sonderbestimmung
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11.  Ausführungsbestimmungen zu § 3 Abs. 2 der
Sonderbestimmung zu § 25 MAVO für den Offizialatsbezirk
(Kirchl. Amtsblatt 2010 Nr. 6 Art. 84)

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind die Mitarbeitervertre-
tungen der Schulen im Bereich der Römisch-Katholischen Kir-
che im oldenburgischen Teil der Diözese Münster, die unter die 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes fallen.

1. Schulträger und Arbeitsgemeinschaft informieren sich ge-
genseitig rechtzeitig über Angelegenheiten, die die Dienst-
gemeinschaft der Lehrer betreffen.

2. Die Arbeitsgemeinschaft wird in folgenden Fällen ange-
hört:
• Grundsatzfragen zur Fassung von Dienstverträgen,
• Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung,
• Maßnahmen zur Unfallverhütung und Gesundheitsför-

derung, wenn sie in ihrer Natur nach eine überörtliche 
Regelung verlangen.

3. Die Arbeitsgemeinschaft wählt die Mitglieder für den stän-
digen Ausschuss der Lehrer der KODA.

4. Die Arbeitsgemeinschaft gibt Anregungen an den ständi-
gen Ausschuss der Lehrer und diskutiert Rückmeldungen.

5. Die Arbeitsgemeinschaft kann allgemeine Maßnahmen, die 
den Lehrern dienen, beantragen. Dazu gehören auch Än-
derungen dieser Ausführungsbestimmungen.

6. Die Arbeitsgemeinschaft hat Anträge und Beschwerden  

Ausführungsbestimmungen zu § 3 Abs. 2 Sonderbestimmung
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der Lehrer entgegenzunehmen und, falls sie insbesonde-
re aufgrund der geltenden Gesetze, Verordnungen und 
Dienstverträge berechtigt erscheinen, durch Verhandlun-
gen mit dem Schulträger auf ihre Erledigung hinzuwirken. 
Sie kann eine diesbezügliche Angelegenheit an die Mitar-
beitervertretung der Schule zurückweisen.

6. Die Arbeitsgemeinschaft ist zu Maßnahmen, bei denen sie 
mitwirkt (siehe Ziffer 2.), rechtzeitig anzuhören. Erhebt sie 
binnen einer Frist von drei Wochen keine Einwendungen, 
so gilt die geplante Maßnahme als nicht beanstandet. Auf 
Antrag der Arbeitsgemeinschaft kann der Schulträger eine 
Fristverlängerung um eine weitere Woche bewilligen.

7. Erhebt die Arbeitsgemeinschaft Einwendungen, so ist die 
Angelegenheit in einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft, 
an der ein Vertreter des Schulträgers teilnimmt, erneut zu 
beraten. Kommt es zu keiner Einigung zwischen der Ar-
beitsgemeinschaft und dem Schulträger, entscheidet der 
Schulträger abschließend.

8. Der Schulträger kann bei Maßnahmen, die der Anhörung 
der Arbeitsgemeinschaft bedürfen, aber der Natur der Sa-
che nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Ent-
scheidung vorläufige Regelungen treffen.

Diese Ausführungsbestimmungen treten mit Wirkung vom 1. 
April 2010 in Kraft.

Vechta, 18. Februar 2010 + Heinrich Timmerevers
    Bischöflicher Offizial u. 
    Weihbischof

Ausführungsbestimmungen zu § 3 Abs. 2 Sonderbestimmung
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Kapitel III

12.  Dienstvereinbarung über die Softwareanwendung
Stand 01.04.2013

Zur Regelung der Softwareanwendung im Bistum Münster 
schließen die Kirchengemeinde XY, vertreten durch den Kir-
chenvorstand,

und die

Mitarbeitervertretung vertreten durch den Vorsitzenden,
folgende Dienstvereinbarung:

Präambel

Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Flexibilität sowie zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter* führt 
die „Abteilung 650 Informationstechnologie“ im Bistum Müns-
ter Softwareanwendungen ein und betreibt diese. Der Dienstge-
ber und die Mitarbeitervertretung sind sich darin einig, dass ein 
zukunftsorientierter Einsatz rechnergestützter Systeme sowohl 
der betriebswirtschaftlich günstigen Aufgabenerledigung als auch 
dem Wohl der Mitarbeiter zu dienen haben.
Gleichrangiges Ziel des Dienstgebers und der Mitarbeitervertre-
tung bei Einführung einer ITAnwendung ist der Erhalt gleichwerti-
ger oder die Schaffung höherrangiger, zumutbarer Arbeitsverhält-
nisse für die betroffenen Mitarbeiter. Die Rechte der Mitarbeiter 
auf informationelle Selbstbestimmungen werden gewahrt.
Unter Softwareanwendungen werden alle rechnergestützten Sys-
teme der Informations- und Kommunikationsverarbeitung ver-
standen. Diese sind im Anhang verzeichnet und entsprechend 
dem Abschnitt 2 dieser Dienstvereinbarung beschrieben.

Dienstvereinbarung – Softwareprodukte
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Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 – Ziel, Zweck und Geltungsbereich dieser 

Dienstvereinbarung 

1.  Diese Dienstvereinbarung dient dem Zweck, Einführung, 
Weiterentwicklung und Betrieb der Softwareanwendungen 
in der Kirchengemeinde XY mit der Mitarbeitervertretung 
gemäß den Bestimmungen der MAVO (Mitarbeitervertre-
tungsordnung) gemeinsam zu regeln und zu verantworten.

2.  Diese Dienstvereinbarung gilt inhaltlich für alle Phasen ge-
mäß § 2 Abs. 2 der Softwareanwendungen. Sie regelt den 
Probebetrieb, die Einführung, den Wirkbetrieb und gilt 
auch für die Änderungen und Erweiterungen. Zu den Kom-
ponenten zählen die fachseitigen Anforderungen an Hard- 
und Software, Daten und Arbeitsmethoden.

3.  In dieser Dienstvereinbarung werden Regelungen über 
das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten in den 
IT-Anwendungen, über Schnittstellen zu anderen Infor-
mationssystemen (ITSysteme), sowie über die technischen 
Einrichtungen, die im Rahmen der Softwareanwendungen 
eingeführt oder genutzt werden, festgelegt.

4.  Diese Dienstvereinbarung gilt für die Personen,
 a)  die Tätigkeiten im Rahmen der Softwareanwendungen 

wahrnehmen (Benutzer),
 b)  über die im Rahmen der Softwareanwendungen Daten 

verarbeitet werden (Betroffene).

5.  Die Anlagen gelten als Bestandteil dieser Dienstvereinba-
rung.

Dienstvereinbarung – Softwareprodukte
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Abschnitt 2 – Beschreibung der Softwareanwendungen
§ 2 – Verzeichnis der Softwareanwendungen

1.  Die Softwareanwendungen werden rechtzeitig i. S. d. 
MAVO mit der Mitarbeitervertretung abgestimmt und ent-
sprechend § 1 Abs. 5 dieser Dienstvereinbarung in das in 
der Anlage geführte Verzeichnis aufgenommen.

2.  Jede Softwareanwendung kann dabei den nachfolgend be-
schriebenen Status einnehmen:

 - Planung (Ideenfindung bis zum genehmigten Projektantrag)
 - Probebetrieb (nach fachseitiger Abnahme genehmigt)
 - Wirkbetrieb (nach Probebetrieb produktiv freigegeben)
 - Ende des Lebenszyklus

3.  Für den Probe- und Wirkbetrieb sind die beigefügten Anla-
gen zum Anhang zu erstellen, als Voraussetzung für die Ab-
stimmung. Nach Abstimmung sind die Anlagen Bestandteil 
dieser Dienstvereinbarung. Für die Phasen der Planung 
und Realisierung ist eine Abstimmung nicht erforderlich. 
Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertretung und 
die Schwerbehindertenvertretung über die Entwicklung so-
wie den Entwicklungsstand ohne besondere Aufforderung.

4.  Softwareprodukte, die sich zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung dieser Dienstvereinbarung bereits im Wirkbetrieb be-
fanden, werden nicht in das im Anhang geführte Verzeich-
nis aufgenommen.

Dienstvereinbarung – Softwareprodukte
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Abschnitt 3 – Schutz von Persönlichkeitsrechten der Mitarbeiter
§ 3 – Gebrauch von Personaldaten

1.  Eine Verwendung von Personaldaten und Personaldaten 
Dritter ist ausschließlich für den genannten Zweck und die 
Aufgaben der Softwareanwendungen, wie in der jeweiligen 
Anlage im Anhang dieser Dienstvereinbarung dargestellt, 
zulässig.

2.  Eine Datenerhebung auf Vorrat ist unzulässig.

3.  Durch organisatorische Maßnahmen ist der Zugriff Unbe-
fugter auf jegliche Personaldaten auszuschließen.

4.  Die Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicher-
heit entsprechend dem kirchlichen Datenschutz sind einzu-
halten.

5.  Die Mitarbeiter haben über alle über sie gespeicherten Da-
ten jederzeit – unter Wahrung der betrieblichen Belange – 
Einsichts- und Auskunftsrecht.

6.  Es erfolgt grundsätzlich keine Leistungs- oder Verhaltens-
kontrolle der Mitarbeiter. Soweit eine Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle im Rahmen des Direktionsrechts durch 
disziplinarische Vorgesetzte dennoch durchzuführen ist 
und eine arbeitsrechtliche Sanktion nach sich ziehen könn-
te, ist die Mitarbeitervertretung vorab zu informieren und 
einzubeziehen.

Dienstvereinbarung – Softwareprodukte
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Abschnitt 4 – Schulung der Beschäftigten
§ 4 - Qualifizierung

1.  Vor dem Einsatz von Software einschließlich der erforder-
lichen Arbeitsmittel sowie vor technischen und organisato-
rischen Änderungen werden die Mitarbeiter angemessen 
über die Software und über ihre Aufgaben theoretisch und 
praktisch unterrichtet.

2.  Vor der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen muss 
der Mitarbeitervertretung ein Qualifizierungskonzept zur 
Zustimmung vorgelegt werden. Dieses Konzept beinhaltet

 a.  Einen Überblick über die Funktionalität, Arbeitswei-
se und Integration der einzelnen Softwaremodule und 
deren Auswirkungen auf die Organisation, Kooperation 
und Kommunikation,

 b.  Eine fachliche Einweisung und praktische Übungen 
zum einzusetzenden Anwendungsprogramm,

 c.  Ein Angebot von fachspezifischen Nachschulungen bei 
Veränderungen der Software.

3.  Die Schulungsmaßnahmen finden in der Regel in der Ar-
beitszeit statt. Muss von Teilzeitbeschäftigten hierzu Frei-
zeit in Anspruch genommen werden, wird entsprechender 
Freizeitausgleich gewährt.

4.  Die notwendigen Kosten der Schulungsmaßnahme trägt 
der Dienstgeber.
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Abschnitt 5 – Rechte der Mitarbeitervertretung und der 
DiAG-MAV

§ 5 - Mitarbeitervertretung

1.  Die Mitarbeitervertretung ist berechtigt, die Einhaltung 
der Vereinbarungen zu kontrollieren; im Übrigen gilt der § 
26 MAVO.

2.  Der Dienstgeber ist gegenüber der Mitarbeitervertretung 
im Zusammenhang mit EDV Fragen auskunftspflichtig.

3.  Zur Prüfung des Systems können interne Sachverständi-
ge, bei Notwendigkeit auch externe, in Anspruch genom-
men werden. Die notwendigen Kosten sind vorher mit dem 
Dienstgeber abzustimmen.

4.  Der DiAG-MAV im Bistum Münster, Geschäftsstelle Hal-
tern, ist gem. § 38 MAVO eine Kopie der Dienstvereinba-
rung zu übersenden.
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Abschnitt 6 – Schlussbestimmungen
§ 6 – Inkrafttreten, Laufzeit

1.  Diese Dienstvereinbarung tritt am TT.MM.JJJJ in Kraft. 
Diese Dienstvereinbarung kann von jedem Vertragspartner 
mit einer Frist von 3 Monaten, frühestens nach 12 Monaten, 
schriftlich gekündigt werden.

2.  Die Anhänge und deren Anlagen können auch ohne Kün-
digung der Dienstvereinbarung geändert werden; die Be-
teiligungsrechte der Mitarbeitervertretung bleiben hiervon 
unberührt.

Ort,

_______________________       _______________________
Dienstgeber         Mitarbeitervertretung

Dienstvereinbarung – Softwareprodukte
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Nr. 13   Muster für eine Dienstvereinbarung zur Einfüh-
rung von Kurzarbeit und Gestaltung der Arbeitszeit im 
AVR-Bereich wegen der Verbreitung des Corona-Virus

Zwischen 

Rechtsträger der Einrichtung
nachfolgend Dienstgeber genannt

- vertreten durch xxx -

und

der Mitarbeitervertretung
- vertreten durch den/die Vorsitzende(n) xxx -

wird vor dem Hintergrund der Corona Krise auf der Grundlage 
des § 5 der Anlage 5 AVR und folgende Dienstvereinbarung zur 
Einführung von Kurzarbeit und Gestaltung der Arbeitszeit mit 
dem Ziel geschlossen, Entlassungen zu vermeiden. 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter, die in der 
Einrichtung xxx und der Einrichtung xxx sowie der Einrichtung 
xxx in Ort in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis tätig sind im Sinne des § 3 MAVO. Der Dienst-
geber erklärt mit leitenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
die nicht dem Geltungsbereich der MAVO unterfallen, eine in-
haltsgleiche Regelung einzelvertraglich abzuschließen. 

Muster Dienstvereinbarung – Kurzarbeit
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§ 2 Einführung, Beginn und Dauer der Kurzarbeit

1. In der Zeit vom xx.xx.xxxx bis zum xx.xx.xxxx wird Kurz-
arbeit eingeführt. Wirksamkeitsvoraussetzung für diese 
Dienstvereinbarung ist die Bewilligung und Zahlung des 
Kurzarbeitergeldes durch die Agentur für Arbeit.

2. Die Kurzarbeit wird in der gesamten Einrichtung / in den 
Einrichtungsteilen ..., … und … eingeführt. Die betroffenen 
Mitarbeitenden sind in einer Anlage zu dieser Dienstver-
einbarung, aufgeführt.

3. Der Dienstgeber verpflichtet sich, vorab zu prüfen, ob we-
gen behördlicher Anordnung gem. des § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 2 IfSG oder anderweitiger gesetzlicher Regelungen 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Lohnfortzahlung 
oder eine sonstige Erstattung in voller oder teilweiser Höhe 
zusteht und diese an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in voller Höhe weiterzugeben. Der Dienstgeber verpflichtet 
sich, diese Erstattungen zu beantragen und die MAV lau-
fend über den aktuellen Sachstand zu informieren. 

4. Der Umfang der Kurzarbeit beträgt: (Wert eintragen, bei 
Kurzarbeit „0“= 100%). / Der Umfang der Kurzarbeit in 
den betroffenen Einrichtungsteilen wird in einer Anlage zu 
dieser Dienstvereinbarung geregelt. 

5. Die Lage und der Umfang der Arbeitszeit wird wie folgt 
geregelt: (entfällt bei Kurzarbeit „0“). / Die Lage und der 
Umfang der Arbeitszeit in den betroffenen Einrichtungs-
teilen wird in einer Anlage zu dieser Dienstvereinbarung 
geregelt, Änderungen und/oder Abweichungen können 
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unter Beachtung der Mitbestimmung der MAV festgelegt 
werden.

6. Von der Kurzarbeit ausgenommen werden:
 a) Auszubildende, firmenangehörige Studenten sowie 

Werkstudenten und das mit der Ausbildung beauftragte 
Personal, sofern die Auszubildenden in der Einrichtung 
anwesend sind;

 b) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis gekündigt ist oder 
mit denen ein Aufhebungsvertrag abgeschlossen ist; 

 c) Praktikanten und Umschüler;
 d) Schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld 

in Anspruch nehmen werden, und bei denen der Bezug 
von Kurzarbeitergeld in den Bemessungszeitraum des 
Elterngeldes gemäß § 2 BEEG fallen wird; 

 e) Geringfügig Beschäftigte; wenn keine Sozialversiche-
rungspflicht besteht. Sollte ein Geringfügig Beschäftig-
ter Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig sein (z.B. bei 
Miet- oder Kapitaleinnahmen) ist er gesetzlich oder tarif-
lich nicht von Kurzarbeit ausgenommen. 

 f) Arbeitnehmer, bei denen die persönlichen Voraussetzun-
gen für den Bezug von Kurzarbeitergeld nicht vorliegen.

 g) Arbeitnehmer, die eine Förderung nach § 16 i SGB II von 
den Kommunen erhalten

 h)  Mitarbeiter in Altersteilzeit 

§ 3 Geschützte Arbeitszeitguthaben

Arbeitszeitguthaben (Wertguthaben), zur Verwendung im Rah-
men des § 7c Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB IV, die die gesetzlich ge-
regelte bzw. vertraglich vereinbarte vollständige oder teilweise 
Freistellungen von der Arbeitsleistung (Elternzeit, Pflegezeit, 
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Sabbatical etc.) aber auch für Zeiten vor einer Rente wegen Al-
ters, sowie für solche der Teilnahme an beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen abdecken, führen nicht zu einer Vermeidbar-
keit des Arbeitsausfalles.

§ 4 Veränderung und Beendigung der Kurzarbeit

1. Verbessert sich die Auftragslage, kann die Kurzarbeit mit 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung beendet oder der 
Umfang der Kurzarbeit geändert werden.

2. Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit zu verlängern, 
bedarf es der erneuten Vereinbarung mit der Mitarbeiter-
vertretung unter Beachtung der tariflichen Ankündigungs-
fristen.

3. Ist in Eil- oder Notfällen oder sonstigen betriebsbedingten 
Gründen die Überschreitung der Kurzarbeit notwendig, be-
darf es hierzu einer Vereinbarung mit der Mitarbeiterver-
tretung.

4. Eine Unterbrechung, Ausweitung, Verlängerung oder vor-
zeitige Beendigung der Kurzarbeit ist nur mit Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung möglich.

§ 5 Anzeige bei der Agentur für Arbeit – 
Information, Beratung und Mitbestimmung der 

Mitarbeitervertretung

1. Die Geschäftsleitung stellt unverzüglich bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit die Anträge zur Gewährung von 
Kurzarbeitergeld.
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2. Die Mitarbeitervertretung nimmt mit mindestens einem 
seiner Mitglieder an allen Gesprächen der Geschäftsfüh-
rung mit der Agentur für Arbeit teil.

3. Der Mitarbeitervertretung sind folgende Informationen 
anhand von schriftlichen Unterlagen auszuhändigen:

 a) der Personenkreis, der von Kurzarbeit betroffen ist;
 b) Umfang der Kurzarbeit aufgeschlüsselt nach dem je-

weils aktuellen Organigramm des Dienstgebers;
 c) Vorschlag über die Gestaltung der Arbeitszeit der von 

Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter;

4. Der Mitarbeitervertretung wird monatlich ermöglicht, die 
im jeweiligen Vormonat geleisteten Arbeitszeiten aller Mit-
arbeiter einschließlich Auszubildenden einzusehen.

5. Der Dienstgeber weist die Mitarbeiter darauf hin, dass sie 
gemäß § 48 der Satzung der KZVK Köln verpflichtet sind 
unverzüglich schriftlich den Bezug von Kurzarbeitergeld 
mitzuteilen. Der Dienstgeber stellt dem Mitarbeitenden 
hierfür die erforderlichen Unterlagen, ein Musterschreiben, 
sowie einen frankierten Umschlag zur Verfügung.

§ 6 Zahlung des Kurzarbeitergeldes

Das Kurzarbeitergeld wird mit dem üblichen Gehaltzahlungs-
termin zum letzten Werktag des Kalendermonats gezahlt. Dies 
gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur 
für Arbeit.
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§ 7 Sonstige Gehaltsansprüche

1. Die von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter erhalten vom 
Dienstgeber monatlich die der verkürzten Arbeitszeit ent-
sprechende Vergütung.

2. Während der Kurzarbeit wird bei folgenden Tatbeständen 
der Anspruch so berechnet, als würde nicht kurzgearbeitet:

 a) Urlaubsentgelt und zusätzliches Urlaubsgeld;
 b) Entgelt für gesetzliche Feiertage; 
 c) Freizeitausgleich für Überstunden oder Mehrarbeit, die 

vor dem Zeitraum der Kurzarbeit erarbeitet wurden und 
während der Kurzarbeit ausgeglichen werden soll: Hier 
ist der Stundenwert der Überstunde/Mehrarbeitsstunde 
anzusetzen, der vor der Kurzarbeit bestanden hat. Vor-
rangig gilt aber: Vor der Einführung von Kurzarbeit sind 
Zeitguthaben nach  § 3 der Anlage 5b zu den AVR und 
§ 9 der Anlagen  31,  32 und  33 abzubauen.

 d) Vermögenswirksame Leistungen;
 e) tarifliche Sonderzahlung (Weihnachtszuwendung, Jah-

ressonderzahlung, Leistungsentgelt);
 f) sonstige Sonderzahlungen;

3. Soweit nach Beendigung der Kurzarbeit die Höhe der Leis-
tungen (z.B. Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung) von Zeit-
räumen abhängt, in denen Kurzarbeit geleistet wurde, wer-
den die Leistungen berechnet, als wenn keine Kurzarbeit 
eingeführt worden wäre.
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§ 8 Abrechnung des Kurzarbeitergeldes

1. Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung werden Vergütun-
gen und Kurzarbeitergeld gesondert ausgewiesen.

2. In Härtefällen bei von Kurzarbeit betroffenen Mitarbei-
tern wird die Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit der 
Mitarbeitervertretung eine beiderseits verträgliche Lösung 
entwickeln. Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretung 
diskutieren und entscheiden, wer unter die Härtefallrege-
lung fällt. Kein Mitarbeiter darf aufgrund des Kurzarbeiter-
geldes unter den jeweils geltenden Mindestlohn, bezogen 
auf seinen Beschäftigungsumfang vor Beginn der Kurzar-
beit, fallen.

§ 9 Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von 
wesentlichen Nachteilen für die Mitarbeiter wegen 

Einschränkung der Einrichtung

1. Der Dienstgeber stockt das individuelle Kurzarbeitergeld 
auf 90% des für den jeweiligen Mitarbeiter maßgeblichen 
Entgeltes auf. 

2. Zusätzlich erfolgt eine Aufstockung auf bis zu 100 % der 
Nettoentgeltdifferenz in dem Umfang, in dem ein Ausgleich 
durch staatliche oder nichtstaatliche Stellen erfolgt. Der 
Dienstgeber informiert die MAV monatlich über Erstat-
tungen der Sozialversicherungsbeiträge, Erstattungen aus 
den, von der Bundesregierung und jeweiligen Landesregie-
rung beschlossenen, Rettungsschirmen, sowie Erstattungen 
nicht-staatlicher Stellen (z.B. Bistumsmittel, …)
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§ 10 Kündigung / Wiedereinstellung

1. Während der Kurzarbeit ist der Ausspruch von betriebsbe-
dingten Kündigungen nicht zulässig.

2. Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag wegen der 
Kurzarbeit nicht verlängert wurde, sind im Anschluss an die 
Kurzarbeit bei entsprechender Eignung vorrangig wieder-
einzustellen. 

§ 11 Inkrafttreten der Dienstvereinbarung und 
Schlussbestimmungen

1. Diese Dienstvereinbarung tritt am xx.xx.xxxx in Kraft. Die 
Regelungen dieser Dienstvereinbarung gelten so lange fort, 
bis die Aufhebung der Kurzarbeit wirksam wird.

2. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Die Ver-
tragspartner verpflichten sich, in einem derartigen Fall eine 
wirksame oder durchführbare Bestimmung an die Stelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die 
dem Geist und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung so 
weit wie möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lü-
cken in der Vereinbarung. 

3. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sind 
nur wirksam, wenn sie in einer von beiden Vertragspartnern 
unterzeichneten schriftlichen Urkunde enthalten sind.
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4. Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretung nach 
MAVO bleiben  von dieser Vereinbarung gänzlich unbe-
rührt.

Ort, Datum

Unterschriften
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Nr. 14   Dienstvereinbarung zur Telearbeit*
in der/den Einrichtung(en) des/der - Träger einfügen -

Zwischen

Der (erweiterten)-(Gesamt)-Mitarbeitervertretung des/der - 
Träger einfügen -, vertreten durch den Vorsitzenden … ,
        - (e)(G)-MAV

und

der / dem - Träger einfügen -, vertreten durch …
         - Dienstgeber

wird folgende Dienstvereinbarung gem. § 38 (1) MAVO ge-
schlossen.

Präambel

Ziel dieser Dienstvereinbarung ist es, Grundsätze, Regelungen 
und Rahmenbedingungen für die Telearbeit in/im - Träger ein-
fügen - festzulegen. Telearbeit soll im Rahmen einer familien-
orientierten Personalpolitik neben den Möglichkeiten der Teil-
zeitarbeit als flexible Arbeitsform die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie fördern. Sie fördert Chancengleichheit sowie Bin-
dung von qualifizierten Mitarbeitenden an - Träger einfügen -. 
Telearbeit kann insbesondere dafür geeignet sein, die Erfor-
dernisse familiärer Betreuung mit dienstlichen Aufgaben sowie 
Ehrenamt und Beruf in Einklang zu bringen. Eine bessere Ver-
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einbarkeit von Arbeits- und Privatleben steigert nachweislich 
Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden und 
kann sich auch positiv auf Gesundheit, Ökologie, Arbeitspro-
duktivität und -qualität auswirken. Daneben wird, eine räumli-
che und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit, sowie eine flexib-
lere Nutzung der Büroräume auch in besonderen betrieblichen 
Situationen erreicht.

§ 1 Geltungsbereich 

(1)  Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Dienste und Einrich-
tungen der/des - Träger einfügen -. Innerhalb dieser Ein-
richtungen und Dienste gilt sie für alle Mitarbeitenden der/
des - Träger einfügen - gemäß § 3 MAVO.

(2)  Der Dienstgeber verpflichtet sich, die Grundlagen und Re-
gelungen dieser Dienstvereinbarung auch auf diejenigen 
Beschäftigten anzuwenden, die nicht Mitarbeitende im Sin-
ne des § 3 MAVO sind.

(3)  Ausgenommen von der Anwendung dieser Dienstverein-
barung sind Auszubildende sowie Mitarbeitende innerhalb 
der Probezeit, es sei denn, Telearbeit ist von Beginn des Be-
schäftigungsverhältnisses an arbeitsvertraglich vereinbart.

§ 2 Regelungsgegenstand

(1)  Gegenstand dieser Dienstvereinbarung sind Rahmenbe-
dingungen und Regeln für die Errichtung, Nutzung und 
Auflösung von Telearbeitsplätzen i.S.d. § 3, sowohl als kon-
tinuierliches Arbeitsmodell, wie auch aufgrund besonderer 
Situationen betrieblicher, persönlicher oder allgemeiner 
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Art (z.B. Corona-Pandemie).

(2) 1Die mit den Mitarbeitenden, welche Telearbeit leisten sol-
len, abzuschließende Individualvereinbarung erfolgt gem. § 
7 (2) AVR / § 3 (3) KAVO / § 2 (3) AVO. - nicht zutreffen-
des bitte löschen - 2Die Individualvereinbarung erfolgt mit 
dem Muster gem. Anlage 1 zu dieser Dienstvereinbarung.

(3)  Diejenigen Tätigkeiten und Arbeitsplätze, für welche Te-
learbeit i.S.d. § 3 ermöglicht wird, werden in Anlage 2 zu 
dieser Dienstvereinbarung aufgeführt.

§ 3 Begriffsklärung

(1) Es werden drei Formen der Telearbeit unterschieden.
 •  Teleheimarbeit (auch HomeOffice)
  o  Bei der klassischen Teleheimarbeit verrichten die Mit-

arbeitenden die gesamte Arbeitszeit in ihrer eigenen 
Wohnung. Ein regulärer betrieblicher Arbeitsplatz steht 
nicht zur Verfügung, gelegentliche notwendige Anwe-
senheiten (z.B. zu Team- oder Vorgesetztengesprächen) 
in der Einrichtung sind hierbei unbeacht-lich.

 •  Alternierende Telearbeit
  o  Bei der Alternierenden Telearbeit verrichten die Mit-

arbeitenden einen mit dem Dienstgeber vereinbarten 
Teil der Arbeitszeit in ihrer eigenen Wohnung. Die 
verbleibende Arbeitszeit wird am betrieblichen Ar-
beitsplatz geleistet.

 •  Mobile Telearbeit (auch MobileOffice)
  o  Bei der Mobilen Telearbeit verrichten die Mitarbei-

tenden die Arbeitszeit flexibel an einem nicht fest-
gelegten Ort. Dies kann in der eigenen Wohnung, im 

Dienstvereinbarung – Telearbeit



242

Auto, beim Kunden/Klienten, oder ggfls. an dem be-
trieblichen Arbeitsplatz sein. Notwendige oder Min-
destanwesenheiten in der Einrichtung sind mit dem 
Dienstgeber zur vereinbaren.

(2)  Telearbeitsplätze i.S.v. § 2 (7) der Arbeitsstättenverordnung 
liegen vor, soweit die Mitarbeitenden mindestens 80 v. 100 
der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit in der eigenen 
Wohnung leisten. Dies gilt nicht, sofern die Arbeitsleistung 
nur vorübergehend, bis max. vier Monate, in der eigenen 
Wohnung geleistet wird.

§ 2 (7) Arbeitsstättenverordnung

Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bild-
schirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die 
der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wö-
chentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt 
hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann einge-
richtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen 
der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Ver-
einbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des 
Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich 
der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder 
eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäf-
tigten bereitgestellt und installiert ist. (ArbStättV i.d.F. vom 
16.06.2020)

§ 4 Grundsätze

(1)  Die Beschäftigung von Mitarbeitenden in einem Telear-
beitsmodell gem. § 3 (1) erfolgt in beiderseitiger Freiwil-
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ligkeit auf Antrag der Mitarbeitenden (s. § 5), bzw. auf 
Vorschlag des Dienstgebers. Eine einseitige Leistungsbe-
stimmung i.S.d. § 315 BGB durch den Dienstgeber ist aus-
geschlossen.

(2)  Für die Telearbeit sind folgende Voraussetzungen zu erfül-
len:

 a)  Für Telearbeit geeignet sind grundsätzlich solche Auf-
gaben, die eigenverantwortlich durchführbar sind, sowie 
wirtschaftlich und betrieblich sinnvoll außerhalb des be-
trieblichen Arbeitsplatzes geleistet werden können. Die 
Tätigkeiten dürfen keine permanente Anwesenheit am 
betrieblichen Arbeitsplatz und wenig spontanen persön-
lichen Austausch erfordern. Die Aufgaben sind zu be-
nennen (Anlage 2 zur DV).

 b)  Mitarbeitende in Telearbeit müssen die individuelle 
Eignung besitzen (z.B. Selbstorganisation und -disziplin, 
Kommunikationsfähigkeit, …)

 c)  Geeigneter Arbeitsplatz (z.B. in der eigenen Wohnung)
 d) Antrag des Mitarbeitenden bzw. Vorschlag des Dienst-

gebers oder im Ausnahmefall unabwendbare dringende 
betriebliche Gründe.

(3) Die Entscheidungen über die Anträge der Mitarbeiten-
den und das Vorliegen der Voraussetzungen obliegen dem 
Dienstgeber, er teilt den Antragstellenden diese schriftlich 
mit. Eine Ablehnung darf nicht zu Nachteilen für die An-
tragstellenden führen.

(4)  Der Dienstgeber informiert zeitgleich die (e)(G)-MAV 
über eine Ablehnung gem. Absatz 3.
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§ 5 Verfahren

(1)  Mitarbeitende mit Tätigkeiten, bzw. die in Arbeitsbereichen 
gem. § 2 (3) tätig sind, können die Beschäftigung in Telear-
beit beantragen. Der Antrag muss dem Dienstgeber unter 
Angabe von gewünschtem/r Beginn, Dauer, Umfang und 
Verteilung der Telearbeit spätestens drei Monate vor dem 
gewünschten Beginn in Textform vorliegen. In besonderen 
Situationen betrieblicher, persönlicher oder allgemeiner 
Art (vgl. § 2 (1)) kann von dieser Frist abgewichen werden.

(2)  Der Dienstgeber ist verpflichtet, den Wunsch, Telearbeit zu 
leisten, mit den Mitarbeitenden zu erörtern mit dem Ziel, 
zu einer Vereinbarung zu gelangen. Hierzu ist eine Stel-
lungnahme der direkten Vorgesetzten einzuholen.

(2)  Der Dienstgeber kann den Wunsch von Mitarbeitenden, 
Telearbeit zu leisten, ablehnen, soweit

 •  die Voraussetzungen gem. § 2 (3) bzw. § 4 (2) nicht vor-
liegen oder

 •  dringende betriebliche Gründe vorliegen oder
 •  wichtige in der Person der/des Mitarbeitenden liegende 

Gründe vorliegen.

(3)  Der Dienstgeber hat den Mitarbeitenden die Entscheidung 
über den Antrag unter Angabe der Gründe schriftlich in-
nerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Antragseingang 
mitzuteilen. Versäumt der Dienstgeber die Erörterung und/
oder lehnt er nicht form- und fristgerecht ab, gilt die von 
den Mitarbeitenden gewünschte Telearbeit als vereinbart 
(Zustimmungsfiktion). Kommt die Erörterung durch einen 
in der Person des Mitarbeitenden liegenden Grunde nicht 
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rechtzeitig zustande (z.B. durch Krankheit oder Urlaub), 
verlängert sich die Frist entsprechend.

(4)  Bei ordnungsgemäßer Ablehnung durch den Dienstgeber 
kann ein neuer Antrag durch die/den Mitarbeitenden frü-
hestens nach Ablauf eines Jahres nach Zugang der Ableh-
nung erfolgen.

(5)  Schlägt der Dienstgeber den Mitarbeitenden eine Beschäf-
tigung in Telearbeit vor, so hat er diesen Vorschlag den 
Mitarbeitenden unter Angabe von gewünschtem/r Beginn, 
Dauer, Umfang und Verteilung der Telearbeit spätestens 
drei Monate vor dem gewünschten Beginn in Textform vor-
zulegen. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet den Vorschlag 
mit dem Dienstgeber zu erörtern. Erfolgt der Vorschlag des 
Dienstgebers aufgrund einer unabwendbaren, besonderen 
betrieblichen Situation, haben die Mitarbeitenden den Vor-
schlag unter Hinblick auf Loyalitäts- und Treuepflichten 
mit besonderem Wohlwollen zu prüfen.

(6)  Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, dem Dienstgeber ihre 
Entscheidung schriftlich und innerhalb einer Frist von vier 
Wochen mach Eingang des Vorschlages des Dienstgebers 
mit-zuteilen. Eine Zustimmungsfiktion ist ausgeschlossen. 
Eine Ablehnung darf nicht zu Nachteilen für die Mitarbei-
tenden führen.

§ 6 Benachteiligungsverbot, Teilhabe, Kontakt zum Betrieb

(1)  Das Dienstverhältnis bleibt unberührt.

(2)  Soweit in dieser Dienstvereinbarung nichts anderes gere-
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gelt ist, gelten bestehende Dienstvereinbarungen und sons-
tige dienstliche Regelungen unverändert bzw. sinngemäß 
auch für die Mitarbeitenden in Telearbeit.

(3)  Den Mitarbeitenden dürfen keine beruflichen Nachteile 
durch die Leistung von Telearbeit entstehen. Insbesondere 
darf die räumliche Trennung keine negativen Auswirkun-
gen auf die dienstliche Bewertung nach sich ziehen.

(4)  Die direkten Vorgesetzten halten regelmäßigen Kontakt 
zu den Mitarbeitenden in Telearbeit. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass diese Zugang zu allen erforderlichen Infor-
mationen haben, die auch am betrieblichen Arbeitsplatz 
zur Verfügung stehen. Hierzu gehören neben den fachge-
bundenen und organisatorischen Informationen auch infor-
melle Hinweise (z.B. Veranstaltungshinweise, Fortbildungs-
ausschreibungen, allgemeine Veränderungen, Angebote an 
Mitarbeiter, Stellenausschreibungen, …).

§ 7 Arbeitszeit und Zeiterfassung

(1)  Fakultativ: Die Bestimmungen der Dienstvereinbarung zur 
Arbeitszeit vom xx.xx.xxxx bleiben auch für die Telearbeit 
gültig / Die, durch Zustimmung der Mitarbeitervertretung, 
genehmigten Arbeitszeitmodelle behalten auch für die Te-
learbeit ihre Gültigkeit.

(2)  Die bisherige individuelle regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit wird durch die Telearbeit nicht verändert.

(2)  Die Verteilung der Telearbeit auf die einzelnen Wochentage 
erfolgt durch Regelung in der individualrechtlichen Verein-
barung, ansonsten durch die betriebsübliche Dienstplanung 
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in Absprache zwischen den Mitarbeitenden und den direk-
ten Vorgesetzten. Telearbeit an Sonnabenden, Sonn- und 
Feiertagen oder allgemeinen arbeitsfreien Werktagen sollte 
grundsätzlich nicht erfolgen. Die Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes und der - AVR / KAVO / AVO - gelten auch im 
häuslichen Arbeitsbereich.

(3)  Soweit erforderlich, sind notwendige Präsenzzeiten am Te-
learbeitsplatz vorzusehen, um die erforderliche dienstliche 
Erreichbarkeit sicherzustellen. Diese Präsenzzeiten müs-
sen im Bezug zu den betrieblichen Arbeitszeiten stehen. 
Im Übrigen kann der Dienst unter Beachtung von Abs. 2, 
S. 2 am Telearbeitsplatz auch außerhalb der regelmäßigen 
Dienststunden geleistet werden.

(4)  Erforderliche Präsenzzeiten am betrieblichen Arbeitsplatz 
(z.B. für Teambesprechungen, Kliententermine, …) sind bei 
der Festlegung der Telearbeitszeiten zu planen. Aus wichti-
gem Grund können der Dienstgeber bzw. die direkten Vor-
gesetzten eine Anwesenheit am betrieblichen Arbeitsort 
mit einer 72 stündigen Ankündigungsfrist anordnen.

(4)  Bei der Festlegung sind sowohl betriebliche Bedürfnisse als 
auch die persönlichen Interessen der Mitarbeitenden an-
gemessen zu berücksichtigen, wichtige dienstliche Termine 
sind im Zweifel vorrangig zu berücksichtigen.

(5) Die geleistete Arbeitszeit wird von den Mitarbeitenden auf 
die betriebsübliche Weise dokumentiert. Soweit es für Mit-
arbeitende kein vereinbartes Dokumentationsverfahren 
zur Arbeitszeiterfassung gibt, gilt:

 •  Der Mitarbeiter erfasst arbeitstäglich die von ihm ge-
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leisteten Arbeitszeiten, einschl. der Pausen und evtl. Ab-
wesenheiten.

 •  Die Aufzeichnung ist den zuständigen Vorgesetzten zur 
Prüfung spätestens am zwei-ten Arbeitstag des Folge-
monats zur Prüfung vorzulegen.

(6)  Die Nachweispflichten der Mitarbeitenden bei Arbeitsun-
fähigkeit bleiben von der Telearbeit unberührt. Urlaub ist 
vom Mitarbeiter im betriebsüblichen Verfahren zu beantra-
gen.

(7)  Für entgeltfortzahlungspflichtige Ausfallzeiten wird die 
vereinbarte arbeitstägliche Sollarbeitszeit angerechnet. 
Falls keine arbeitstägliche Festlegung erfolgt ist, wird die 
individuelle durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit an-
gerechnet.

(8)  Muss der Mitarbeitende aufgrund betrieblicher Veranlas-
sung den betrieblichen Arbeitsplatz (bei Mobiler Telearbeit 
zählen hierzu bspw. auch Klientenbesuche), mehr als einmal 
am Arbeitstag aufsuchen, sind die darüberhinausgehenden 
Fahrtkosten betriebsüblich zu vergüten und die Wegezeiten 
als Arbeitszeit anzurechnen.

§ 8 Arbeitsmittel / räumliche Voraussetzungen

(1)  Die Nutzung privater Hard- & Software, sowie privater mo-
biler Endgeräte ist untersagt. Ausnahmen hiervon bedürfen 
einer eigenständigen individualrechtlichen Vereinbarung 
zwischen Dienstgeber und den Mitarbeitenden.

(2)  Der Dienstgeber stellt folgende Arbeitsmittel im erforder-
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lichen Umfang kostenfrei zur Verfügung:

 •  erforderliche Hardware (z.B. PC, Laptop, Drucker, Scan-
ner, digitale Speichermedien, Dokumentenvernichter)

 •  erforderliche Software (betriebsübliche Software, wenn 
möglich im Remoteverfahren)

 •  Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Druckerpapier, Klein-
materialien, …

 •  Zugriff auf die erforderliche betriebliche Arbeitsumge-
bung (z.B. VPN, Citrix, Remote, …), einschl. einer evtl. 
erforderlichen Telefonweiterleitung.

  Die, den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellten, Ar-
beitsmittel bleiben in Besitz des Dienstgebers. Die Mit-
arbeitenden haben bei Beendigung der Telearbeit dem 
Dienstgeber die Arbeitsmittel unverzüglich auszuhändi-
gen. Auf Verlangen des Dienstgebers gilt dies auch bei 
längerfristiger Unterbrechung (z.B. Sonderurlaub, Be-
schäftigungsverbot, …)

(3)  Das Drucken von Unterlagen im privaten Arbeitsbereich 
ist, wenn möglich, zu vermeiden. Sollte dies nicht möglich 
sein, ist zwingend ein datenschutzkonformer Dokumenten-
vernichter zur Verfügung zu stellen. Im Falle der Mobilen 
Telearbeit ist das Drucken außerhalb des privaten oder be-
trieblichen Arbeitsbereichs untersagt.

(4)  Die private Nutzung der durch den Dienstgeber zur Verfü-
gung gestellten Arbeitsmittel ist untersagt.

(5)  Im Falle von Teleheimarbeit und Alternierender Telearbeit 
stellen die Mitarbeitenden in ihrer privaten Wohnung einen 
Arbeitsplatz zur Verfügung. Für Arbeitsplätze i.S.d. § 3 (2) 
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sind die Vorgaben der ArbStättV einzuhalten.

(6)  Die Mitarbeitenden haben dem Dienstgeber einen Wechsel 
des Wohnortes unverzüglich anzuzeigen. Sie haben Sorge 
zu tragen, dass eine fortlaufende Telearbeit möglich ist.

(7)  Die Mitarbeitenden stellen für ihre Arbeit ihren jeweiligen 
Internetzugang, sowie ihren vorhandenen Telefonanschluss 
zur Verfügung. Stellt der Dienstgeber Anforderungen an 
die Kommunikationseinrichtung, die eine zeitgleiche pri-
vate Nutzung nicht zulassen (z.B. überdurchschnittliche 
Bandbreite oder permanente telefonische Erreichbarkeit 
(z.B. durch betriebliche Weiterleitung), so hat er die er-
forderliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Im Fall 
der Mobilen Telearbeit stellt der Dienstgeber die benötigte 
Kommunikationsstruktur zur Verfügung.

(8)  Ist der/die Mitarbeitende durch Gründe, die er/sie nicht 
zu vertreten hat, gehindert Telearbeit zu leisten (z.B. Aus-
fall der Arbeits- oder Kommunikationsmittel, Ausfall von 
Internet oder Telefon, Brand, Wasserschaden, …), ist der 
Dienstgeber unverzüglich zu informieren. Kann keine 
kurzfristige Lösung herbeigeführt werden, ist der/die Mit-
arbeitende berechtigt die Arbeitsleistung am betrieblichen 
Arbeitsplatz zu erbringen. Besteht ein solcher nicht, stellt 
der Dienstgeber einen alternativen Arbeitsplatz zur Verfü-
gung.

(9)  Für die, durch die Mitarbeitenden zur Verfügung gestell-
te, Infrastruktur, trägt der Dienstgeber eine pauschalierte 
Kostenerstattung. Die Berechnungsgröße beträgt 150,00 € / 
Monat, bezogen auf eine 100%ige Telearbeit einer Vollzeit-
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kraft. Die Mitarbeitenden erhalten die Pauschale anteilig, 
gemäß Beschäftigungsumfang und Anteil der Telearbeit.

 - Berechnungsbeispiele: 1. VK mit 50%iger Telearbeit er-
hält 75,00 € (150,00 x 0,5), 2. TZ-Kraft mit 50% Beschäfti-
gungsumfang und 80%iger Telearbeit erhält 60,00 € (150,00 
x 0,5 x 0,8). -

 Die Pauschale wird durch den Dienstgeber mit der Ge-
haltsabrechnung brutto gezahlt.

§ 9 Datenschutz

(1)  In jeder Form der Telearbeit gem. § 3 bleibt der Dienstge-
ber „Verantwortlicher“ i.S.d. § 4 Zf. 9 KDG.

(2)  Die Datenschutzregelungen, welche in der/den Einrichtun-
gen des Dienstgebers gelten, sind auch von allen Mitarbei-
tenden, welche Telearbeit leisten, einzuhalten. 2§ 5 KDG 
gilt entsprechend, der Dienstgeber stellt evtl. erforderliche 
Unterlagen zur Verfügung.

(3)  Der Dienstgeber erstellt unter Mitwirkung des betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten und der Mitarbeitervertre-
tung spezielle Datenschutzkonzepte für die jeweiligen For-
men der Telearbeit gem. § 3.

(4)  Die Mitarbeitenden stellen sicher, dass Unternehmens-
daten und evtl. vorhandene personenbezogene Daten vor 
fremdem Zugriff geschützt sind. Für Papierunterlagen, 
mobile Endgeräte und evtl. vorhandene digitale Speicher-
medien ist eine ortsfeste, verschließbare Unterbringungs-
möglichkeit vorzuhalten. PCs, mobile Endgeräte und digi-
tale Speichermedien sind mit betriebsüblichen Verfahren, 
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jedoch ohne biometrische Verfahren zu verschlüsseln.

(5)  Die Nutzung öffentlicher W-LAN Netze zur Übertragung 
von dienstlichen Daten ist untersagt.

§ 10 Arbeitsschutz, Versicherung, Haftung

(1)  Die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gel-
ten auch für den Arbeitsplatz in der privaten Wohnung des 
Mitarbeitenden. Für den häuslichen Arbeitsplatz ist eine 
Gefährdungsanalyse gem. § 5 ArbSchG zu erstellen. So-
weit der Mitarbeitende einen Zutritt zum häuslichen Ar-
beitsplatz ablehnt, ist die Gefährdungsanalyse mithilfe von 
Bildern oder Videoaufzeichnungen und im Dialog durchzu-
führen.

(2)  Der Dienstgeber hat sicherzustellen, dass Mitarbeitende in 
Telearbeit neben der betriebsüblichen Pflichtunterweisung 
auch über die besonderen Gefährdungslagen bei Telear-
beit unterwiesen werden. Notwendige Unterlagen stellt der 
Dienstgeber zur Verfügung.

(2)  Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Feststellung, ob 
im Einzelfall die Voraussetzung für einen Arbeits- oder We-
geunfall vorliegen, obliegt der zuständigen Berufsgenos-
senschaft.

(3)  Die Haftung der Mitarbeitenden und in der häuslichen Ge-
meinschaft lebenden Personen für Beschädigungen und 
Abhandenkommen der zur Verfügung gestellten Arbeits- 
und Kommunikationsmitte, ist auf Vorsatz und grobe Fahr-
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lässigkeit beschränkt. Verlangt der Dienstgeber einen ent-
sprechenden Versicherungsschutz hat er die Kosten hierfür 
zu übernehmen.

§ 11 Zutritts- / Kontrollrechte

Zutritts- und Kontrollrechte zum häuslichen Arbeitsbereich be-
stehen für den Dienstgeber nicht (Unverletzlichkeit der Woh-
nung). Eine Ausnahme besteht, soweit der Dienstgeber einen 
durch Tatsachen begründeten Verdacht hat, dass die Mitarbeiten-
den gegen die gesetzlichen Obliegenheiten bzw. die Regelungen 
dieser Dienstvereinbarung in Bezug auf Daten- und Arbeits-
schutz verstößt. Voraussetzung ist, dass es sich um einen Verstoß 
handelt, der zu arbeitsrechtlichen Sanktionen berechtigt.

§ 12 Rechte der Mitarbeitervertretung

(1)  Die Festlegung der Tätigkeiten und Arbeitsbereiche gem. 
§ 2 (3) (s. auch Anlage 2 zu dieser Dienstvereinbarung) er-
folgt im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und (e)(G)-
MAV.

(2)  Der Dienstgeber informiert zeitgleich zu den Mitarbeiten-
den die (e)(G)-MAV über eine Ablehnung gem. § 4 (3) mit 
Angabe der Gründe.

(3)  Die Mitarbeitervertretung erhält quartalsweise eine Auflis-
tung der Mitarbeitenden in Telearbeit mit Angabe des Um-
fangs der vereinbarten Telearbeit.

(4)  Die Mitarbeitervertretung wird halbjährlich über, in der 
Telearbeit angefallene, Mehrarbeit bzw. Überstunden infor-

Dienstvereinbarung – Telearbeit



254

miert. Zustimmungserfordernisse gem. § 36 (1) Zf. 1 MAVO 
bleiben hiervon unberührt.

(5)  Im Falle des § 11 S. 2 ist ein Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung zur Begehung des häuslichen Arbeitsplatzes hinzuzu-
ziehen.

(6)  Der Dienstgeber trägt Sorge dafür, dass Informationen und 
Mitteilungen der Mitarbeitervertretung, die an die Mitar-
beitenden veröffentlicht werden, auch den Mitarbeitenden 
in Telearbeit zur Verfügung stehen.

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollte diese Dienstvereinbarung unwirksam sein oder werden, 
weil sie im Widerspruch zu der jeweils geltenden Arbeitsver-
tragsregelung - AVR / KAVO / AVO - oder gesetzlichen Re-
gelungen stehen, vereinbaren die Parteien die nicht im Wi-
derspruch stehenden Regelungen weiter anzuwenden und die 
Dienstvereinbarung umgehend durch eine gültige und den von 
den Parteien bezweckten Inhalten möglichst nahekommende 
Regelung zu ersetzen. Dies gilt auch für Regelungslücken.

§ 14 Schlussbestimmungen

(1)  Diese Dienstvereinbarung tritt am xx.xx.202x in Kraft. Sie 
tritt nach einer Laufzeit von 24 Monaten zum xx.xx.202x 
außer Kraft, soweit die Parteien nicht zuvor eine Weitergel-
tung vereinbart haben. 

(2) Die Bekanntmachung dieser Dienstvereinbarung erfolgt 
durch - bitte betriebsübliches Verfahren eintragen - .
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(3)  Eine Kündigung ist gem. § 38 (4) S. 2 MAVO schriftlich mit 
einer Frist von drei Monaten zum Monatsende möglich, 
die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt.

(4)  Im Falle einer Kündigung oder bei Ende der Befristung 
dieser Dienstvereinbarung gelten zu diesem Zeitpunkt be-
stehende individualrechtliche Nebenabreden weiter. Neue 
Nebenabreden dürfen ab diesem Zeitpunkt diese Dienst-
vereinbarung nicht mehr in Bezug nehmen.

Ort, xx.xx.202x
________________________________ _____________________
Dienstgeber (e)(G)-MAV

Anlage 1 zur Dienstvereinbarung zur Telearbeit in der/den 
Einrichtung(en) des/der - Träger einfügen -, vom xx.xx.202x, 
Muster für Individualvereinbarung gem. § 2 (2)

Nebenabrede zum Arbeitsvertrag gem. § 7 (2) AVR/§ 3 (3) 
KAVO/§ 2 (3) AVO. 

- nicht zutreffendes bitte löschen -
Zwischen

der / dem - Träger einfügen -, vertreten durch 
         - Dienstgeber

und
Nachname, Vorname, geb. am xx.xx.xxxx 
            - Mitarbeitende(r)
wird folgende Nebenabrede zum Dienstvertrag vom xx.xx.xxxx 
vereinbart.
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1.  Dienstgeber und Mitarbeitende(r) vereinbaren für die Zeit 
vom xx.xx.202x, befristet bis xx.xx.202x. Teleheimarbeit / 
alternierende Telearbeit / Mobile Telearbeit. - Befristung 
ggfls. streichen -

2.  Die Vereinbarung erfolgt auf Grundlage der Dienstverein-
barung zur Telearbeit in der/den Einrichtung(en) des/der 
- Träger einfügen -, vom xx.xx.202x die Durchführung von 
Teleheimarbeit / alternierender Telearbeit / Mobiler Telear-
beit. - nicht zutreffendes löschen - Soweit in dieser Verein-
barung nichts andere vereinbart ist, gelten die Bedingungen 
dieser Dienstvereinbarung umfassend und vollständig.

3.  Der Umfang der vereinbarten Telearbeit beträgt durch-
schnittlich __ Std./Wo.

4.  Die Verteilung der Telearbeit auf die einzelnen Wochentage 
erfolgt wie folgt / erfolgt durch betriebsübliche Dienstpla-
nung - nicht zutreffendes löschen -: - Hier ggfls. die verein-
barte Verteilung eintragen -

5.  Ist der/die Mitarbeitende durch Gründe, die er/sie nicht 
zu vertreten hat, gehindert Telearbeit zu leisten (z.B. Aus-
fall der Arbeits- oder Kommunikationsmittel, Ausfall von 
Internet oder Telefon, Brand, Wasserschaden, …), ist der 
Dienstgeber unverzüglich zu informieren. Kann keine 
kurzfristige Lösung herbeigeführt werden, ist der/die Mit-
arbeitende berechtigt die Arbeitsleistung am betrieblichen 
Arbeitsplatz zu erbringen. Besteht ein solcher nicht, stellt 
der Dienstgeber einen alternativen Arbeitsplatz zur Verfü-
gung.
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6.  Diese Nebenabrede kann mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Monatsende gekündigt werden. Der Dienstgeber be-
darf zur Kündigung dringender betrieblicher oder wichti-
ger in der Person der/des Mitarbeitenden liegenden Grün-
de. Sollte die zu Grunde liegende Dienstvereinbarung 
während der Laufzeit dieser Vereinbarung die Gültigkeit 
verlieren, so wird vereinbart, dass die Inhalte dieser Dienst-
vereinbarung (soweit Gesetz und AVR/KAVO/AVO dem 
nicht entgegenstehen) weiter individualrechtlich angewen-
det werden. Soweit zwischen den Betriebsparteien eine 
neue Dienstvereinbarung zum Thema Telearbeit geschlos-
sen wird, gilt diese auch für diese Vereinbarung, ggfls. erfor-
derliche Anpassungen werden zwischen Dienstgeber und 
Mitarbeitende(r) vereinbart.

Musterort, den xx.xx.202x

Dienstgeber                       Mitarbeitende(r)
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Anlage 2 zur Dienstvereinbarung zur Telearbeit in der/den 
Einrichtung(en) des/der - Träger einfügen -, vom xx.xx.202x.

Für weitere Dienstvereinbarungen wenden sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle der DiAG-MAV im Bistum Münster oder den 
KAB Berufsverband.

Tätigkeiten und 

Arbeitsbereiche

Teleheimarbeit Alternierende 

Telearbeit

Mobile  

Telearbeit

Bsp. Personal-
sachbearbeitung X

Bsp. Ambulantes 
betreutes Wohnen X

Tätigkeiten und Arbeitsbereiche gem. § 2 (3)
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Kapitel IV

15. Vereinbarung zu § 12 Absatz 5* der Sonderbestimmung 
zu § 25 Mitarbeitervertretungsordnung in der ab dem 
01.10.2012 geltenden Fassung 
__________________________________

   * Neu: § 13 Absatz 5

Präambel

Der Dienst in der katholischen Kirche erfordert von Dienst-
gebern und Mitarbeitern die Bereitschaft zu gemeinsam getra-
gener Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit 
unter Beachtung der Eigenart, die sich aus dem Auftrag der 
Kirche und ihrer besonderen Verfasstheit ergibt. Vor diesem 
Hintergrund bestimmt § 12 Absatz 5* der Sonderbestimmung 
zu § 25 Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) in der ab dem 
01.04.2010 geltenden Fassung, dass die Beratung der Mitar-
beitervertretungen in Angelegenheiten des Mitarbeitervertre-
tungsrechts (§ 25 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 17 
Absatz 1 MAVO) sowie die Vertretung der Mitarbeitervertre-
tungen vor den Einigungsstellen nach Abschnitt VI MAVO und 
den Kirchlichen Arbeitsgerichten nach der Kirchlichen Arbeits-
gerichtsordnung (KAGO) in einer Vereinbarung zwischen dem 
Bistum Münster und der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen im Bistum Münster geregelt werden.
__________________________________

   * Neu: § 13 Absatz 5

Zwischen dem Bistum Münster,
vertreten durch den Bischöflichen Generalvikar

und
der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretun-

Vereinbarung zum Rechtsschutz



260

gen im Bistum Münster (DiAG-MAV), Haltern am See, vertre-
ten durch die Vorsitzende

wird daher folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 - Beratung der Mitarbeitervertretungen
Die sich aus § 12 Absatz 5* der Sonderbestimmung zu § 25 
MAVO in der ab dem 01.10.2012 geltenden Fassung ergebenden 
Aufgaben werden seit 1992 regelmäßig und auch künftig regel-
mäßig durch den Berufsverband der Katholischen Arbeitneh-
merbewegung im Bistum Münster wahrgenommen.
__________________________________

   * Neu: § 13 Absatz 5

§ 2 - Grundsätzliche Verfahrensweise
Die Mitarbeitervertretungen sind gehalten, sich der Beratung 
durch den Berufsverband der Katholischen Arbeitnehmerbe-
wegung im Bistum Münster bei Angelegenheiten im Sinne von 
§ 12 Absatz 5* der Sonderbestimmung zu § 25 MAVO in der ab 
dem 01.10.2012 geltenden Fassung zu bedienen.
__________________________________

   * Neu: § 13 Absatz 5

§ 3 - Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt am 01.10.2012 in Kraft.

Haltern am See, den Münster, den 
DiAG MAV BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT 
Haltern am See Münster
  
i. A. i. V.

Petra Grütering Diethelm Schaden
Vorsitzende der DiAG-MAV Leiter der Abteilung 
 Personalverwaltung und Besoldung
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Kapitel V

Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung - KAGO 

Katholische Kirche

in der seit dem 1. Juli 2010 gültigen Fassung

Präambel

Die Deutsche Bischofskonferenz erlässt aufgrund eines be-
sonderen Mandats des Apostolischen Stuhles gemäß can. 455 
§ 1 CIC in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland garantierten Freiheit, ihre 
Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für 
alle geltenden Gesetzes zu ordnen,

 • zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen, 
welche die Kirche unterhält und anerkennt, um ihren 
Auftrag in der Gesellschaft wirksam wahrnehmen zu 
können,

 • zur Herstellung und Gewährleistung eines wirksamen 
gerichtlichen Rechtsschutzes auf den Gebieten der 
kirchlichen Ordnungen für das Zustandekommen von 
arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen und das Mitar-
beitervertretungsrecht, wie dies in Artikel 10 Absatz 2 
der "Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse" (GrO) vorgesehen 
ist,

 • zur Sicherstellung einer einheitlichen Auslegung und 
Anwendung der in den deutschen Bistümern überein-
stimmend geltenden arbeitsrechtlichen Grundlagen
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die folgende Ordnung:

Inhaltsübersicht      §§
 
Präambel
 
Erster Teil
Allgemeine Vorschriften
 
Kirchliche Gerichte für Arbeitssachen   1
Sachliche Zuständigkeit     2
Örtliche Zuständigkeit     3
Besetzung der Gerichte     4
Aufbringung der Mittel     5
Gang des Verfahrens     6
Verfahrensgrundsätze     7
Verfahrensbeteiligte      8
Beiladung        9
Klagebefugnis      10
Prozessvertretung      11
Kosten (Gebühren und Auslagen)    12
Rechts- und Amtshilfe     13
 
Zweiter Teil
Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen
 
1. Abschnitt
Kirchliche Arbeitsgerichte erster Instanz
 
Errichtung       14
Verwaltung / Dienstaufsicht    15
Zusammensetzung / Besetzung    16
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Rechtsstellung der Richter     17
Ernennungsvoraussetzungen / 
Beendigung des Richteramtes    18
Ernennung des Vorsitzenden    19
Ernennung / Mitwirkung der beisitzenden Richter 20
 
2. Abschnitt
Kirchlicher Arbeitsgerichtshof
 
Errichtung       21
Zusammensetzung/Besetzung    22
Dienstaufsicht/Verwaltung     23
Rechtsstellung der Richter / 
Ernennungsvoraussetzungen / 
Beendigung des Richteramtes    24
Ernennung des Präsidenten und der weiteren 
Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt  25
Ernennung der Beisitzer aus den Kreisen 
der Dienstgeber und Mitarbeiter    26
 
Dritter Teil
Verfahren vor den kirchlichen Gerichten 
für Arbeitssachen
 
1. Abschnitt
Verfahren im ersten Rechtszug
 
1. Unterabschnitt
Allgemeine Verfahrensvorschriften
Anwendbares Recht      27
Klageschrift       28
Klagerücknahme      29

Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung - KAGO -



264

Klageänderung      30
Zustellung der Klage / Klageerwiderung   31
Ladung zur mündlichen Verhandlung   32
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung  33
Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden  34
Ablehnung von Gerichtspersonen    35
Zustellungen und Fristen     36
Wiedereinsetzung in versäumte Fristen   37
 
2. Unterabschnitt
Mündliche Verhandlung
 
Gang der mündlichen Verhandlung   38
Anhörung Dritter      39
Beweisaufnahme      40
Vergleich, Erledigung des Verfahrens   41
Beratung und Abstimmung     42
Urteil        43
 
3. Unterabschnitt
Besondere Verfahrensarten
 
Auflösung der Mitarbeitervertretung/Verlust 
der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung  44
Verlust der Mitgliedschaft in einer Kommission 
nach Art. 7 GrO      44a
Wahlprüfungsklage      44b
Organstreitverfahren über Zuständigkeit einer 
nach Artikel 7 GrO gebildeten Kommission KODA 45

2. Abschnitt
Verfahren im zweiten Rechtszug
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Anwendbares Recht      46
Revision        47
Nichtzulassungsbeschwerde    48
Revisionsgründe      49
Einlegung der Revision     50
Revisionsentscheidung     51
 
3. Abschnitt
Vorläufiger Rechtsschutz
 
Einstweilige Verfügung     52
 
4. Abschnitt
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
 
Vollstreckungsmaßnahmen     53
Vollstreckung von Willenserklärungen   54
 
5. Abschnitt
Beschwerdeverfahren
 
Verfahrensbeschwerde     55
 
Vierter Teil
Schlussvorschriften
 
Inkrafttreten       56
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§ 1 – Kirchliche Gerichte für Arbeitssachen 

Die Gerichtsbarkeit in kirchlichen Arbeitssachen (§ 2) wird in 
erster Instanz durch Kirchliche Arbeitsgerichte und in zweiter 
Instanz durch den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof ausgeübt.

§ 2 – Sachliche Zuständigkeit 

(1)  Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind zuständig 
für Rechtsstreitigkeiten aus dem Recht der nach Art. 7 GrO 
gebildeten Kommissionen zur Ordnung des Arbeitsver-
tragsrechts.

(2) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind ferner 
zuständig für Rechtsstreitigkeiten aus dem Mitarbeiter-
vertretungsrecht sowie dem Recht der Mitwirkung in Ca-
ritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ein-
schließlich des Wahlverfahrensrechts und des Verfahrens 
vor der Einigungsstelle.

(3)  Die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte für Arbeitssa-
chen ist nicht gegeben für Streitigkeiten aus dem Arbeits-
verhältnis.

(4)  Ein besonderes Verfahren zur Überprüfung der Rechtmä-
ßigkeit von kirchlichen Rechtsnormen (Normenkontroll-
verfahren) findet nicht statt.

Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung - KAGO -



268

§ 3 – Örtliche Zuständigkeit 

(1)  Das Gericht, in dessen Dienstbezirk eine beteiligungsfähige 
Person (§ 8) ihren Sitz hat, ist für alle gegen sie zu erheben-
den Klagen zuständig. Ist der Beklagte eine natürliche Per-
son, bestimmt sich der Gerichtsstand nach dem dienstlichen 
Einsatzort des Beklagten.

(2)  In Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Absatz 1 ist das Gericht 
ausschließlich zuständig, in dessen Dienstbezirk die Ge-
schäftsstelle der Kommission ihren Sitz hat. Sind mehrere 
Kommissionen am Verfahren beteiligt, ist das für die be-
klagte Kommission errichtete Gericht ausschließlich zu-
ständig.

(3)  In Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Absatz 2, an denen ein 
mehrdiözesaner oder überdiözesaner Rechtsträger betei-
ligt ist, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen 
Dienstbezirk sich der Sitz der Hauptniederlassung des 
Rechtsträgers eines Verfahrensbeteiligten befindet, soweit 
nicht durch Gesetz eine hiervon abweichende Regelung 
der örtlichen Zuständigkeit getroffen wird.

§ 4 – Besetzung der Gerichte 

Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind mit Personen, 
welche die Befähigung zum Richteramt nach staatlichem oder 
kirchlichem Recht besitzen, und mit ehrenamtlichen Richtern 
(beisitzenden Richtern) aus den Kreisen der Dienstgeber und 
Mitarbeiter, welche nach Maßgabe dieser Ordnung stimmbe-
rechtigt an der Entscheidungsfindung mitwirken, besetzt.
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§ 5 – Aufbringung der Mittel 

Die Kosten des Kirchlichen Arbeitsgerichts trägt das Bistum, für 
das es errichtet ist. Im Falle der Errichtung eines gemeinsamen 
kirchlichen Arbeitsgerichts durch mehrere Diözesanbischöfe 
(§ 14 Absatz 2) tragen die beteiligten Bistümer die Kosten nach 
einem zwischen Ihnen vereinbarten Verteilungsmaßstab. Die 
Kosten des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs trägt der Verband 
der Diözesen Deutschlands.

§ 6 – Gang des Verfahrens 

(1)  Im ersten Rechtszug ist das Kirchliche Arbeitsgericht zu-
ständig.

(2)  Gegen das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts findet die 
Revision an den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof nach Maß-
gabe des § 47 statt.

§ 7 – Verfahrensgrundsätze 

(1)  Das Gericht entscheidet, soweit diese Ordnung nichts an-
deres bestimmt, auf Grund mündlicher Verhandlung durch 
Urteil. Mit Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht 
ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

(2)  Die Verhandlung einschließlich der Beweisaufnahme ist 
öffentlich. Das Gericht kann die Öffentlichkeit für die Ver-
handlung oder für einen Teil der Verhandlung aus wichti-
gem Grund ausschließen, insbesondere wenn durch die Öf-
fentlichkeit eine erhebliche Beeinträchtigung kirchlicher 
Belange oder schutzwürdiger Interessen eines Beteiligten 
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zu besorgen ist oder wenn Dienstgeheimnisse zum Gegen-
stand der Verhandlung oder der Beweisaufnahme gemacht 
werden. Die Entscheidung wird auch im Fall des Satzes 2 
öffentlich verkündet.

(3)  Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. 
Die am Verfahren Beteiligten haben an der Aufklärung des 
Sachverhalts mitzuwirken. Zur Aufklärung des Sachver-
halts können Urkunden eingesehen, Auskünfte eingeholt, 
Zeugen, Sachverständige und Beteiligte vernommen und 
ein Augenschein eingenommen werden.

(4)  Alle mit einem befristeten Rechtsmittel anfechtbaren Ent-
scheidungen enthalten die Belehrung über das Rechtsmittel. 
Soweit ein Rechtsmittel nicht gegeben ist, ist eine entspre-
chende Belehrung zu erteilen. Die Frist für ein Rechtsmit-
tel beginnt nur, wenn der Beteiligte über das Rechtsmittel 
und das Gericht, bei dem das Rechtsmittel einzulegen ist, 
die Anschrift des Gerichts und die einzuhaltende Frist und 
Form schriftlich belehrt worden ist. Ist die Belehrung un-
terblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des 
Rechtsmittels nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung 
der Entscheidung zulässig.

(5)  Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine güt-
liche Beilegung des Rechtsstreits hinwirken.

§ 8 – Verfahrensbeteiligte 

(1)  In Rechtsstreitigkeiten gemäß § 2 Absatz 1 können beteiligt 
sein:
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 a) in allen Angelegenheiten die Hälfte der Mitglieder der 
nach Artikel 7 GrO gebildeten Kommission oder die 
Mehrheit der Mitglieder der Dienstgeber- bzw. Mitar-
beiterseite der Kommission, 

 b) in Angelegenheiten, welche die eigene Rechtsstellung 
als Kommissions-Mitglied betreffen, das einzelne Mit-
glied der Kommission und der Dienstgeber, 

 c) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts darüber 
hinaus der Dienstgeber, der einzelne Mitarbeiter und 
die Wahlorgane und Koalitionen nach Art. 6 GrO, 

 d) in Angelegenheiten, welche die Rechtsstellung als Koali-
tion nach Art. 6 GrO betreffen, die anerkannte Koalition. 

(2)  In Rechtsstreitigkeiten gemäß § 2 Absatz 2 können beteiligt 
sein:

 a) in Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungsordnung 
einschließlich des Verfahrens vor der Einigungsstelle 
die Mitarbeitervertretung und der Dienstgeber, 

 b) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts und des 
Rechts der Mitarbeiterversammlung die Mitarbeiter-
vertretung, der Dienstgeber und der einzelne Mitarbei-
ter und die Wahlorgane, 

 c) in Angelegenheiten aus dem Recht der Arbeitsgemein-
schaften für Mitarbeitervertretungen die Organe der 
Arbeitsgemeinschaft, der Dienstgeber und die (Erz-) 
Bistümer bzw. Diözesan-Caritasverbände, 

 d) in Angelegenheiten aus dem Recht der Mitwirkung in 
Caritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
der Werkstattrat und der Rechtsträger der Werkstatt, 

 e) in Angelegenheiten, welche die eigene Rechtsstellung 
als Mitglied einer Mitarbeitervertretung, als Sprecherin 
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oder Sprecher der Jugendlichen und Auszubildenden, 
als Vertrauensperson der Schwerbehinderten, als Ver-
trauensmann der Zivildienstleistenden oder als Mitglied 
einer Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen 
betreffen, die jeweils betroffene Person, die Mitarbeiter-
vertretung und der Dienstgeber. 

§ 9 – Beiladung 

(1)  Das Gericht kann, solange das Verfahren noch nicht rechts-
kräftig abgeschlossen oder in höherer Instanz anhängig ist, 
von Amts wegen oder auf Antrag andere, deren rechtliche 
Interessen durch die Entscheidung berührt werden, beila-
den.

(2)  Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart betei-
ligt, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur ein-
heitlich ergehen kann, so sind sie beizuladen (notwendige 
Beiladung). Dies gilt auch für einen Dritten, der aufgrund 
Rechtsvorschrift verpflichtet ist, einer Partei oder einem 
Beigeladenen die Kosten des rechtshängig gemachten An-
spruchs zu ersetzen (Kostenträger).

(3)  Der Beiladungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen. 
Dabei sollen der Stand der Sache und der Grund der Beila-
dung angegeben werden. Die Beiladung ist unanfechtbar.

(4)  Der Beigeladene kann innerhalb der Anträge eines Be-
teiligten selbständig Angriffs- und Verteidigungsmittel 
geltend machen und alle Verfahrenshandlungen wirksam 
vornehmen. Abweichende Sachanträge kann er nur stellen, 
wenn eine notwendige Beiladung vorliegt.

Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung - KAGO -



273

§ 10 – Klagebefugnis 

Die Klage ist nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, in 
eigenen Rechten verletzt zu sein, oder wenn er eine Verletzung 
von Rechten eines Organs, dem er angehört, geltend macht.

§ 11 – Prozessvertretung 

Die Beteiligten können vor den kirchlichen Gerichten für Ar-
beitssachen den Rechtsstreit selbst führen oder sich von einer 
sach- und rechtskundigen Person vertreten lassen.

§ 12 – Kosten (Gebühren und Auslagen) 

(1)  Im Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeits-
sachen werden Gebühren nicht erhoben. Im Übrigen ent-
scheidet das Gericht durch Urteil, ob Auslagen aufgrund 
materiell-rechtlicher Vorschriften erstattet werden und wer 
diese zu tragen hat.

(2)  Der Vorsitzende kann auf Antrag eines Beteiligten auch 
vor Verkündung des Urteils durch selbständig anfechtba-
ren Beschluss (§ 55) entscheiden, ob Auslagen gemäß Ab-
satz 1 Satz 2 erstattet werden.

(3)  Zeugen und Sachverständige werden in Anwendung des 
staatlichen Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen 
und Sachverständigen entschädigt.

§ 13 – Rechts- und Amtshilfe 

(1)  Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen leisten einan-
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der Rechtshilfe. Die Vorschriften des staatlichen Gerichts-
verfassungsgesetzes über Rechtshilfe finden entsprechende 
Anwendung.

(2)  Alle kirchlichen Dienststellen und Einrichtungen leisten 
den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen auf Anforde-
rung Amtshilfe.

§ 14 – Errichtung 

(1)  Für jedes Bistum/Erzbistum wird ein Kirchliches Arbeits-
gericht als Gericht erster Instanz errichtet. Das Nähere 
wird im Errichtungsdekret des zuständigen Diözesanbi-
schofs geregelt.

(2)  Für mehrere Bistümer/Erzbistümer kann aufgrund Verein-
barung der Diözesanbischöfe ein gemeinsames Kirchliches 
Arbeitsgericht als Gericht erster Instanz errichtet werden. 
Dem gemeinsamen Kirchlichen Arbeitsgericht können alle 
nach dieser Ordnung wahrzunehmenden Zuständigkeiten 
oder nur die Zuständigkeiten nach § 2 Absatz 1 oder § 2 
Absatz 2 übertragen werden. Das Nähere wird im gemein-
samen Errichtungsdekret der Diözesanbischöfe geregelt.

§ 15 – Gerichtssitz / Dienstaufsicht / Geschäftsstelle 

(1)  Der Sitz des Gerichts wird durch diözesanes Recht be-
stimmt.

(2)  Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchlichen Ar-
beitsgerichts übt der Diözesanbischof des Bistums, in dem 
sich der Sitz des Gerichtes befindet, aus. *   

__________________________________

   * Die Einzelheiten bleiben der Regelung durch diözesanes Recht überlassen.
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(3)  Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichts wird 
beim Erz-/Bischöflichen Diözesangericht (Offizialat/Kon-
sistorium) eingerichtet.

§ 16 – Zusammensetzung/Besetzung 

(1)  Das Kirchliche Arbeitsgericht besteht aus dem Vorsitzen-
den, dem stellvertretenden Vorsitzenden, sechs beisitzen-
den Richtern aus den Kreisen der Dienstgeber und sechs 
beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Mitarbeiter.

(2)  Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet in der Besetzung 
mit dem Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsit-
zenden, einem beisitzenden Richter aus den Kreisen der 
Dienstgeber und einem beisitzenden Richter aus den Krei-
sen der Mitarbeiter.

(3)  Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Vorsitzenden 
und dem stellvertretenden Vorsitzenden erfolgt anhand ei-
nes Geschäftsverteilungsplans, der spätestens am Ende des 
laufenden Jahres für das folgende Jahr vom Vorsitzenden 
nach Anhörung des stellvertretenden Vorsitzenden schrift-
lich festzulegen ist.

(4)  Ist der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende 
an der Ausübung seines Amtes gehindert, tritt an seine Stel-
le der stellvertretende Vorsitzende oder der Vorsitzende.

§ 17 – Rechtsstellung der Richter 

(1)  Die Richter sind von Weisungen unabhängig und nur an 
Gesetz und Recht gebunden. Sie dürfen in der Übernahme 
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oder Ausübung ihres Amtes weder beschränkt, noch wegen 
der Übernahme oder Ausübung ihres Amtes benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Sie unterliegen der Schweigepflicht 
auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

(2)  Dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden 
kann eine Aufwandsentschädigung oder eine Vergütung ge-
währt werden.

(3)  Die Tätigkeit der beisitzenden Richter ist ehrenamtlich. Sie 
erhalten Auslagenersatz gemäß den am Sitz des Gerichts 
geltenden reisekostenrechtlichen Vorschriften.

(4)  Die beisitzenden Richter werden für die Teilnahme an Ver-
handlungen im notwendigen Umfang von ihrer dienstli-
chen Tätigkeit freigestellt. Auf die beisitzenden Richter der 
Mitarbeiterseite finden die §§ 18 und 19 der Mitarbeiterver-
tretungsordnung entsprechend Anwendung.

§ 18 – Ernennungsvoraussetzungen / Beendigung des 
Richteramtes 

(1)  Zum Richter kann ernannt werden, wer katholisch ist und 
nicht in der Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zuste-
henden Rechte behindert ist sowie die Gewähr dafür bietet, 
dass er jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintritt.

(2)  Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende
 a) müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deut-

schen Richtergesetz * oder nach kanonischem Recht be-
sitzen, 

__________________________________

   * Der Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz steht die 
  Befähigung zum Dienst als Berufsrichter nach Anlage I Kapitel III Sachgebiet A 
  Abschnitt III Nr. 8 des Einigungsvertrages gleich.
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 b) dürfen keinen anderen kirchlichen Dienst als den eines 
Richters oder eines Hochschullehrers beruflich ausüben 
und keinem Leitungsorgan einer kirchlichen Körper-
schaft oder eines anderen Trägers einer kirchlichen Ein-
richtung angehören, 

 c) sollen Erfahrung auf dem Gebiet des kanonischen 
Rechts und Berufserfahrung im Arbeitsrecht oder Per-
sonalwesen haben. 

(3)  Die beisitzenden Richter der Dienstgeberseite müssen die 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in einer Kommissi-
on nach Artikel 7 GrO erfüllen. Die beisitzenden Richter 
der Mitarbeiterseite müssen die Voraussetzungen für die 
Wählbarkeit in die Mitarbeitervertretung erfüllen und im 
Dienst eines kirchlichen Anstellungsträgers im Geltungs-
bereich dieser Ordnung stehen.

(4)  Das Amt eines Richters endet vor Ablauf der Amtszeit
 a) mit dem Rücktritt, 
 b) mit der Feststellung des Wegfalls der Ernennungsvo-

raussetzungen oder der Feststellung eines schweren 
Dienstvergehens. Diese Feststellungen trifft der Diözes-
anbischof oder ein von ihm bestimmtes kirchliches Ge-
richt nach Maßgabe des diözesanen Rechts. **    

__________________________________

   ** Das Nähere regeln die jeweiligen in der (Erz-)Diözese geltenden disziplinarrechtlichen 
  Bestimmungen oder für anwendbar erklärte Bestimmungen des staatlichen Rechts, 
  hilfsweise die cc. 192 - 195 CIC; auf das jeweils anwendbare Recht wird an dieser Stelle 
  verwiesen.
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 Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner regulären 
Amtszeit, wird für die Dauer der Amtszeit, die dem aus-
geschiedenen Richter verblieben wäre, ein Nachfolger er-
nannt.

(5)  Das Amt des Richters an einem Kirchlichen Arbeitsgericht 
endet auch mit Beginn seiner Amtszeit beim Kirchlichen 
Arbeitsgerichtshof. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Nie-
mand darf gleichzeitig beisitzender Richter der Dienstge-
berseite und der Mitarbeiterseite sein oder als beisitzender 
Richter bei mehr als einem kirchlichen Gericht für Arbeits-
sachen ernannt werden.

(6)  Sind zum Ende der Amtszeit neue Richter noch nicht er-
nannt, führen die bisherigen Richter die Geschäfte bis zur 
Ernennung der Nachfolger weiter.

§ 19 – Ernennung des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des 
Kirchlichen Arbeitsgerichts werden vom Diözesanbischof für 
die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der Diözesanbischof gibt 
dem Domkapitel als Konsultorenkollegium und/oder dem Diö-
zesanvermögensverwaltungsrat*, dem Diözesancaritasverband, 
sowie der/den diözesanen Arbeitsgemeinschaft(en) für Mitar-
beitervertretungen und der Mitarbeiterseite der Bistums-/Regi-
onal-KODA zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Wiede-
rernennung ist zulässig.
__________________________________

   * Das Nähere regelt das diözesane Recht.
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§ 20 – Ernennung / Mitwirkung der beisitzenden Richter 

(1)  Die sechs beisitzenden Richter aus den Kreisen der 
Dienstgeber werden auf Vorschlag des Domkapitels als 
Konsultorenkollegium und/oder des Diözesanvermögens-
verwaltungsrats* vom Diözesanbischof ernannt. Drei bei-
sitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter werden 
auf Vorschlag des Vorstands/der Vorstände der diözesa-
nen Arbeitsgemeinschaft(en) für Mitarbeitervertretungen 
und drei beisitzende Richter auf Vorschlag der Mitarbei-
tervertreter in der Bistums-/Regional-KODA vom Diöze-
sanbischof ernannt. Die Ernennung erfolgt für die Dauer 
von fünf Jahren. Bei der Abgabe der Vorschläge durch die 
vorschlagsberechtigten Gremien werden Vertreter aus Ein-
richtungen der Caritas, die jeweils von der Dienstgeberseite 
und der Mitarbeiterseite der zuständigen Regional-Kom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes nominiert werden, angemessen berück-
sichtigt. Die Wiederernennung ist zulässig.

__________________________________

   * Das Nähere regelt das diözesane Recht.

(2)  Die beisitzenden Richter wirken in alphabetischer Reihen-
folge an der mündlichen Verhandlung mit. Zieht sich ein 
Verfahren über mehrere Verhandlungstage hin, findet ein 
Wechsel bei den beisitzenden Richtern grundsätzlich nicht 
statt. Bei Verhinderung eines beisitzenden Richters tritt an 
dessen Stelle derjenige, der in der Reihenfolge an nächster 
Stelle steht.

(3)  Bei unvorhergesehener Verhinderung kann der Vorsitzen-
de abweichend von Absatz 2 aus der Beisitzerliste einen 
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beisitzenden Richter heranziehen, der am Gerichtssitz oder 
in der Nähe wohnt oder seinen Dienstsitz hat.

§ 21 – Errichtung 

Für die Bistümer im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 
wird als Kirchliches Arbeitsgericht zweiter Instanz der Kirchli-
che Arbeitsgerichtshof mit Sitz in Bonn errichtet.

§ 22 – Zusammensetzung / Besetzung 

(1)  Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof besteht aus dem Präsi-
denten und dem Vizepräsidenten (§ 18 Abs. 2 Buchstabe a), 
einem Mitglied mit der Befähigung zum staatlichen Rich-
teramt (§ 5 DRiG) und dessen Stellvertreter, einem Mit-
glied mit der Befähigung zum kirchlichen Richteramt (can. 
1421 § 3 CIC) und dessen Stellvertreter, sechs beisitzenden 
Richtern aus den Kreisen der Dienstgeber und sechs beisit-
zenden Richtern aus den Kreisen der Mitarbeiter.

(2)  Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof entscheidet in der Beset-
zung mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, den bei-
den Mitgliedern mit der Befähigung zum Richteramt, einem 
beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber und 
einem beisitzenden Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter.

(3)  Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten erfolgt anhand eines Geschäftsvertei-
lungsplans, der spätestens am Ende des laufenden Jahres für 
das folgende Jahr vom Präsidenten nach Anhörung des Vize-
präsidenten schriftlich festzulegen ist (vgl. § 16 Abs. 3).
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(4)  Sind der Präsident bzw. Vizepräsident oder ein Mitglied 
mit der Befähigung zum Richteramt an der Ausübung ihres 
Amtes gehindert, treten an deren Stelle der Vizepräsident 
bzw. Präsident bzw. die jeweiligen Stellvertreter.

§ 23 – Dienstaufsicht / Verwaltung 

(1)  Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchlichen Ar-
beitsgerichtshofes übt der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz aus.

(2) Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs 
wird beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
eingerichtet.

§ 24 – Rechtsstellung der Richter/ Ernennungsvoraussetzungen 
/ Beendigung des Richteramtes 

(1)  § 17 gilt entsprechend.

(2)  § 18 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch für die 
weiteren Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt 
sowie deren Stellvertreter die Voraussetzungen für die 
Ernennung nach § 18 Absatz 2 Buchstaben b) und c) ent-
sprechend Anwendung finden und dass die Feststellungen 
nach § 18 Absatz 4 durch den Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz oder durch ein von ihm bestimmtes Ge-
richt auf der Grundlage der entsprechenden Vorschriften 
des Bistums, in dem der Kirchliche Arbeitsgerichtshof sei-
nen Sitz hat, zu treffen sind.

Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung - KAGO -



282

§ 25 – Ernennung des Präsidenten und der weiteren Mitglieder 
mit der Befähigung zum Richteramt 

Der Präsident und die weiteren Mitglieder mit der Befähigung 
zum Richteramt werden auf Vorschlag des Ständigen Rates der 
Deutschen Bischofskonferenz vom Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz gibt dem Verwal-
tungsrat des Verbandes der Diözesen Deutschlands, dem Deut-
schen Caritasverband, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mit-
arbeitervertretungen, der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA 
und der Deutschen Ordensobernkonferenz zuvor Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Die Wiederernennung ist zulässig.

§ 26 – Ernennung / Mitwirkung der beisitzenden Richter aus 
den Kreisen der Dienstgeber und Mitarbeiter 

(1)  Die beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber 
werden auf Vorschlag des Verwaltungsrates des Verban-
des der Diözesen Deutschlands, die beisitzenden Richter 
aus den Kreisen der Mitarbeiter werden auf Vorschlag des 
Vorstandes der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen und auf Vorschlag der Mitarbeiterseite der 
Zentral-KODA vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-
konferenz für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Bei der 
Abgabe des Vorschlages für die beisitzenden Richter aus 
den Kreisen der Dienstgeber werden Vertreter aus Ein-
richtungen der Caritas bzw. der Orden, die von der Dienst-
geberseite der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission bzw. der Deutschen Ordensobernkonferenz 
nominiert werden, angemessen berücksichtigt. Bei der Ab-
gabe des Vorschlags für die beisitzenden Richter aus den 
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Kreisen der Mitarbeiter werden Vertreter der Caritas, die 
von der Mitarbeiterseite der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission nominiert werden, angemes-
sen berücksichtigt. Die Wiederernennung ist zulässig.

(2)  § 20 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 27 – Anwendbares Recht 

Auf das Verfahren vor den kirchlichen Arbeitsgerichten im ers-
ten Rechtszug finden die Vorschriften des staatlichen Arbeits-
gerichtsgesetzes über das Urteilsverfahren in ihrer jeweiligen 
Fassung Anwendung, soweit diese Ordnung nichts anderes be-
stimmt.

§ 28 – Klageschrift 

Das Verfahren wird durch Erhebung der Klage eingeleitet; die 
Klage ist bei Gericht schriftlich einzureichen oder bei seiner 
Geschäftsstelle mündlich zur Niederschrift anzubringen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten, den Streitgegenstand 
mit einem bestimmten Antrag und die Gründe für die Klage 
bezeichnen. Zur Begründung dienende Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben werden.

§ 29 – Klagerücknahme 

Die Klage kann jederzeit in derselben Form zurückgenommen 
werden. In diesem Fall ist das Verfahren durch Beschluss des 
Vorsitzenden einzustellen. Von der Einstellung des Verfahrens 
ist den Beteiligten Kenntnis zu geben, soweit ihnen die Klage 
vom Gericht mitgeteilt worden ist.
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§ 30 – Klageänderung 

Eine Änderung der Klage ist zuzulassen, wenn die übrigen Be-
teiligten zustimmen oder das Gericht die Änderung für sach-
dienlich hält. Die Zustimmung der Beteiligten zu der Ände-
rung der Klage gilt als erteilt, wenn die Beteiligten sich, ohne 
zu widersprechen, in einem Schriftsatz oder in der mündlichen 
Verhandlung auf die geänderte Klage eingelassen haben. Die 
Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliegt oder 
zugelassen wird, ist unanfechtbar.

§ 31 – Zustellung der Klage / Klageerwiderung 

Der Vorsitzende stellt dem Beklagten die Klageschrift zu mit 
der Aufforderung, auf die Klage innerhalb einer von ihm be-
stimmten Frist schriftlich zu erwidern.

§ 32 – Ladung zur mündlichen Verhandlung 

Der Vorsitzende bestimmt nach Eingang der Klageerwiderung, 
spätestens nach Fristablauf Termin zur mündlichen Verhand-
lung. Er lädt dazu die Beteiligten mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass auch in Abwe-
senheit einer Partei verhandelt und entschieden werden kann.

§ 33 – Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

(1)  Der Vorsitzende hat die streitige Verhandlung so vorzube-
reiten, dass sie möglichst in einem Termin zu Ende geführt 
werden kann. Zu diesem Zweck soll er, soweit es sachdien-
lich erscheint, insbesondere
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 1.  den Parteien die Ergänzung oder Erläuterung ihrer vor-
bereitenden Schriftsätze sowie die Vorlegung von Ur-
kunden und von anderen zur Niederlegung bei Gericht 
geeigneten Gegenständen aufgeben, insbesondere eine 
Frist zur Erklärung über bestimmte klärungsbedürftige 
Punkte setzen; 

 2.  kirchliche Behörden und Dienststellen oder Träger ei-
nes kirchlichen Amtes um Mitteilung von Urkunden 
oder um Erteilung von Auskünften ersuchen; 

 3.  das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen; 

 4.  Zeugen, auf die sich eine Partei bezogen hat, und Sach-
verständige zur mündlichen Verhandlung laden sowie 
eine Anordnung nach § 378 der Zivilprozessordnung 
treffen. 

  Von diesen Maßnahmen sind die Parteien zu benach-
richtigen.

(2)  Angriffs- und Verteidigungsmittel, die erst nach Ablauf ei-
ner nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 gesetzten Frist vorgebracht 
werden, sind nur zuzulassen, wenn nach der freien Über-
zeugung des Gerichts ihre Zulassung die Erledigung des 
Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Partei 
die Verspätung genügend entschuldigt. Die Parteien sind 
über die Folgen der Versäumung der nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1 gesetzten Frist zu belehren.
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§ 34 – Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden 

(1)  Der Vorsitzende entscheidet allein

 1. bei Zurücknahme der Klage; 
 2. bei Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch; 
 3. bei Anerkenntnis des geltend gemachten Anspruchs. 

(2)  Der Vorsitzende kann in den Fällen des Absatzes 1 eine 
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen.

(3)  Der Vorsitzende entscheidet ferner allein, wenn eine das 
Verfahren beendende Entscheidung ergehen kann und 
die Parteien übereinstimmend eine Entscheidung durch 
den Vorsitzenden beantragen; der Antrag ist in die Nieder-
schrift aufzunehmen.

(4)  Der Vorsitzende kann vor der streitigen Verhandlung einen 
Beweisbeschluss erlassen, soweit er anordnet

 1.  eine Beweisaufnahme durch den ersuchten Richter; 
 2.  eine schriftliche Beantwortung der Beweisfrage nach 

§ 377 Abs. 3 der Zivilprozessordnung; 
 3.  die Einholung amtlicher Auskünfte; 
 4.  eine Parteivernehmung. 

Anordnungen nach Nummer 1 bis 3 können vor der streitigen 
Verhandlung ausgeführt werden.

§ 35 – Ablehnung von Gerichtspersonen 

Für die Ausschließung und die Ablehnung von Gerichtsperso-
nen gelten die §§ 41 bis 49 der Zivilprozessordnung entspre-
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chend mit der Maßgabe, dass die Entscheidung über die Aus-
schließung oder die Ablehnung eines beisitzenden Richters aus 
den Kreisen der Dienstgeber und der Mitarbeiter der Vorsitzen-
de trifft. Ist der Vorsitzende betroffen, entscheidet der Arbeits-
gerichtshof ohne mündliche Verhandlung und ohne Hinzuzie-
hung der beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber 
und der Mitarbeiter.

§ 36 – Zustellungen und Fristen 

(1)  Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist in 
Lauf gesetzt wird, sind gegen Empfangsbescheinigung oder 
durch Übergabeeinschreiben mit Rückschein zuzustellen.

(2)  Der Lauf einer Frist beginnt mit der Zustellung.

§ 37 – Wiedereinsetzung in versäumte Fristen 

(1)  Ist jemand ohne eigenes Verschulden gehindert, eine Aus-
schlussfrist einzuhalten, ist ihm auf Antrag Wiedereinset-
zung in versäumte Fristen zu gewähren.

(2)  Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinsetzung 
rechtfertigenden Tatsachen und der Mittel zu ihrer Glaub-
haftmachung enthalten.

(3)  Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall 
des Hindernisses zu stellen. In derselben Frist ist die ver-
säumte Rechtshandlung nachzuholen.

(4)  Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die ver-
säumte Rechtshandlung zu befinden hat.
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§ 38 – Gang der mündlichen Verhandlung 

(1)  Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Verhandlung. Nach 
Aufruf der Sache trägt er den bisherigen Streitstand vor. 
Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihr Begehren 
zu nennen und zu begründen.

(2)  Der Vorsitzende erörtert die Sache mit den Beteiligten 
sachlich und rechtlich. Dabei soll er ihre Einigung fördern.

(3)  Die beisitzenden Richter haben das Recht, Fragen zu stel-
len.

§ 39 – Anhörung Dritter 

In dem Verfahren können der Dienstgeber, die Dienstnehmer 
und die Stellen gehört werden, die nach den in § 2 Absatz 1 und 
2 genannten Ordnungen im einzelnen Fall betroffen sind, ohne 
am Verfahren im Sinne der §§ 8 und 9 beteiligt zu sein.

§ 40 – Beweisaufnahme 

(1)  Das Gericht erhebt Beweis in der mündlichen Verhand-
lung. Es kann insbesondere Zeugen, Sachverständige und 
Beteiligte vernehmen und Urkunden heranziehen.

(2)  Das Gericht kann schon vor der mündlichen Verhandlung 
durch eines seiner Mitglieder Beweis erheben lassen oder 
ein anderes Gericht um die Beweisaufnahme ersuchen. Die 
Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrich-
tigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen.
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§ 41 – Vergleich, Erledigung des Verfahrens 

(1)  Die Beteiligten können, um das Verfahren ganz oder zum 
Teil zu erledigen, zur Niederschrift des Gerichts oder des 
Vorsitzenden einen Vergleich schließen, soweit sie über den 
Gegenstand des Vergleichs verfügen können, oder das Ver-
fahren für erledigt erklären.

(2)  Haben die Beteiligten das Verfahren für erledigt erklärt, so 
ist es vom Vorsitzenden des Arbeitsgerichts einzustellen. 
§ 30 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3)  Hat der Kläger das Verfahren für erledigt erklärt, so sind 
die übrigen Beteiligten binnen einer von dem Vorsitzenden 
zu bestimmenden Frist von mindestens zwei Wochen aufzu-
fordern, mitzuteilen, ob sie der Erledigung zustimmen. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn sich der Beteiligte inner-
halb der vom Vorsitzenden bestimmten Frist nicht äußert.

§ 42 – Beratung und Abstimmung 

(1)  An der Beratung und Abstimmung nehmen ausschließlich 
der Vorsitzende und die beisitzenden Richter teil.

(2)  Das Gericht entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen. 
Die Stimmabgabe kann nicht verweigert werden. Der Vor-
sitzende stimmt zuletzt ab.

(3)  Über den Hergang der Beratung und Abstimmung ist Still-
schweigen zu bewahren.
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§ 43 – Urteil 

(1)  Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Ge-
samtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. 
Das Urteil ist schriftlich abzufassen. In dem Urteil sind die 
Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art anzugeben, die 
für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind. Das 
Urteil ist von allen mitwirkenden Richtern zu unterschrei-
ben.

(2)  Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse 
gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konn-
ten.

§ 44 – Auflösung der Mitarbeitervertretung / 
Verlust der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung 

Sieht das materielle Recht die Möglichkeit einer Klage auf Auf-
lösung der Mitarbeitervertretung, auf Amtsenthebung eines 
einzelnen Mitglieds einer Mitarbeitervertretung oder auf Fest-
stellung des Verlusts der Mitgliedschaft in der Mitarbeiterver-
tretung vor, ist die Erhebung der Klage innerhalb einer Frist 
von vier Wochen von dem Tage an zulässig, an dem der Kläger 
vom Sachverhalt Kenntnis erlangt hat. Eine Klage nach Satz 1 
kann nur von mindestens der Hälfte der Mitglieder der Mitar-
beitervertretung oder vom Dienstgeber erhoben werden.

§ 44a – Verlust der Mitgliedschaft in einer Kommission
 nach Art. 7 GrO 

§ 44 Satz 1 gilt entsprechend für Klagen auf Amtsenthebung 
oder Feststellung des Verlusts der Mitgliedschaft in einer Kom-
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mission nach Art. 7 GrO. Eine Klage nach Satz 1 kann nur von 
der Hälfte der Mitglieder der Kommission oder der Mehrheit 
der Mitglieder einer Seite der Kommission erhoben werden.

§ 44b – Wahlprüfungsklage 

Eine Klage auf Feststellung der Ungültigkeit einer Wahl einer 
Mitarbeitervertretung, eines Mitglieds einer Mitarbeiterver-
tretung, einer Kommission nach Art. 7 GrO oder eines Mitar-
beitervertreters in einer Kommission nach Art. 7 GrO ist nur 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung zulässig.

§ 45 – Organstreitverfahren über Zuständigkeit einer nach 
Artikel 7 GrO gebildeten Kommission 

In Verfahren über den Streitgegenstand, welche Kommission 
für den Beschluss über eine arbeitsvertragsrechtliche Ange-
legenheit zuständig ist, sind nur Kommissionen im Sinne von 
§ 2 Absatz 1 beteiligungsfähig. Die Beschlussfassung über die 
Anrufung des Kirchlichen Arbeitsgerichts bedarf mindestens 
einer Drei-Viertel-Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder der 
Kommission.

§ 46 – Anwendbares Recht 

Auf das Verfahren vor dem kirchlichen Arbeitsgerichtshof im 
zweiten Rechtszug finden die Vorschriften über das Verfahren 
im ersten Rechtszug (§§ 27 bis 43) Anwendung, soweit die Vor-
schriften dieses Abschnitts (§§ 47 bis 51) nichts anderes bestim-
men.
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§ 47 – Revision 

(1)  Gegen das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts findet die 
Revision an den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof statt, wenn 
sie in dem Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts oder in 
dem Beschluss des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes nach 
§ 48 Abs. 5 Satz 1 zugelassen worden ist. Die Nichtzulassung 
der Revision ist schriftlich zu begründen.

(2)  Die Revision ist zuzulassen, wenn

 a)  die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
 b)  das Urteil von einer Entscheidung des Kirchlichen Ar-

beitsgerichtshofes oder, solange eine Entscheidung des 
Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes in der Rechtsfrage 
nicht ergangen ist, von einer Entscheidung eines ande-
ren Kirchlichen Arbeitsgerichts abweicht und die Ent-
scheidung auf dieser Abweichung beruht oder 

 c)  ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird, auf dem 
die Entscheidung beruhen kann. 

(3)  Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof ist an die Zulassung der 
Revision durch das Kirchliche Arbeitsgericht gebunden.

(4)  Gegen Beschlüsse, durch die über die Anordnung, Abän-
derung oder Aufhebung einer einstweiligen Verfügung ent-
schieden wird, ist die Revision nicht zulässig.

§ 48 – Nichtzulassungsbeschwerde 

(1)  Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde 
angefochten werden.
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(2)  Die Beschwerde ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof 
innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen 
Urteils schriftlich einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Gericht, 
dessen Urteil angefochten wird, eingelegt wird. Die Be-
schwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

(3)  Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der 
Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. Die Be-
gründung ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof einzurei-
chen. In der Begründung muss die grundsätzliche Bedeu-
tung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von 
welcher das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel 
bezeichnet werden.

(4)  Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des 
Urteils.

(5)  Über die Beschwerde entscheidet der Kirchliche Arbeits-
gerichtshof ohne Hinzuziehung der beisitzenden Richter 
durch Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung ergehen 
kann. Der Beschluss soll kurz begründet werden; von einer 
Begründung kann abgesehen werden, wenn sie nicht geeig-
net ist, zur Klärung der Voraussetzungen beizutragen, unter 
denen eine Revision zugelassen ist. Mit der Ablehnung der 
Beschwerde durch den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof wird 
das Urteil rechtskräftig.

§ 49 – Revisionsgründe 

(1)  Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das 
Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts auf der Verletzung 
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einer Rechtsnorm beruht.

(2)  Ein Urteil ist stets als auf der Verletzung einer Rechtsnorm 
beruhend anzusehen, wenn

 a) das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt 
war, 

 b) bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der 
von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes aus-
geschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit 
Erfolg abgelehnt war, 

 c) einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 
 d) das Urteil auf eine mündliche Verhandlung ergangen ist, 

bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder 

 e) die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist. 

§ 50 – Einlegung der Revision 

(1)  Die Revision ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen 
Urteils oder des Beschlusses über die Zulassung der Revi-
sion nach § 48 Abs. 5 Satz 1 schriftlich einzulegen. Die Frist 
ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist bei 
dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, eingelegt 
wird. Die Revision muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen.

(2)  Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustel-
lung des vollständigen Urteils oder des Beschlusses über 
die Zulassung der Revision nach § 48 Abs. 5 Satz 1 zu be-
gründen. Die Begründung ist beim Kirchlichen Arbeitsge-

Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung - KAGO -



295

richtshof einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf ei-
nen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom Präsidenten 
einmalig um einen weiteren Monat verlängert werden. Die 
Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt 
werden, die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben.

§ 51 – Revisionsentscheidung 

(1)  Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof prüft, ob die Revision 
statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist ein-
gelegt und begründet worden ist. Mangelt es an einem die-
ser Erfordernisse, so ist die Revision unzulässig.

(2)  Ist die Revision unzulässig, so verwirft sie der Kirchliche 
Arbeitsgerichtshof ohne Mitwirkung der beisitzenden 
Richter durch Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung 
ergehen kann.

(3)  Ist die Revision unbegründet, so weist der Kirchliche Ar-
beitsgerichtshof durch Urteil die Revision zurück.

(4)  Ist die Revision begründet, so kann der Kirchliche Arbeits-
gerichtshof

 a) in der Sache selbst entscheiden, 
 b) das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur an-

derweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückver-
weisen. 

(5)  Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Verletzung 
des bestehenden Rechts, stellt sich die Entscheidung selbst 
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aber aus anderen Gründen als richtig dar, so ist die Revisi-
on zurückzuweisen.

(6)  Das Kirchliche Arbeitsgericht, an das die Sache zur ander-
weitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen 
ist, hat seiner Entscheidung die rechtliche Beurteilung des 
Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes zugrunde zu legen.

§ 52 – Einstweilige Verfügung 

(1)  Auf Antrag kann, auch schon vor der Erhebung der Kla-
ge, eine einstweilige Verfügung in Bezug auf den Streitge-
genstand getroffen werden, wenn die Gefahr besteht, dass 
in dem Zeitraum bis zur rechtskräftigen Beendigung des 
Verfahrens die Verwirklichung eines Rechtes des Klägers 
vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte, oder 
wenn die Regelung eines vorläufigen Zustandes in einem 
streitigen Rechtsverhältnis erforderlich ist, um wesentliche 
Nachteile abzuwenden.

(2)  Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Achten Bu-
ches der Zivilprozessordnung über die einstweilige Verfü-
gung (§§ 935 - 943) entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung und ohne 
Hinzuziehung der beisitzenden Richter ergehen und erfor-
derliche Zustellungen von Amts wegen erfolgen.

§ 53 – Vollstreckungsmaßnahmen 

(1)  Ist ein Beteiligter rechtskräftig zu einer Leistung verpflich-
tet worden, hat er dem Gericht, das die Streitigkeit ver-
handelt und entschieden hat, innerhalb eines Monats nach 
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Eintritt der Rechtskraft zu berichten, dass die auferlegten 
Verpflichtungen erfüllt sind.

(2)  Berichtet der Beteiligte nicht innerhalb eines Monats, for-
dert der Vorsitzende des Gerichts ihn auf, die Verpflich-
tungen unverzüglich zu erfüllen. Bleibt die Aufforderung 
erfolglos, ersucht das Gericht den kirchlichen Vorgesetz-
ten des verpflichteten Beteiligten um Vollstreckungshilfe. 
Dieser berichtet dem Gericht über die von ihm getroffenen 
Maßnahmen.

(3)  Bleiben auch die nach Absatz 2 getroffenen Maßnahmen 
erfolglos, kann das Gericht auf Antrag gegen den säumigen 
Beteiligten eine Geldbuße bis zu 2.500 € verhängen und an-
ordnen, dass die Entscheidung des Gerichts unter Nennung 
der Verfahrensbeteiligten im Amtsblatt des für den säumi-
gen Beteiligten zuständigen Bistums zu veröffentlichen ist.

§ 54 – Vollstreckung von Willenserklärungen 

Ist ein Beteiligter zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, 
so gilt die Erklärung als abgegeben, sobald das Urteil Rechts-
kraft erlangt hat.

§ 55 – Verfahrensbeschwerde 

Hinsichtlich der Beschwerde gegen Entscheidungen des Kirch-
lichen Arbeitsgerichts oder seines Vorsitzenden gilt § 78 Satz 1 
des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, 
dass über die Beschwerde der Präsident des Arbeitsgerichtsho-
fes durch Beschluss ohne mündliche Verhandlung entscheidet.
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§ 56 – Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.
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Präambel 
 
Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht 
auf Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung die-
ser Daten zu schützen.  
 
Dieses Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) wird 
erlassen aufgrund des verfassungsrechtlich garantierten Rechts 
der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbstständig in-
nerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ord-
nen und zu verwalten. Dieses Recht ist auch europarechtlich ge-
achtet und festgeschrieben in Art. 91 und Erwägungsgrund 165 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutzGrundverordnung) – EU-DSGVO, Art. 17 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). In 
Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Gesetz den Einklang 
mit der EUDSGVO her.  
 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Schutzzweck 
 
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen  davor zu schützen, 
dass er durch die Verarbeitung seiner personenbezogenen Da-
ten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird, und den 
freien Verkehr solcher Daten zu ermöglichen.  

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



305

§ 2 
Sachlicher Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für die ganz oder teilweise automatisierte 

Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. 

 
(2) Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche 

Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten ein-
schließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen 
sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor, sofern sie das Da-
tenschutzniveau dieses Gesetzes nicht unterschreiten. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Wahrung des Beicht- und Seelsorge-

geheimnisses, anderer gesetzlicher Geheimhaltungspflich-
ten oder anderer Berufs- oder besonderer Amtsgeheimnis-
se, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt. 

 
§ 3 

Organisatorischer Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch folgende kirchliche Stellen: 
 
a) die Diözese, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen 

und die Kirchengemeindeverbände,  
b) den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritasver-

bände, ihre Untergliederungen und 
c) ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 
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d) die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, Wer-
ke, Einrichtungen und die sonstigen kirchlichen Rechtsträ-
ger ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform. 

 
(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten eines Verantwortlichen oder eines Auftragsver-
arbeiters erfolgt, unabhängig davon, wo die Verarbeitung 
stattfindet, wenn diese im Rahmen oder im Auftrag einer 
kirchlichen Stelle erfolgt. 

 
§ 4 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck: 
 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich 

auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-
son (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die 
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu ei-
nem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck 
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann; 

 
2. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ perso-

nenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehö-
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rigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 
Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. 
Die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemein-
schaft ist keine besondere Kategorie personenbezogener 
Daten. 

 
3. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisier-

ter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verän-
derung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung; 

 
4. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespei-

cherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künf-
tige Verarbeitung einzuschränken; 

 
5. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese per-
sonenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönli-
che Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Auf-
enthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen; 
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 6. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 
einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die perso-
nenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder iden-
tifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; 

 
7. „Anonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener 

Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person zugeordnet werden können; 

 
8. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbe-

zogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezen-
tral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichts-
punkten geordnet geführt wird; 

 
9. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; 

 
10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Per-

son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personen-
bezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbei-
tet; 
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11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezo-
gene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es 
sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; 

 
12. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Per-
son, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und 
den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

 
13. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für 

den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmiss-
verständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einverstanden ist; 

 
14. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine 

Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder un-
rechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, 
oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise 
zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden; 

 
15. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den er-

erbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die 
Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person 
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liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologi-
schen Probe der betreffenden natürlichen Person gewon-
nen wurden; 

16. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren 
gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, 
physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen ei-
ner natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung 
dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie 
Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

 
17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf 

die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen 
über deren Gesundheitszustand hervorgehen; 

 
18. „Drittland“ ein Land außerhalb der Europäischen Union 

oder des europäischen Wirtschaftsraums;  
 
19. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die 

eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer 
Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätig-
keit nachgehen; 

 
20. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herr-

schenden Unternehmen und den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht; 

 
21. „Datenschutzaufsicht“ die von einem oder mehreren Diö-

zesanbischöfen gemäß §§ 42 ff. errichtete unabhängige, mit 
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der Datenschutzaufsicht beauftragte kirchliche Behörde; 
 
22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ den Leiter der Daten-

schutzaufsicht; 

23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ den vom Verant-
wortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannten Da-
tenschutzbeauftragten; 

 
24. „Beschäftigte“ insbesondere 
 
 a) Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt, 
 b) Ordensangehörige, soweit sie auf einer Planstelle in ei-

ner Einrichtung der eigenen Ordensgemeinschaft oder 
aufgrund eines Gestellungsvertrages tätig sind, 

 c) in einem Beschäftigungsverhältnis oder in einem kirch-
lichen Beamtenverhältnis stehende Personen, 

 d) zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Ausnahme 
der Postulanten und Novizen, 

 e) Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung 
oder Arbeitserprobungen (Rehabilitanden), 

 f) in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen tätige Personen, 

 g) nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz oder in vergleichbaren 
Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 

 h) Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbst-
ständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzu-
sehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit 
Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 

 i) sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerbende sowie 
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Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
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Kapitel 2 
Grundsätze 

 
§ 5 

Datengeheimnis 

Den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen 
Personen ist untersagt, diese unbefugt zu verarbeiten (Datenge-
heimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf das Datengeheimnis und die Einhaltung der einschlägigen 
Datenschutzregelungen schriftlich zu verpflichten. Das Daten-
geheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 

§ 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 (1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur recht-
mäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedin-
gungen erfüllt ist: 

 
 a) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine 

staatliche Rechtsvorschrift erlaubt sie oder ordnet sie an; 
 b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder 
mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt; 

 c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforder-
lich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

 d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unter-
liegt; 
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 e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige In-
teressen der betroffenen Person oder einer anderen na-
türlichen Person zu schützen; 

 f) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufga-
be erforderlich, die im kirchlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde; 

 g) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Inter-
essen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforder-
lich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 
um einen Minderjährigen handelt. Lit. g) gilt nicht für 
die von öffentlich-rechtlich organisierten kirchlichen 
Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Ver-
arbeitung. 

 
(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjeni-

gen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wur-
den, ist nur rechtmäßig, wenn 

 
 a) eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor-

aussetzt und kirchliche Interessen nicht entgegenstehen, 
 b) die betroffene Person eingewilligt hat, 
 c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen 

Person liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilli-
gung verweigern würde, 

 d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden 
müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Un-
richtigkeit bestehen, 
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 e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verant-
wortliche sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das 
schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem 
Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich über-
wiegt, 

 f) es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit oder erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 
oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemein-
wohls erforderlich ist, 

 g) es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen 
oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nr. 8 des 
Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder 
zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erfor-
derlich ist, 

 h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte eines Dritten erforderlich ist, 

 i) es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung er-
forderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens das Inter-
esse der betroffenen Person an dem Ausschluss der 
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck 
der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann oder 

 j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres 
Dienstes dies erfordert. 

 
(3) Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn 

sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnis-
sen, der Rechnungsprüfung, der Revision, der Durchführung 
von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortli-
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chen, im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecken, 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder statistischen Zwecken dient. Das gilt auch für die Ver-
arbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den 
Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende schutzwürdi-
ge Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 

 
(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu 

demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erho-
ben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen 
Person oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechts-
vorschrift, so ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, wenn die 
Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen 
Zweck, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich 
erhoben wurden, vereinbar ist. 

 
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken 

der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Si-
cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Da-
tenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für 
diese Zwecke verwendet werden. 

 
(6) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personen-

bezogener Daten für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 
dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erfor-
derlich ist, das kirchliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse der betroffenen 
Person an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich 
überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht 
werden kann. Bei dieser Abwägung ist im Rahmen des 
kirchlichen Interesses das wissenschaftliche Interesse an 
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dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.  
 
(7) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbe-

zogener Daten zu den in § 11 Absatz 2 lit. h) und Absatz 
3 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 11 
Absatz 2 lit. h) und Absatz 3 genannten Personen geltenden 
Geheimhaltungspflichten. 

 
§ 7 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 (1) Personenbezogene Daten müssen 
 
 a) auf rechtmäßige und in einer für die betroffene Person 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden; 
 b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben 

werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 
nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet wer-
den; c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein; insbesondere sind personenbezogene 
Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, so-
weit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und 
der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestrebten 
Schutzzweck steht; 

 d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neues-
ten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen 
zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden; 

 e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizie-
rung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, 
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wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; 

 f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene 
Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßi-
ger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, un-
beabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schä-
digung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen. 

 
(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze 

des Absatz 1 verantwortlich und muss dies nachweisen kön-
nen. 

 
§ 8 

Einwilligung 

 (1) Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, 
ist diese auf den Zweck der Verarbeitung  sowie, soweit 
nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf 
Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn 
sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person be-
ruht. 

 
(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht we-

gen besonderer Umstände eine andere Form angemessen 
ist. Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch 
eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte 
betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständ-
licher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und ein-
fachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sach-
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verhalten klar zu unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind 
dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses 
Gesetz darstellen. 

 
(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein be-

sonderer Umstand im Sinne von Absatz 2 Satz 1 auch dann 
vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungs-
zweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind 
der Hinweis nach Absatz 1 Satz 1 und die Gründe, aus de-
nen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten 
Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 

 
(4) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten 

verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung darüber hi-
naus ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

 
(5) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der 

Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene 
Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Da-
ten eingewilligt hat. 

 
(6) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung je-

derzeit zu widerrufen. Durch den  Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die be-
troffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon 
in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so 
einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

 
(7) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt 

wurde, muss dem Umstand Rechnung getragen werden, ob 
unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich 

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



320

der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung 
zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten ab-
hängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforder-
lich sind. 

 
(8) Personenbezogene Daten eines Minderjährigen, dem elek-

tronisch eine Dienstleistung oder ein vergleichbares an-
deres Angebot von einer kirchlichen Stelle gemacht wird, 
dürfen nur verarbeitet werden, wenn der Minderjährige 
das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat der Minder-
jährige das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist 
die Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese 
Einwilligung durch den Personensorgeberechtigten erteilt 
wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemes-
sene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu verge-
wissern, dass die Einwilligung durch den Personensorgebe-
rechtigten oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. Hat 
der Minderjährige das dreizehnte Lebensjahr vollendet 
und handelt es sich ausschließlich um ein kostenfreies Be-
ratungsangebot einer kirchlichen Stelle, so ist für die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten des Minderjährigen 
eine Einwilligung durch den Personensorgeberechtigten 
oder dessen Zustimmung nicht erforderlich. 

 
§ 9 

Offenlegung gegenüber kirchlichen und öffentlichen Stellen 

 (1) Die Offenlegung personenbezogener Daten im Sinne des 
§ 4 Ziffer 3. gegenüber kirchlichen Stellen im Geltungsbe-
reich des § 3 ist zulässig, wenn  
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 a) sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der offenle-
genden oder der empfangenden kirchlichen Stelle liegen-
den Aufgaben erforderlich ist und 

 b) die Voraussetzungen des § 6 vorliegen. 
 
(2) Die Offenlegung personenbezogener Daten auf Ersuchen 

der empfangenden kirchlichen Stelle ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn dieses Verfahren unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person und der 
Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten kirchli-
chen Stellen angemessen ist. 

 
(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Offenlegung 

trägt die offenlegende kirchliche Stelle. Erfolgt die Offen-
legung auf Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle, 
trägt diese die Verantwortung. In diesem Falle prüft die of-
fenlegende kirchliche Stelle nur, ob das Ersuchen im Rah-
men der Aufgaben der empfangenden kirchlichen Stelle 
liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der 
Zulässigkeit der Offenlegung besteht. 

 
(4) Die empfangende kirchliche Stelle darf die offengelegten 

Daten für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie 
ihr offengelegt werden. Eine Verarbeitung für andere Zwe-
cke ist nur unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 zu-
lässig. 

 
(5) Für die Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber 

öffentlichen Stellen gelten die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend, sofern sichergestellt ist, dass bei der empfangenden 
öffentlichen Stelle ausreichende Datenschutzmaßnahmen 
getroffen werden. 
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(6) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 und 
Absatz 2 offengelegt werden dürfen, weitere personenbe-
zogene Daten der betroffenen Person oder eines Dritten in 
Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Offenlegung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Inter-
essen der betroffenen Person oder eines Dritten an deren 
Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Verarbei-
tung dieser Daten durch die empfangende kirchliche Stelle 
ist unzulässig. 

 
(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten 

innerhalb einer kirchlichen Stelle offengelegt werden. 
 

§ 10 
Offenlegung gegenüber nicht kirchlichen und nicht 

öffentlichen Stellen 

 (1) Die Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber 
nicht kirchlichen Stellen, nicht öffentlichen Stellen oder 
sonstigen Empfängern ist zulässig, wenn 

 
 a) sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der offenle-

genden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Ver-
arbeitung nach § 6 zulassen würden, oder 

 b) der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der Kennt-
nis der offenzulegenden Daten glaubhaft darlegt und die 
betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Offenlegung hat, es sei denn, dass Grund 
zu der Annahme besteht, dass durch die Offenlegung die 
Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet würde. 
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(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Offenlegung 
trägt die offenlegende kirchliche Stelle. 

 
(3) In den Fällen der Offenlegung nach Absatz 1 lit. b) unter-

richtet die offenlegende kirchliche Stelle die betroffene 
Person von der Offenlegung ihrer Daten. Dies gilt nicht, 
wenn damit zu rechnen ist, dass sie davon auf andere Weise 
Kenntnis erlangt, wenn die Unterrichtung wegen der Art 
der personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person nicht 
geboten erscheint, wenn die Unterrichtung die öffentliche 
Sicherheit gefährden oder dem kirchlichen Wohl Nachteile 
bereiten würde. 

 
(4) Der Empfänger darf die offengelegten Daten nur für den 

Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm gegenüber 
offengelegt werden. Die offenlegende kirchliche Stelle hat 
ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung für andere Zwe-
cke ist zulässig, wenn eine Offenlegung nach Absatz 1 zuläs-
sig wäre und die offenlegende kirchliche Stelle zugestimmt 
hat. 

 
§ 11 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten 

 (1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten ist untersagt. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 
 
 a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der ge-
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nannten personenbezogenen Daten für einen oder meh-
rere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, 

 b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwort-
liche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus 
dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicher-
heit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte aus-
üben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten 
nachkommen kann, soweit dies nach kirchlichem oder 
staatlichen Recht oder nach einer Dienstvereinbarung 
nach der Mitarbeitervertretungsordnung, die geeignete 
Garantien für die Grundrechte und die Interessen der 
betroffenen Person vorsehen, zulässig ist, 

 c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Inter-
essen der betroffenen Person oder einer anderen natür-
lichen Person erforderlich und die betroffene Person ist 
aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstan-
de, ihre Einwilligung zu geben, 

 d) die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchliche Stelle im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 
Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich 
auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der kirchli-
chen Einrichtung oder auf Personen, die im Zusammen-
hang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte 
mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen 
Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Perso-
nen nach außen offengelegt werden, 

 e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene 
Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffent-
lich gemacht hat, 

 f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei 
Handlungen der kirchlichen Gerichte im Rahmen ihrer 
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justiziellen Tätigkeit erforderlich, 
 g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchlichen 

Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolg-
ten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Daten-
schutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erhebli-
chen kirchlichen Interesses erforderlich, 

 h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvor-
sorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische 
Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Ge-
sundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung 
von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozi-
albereich auf der Grundlage des kirchlichen oder staat-
lichen Rechts oder aufgrund eines Vertrags mit einem 
Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehalt-
lich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Ga-
rantien erforderlich, 

 i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen In-
teresses im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder 
zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheits-
standards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arz-
neimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage 
kirchlichen oder staatlichen Rechts, das angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere 
des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder 

 j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des kirchlichen 
oder staatlichen Rechts, das in angemessenem Verhält-
nis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 
Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und 
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spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte 
und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im 
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wis-
senschaftliche oder historische Forschungszwecke oder 
für statistische Zwecke erforderlich. 

 
(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dür-

fen zu den in Absatz 2 lit. h) genannten Zwecken verarbei-
tet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter 
dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fach-
personal nach dem kirchlichen oder staatlichen Recht dem 
Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung 
durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach kirchli-
chem oder staatlichem Recht einer Geheimhaltungspflicht 
unterliegt. 

 
(4) In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berücksichtigung 

des Stands der Technik, der Implementierungskosten und 
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung ver-
bundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzu-
sehen. 

 
§ 12 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtli-
che Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhän-
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gende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur 
zulässig, wenn dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht zu-
lässig ist. 
 

§ 13 
Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen 

Person nicht erforderlich ist 

 (1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personen-
bezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung der betrof-
fenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht 
mehr erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur blo-
ßen Einhaltung dieses Gesetzes zusätzliche Informationen 
aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die be-
troffene Person zu identifizieren. 

 
(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 nach-

weisen, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person 
zu identifizieren, so unterrichtet er die betroffene Person 
hierüber, sofern möglich. In diesen Fällen finden die §§ 17 
bis 22 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person 
stellt zur Ausübung ihrer in diesen Bestimmungen nieder-
gelegten Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre 
Identifizierung ermöglichen. 
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Kapitel 3 
Informationspflichten des Verantwortlichen und Rechte der 

betroffenen Person 
 

Abschnitt 1 
Informationspflichten des Verantwortlichen 

 § 14 
Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten 

für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

 (1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der 
betroffenen Person innerhalb einer angemessenen Frist alle 
Informationen gemäß den §§ 15 und 16 und alle Mitteilun-
gen gemäß den §§ 17 bis 24 und 34, die sich auf die Verar-
beitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache, ggf. auch mit standardisierten Bildsymbolen, zu 
übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die 
sich speziell an Minderjährige richten. Die Übermittlung 
der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffe-
nen Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt 
werden, sofern die Identität der betroffenen Person in an-
derer Form nachgewiesen wurde. 

 
(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die 

Ausübung ihrer Rechte gemäß den §§ 17 bis 24. In den Fäl-
len des § 13 Absatz 2 darf sich der Verantwortliche nur dann 
weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf 
Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den §§ 17 bis 24 tätig zu 
werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage 
ist, die betroffene Person zu identifizieren. 
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(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informa-
tionen über die auf Antrag gemäß den §§ 17 bis 24 ergriffe-
nen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. Die-
se Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der 
Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche 
unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zu-
sammen mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die 
betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach 
Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unterrichten, so-
fern sie nichts anderes angibt. 

 
(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen 

Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene 
Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hier-
für und über die Möglichkeit, bei der Datenschutzaufsicht 
Beschwerde zu erheben oder einen gerichtlichen Rechtsbe-
helf einzulegen. 

 
(5) Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie alle Mittei-

lungen und Maßnahmen gemäß den §§ 17 bis 24 und 34 
werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offenkun-
dig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufi-
ger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen 
Person kann der Verantwortliche 

 
 a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Ver-

waltungskosten für die Unterrichtung oder die Mittei-
lung oder die Durchführung der beantragten Maßnah-
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me berücksichtigt werden, oder 
 b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 
 
Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig un-
begründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbrin-
gen. 
 
(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Iden-

tität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den §§ 
17 bis 23 stellt, so kann er unbeschadet des § 13 zusätzliche 
Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität 
der betroffenen Person erforderlich sind. 

 § 15 
Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 

 (1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Per-
son erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgen-
des mit:  

 
 a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 
 b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten; 
 c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten ver-

arbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung; 

 d) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) beruht, die 
berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen 
oder einem Dritten verfolgt werden; 

 e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von 
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Empfängern der personenbezogenen Daten und 
 f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die 

personenbezogenen Daten an oder in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation zu übermitteln so-
wie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder 
im Falle von Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis 
auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und 
die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten 
ist oder wo sie verfügbar sind. 

 
(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der 

Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen 
zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und trans-
parente Verarbeitung zu gewährleisten: 

 
 a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-

chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer; 

 b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden personenbezoge-
nen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit; 

 c) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 
11 Absatz 2 lit. a) beruht, das Bestehen eines Rechts, 
die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

 d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Daten-
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schutzaufsicht; 
 e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 

gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für ei-
nen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene 
Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nicht-
bereitstellung hätte und 

 f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling gemäß § 24 Absätze 1 und 
4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige In-
formationen über die involvierte Logik sowie die Trag-
weite und die angestrebten Auswirkungen einer derarti-
gen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 

Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wur-
den, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiter-
verarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck 
und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Ab-
satz 2 zur Verfügung. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und 

soweit die betroffene Person bereits über die Informatio-
nen verfügt oder die Informationserteilung an die betroffe-
ne Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und das Interesse der betroffenen Person an der In-
formationserteilung nach den Umständen des Einzelfalls, 
insbesondere wegen des Zusammenhangs, in dem die Da-
ten erhoben wurden, als gering anzusehen ist. 
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(5) Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine Anwendung, 
 
 a) wenn und soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Spei-

cherung aufgrund einer speziellen Rechtsvorschrift oder 
wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter 
geheim gehalten werden müssen und das Interesse der 
betroffenen Person an der Auskunftserteilung zurück-
treten muss, 

 b) wenn die Erteilung der Information die Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprü-
che beeinträchtigen würde und die Interessen des Ver-
antwortlichen an der Nichterteilung der Information die 
Interessen der betroffenen Person überwiegen oder 

 c) wenn durch die Auskunft die Wahrnehmung des Auf-
trags der Kirche gefährdet wird. 

 § 16 
Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

 
(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffe-
nen Person über die in § 15 Absätze 1 und 2 genannten In-
formationen hinaus mit 

 
 a) die zu ihr erhobenen Daten und 
 b) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stam-

men und gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich zugänglichen 
Quellen stammen. 

 
(2) Der Verantwortliche erteilt die Informationen 
 
 a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der 
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Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Erlangung der personen-
bezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Mo-
nats, 

 b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation 
mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, 
oder, 

 c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger be-
absichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Of-
fenlegung. 

 
(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 

Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, 
so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterver-
arbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und 
alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 1 
zur Verfügung. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und so-

weit 
 
 a) die betroffene Person bereits über die Informationen 

verfügt, 
 b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich 

erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung 
für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke oder soweit die in Absatz 1 
genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der 
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Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernst-
haft beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rech-
te und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung 
dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 

 c) die Erlangung oder Offenlegung durch kirchliche 
Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unter-
liegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, 
ausdrücklich geregelt ist oder 

 d) die personenbezogenen Daten gemäß dem staatlichen 
oder dem kirchlichen Recht dem Berufsgeheimnis, ein-
schließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungs-
pflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt 
werden müssen. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Er-
teilung der Information 

 
 a) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Abs. 1 

lit. a) 
  (1) die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit 

des Verantwortlichen liegenden Aufgaben gefährden 
würde oder 

 (2) die Information dem kirchlichen Wohl Nachteile berei-
ten würde und deswegen das Interesse der betroffenen 
Person an der Informationserteilung zurücktreten muss, 

  b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 
lit. b) oder c) die Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen 
würde und nicht das Interesse der betroffenen Person 
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an der Informationserteilung überwiegt. 
 
(6) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach 

Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verantwortliche ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Inter-
essen der betroffenen Person. Der Verantwortliche hält 
schriftlich fest, aus welchen Gründen er von einer Informa-
tion abgesehen hat. 
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Abschnitt 2 
Rechte der betroffenen Person 

 § 17 
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen eine Auskunft darüber zu verlangen, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies 
der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese perso-
nenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

 
 a) die Verarbeitungszwecke; 
 b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbei-

tet werden; 
 c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, ge-

genüber denen die personenbezogenen Daten offen-
gelegt worden sind oder noch offengelegt werden, ins-
besondere bei Empfängern in Drittländern oder bei 
internationalen Organisationen; 

 d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personen-
bezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer; 

 e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö-
schung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung; 

 f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Daten-
schutzaufsicht; 

 g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren In-
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formationen über die Herkunft der Daten; 
 h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-

dung einschließlich Profiling gemäß § 24 Absätze 1 und 
4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige In-
formationen über die involvierte Logik sowie die Trag-
weite und die angestrebten Auswirkungen einer derarti-
gen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
(2) Werden personenbezogene Daten an oder in ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat 
die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Ga-
rantien gemäß § 40 im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung unterrichtet zu werden. 

 
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezoge-

nen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Ver-
fügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Ent-
gelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. 
Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so 
sind die Informationen in einem gängigen elektronischen 
Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes 
angibt. 

 
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die 

Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträch-
tigen. 

 
(5) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gegenüber 

einem kirchlichen Archiv besteht nicht, wenn das Archiv-
gut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist oder 
keine Angaben gemacht werden, die das Auffinden des be-
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treffenden Archivguts mit vertretbarem Verwaltungsauf-
wand ermöglichen. 

 
(6) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person besteht er-

gänzend zu Absatz 5 nicht, wenn 
 
 a) die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 5 oder 

nach § 16 Absatz 5 nicht zu informieren ist oder 
 b) die Daten 

 (1) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzli-
cher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften 
nicht gelöscht werden dürfen oder 

 (2) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der 
Datenschutzkontrolle dienen und die Auskunftsertei-
lung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen ausgeschlossen ist. 

 
(7) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumen-

tieren. Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegen-
über der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht 
durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 
Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 
Die zum Zweck der Auskunftserteilung an die betroffe-
ne Person und zu deren Vorbereitung gespeicherte Daten 
dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist 
die Verarbeitung nach Maßgabe des § 20 einzuschränken. 
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(8) Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle 
im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) keine Auskunft erteilt, so ist 
sie auf Verlangen dem Diözesandatenschutz-beauftragten 
zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche Behörde im Ein-
zelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheb-
lich beeinträchtigt würden. 

 
(9) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über per-

sonenbezogene Daten, die durch eine kirchliche Stelle im 
Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) weder automatisiert verar-
beitet noch nicht automatisiert verarbeitet und in einem 
Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, soweit die 
betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft 
erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von 
der betroffenen Person geltend gemachten Informationsin-
teresse steht. 

 
§ 18 

Recht auf Berichtigung 

 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender un-
richtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 
betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.  

 
(2) Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die per-

sonenbezogenen Daten zu Archivzwecken im kirchlichen 
Interesse verarbeitet werden. Bestreitet die betroffene Per-
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son die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr 
die Möglichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das 
zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung 
den Unterlagen hinzuzufügen. 

 
§ 19 

Recht auf Löschung 

 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortli-
che ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich 
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 
 a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 

die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wur-
den, nicht mehr notwendig; 

 b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf 
die sich die Verarbeitung gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder 
§ 11 Absatz 2 lit. a) stützte, und es fehlt an einer ander-
weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

 c) die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 
2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

 d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet; 

 e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem staat-
lichen oder dem kirchlichen Recht erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 
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(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Lö-
schung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personen-
bezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 
eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links 
zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt 
hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist 

 
 a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

und Information; 
 b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die 

Verarbeitung nach kirchlichem oder staatlichem Recht, 
dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im kirchlichen Inter-
esse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

 c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit gemäß § 11 Absatz 2 lit. h) und 
i) sowie § 11 Absatz 3; 

 d) für im kirchlichem Interesse liegende Archivzwecke, 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 ge-
nannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der 
Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernst-
haft beeinträchtigt, oder 
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 e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur 
Ausübung oder Verteidigung von Rechten. 

 
(4) Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche-

rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich, tritt an die Stelle des Rechts auf Löschung 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß 
§ 20. Dies gilt nicht, wenn die personenbezogenen Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden. Als Einschränkung der 
Verarbeitung gelten auch die Sperrung und die Eintragung 
eines Sperrvermerks. 

 
§ 20 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 
 a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von 

der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine 
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprü-
fen; 

 b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Per-
son lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten 
ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nut-
zung der personenbezogenen Daten; 

 c) der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen 
Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die 
betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendma-
chung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder 
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Verteidigung von Rechten  oder 
 d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung gemäß § 23 eingelegt und es steht noch nicht 
fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwie-
gen. 

 
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so 

dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer Spei-
cherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
oder zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder 
zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder ju-
ristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen kirchli-
chen Interesses verarbeitet werden. 

 
(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verar-

beitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verant-
wortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgeho-
ben wird. 

 
(4) Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen Rechte beste-

hen nicht, soweit diese Rechte voraussichtlich die Verwirk-
lichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwe-
cke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und 
die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich sind. 
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§ 21 
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung 

oder Löschung personenbezogener Daten oder der 
Einschränkung der Verarbeitung 

 Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personen-
bezogene Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschrän-
kung der Verarbeitung nach §§ 18, 19 Absatz 1 und 20 mit, es 
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem un-
verhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche 
unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn 
die betroffene Person dies verlangt. 
 

§ 22 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortli-
chen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, 
sofern 

 
 a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß § 6 Ab-

satz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) oder auf einem 
Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 lit. c) beruht und 

 b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren er-
folgt. 
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(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht zu 
erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von 
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

 
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 19 unbe-

rührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wur-
de.  

 
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen nicht beeinträchtigen. 
 
(5) Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit 

dieses Recht voraussichtlich die Verwirklichung der im 
kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich 
macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Ausnahmen für 
die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind. 

 
§ 23 

Widerspruchsrecht 

 (1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von § 6 Absatz 1 lit. f) oder g) erfolgt, Wider-
spruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbei-
tet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 
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er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder der 
Ausübung oder Verteidigung von Rechten. Das Recht auf 
Widerspruch gegenüber einer Stelle im Sinne des § 3 Absatz 
1 lit a) besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwin-
gendes kirchliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift 
zur Verarbeitung verpflichtet. 

 
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direkt-

werbung oder Fundraising zu betreiben, so hat die betroffe-
ne Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für 
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Ver-
bindung steht. 

 
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für 

Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezo-
genen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der 

ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den 
Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; die-
ser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen 
Informationen getrennten Form zu erfolgen. 

(5) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie 
betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezo-
gener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
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Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist 
zur Erfüllung einer im kirchlichen Interesse liegenden Auf-
gabe erforderlich. 

 
§ 24 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich 
Profiling 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließ-
lich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie 
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
 
 a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-

schen der betroffenen Person und dem Verantwortli-
chen erforderlich ist, 

 b) aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wah-
rung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

 c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 
erfolgt. 

 
(3) In den in Absatz 2 lit. a) und c) genannten Fällen trifft der 

Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte 
und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht 
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auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts 
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 
(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonde-

ren Kategorien personenbezogener Daten beruhen, sofern 
nicht § 11 Absatz 2 lit. a) oder g) gilt und angemessene 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person getrof-
fen wurden. 

§ 25 
Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 

(1) Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft, Berich-
tigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Da-
tenübertragbarkeit oder Widerspruch können nicht durch 
Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

 
(2) Sind die Daten der betroffenen Person automatisiert in ei-

ner Weise gespeichert, dass mehrere Verantwortliche spei-
cherungsberechtigt sind, und ist die betroffene Person nicht 
in der Lage, festzustellen, welcher Verantwortliche die Da-
ten gespeichert hat, so kann sie sich an jeden dieser Verant-
wortlichen wenden. Dieser Verantwortliche ist verpflichtet, 
das Vorbringen der betroffenen Person an den Verantwort-
lichen, der die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Die 
betroffene Person ist über die Weiterleitung und den Ver-
antwortlichen, an den weitergeleitet wurde, zu unterrichten. 
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Kapitel 4 
Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

 
Abschnitt 1 

Technik und Organisation; Auftragsverarbeitung 
 

§ 26 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben 
unter Berücksichtigung unter anderem des Stands der Tech-
nik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und 
Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten und einen Nachweis hierü-
ber führen zu können. Diese Maßnahmen schließen unter 
anderem ein: 

 
 a) die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und die 

Verschlüsselung personenbezogener Daten; 
 b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbar-

keit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzu-
stellen; 

 c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen 
oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustel-
len; 
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 d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewer-
tung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung. 

 
(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind 

insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der 
Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch – ob 
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, 
Veränderung, unbefugte Offenlegung von oder unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, ge-
speichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 

 
(3) Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in ei-

nem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck steht. 

 
(4) Die Einhaltung eines nach dem EU-Recht zertifizierten 

Verfahrens kann als Faktor herangezogen werden, um die 
Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen gemäß Ab-
satz 1 nachzuweisen. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unter-

nehmen Schritte um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte 
Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 
diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbei-
ten, es sei denn, sie sind nach kirchlichem oder staatlichem 
Recht zur Verarbeitung verpflichtet. 
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§ 27 
Technikgestaltung und Voreinstellungen 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschied-
lichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche 
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die 
Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Ver-
arbeitung technische und organisatorische Maßnahmen, 
die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam um-
zusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbei-
tung aufzunehmen, um den Anforderungen dieses Gesetzes 
zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu 
schützen. 

 
(2) Der Verantwortliche trifft technische und organisatorische 

Maßnahmen, die geeignet sind, durch Voreinstellung grund-
sätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung 
für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erfor-
derlich ist, zu verarbeiten. Diese Verpflichtung gilt für die 
Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Um-
fang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugäng-
lichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere geeignet 
sein, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen 
nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl 
von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. 

(3) Ein nach dem EU-Recht genehmigtes Zertifizierungsver-
fahren kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfül-

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



353

lung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderun-
gen nachzuweisen. 

 
§ 28 

Gemeinsam Verantwortliche 

(1) Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die Zwecke 
der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie gemein-
sam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflich-
tungen gemäß diesem Gesetz erfüllt, insbesondere wer den 
Informationspflichten gemäß den §§ 15 und 16 nachkommt. 

 
(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 enthält die jeweiligen 

tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 
Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person. Über 
den wesentlichen die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betreffenden Inhalt der Vereinbarung wird die betroffe-
ne Person informiert. 

 
(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Ab-

satz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen 
dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem einzelnen der 
Verantwortlichen geltend machen. 

 
§ 29 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortli-
chen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die 
hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt 

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



354

werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anfor-
derungen dieses Gesetzes erfolgt und den Schutz der Rech-
te der betroffenen Person gewährleistet. 

 
(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftrags-

verarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 
schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in An-
spruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmi-
gung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwort-
lichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug 
auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftrags-
verarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit 
erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

 
(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter er-

folgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht, dem Recht 
der Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitglied-
staaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf 
den Verantwortlichen bindet und in dem 

 
 a) Gegenstand der Verarbeitung 
 b) Dauer der Verarbeitung, 
 c) Art und Zweck der Verarbeitung, 
 d) die Art der personenbezogenen Daten, 
 e) die Kategorien betroffener Personen und 
 f) die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt 

sind. 
 
(4) Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht 

insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter 
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 a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte 
Weisung des Verantwortlichen – auch in Bezug auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Dritt-
land oder eine internationale Organisation – verarbei-
tet, sofern er nicht durch das kirchliche Recht, das Recht 
der Europäischen Union oder das Recht ihrer Mitglied-
staaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu 
verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftrags-
verarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 
Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das 
betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen 
eines wichtigen kirchlichen Interesses verbietet; 

 b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertrau-
lichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

 c) alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 
 d) die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedingungen für 

die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auf-
tragsverarbeiters einhält; 

 e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortli-
chen nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner 
Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrneh-
mung der in den §§ 15 bis 25 genannten Rechte der be-
troffenen Person nachzukommen; 

 f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und 
der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den 
Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 26, 
33 bis 35 genannten Pflichten unterstützt; 

 g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleis-
tungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl des 
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Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, so-
fern nicht nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht 
der Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mit-
gliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der 
personenbezogenen Daten besteht; 

 h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informatio-
nen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Para-
graphen niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt 
und Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die 
vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht 
und dazu beiträgt. Der Auftragsverarbeiter informiert 
den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffas-
sung ist, dass eine Weisung gegen dieses Gesetz oder ge-
gen andere kirchliche Datenschutzbestimmungen oder 
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union 
oder ihrer Mitgliedstaaten verstößt. 

 
(5) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren 

Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte Verar-
beitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen aus-
zuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter 
im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstru-
ments nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der 
Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats 
der Europäischen Union dieselben Datenschutzpflichten 
auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstru-
ment zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftrags-
verarbeiter gemäß den Absätzen 3 und 4 festgelegt sind, 
wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten 
werden müssen, dass die geeigneten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass 
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die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieses 
Gesetzes erfolgt. Kommt der weitere Auftragsverarbeiter 
seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste 
Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für 
die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverar-
beiters. 

 
(6) Die Einhaltung nach europäischem Recht genehmigter 

Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizierungs-
verfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor 
herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sin-
ne der Absätze 1 und 5 nachzuweisen. 

 
(7) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem 

Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der 
Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der 
Absätze 3, 4 und 5 ganz oder teilweise auf den in den Ab-
satz 8 genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch 
wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter erteilten Zertifizierung sind. 

 
(8) Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertragsklauseln 

zur Regelung der in den Absätzen 3 bis 5 genannten Fragen 
festlegen. 

 
(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne 

der Absätze 3 bis 5 ist schriftlich abzufassen, was auch in 
einem elektronischen Format erfolgen kann. Maßgebend 
sind die Formvorschriften der §§ 126 ff. BGB. 

 
(10) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen dieses 

Gesetz die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, 
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gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 
 
(11) Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur innerhalb der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europä-
ischen Wirtschaftsraums verarbeiten. Abweichend von Satz 
1 ist die Verarbeitung in Drittstaaten zulässig, wenn ein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
gemäß § 40 Absatz 1 vorliegt oder wenn die Datenschutz-
aufsicht selbst oder eine andere Datenschutzaufsicht fest-
gestellt hat, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau 
besteht. 

 
(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten entsprechend, wenn die Prü-

fung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Da-
tenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag 
vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbe-
zogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann. 

 
§ 30 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließ-
lich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, 
dass sie nach kirchlichem Recht, dem Recht der Europäischen 
Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten zur Verarbeitung 
verpflichtet sind.  
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Abschnitt 2 

Pflichten des Verantwortlichen 
 § 31 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 
(1) Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbei-

tungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Die-
ses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu enthalten: 

 
 a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwort-
lichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten, sofern ein solcher zu benennen ist; 

 b) die Zwecke der Verarbeitung; 
 c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Perso-

nen und der Kategorien personenbezogener Daten; 
 d) gegebenenfalls die Verwendung von Profiling; 
 e) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 
oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfän-
ger in Drittländern oder internationalen Organisatio-
nen; 

 f) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezoge-
nen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation, einschließlich der Angabe des betreffen-
den Drittlands oder der betreffenden internationalen 
Organisation und der dort getroffenen geeigneten Ga-
rantien; 

 g) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen Datenkategorien; 

 h) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der tech-
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nischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 26 
dieses Gesetzes. 

 
(2) Jeder Auftragsverarbeiter ist vertraglich zu verpflichten, 

ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verar-
beitung zu führen, das folgende Angaben zu enthalten hat: 

 
 a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbei-

ters oder der Auftragsverarbeiter und jedes Verantwort-
lichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig 
ist, sowie eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, 
sofern ein solcher zu benennen ist; 

 b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag je-
des Verantwortlichen durchgeführt werden; 

 c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezoge-
nen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation, einschließlich der Angabe des betreffen-
den Drittlands oder der betreffenden internationalen 
Organisation und der dort getroffenen geeigneten Ga-
rantien; 

 d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 26 
dieses Gesetzes. 

 
(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist 

schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen For-
mat erfolgen kann. 

 
(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen 

dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und auf An-
frage der Datenschutzaufsicht das in den Absätzen 1 und 2 
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genannte Verzeichnis zur Verfügung. 
 
(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten 

für Unternehmen oder Einrichtungen, die 250 oder mehr 
Beschäftigte haben. Sie gilt darüber hinaus für Unterneh-
men oder Einrichtungen mit weniger als 250 Beschäftigten, 
wenn durch die Verarbeitung die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen gefährdet werden, die Verarbeitung 
nicht nur gelegentlich erfolgt oder die Verarbeitung beson-
dere Datenkategorien gemäß § 11 bzw. personenbezogene 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
im Sinne des § 12 beinhaltet. 

 
§ 32 

Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter arbeiten auf 
Anfrage der Datenschutzaufsicht mit dieser bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zusammen. 
 

§ 33 
Meldung an die Datenschutzaufsicht 

(1) Der Verantwortliche meldet der Datenschutzaufsicht un-
verzüglich die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, wenn diese Verletzung eine Gefahr für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen darstellt. Erfolgt die 
Meldung nicht binnen 72 Stunden, nachdem die Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wurde, so 
ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

 
(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schut-
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zes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er die-
se unverzüglich dem Verantwortlichen. 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesondere folgen-
de Informationen: 

 
 a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe 
der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffe-
nen Personen, der betroffenen Kategorien und der un-
gefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Da-
tensätze; 

 b) den Namen und die Kontaktdaten des betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle 
für weitere Informationen; 

 c) eine Beschreibung der möglichen Folgen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten; 

 d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergrif-
fenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer 
möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

 
(4) Wenn und soweit die Informationen nach Absatz 3 nicht 

zeitgleich bereitgestellt werden können, stellt der Verant-
wortliche diese Informationen ohne unangemessene weite-
re Verzögerung schrittweise zur Verfügung. 

 
(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schut-

zes personenbezogener Daten einschließlich aller damit im 
Zusammenhang stehenden Tatsachen, deren Auswirkungen 
und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumen-
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tation muss der Datenschutzaufsicht die Überprüfung der 
Einhaltung der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 ermögli-
chen. 

§ 34 
Benachrichtigung der betroffenen Person 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so 
benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person 
unverzüglich von der Verletzung. 

 
(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffe-

nen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die 
Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
und enthält zumindest die in § 33 Absatz 3 lit. b), c) und d) 
genannten Informationen und Maßnahmen. 

 
(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Ab-

satz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Bedin-
gungen erfüllt ist: 

 
 a) Der Verantwortliche hat geeignete technische und or-

ganisatorische Maßnahmen getroffen und auf die von 
der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten 
angewandt, insbesondere solche, durch die die perso-
nenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum 
Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, 
unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsse-
lung; 

 b) der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene 
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Maßnahmen sichergestellt, dass die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 nicht 
mehr gefährdet sind; 

 c) die Benachrichtigung erfordert einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand. In diesem Fall hat ersatzweise eine öffent-
liche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme 
zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen ver-
gleichbar wirksam informiert werden. 

 
(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht be-

reits über die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt hat, kann die Datenschutzaufsicht 
unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu ei-
nem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlan-
gen, dies nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss 
feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. 

    
§ 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwen-
dung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche 
vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Ver-
arbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Da-
ten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Ver-
arbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine 
einzige Abschätzung vorgenommen werden. 
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(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Da-
tenschutz-Folgenabschätzung den Rat des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten ein, sofern ein solcher benannt 
wurde. 

 
(3) Ist der Verantwortliche nach Anhörung des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten der Ansicht, dass ohne Hinzuzie-
hung der Datenschutzaufsicht eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung nicht möglich ist, kann er der Datenschutzauf-
sicht den Sachverhalt zur Stellungnahme vorlegen. 

 
(4) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist 

insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 
 
 a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher 

Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisier-
te Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die 
ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die 
Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfal-
ten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträch-
tigen; 

 b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten oder von personenbezo-
genen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß § 12 oder 

 c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich 
zugänglicher Bereiche. 

 
(5) Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Verarbeitungs-

vorgänge erstellen und veröffentlichen, für die eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 durchzuführen 
ist. Sie kann ferner eine Liste der Arten von Verarbeitungs-

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



366

vorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine Da-
tenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. 

 
(6) Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich an den Lis-

ten der Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ori-
entieren. Gegebenenfalls ist der Austausch mit staatlichen 
Aufsichtsbehörden zu suchen. 

 
(7) Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst insbesonde-

re: 
 
 a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verar-

beitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, 
gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwort-
lichen verfolgten berechtigten Interessen; 

 b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismä-
ßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den 
Zweck; 

 c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 und 

 d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaß-
nahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkeh-
rungen und Verfahren, durch die der Schutz personen-
bezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür 
erbracht wird, dass dieses Gesetz eingehalten wird. 

 
(8) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls die Stellungnahme 

der betroffenen Person zu der beabsichtigten Verarbeitung 
unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder kirchlicher 
Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge 
ein. 
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(9) Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage im kirch-
lichen Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht 
und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verar-
beitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvor-
gänge regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Fol-
genabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser 
Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung er-
folgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht. 

 
(10) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Über-

prüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß 
der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; 
dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbei-
tungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen einge-
treten sind. 

 
(11) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die 

Datenschutzaufsicht, wenn aus der Datenschutz- Folgenab-
schätzung hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Ri-
siko zur Folge hat, sofern der Verantwortliche keine Maß-
nahmen zur Eindämmung des Risikos trifft. 
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Abschnitt 3 
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 § 36 
Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

 
(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen 

schriftlich einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 
 
(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) 

benennen schriftlich einen betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten, wenn 

 
 a) sich bei ihnen in der Regel mindestens zehn Personen 

ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigen, 

 b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbei-
tungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, 
ihres Umfangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche 
regelmäßige und systematische Überwachung von be-
troffenen Personen erforderlich machen, oder 

 c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder 
von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Ver-
urteilungen und Straftaten gemäß § 12 besteht. 

 
(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 

kann unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur 
und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter benannt werden. 
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(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ver-
öffentlicht die Kontaktdaten des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten. Die Benennung von betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 ist der Daten-
schutzaufsicht anzuzeigen. 

 
(5) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte kann Beschäftig-

ter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein 
oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleis-
tungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 
Ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte Beschäftigter 
des Verantwortlichen, finden § 42 Absatz 1 Satz 1 2. Halb-
satz und § 42 Absatz 1 Satz 2 entsprechende Anwendung. 

 
(6) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur be-

nannt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 

 
(7) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten soll derjenige 

nicht benannt werden, der mit der Leitung der Datenverar-
beitung beauftragt ist oder dem die Leitung der kirchlichen 
Stelle obliegt. Andere Aufgaben und Pflichten des Benann-
ten dürfen im Übrigen nicht so umfangreich sein, dass der 
betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen Aufgaben nach 
diesem Gesetz nicht umgehend nachkommen kann. 

 
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten besteht, hat der Ver-
antwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Erfüllung 
der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise sicherzustellen. 
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§ 37 
Rechtsstellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter 
der kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben auf dem Gebiet des Daten-
schutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

 
(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stel-

len sicher, dass der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen 
eingebunden wird. Sie unterstützen den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben, 
indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforder-
lichen Mittel und den Zugang zu personenbezogenen Da-
ten und Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen. 
Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Fachkunde haben der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter dem betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und 
deren Kosten zu übernehmen. § 43 Absätze 9 und 10 gelten 
entsprechend. 

 
(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar 

an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden. 
 
(4) Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter benannt wor-

den, so ist die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses unzu-
lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche den Ver-

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



371

antwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist 
berechtigen. Nach der Abberufung als betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb eines Jah-
res nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei 
denn, dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbei-
ter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen si-

cher, dass die Wahrnehmung anderer Aufgaben und Pflich-
ten durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht 
zu einem Interessenkonflikt führt. 

 
§ 38 

Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhal-
tung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz hin. Zu diesem Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an 
die Datenschutzaufsicht gem. §§ 42 ff. wenden. Er hat insbeson-
dere 
 
 a) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbei-

tungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene 
Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu 
diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu 
unterrichten, 

 b) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 
unterrichten und zu beraten, 

 c) die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tä-
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tigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den 
Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschrif-
ten über den Datenschutz und mit den jeweiligen be-
sonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu 
machen, 

 d) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftrags-
verarbeiters diesen bei der Durchführung einer Da-
tenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der 
Überprüfung, ob die Verarbeitung gemäß der Daten-
schutz-Folgenabschätzung erfolgt, zu unterstützen und 

 e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten. 
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Kapitel 5 
Übermittlung personenbezogener Daten an und in 
Drittländer oder an internationale Organisationen 

 
 § 39 

Allgemeine Grundsätze 

Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits ver-
arbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation verarbeitet werden 
sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten Bedingun-
gen einhalten. Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten durch das betreffende Drittland oder 
die betreffende internationale Organisation. 
 

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheits-

beschlusses oder bei geeigneten Garantien 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an oder in 
ein Drittland oder an eine internationale Organisation ist 
zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäi-
schen Kommission vorliegt und dieser Beschluss wichtigen 
kirchlichen Interessen nicht entgegensteht. 

 
(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Absatz 1 nicht 

vor, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
oder in ein Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion auch dann zulässig, wenn 
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 a) in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Ga-
rantien für den Schutz personenbezogener Daten vorge-
sehen sind oder 

 b) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter nach 
Beurteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung 
eine Rolle spielen, davon ausgehen kann, dass geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener Daten beste-
hen.  

 
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die 
Übermittlung nach lit. a) und b) zu dokumentieren und die 
kirchliche Datenschutzaufsicht über Übermittlungen nach lit. 
b) zu unterrichten. 
 

§ 41 
Ausnahmen 

Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 
noch geeignete Garantien nach § 40 Absatz 2 bestehen, ist eine 
Übermittlung personenbezogener Daten an oder in ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation nur unter einer 
der folgenden Bedingungen zulässig: 
 
(1) die betroffene Person hat in die Übermittlung eingewilligt; 
 
(2) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwi-

schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter oder zur Durchführung von 
vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen 
Person erforderlich; 

 
(3) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung ei-

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz



375

nes im Interesse der betroffenen Person von dem Verant-
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter mit einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertra-
ges verantwortlich; 

 
(4) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentli-

chen oder kirchlichen Interesses notwendig; 
 
(5) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich; 
 
(6) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interes-

sen der betroffenen Person oder anderer Personen erfor-
derlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder 
rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 
geben. 

 
Kapitel 6 

Datenschutzaufsicht 

 § 42 
Bestellung des Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiter 

der Datenschutzaufsicht 

(1) Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diö-
zese einen Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiter der 
Datenschutzaufsicht; die Bestellung erfolgt für die Dauer 
von mindestens vier, höchstens acht Jahren und gilt bis zur 
Aufnahme der Amtsgeschäfte durch den Nachfolger. Die 
mehrmalige erneute Bestellung ist zulässig. Die Bestellung 
für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften ist 
zulässig. 
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(2) Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt 
werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
liche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Er soll die 
Befähigung zum Richteramt gemäß dem Deutschen Rich-
tergesetz haben und muss der Katholischen Kirche angehö-
ren. Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die gewis-
senhafte Erfüllung seiner Pflichten und die Einhaltung des 
kirchlichen und des für die Kirchen verbindlichen staatli-
chen Rechts zu verpflichten. 

 
(3) Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen 

werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches Richtergesetz 
vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit dessen Ent-
lassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe vorlie-
gen, die nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils 
geltenden Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf An-
trag des Diözesandatenschutzbeauftragten nimmt der Diö-
zesanbischof die Bestellung zurück. 

 
§ 43 

Rechtsstellung des Diözesandatenschutzbeauftragten 

(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in Ausübung sei-
ner Tätigkeit an Weisungen nicht gebunden und nur dem 
kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindlichen 
staatlichen Recht unterworfen. Die Ausübung seiner Tä-
tigkeit geschieht in organisatorischer und sachlicher Unab-
hängigkeit. Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch 
die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Der Diözesandatenschutzbeauftragte übt sein Amt haupt-
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amtlich aus. Er sieht von allen mit den Aufgaben seines Am-
tes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt wäh-
rend seiner Amtszeit keine andere mit seinem Amt nicht 
zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit 
aus. Dem steht eine Bestellung als Diözesandatenschutzbe-
auftragter für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemein-
schaften nicht entgegen. 

 
(3) Das der Bestellung zum Diözesandatenschutzbeauftrag-

ten zugrunde liegende Dienstverhältnis kann während der 
Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des § 42 Absatz 
3 beendet werden. Dieser Kündigungsschutz wirkt für den 
Zeitraum von einem Jahr nach der Beendigung der Amts-
zeit entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäfti-
gungsverhältnis fortgeführt wird oder sich anschließt. 

 
(4) Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird die für die Er-

füllung seiner Aufgaben angemessene Personal- und Sach-
ausstattung zur Verfügung gestellt, damit er seine Aufgaben 
und Befugnisse wahrnehmen kann. Er verfügt über einen 
eigenen jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen ist 
und veröffentlicht wird. Er unterliegt der Rechnungsprü-
fung durch die dafür von der Diözese bestimmte Stelle, so-
weit hierdurch seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt 
wird.  

 
(5) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendi-

ge Personal aus, das von einer kirchlichen Stelle, ggf. der 
Datenschutzaufsicht selbst, angestellt wird. Die von ihm 
ausgewählten und von der kirchlichen Stelle angestellten 
Mitarbeiter unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des 
Diözesandatenschutzbeauftragten und können nur mit sei-
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nem Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, 
versetzt oder abgeordnet werden. Die Mitarbeiter sehen 
von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu vereinba-
renden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit 
keine anderen mit ihrem Amt nicht zu vereinbarenden ent-
geltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten aus. 

 
(6) Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der 

Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere 
kirchliche Stellen übertragen oder sich deren Hilfe bedie-
nen. Diesen dürfen personenbezogene Daten der Mitarbei-
ter übermittelt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfül-
lung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 
(7) Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne 

des § 96 Strafprozessordnung. Der Diözesandatenschutzbe-
auftragte trifft die Entscheidung über Aussagegenehmigun-
gen für sich und seinen Bereich in eigener Verantwortung. 
Die Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im 
Sinne des § 99 Verwaltungsgerichtsordnung. 

 
(8) Der Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem 

Kreis seiner Mitarbeiter einen Vertreter, der im Fall seiner 
Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. 

 
(9) Der Diözesandatenschutzbeauftragte, sein Vertreter und 

seine Mitarbeiter sind auch nach Beendigung ihrer Auf-
träge verpflichtet, über die ihnen in dieser Eigenschaft be-
kannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ih-
rer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
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(10) Der Diözesandatenschutzbeauftragte, sein Vertreter und 
seine Mitarbeiter dürfen, wenn ihr Auftrag beendet ist, über 
solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des amtieren-
den Diözesandatenschutzbeauftragten weder vor Gericht 
noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abge-
ben. Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, wird in der 
Regel erteilt. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete 
Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

 
§ 44 

Aufgaben der Datenschutzaufsicht 
 
(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der 

Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften 
über den Datenschutz. 

(2) Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind ver-
pflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit  

 
 a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu 

leisten, 
 b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufga-

ben zu unterstützen. Ihr ist dabei insbesondere Auskunft 
zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und 
Akten zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten stehen, namentlich 
in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbei-
tungsprogramme, und während der Dienstzeit zum 
Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, 
die der Verarbeitung und Aufbewahrung automatisier-
ter Dateien dienen, zu gewähren. 

 c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfun-
gen durch die Datenschutzaufsicht zuzulassen. 
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(3) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht im Rahmen 
ihres Zuständigkeitsbereichs insbesondere folgende Aufga-
ben: 

 
 a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garan-

tien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besonde-
re Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für 
Minderjährige; 

 b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative 
und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rech-
te und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung beraten; 

 c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für 
die ihnen aus diesem Gesetz entstehenden Pflichten 
sensibilisieren; 

 d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen 
über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieses Geset-
zes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem 
Zweck mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie 
staatlichen und sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehör-
den zusammenarbeiten; 

 e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder 
Beschwerden einer Stelle oder einer Organisation be-
fassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemesse-
nem Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer 
innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang 
und das Ergebnis der Untersuchung unterrichten; zur 
Erleichterung der Einlegung von Beschwerden hält die 
Datenschutzaufsicht Musterformulare in digitaler und 
Papierform bereit. 

 f) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, 
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auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe 
leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchset-
zung dieses Gesetzes zu gewährleisten; 

 g) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes 
durchführen, auch auf der Grundlage von Informatio-
nen einer anderen Datenschutzaufsicht oder einer ande-
ren Behörde; 

 h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich 
auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, 
insbesondere die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und der Geschäftsprakti-
ken; 

 i) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstel-
len und führen, für die gemäß § 35 entweder keine oder 
für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzu-
führen ist; 

 j) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbei-
tungsvorgänge leisten; 

 k) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Ge-
setz und die im Zusammenhang mit diesen Verstößen 
ergriffenen Maßnahmen führen und 

 l) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener Daten erfüllen. 

 
(4) Die Datenschutzaufsicht kann Empfehlungen zur Verbes-

serung des Datenschutzes geben. Sie kann im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit Muster für Standardvertragsklauseln zur 
Verfügung stellen. 

 
(5) Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffe-

ne Person unentgeltlich. Bei offensichtlich unbegründeten 
Anträgen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weite-
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re Tätigkeit auf einen neuerlichen Antrag der betroffenen 
Person hin davon abhängig machen, dass eine angemessene 
Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird. 

 
(6) Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeits-

bericht, der dem Bischof vorgelegt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wird. Der Tätigkeitsbericht soll auch 
eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des Da-
tenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten. 

 
§ 45 

Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- und 
mehrdiözesanen Rechtsträgern 

(1) Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stel-
le im Sinne des § 3 Absatz 1 um einen über- oder mehrdi-
özesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz über 
den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Daten-
schutzaufsicht der Diözese zuständig, in der der Rechtsträ-
ger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. Bei Abgrenzungs-
fragen gegenüber dem Bereich der Ordensgemeinschaften 
erfolgt eine Abstimmung zwischen dem Diözesandaten-
schutzbeauftragten und dem Ordensdatenschutzbeauftrag-
ten. 

 
(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechts-

träger im Sinne des § 3 Absatz 1 über eine oder mehrere 
rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer ande-
ren Diözese als der Diözese ihren Sitz haben, in der der 
Rechtsträger seinen Sitz hat, so gilt das Gesetz über den 
kirchlichen Datenschutz der Diözese, in der der Rechtsträ-
ger seinen Sitz hat. 
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 § 46 
Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten 

Um zu einer möglichst einheitlichen Anwendung der Daten-
schutzbestimmungen beizutragen, wirkt die Datenschutzauf-
sicht auf eine Zusammenarbeit mit den anderen Datenschutz-
aufsichten sowie den staatlichen und den sonstigen kirchlichen 
Aufsichtsbehörden hin. 
 

§ 47 
Beanstandungen durch die Datenschutzaufsicht 

(1) Stellt die Datenschutzaufsicht Verstöße gegen Vorschriften 
dieses Gesetzes oder gegen andere Datenschutzbestim-
mungen oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten fest, so macht sie diese aktenkundig 
und beanstandet sie durch Bescheid unter Setzung einer 
angemessenen Frist zur Behebung gegenüber dem Verant-
wortlichen. 

 
(2) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass 

eine Datenschutzverletzung objektiv vorliegt, kann der be-
troffenen Person im Verfahren vor den staatlichen Zivilge-
richten über den Schadensersatz das Fehlen einer solchen 
nicht entgegengehalten werden. 

 
(3) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht behoben, so ver-

ständigt die Datenschutzaufsicht die für die kirchliche Stelle 
zuständige Aufsicht und fordert sie zu einer Stellungnahme 
gegenüber der Datenschutzaufsicht auf. Diese Stellungnah-
me soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, 
die aufgrund der Beanstandungen der Datenschutzaufsicht 
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getroffen worden sind. 
 
(4) Die Datenschutzaufsicht kann von einer Beanstandung ab-

sehen oder auf eine Stellungnahme der die Aufsicht füh-
renden Stelle verzichten, wenn es sich um unerhebliche 
Mängel handelt, deren Behebung mittlerweile erfolgt ist. 
Die Datenschutzaufsicht kann außerdem auf eine Stellung-
nahme der die Aufsicht führenden Stelle verzichten, wenn 
eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder 
im kirchlichen Interesse notwendig erscheint. 

 
(5) Der Bescheid gemäß Absatz 1 kann Anordnungen enthal-

ten, um einen rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen 
oder Gefahren für personenbezogene Daten abzuwehren. 
Insbesondere ist die Datenschutzaufsicht befugt anzuord-
nen: 

 
 a) Verarbeitungsvorgänge auf bestimmte Weise und inner-

halb einer von der Datenschutzaufsicht zu bestimmen-
den Frist mit diesem Gesetz in Einklang zu bringen, 

 b) die von einer Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten betroffene Person entsprechend zu benach-
richtigen, 

 c) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung so-
wie ein Verbot der Verarbeitung, 

 d) personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen 
oder deren Verarbeitung zu beschränken und die Emp-
fänger dieser Daten entsprechend zu benachrichtigen, 

 e) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation, 

 f) den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der 
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ihr nach diesem Gesetz zustehenden Rechte zu entspre-
chen. Der Verantwortliche hat diese Anordnungen bin-
nen der genannten Frist – falls eine solche nicht bezeich-
net ist, unverzüglich – umzusetzen. 

 
(6) Die Datenschutzaufsicht ist befugt, zusätzlich zu oder an-

stelle von den in Absatz 5 genannten Maßnahmen eine 
Geldbuße zu verhängen. Näheres regelt § 51. 

(7) Mit der Beanstandung kann die Datenschutzaufsicht Vor-
schläge zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Ver-
besserung des Datenschutzes verbinden. 

 
(8) Bevor eine Beanstandung, insbesondere in Verbindung mit 

der Anordnung von Maßnahmen nach Absätzen 5 oder 
6 erfolgt, ist dem Verantwortlichen innerhalb einer ange-
messenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Von der 
Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Um-
ständen des Einzelfalls nicht geboten, insbesondere wenn 
eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder 
im kirchlichen Interesse notwendig erscheint. 

Kapitel 7 
Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und 

Sanktionen 

 § 48 
Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweiti-
gen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei der Da-
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tenschutzaufsicht, wenn sie der Ansicht ist, dass die Ver-
arbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere Da-
tenschutzvorschriften verstößt. Die Einhaltung des Dienst-
wegs ist dabei nicht erforderlich. 

 
(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Datenschutzauf-

sicht den Sachverhalt. Sie fordert den Verantwortlichen, 
den Empfänger und/oder den Dritten zur Stellungnahme 
auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den Tatbestand einer 
Datenschutzverletzung erfüllt. 

 
(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil 

er sich im Sinne des Absatz 1 an die Datenschutzaufsicht 
gewendet hat. 

 
(4) Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Beschwerdefüh-

rer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechts-
behelfs nach § 49. 

   
§ 49 

Gerichtlicher Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der 
Datenschutzaufsicht oder gegen den Verantwortlichen oder 

den Auftragsverarbeiter 

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des 
Rechts auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht (§ 48) 
das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen 
sie betreffenden Bescheid der Datenschutzaufsicht. Dies 
gilt auch dann, wenn sich die Datenschutzaufsicht nicht 
mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene 
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Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand 
oder das Ergebnis der erhobenen Beschwerde gemäß § 48 
in Kenntnis gesetzt hat. 

 
(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf 

Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht 
auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der An-
sicht ist, dass die ihr aufgrund dieses Gesetzes zustehenden 
Rechte infolge einer nicht im Einklang mit diesem Gesetz 
stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
verletzt wurden. 

(3) Für gerichtliche Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung 
der Datenschutzaufsicht oder einen Verantwortlichen oder 
einen Auftragsverarbeiter ist das kirchliche Gericht in Da-
tenschutzangelegenheiten zuständig. 

 
§ 50 

Haftung und Schadenersatz 

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen dieses Ge-
setz ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden 
ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen die kirchliche 
Stelle als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter. 

 
(2) Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verar-

beitung verursachten Schaden nur dann, wenn er seinen 
speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus 
diesem Gesetz nicht nachgekommen ist oder unter Nicht-
beachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese 
Anweisungen gehandelt hat. 
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(3) Ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter ist von 
der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, wenn er nachweist, 
dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den 
der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 

 
(4) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 

kann die betroffene Person eine angemessene Entschädi-
gung in Geld verlangen. 

 
(5) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten nicht ermitteln, welche von mehreren 
beteiligten kirchlichen Stellen als Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiter den Schaden verursacht hat, so haftet 
jede als Verantwortlicher für den gesamten Schaden. 

 
(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im 

Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der 

betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(8) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen 
geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechende Anwendung. 

 
§ 51 

Geldbußen 

(1) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbei-
ter vorsätzlich oder fahrlässig gegen Bestimmungen dieses 
Gesetzes, so kann die Datenschutzaufsicht eine Geldbuße 
verhängen. 
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 (2) Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die Verhängung 
von Geldbußen gemäß diesem Paragraphen für Verstöße 
gegen dieses Gesetz in jedem Einzelfall wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend ist. 

 
(3) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls 

verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer 
Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall 
Folgendes gebührend berücksichtigt: 

 
 a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berück-

sichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 
Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes 
des von ihnen erlittenen Schadens; 

 b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 
 c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftrags-

verarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des 
den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

 d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von 
ihnen gemäß § 26 getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen; 

 e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters; 

 f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Datenschutzauf-
sicht, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen 
nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

 g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem 
Verstoß betroffen sind; 

 h) Art und Weise, wie der Verstoß der Datenschutzaufsicht 
bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in 
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welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

 i) Einhaltung der früher gegen den für den betreffenden 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf 
denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen (§ 47 
Absatz 5), wenn solche Maßnahmen angeordnet wur-
den; 

 j) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Um-
stände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittel-
bar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder 
vermiedene Verluste. 

(4) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbei-
ter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbei-
tungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere 
Bestimmungen dieses Gesetzes, so übersteigt der Gesamt-
betrag der Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwie-
gendsten Verstoß. 

(5) Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbu-
ßen von bis zu 500.000 € verhängt. 

 
(6) Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1, soweit 

sie im weltlichen Rechtskreis öffentlich- rechtlich verfasst 
sind, werden keine Geldbußen verhängt; dies gilt nicht, so-
weit sie als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 

 
(7) Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, in welchem 

sie einen objektiven Verstoß gegen dieses Gesetz festge-
stellt hat, einschließlich der von ihr verhängten Höhe der 
Geldbuße an die nach staatlichem Recht zuständige Voll-
streckungsbehörde weiter. Unbeschadet ihrer jeweiligen 
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Rechtsform ist die Datenschutzaufsicht Inhaber der Buß-
geldforderung und mithin Vollstreckungsgläubiger. Die 
nach staatlichem Recht zuständige Vollstreckungsbehörde 
ist an die Feststellung der Datenschutzaufsicht hinsichtlich 
des Verstoßes und an die von dieser festgesetzten Höhe der 
Geldbuße gebunden. Sofern das staatliche Recht die Zu-
ständigkeit einer solchen Vollstreckungsbehörde nicht vor-
sieht, erfolgt die Vollstreckung auf dem Zivilrechtsweg. 

 
Kapitel 8 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

 § 52 
Videoüberwachung 

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit op-
tisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) 
ist nur zulässig, soweit sie  

 
 a) zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des 

Hausrechts oder 
 b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret 

festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person überwiegen. 

 
(2) Der Umstand der Beobachtung und der Verantwortliche 

sind durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

 
(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 er-

hobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des 
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verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunk-
te bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person überwiegen. 

 
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer 

bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verar-
beitung gemäß §§ 15 und 16 zu benachrichtigen. 

 
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Errei-

chung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person einer weiteren 
Speicherung entgegenstehen. 

 
§ 53 

Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten einschließ-
lich der Daten über die Religionszugehörigkeit, die religiö-
se Überzeugung und die Erfüllung von Loyalitätsobliegen-
heiten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
verarbeitet werden, wenn dies für die Entscheidung über 
die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder 
nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für des-
sen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. 

 
(2) Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene 

Daten eines Beschäftigten dann verarbeitet werden, wenn 
zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Ver-
dacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäf-
tigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbei-
tung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verar-
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beitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind oder 
eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

 
(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, ohne dass sie automatisiert ver-
arbeitet oder in oder aus einer nicht automatisierten Datei 
verarbeitet oder für die Verarbeitung in einer solchen Datei 
erhoben werden. 

(4) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden Mitar-
beitervertretungsordnung bleiben unberührt. 

 
§ 54 

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen For-
schung oder der Statistik erhobene oder gespeicherte per-
sonenbezogene Daten dürfen nur für diese Zwecke verar-
beitet werden.  

 
(2) Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als 

kirchliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen oder 
historischen Forschung oder der Statistik ist nur zulässig, 
wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht 
für andere Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften der 
Absätze 3 und 4 einzuhalten. Der kirchliche Auftrag darf 
durch die Offenlegung nicht gefährdet werden. 

 
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, so-

bald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck mög-
lich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, 
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mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelanga-
ben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- 
oder Statistikzweck dies erfordert. 

 
(4) Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum 

Zwecke wissenschaftlicher oder historischer Forschung 
oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit Zustim-
mung der übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. Die 
Zustimmung kann erteilt werden, wenn 

 a) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
 b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über 

Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist, es sei denn, 
dass Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Veröf-
fentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde oder 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwie-
gen. 

§ 55 
Datenverarbeitung durch die Medien 

(1) Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen Stellen 
ausschließlich zu eigenen journalistisch- redaktionellen 
oder literarischen Zwecken verarbeitet werden, gelten von 
den Vorschriften dieses Gesetzes nur die §§ 5, 26 und 50. 
Soweit personenbezogene Daten zur Herausgabe von Ad-
ressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnissen ver-
arbeitet werden, gilt Satz 1 nur, wenn mit der Herausgabe 
zugleich eine journalistisch-redaktionelle oder literarische 
Tätigkeit verbunden ist. 
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(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zur Veröffentlichung von Gegendar-
stellungen der betroffenen Person, so sind diese Gegendar-
stellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für 
dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst. 

 
(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Per-

sönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über 
die der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu seiner 
Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann 
verweigert werden, soweit aus den Daten auf die berich-
tenden oder einsendenden Personen oder die Gewährsleu-
te von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den re-
daktionellen Teil geschlossen werden kann. Die betroffene 
Person kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

 
Kapitel 9 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 § 56 
Ermächtigungen 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelun-
gen trifft der Generalvikar. Er legt insbesondere fest: 

 a) den Inhalt eines Musters der schriftlichen Verpflich-
tungserklärung gemäß § 5 Satz 2 und 

 b) die technischen und organisatorischen Maßnahmen ge-
mäß § 26. 
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§ 57 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die bisherige Bestellung des Diözesandatenschutzbeauf-
tragten, dessen Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, bleibt 
unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 42 ff. Be-
achtung finden. Entsprechendes gilt für den bestellten Ver-
treter des Diözesandatenschutzbeauftragten. 

(2) Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten, deren Amtszeiten noch nicht abgelaufen sind, 
bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 
ff. Beachtung finden. 

(3) Vereinbarungen über die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag nach § 8 der 
Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz (KDO) in 
der bisher geltenden Fassung gelten fort. Sie sind bis zum 
31.12.2019 an dieses Gesetz anzupassen. 

(4) Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 
sind bis zum 30.06.2019 zu erstellen. 

 
(5) Die nach § 22 der Anordnung über den kirchlichen Da-

tenschutz (KDO) erlassene Durchführungsverordnung 
(KDO-DVO) vom 25. September 2015 (Kirchliches Amts-
blatt Münster 2015 Nr. 19/20 Art. 187) und die Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Datenschutz beim Einsatz von 
Informationstechnik (Kirchliches Amtsblatt Münster 2005 
Nr. 19 Art. 219) bleiben, soweit sie den Regelungen dieses 
Gesetzes nicht entgegenstehen, bis zu einer Neuregelung, 
längstens bis zum 30.06.2019, in Kraft. 
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§ 58 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Überprüfung 

(1) Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz vom 
01.01.2015 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2014 Nr. 24 Art. 
269) außer Kraft.  

 
(1a) Die Ordnung zum Schutz von Patientendaten in katholischen 

Krankenhäusern und Einrichtungen im Bistum Münster, 
nordrhein-westfälischer Teil, (PatDSG) (Kirchliches Amts-
blatt Münster 2005 Nr. 19 Art. 217), die Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in den katholischen Schulen im Bistum Münster, 
nordrhein-westfälischer Teil, (KDO Schulen) (Kirchliches 
Amtsblatt Münster 2005 Nr. 19 Art. 218), die Anordnung über 
den Sozialdatenschutz in der freien Jugendhilfe in kirchlicher 
Trägerschaft (Kirchliches Amtsblatt Münster 2004 Nr. 10 Art. 
133) und die Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz (KDO) für den pfarramtlichen Be-
reich (Kirchliches Amtsblatt Münster 2005 Nr. 19 Art. 220) 
bleiben bis zu einer Neuregelung in Kraft, soweit sie den Re-
gelungen dieses Gesetzes nicht entgegenstehen. 

 
(2) Dieses Gesetzes soll innerhalb von drei Jahren ab Inkraft-

treten überprüft werden. 
 
Münster, den 8. Dezember 2017 
L.S.  

+ Dr. Felix Genn 
Bischof von Münster 
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 18.    Durchführungsverordnung zum Gesetz über den
Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) 

Auszug aus dem Kirchlichen Amtsblatt Münster 2019, Nr. 1 
 

Durchführungsverordnung  
zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) 

 
in der Fassung des einstimmigen Beschlusses der 

Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
vom 19. November 2018 

 
Aufgrund des § 56 des Gesetzes über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDG) vom 8. Dezember 2017, veröffentlicht im Amts-
blatt des Bistums Münster vom 1. Februar 2018 (KA Münster 
2018, Nr. 3, Art. 45), wird die folgende Durchführungsverord-
nung zum KDG (KDG-DVO) erlassen: 
 

 INHALTSVERZEICHNIS 
 
Kapitel 1 
Verarbeitungstätigkeiten 
§ 1  Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 
Kapitel 2 
Datengeheimnis 
§ 2  Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis 
§ 3  Inhalt der Verpflichtungserklärung 

Kapitel 3 
Technische und organisatorische Maßnahmen 
Abschnitt 1 
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Grundsätze und Maßnahmen 
§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 
§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 
§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 
§ 7  Überprüfung 
§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzent-

ren 
 
Abschnitt 2 
Schutzbedarf und Risikoanalyse 
 
§ 9  Einordnung in Datenschutzklassen 
§ 10  Schutzniveau 
§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 
§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 
§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 
§ 14  Umgang mit Daten, deren Kenntnis dem Beicht- oder 

Seelsorgegeheimnis unterliegt 
 
Kapitel 4 
Maßnahmen des Verantwortlichen und des Mitarbeiters 
§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 
§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 
§ 17  Maßnahmen des Mitarbeiters 
 
Kapitel 5 
Besondere Gefahrenlagen 
§ 18  Autorisierte Programme 
§ 19  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwe-

cken 
§ 20  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 
§ 21  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 
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§ 22  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe 
von IT-Systemen zur weiteren Nutzung 

§ 23  Passwortlisten der Systemverwaltung 
§ 24  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 
§ 25  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener 

Daten 
§ 26  Kopier-/Scangeräte 
 
Kapitel 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 27  Übergangsbestimmungen 
§ 28  Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Überprüfung 
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KAPITEL 1 VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN 
 

§ 1 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Das vom Verantwortlichen gemäß § 31 Absatz 1 bis Absatz 
3 KDG zu führende Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten ist dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern 
ein solcher benannt wurde, vor Beginn der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten und auf entsprechende An-
frage der Datenschutzaufsicht auch dieser unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 

 
(2) Für bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Durch-

führungsverordnung erfolgende Verarbeitungstätigkeiten, 
für die noch kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten erstellt wurde, gilt die Übergangsfrist des § 57 Absatz 4 
KDG. 

 
(3) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster für 

ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 
KDG zur Verfügung stellt, bildet dieses grundsätzlich den 
Mindeststandard. 

 
(4) Nach den Vorschriften der Anordnung über den kirchlichen 

Datenschutz (KDO) bereits erstellte Verfahrensverzeich-
nisse sind in entsprechender Anwendung des § 57 Absatz 
4 KDG den Vorgaben des § 31 KDG entsprechend bis zum 
30.06.2019 anzupassen. Absatz 3 gilt entsprechend. 

 
(5) Das Verzeichnis ist bei jeder Veränderung eines Verfahrens 

zu aktualisieren. Im Übrigen ist es in regelmäßigen Abstän-
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den von höchstens zwei Jahren einer Überprüfung durch 
den Verantwortlichen zu unterziehen und bei Bedarf zu 
aktualisieren. Die Überprüfung ist in geeigneter Weise zu 
dokumentieren (Dokumentenhistorie). 
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KAPITEL 2 DATENGEHEIMNIS 
 

§ 2 Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

(1) Zu den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tä-
tigen Personen im Sinne des § 5 KDG gehören die in den 
Stellen gemäß § 3 Absatz 1 KDG Beschäftigten im Sinne 
des § 4 Ziffer 24. KDG sowie die dort ehrenamtlich tätigen 
Personen (Mitarbeiter im Sinne dieser Durchführungsver-
ordnung, im Folgenden: Mitarbeiter ). 

 
(2) Durch geeignete Maßnahmen sind die Mitarbeiter mit den 

Vorschriften des KDG sowie den anderen für ihre Tätigkeit 
geltenden Datenschutzvorschriften vertraut zu machen. 
Dies geschieht im Wesentlichen durch Hinweis auf die für 
den Aufgabenbereich der Person wesentlichen Grundsät-
ze und Erfordernisse und im Übrigen durch Bekanntgabe 
der entsprechenden Regelungstexte in der jeweils gültigen 
Fassung. Das KDG und diese Durchführungsverordnung 
sowie die sonstigen Datenschutzvorschriften werden zur 
Einsichtnahme und etwaigen Ausleihe bereitgehalten oder 
elektronisch zur Verfügung gestellt; dies ist den Mitarbei-
tern in geeigneter Weise mitzuteilen. 

 
(3) Ferner sind die Mitarbeiter zu belehren über 
 
 a) die Verpflichtung zur Beachtung der in Absatz 2 genann-

ten Vorschriften bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, 

 b) mögliche rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das 
KDG und andere für ihre Tätigkeit geltende Daten-
schutzvorschriften, 
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 c) das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendi-
gung der Tätigkeit bei der Datenverarbeitung. 

 
(4) Bei einer wesentlichen Änderung des KDG oder anderer 

für die Tätigkeit der Mitarbeiter geltender Datenschutzvor-
schriften sowie bei Aufnahme einer neuen Tätigkeit durch 
den Mitarbeiter hat insoweit eine erneute Belehrung zu er-
folgen.  

 
(5) Die Mitarbeiter haben in nachweisbar dokumentierter 

Form eine Verpflichtungserklärung gemäß § 3 abzugeben. 
Diese Verpflichtungserklärung wird zu der Personalakte 
bzw. den Unterlagen des jeweiligen Mitarbeiters genom-
men. Dieser erhält eine Ausfertigung der Erklärung. 

 
(6) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis erfolgt durch 

den Verantwortlichen oder einen von ihm Beauftragten. 
 

§ 3 
Inhalt der Verpflichtungserklärung 

(1) Die gemäß § 2 Absatz 5 nachweisbar zu dokumentierende 
Verpflichtungserklärung des Mitarbeiters gemäß § 5 Satz 2 
KDG hat zum Inhalt 

 
 a) Angaben zur Identifizierung des Mitarbeiters (Vorna-

me, Zuname, Beschäftigungsdienststelle, Personalnum-
mer sowie, sofern Personalnummer nicht vorhanden, 
Geburtsdatum und Anschrift), 

 b) die Bestätigung, dass der Mitarbeiter auf die für die 
Ausübung seiner Tätigkeit spezifisch geltenden Bestim-
mungen und im Übrigen auf die allgemeinen daten-
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schutzrechtlichen Regelungen in den jeweils geltenden 
Fassungen sowie auf die Möglichkeit der Einsichtnahme 
und Ausleihe dieser Texte hingewiesen wurde, 

 c) die Verpflichtung des Mitarbeiters, das KDG und ande-
re für seine Tätigkeit geltende Datenschutzvorschriften 
in den jeweils geltenden Fassungen sorgfältig einzuhal-
ten, 

  d) die Bestätigung, dass der Mitarbeiter über rechtliche 
Folgen eines Verstoßes gegen das KDG sowie gegen 
sonstige für die Ausübung seiner Tätigkeit spezifisch 
geltende Bestimmungen belehrt wurde. 

 
(2) Die Verpflichtungserklärung ist von dem Mitarbeiter unter 

Angabe des Ortes und des Datums der Unterschriftsleis-
tung zu unterzeichnen oder auf eine andere dem Verfahren 
angemessene Weise zu signieren. 

 
(3) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster einer 

Verpflichtungserklärung zur Verfügung stellt, bildet dieses 
den Mindeststandard. Bisherige Verpflichtungserklärungen 
nach § 4 KDO bleiben wirksam. 
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KAPITEL 3 TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE 
MASSNAHMEN 

 
Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 
 

§ 4 
Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung 
sind alle elektronischen Geräte und Softwarelösungen, mit 
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Elekt-
ronische Geräte können als Einzelgerät oder in Verbindung 
mit anderen IT-Systemen (Netzwerken) bzw. anderen Sys-
temen als Datenverarbeitungsanlage installiert sein. Soft-
warelösungen sind Programme, die auf elektronischen Ge-
räten eingerichtet oder über Netzwerke abrufbar sind. 

 
(2) Unter den Begriff „IT-Systeme“ fallen insbesondere auch 

mobile Geräte und Datenträger (z. B. Notebooks, Smart-
phones, Tabletcomputer, Mobiltelefone, externe Speicher); 
ferner Drucker, Faxgeräte, IP-Telefone, Scanner und Mul-
tifunktionsgeräte, die Scanner-, Drucker-, Kopierer- und/
oder Faxfunktionalität beinhalten. 

 
(3) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverord-

nung ist die Möglichkeit zur vollständigen oder teilweisen 
Wiedergabe des Informationsgehalts von personenbezoge-
nen Daten zu verstehen. 
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§ 5 Grundsätze der Verarbeitung 

(1) Der Verantwortliche hat sicher zu stellen, dass bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch innerbetrieb-
liche Organisation und mittels technischer und organisa-
torischer Maßnahmen die Einhaltung des Datenschutzes 
gewährleistet wird. 

 
(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf IT-Syste-

men darf erst erfolgen, wenn der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die nach dem KDG und dieser Durch-
führungsverordnung erforderlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen zum Schutz dieser Daten getrof-
fen haben. 

 
§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten sind unter Berücksichtigung von §§ 26 und 27 KDG 
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen 
zu treffen, die geeignet sind, 

 a) zu verhindern, dass unberechtigt Rückschlüsse auf eine 
bestimmte Person gezogen werden können (z.B. durch 
Pseudonymisierung oder Anonymisierung personenbe-
zogener Daten), 

 b) einen wirksamen Schutz gegen eine unberechtigte Ver-
arbeitung personenbezogener Daten insbesondere wäh-
rend ihres Übertragungsvorgangs herzustellen (z. B. 
durch Verschlüsselung mit geeigneten Verschlüsselungs-
verfahren), 
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 c) die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belast-
barkeit der Systeme und Dienste zum Schutz vor unbe-
rechtigter Verarbeitung auf Dauer zu gewährleisten und 
dadurch Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten in angemessenem Umfang vorzubeugen, 

 d) im Fall eines physischen oder technischen Zwischenfalls 
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und 
den Zugang zu ihnen rasch wiederherzustellen (Wieder-
herstellung). 

 
(2) Im Einzelnen sind für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten in elektronischer Form insbesondere folgende Maß-
nahmen zu treffen: 

 
 a) Unbefugten ist der Zutritt zu IT-Systemen, mit denen 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu ver-
wehren (Zutrittskontrolle). 

 b) Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme von Unbefugten 
genutzt werden können (Zugangskontrolle). 

 c) Die zur Benutzung eines IT-Systems Berechtigten dür-
fen ausschließlich auf die ihrer Zuständigkeit unterlie-
genden personenbezogenen Daten zugreifen können; 
personenbezogene Daten dürfen nicht unbefugt gele-
sen, kopiert, verändert oder entfernt werden (Zugriffs-
kontrolle). 

 d) Personenbezogene Daten sind auch während ihrer elek-
tronischen Übertragung oder während ihres Transports 
oder ihrer Speicherung auf Datenträgern gegen unbe-
fugtes Auslesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen. 

 e) Es muss überprüft und festgestellt werden können, an 
welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener 
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Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung er-
folgt (Weitergabekontrolle). Werden personenbezogene 
Daten außerhalb der vorgesehenen Datenübertragung 
weitergegeben, ist dies zu protokollieren. 

 f) Es ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass nachträglich 
überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem 
personenbezogene Daten in IT-Systemen verarbeitet 
worden sind (Eingabekontrolle). Die Eingabekontrolle 
umfasst unbeschadet der gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen mindestens einen Zeitraum von sechs Monaten. 

 g) Personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 
werden, dürfen nur entsprechend den Weisungen des 
Auftraggebers verarbeitet werden (Auftragskontrolle). 

 h) Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten 
gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind 
(Verfügbarkeitskontrolle). 

 i) Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwe-
cken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden 
(Trennungsgebot). 

 j) Im Netzwerk- und im Einzelplatzbetrieb ist eine abge-
stufte Rechteverwaltung erforderlich. Anwender- und 
Administrationsrechte sind zu trennen. 

 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten in nicht automatisierter Form sowie für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der 
dienstlichen Räumlichkeiten, insbesondere bei Telearbeit. 

 
§ 7 Überprüfung 

(1) Zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung sind 
die getroffenen technischen und organisatorischen Maß-
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nahmen durch den Verantwortlichen regelmäßig, mindes-
tens jedoch im Abstand von jeweils zwei Jahren, auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen. Zu diesem Zweck ist ein für 
die jeweilige kirchliche Stelle geeignetes und angemessenes 
Verfahren zu entwickeln, welches eine verlässliche Bewer-
tung des Ist-Zustandes und eine zweckmäßige Anpassung 
an den aktuellen Stand der Technik erlaubt. 

 
(2) Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifikats ge-

mäß § 26 Absatz 4 KDG durch den Verantwortlichen ist als 
Nachweis zulässig. 

 
(3) Die Überprüfung nach Absatz 1 ist zu dokumentieren. 
 
(4) Für den Fall der Auftragsverarbeitung gilt § 15 Absatz 5. 
 

§ 8 Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen 
Rechenzentren 

(1) Werden personenbezogene Daten aus den Melderegistern 
der kommunalen Meldebehörden in kirchlichen Rechen-
zentren verarbeitet, so orientieren sich die von diesen zu 
treffenden Schutzmaßnahmen an den jeweils geltenden 
BSI-IT-Grundschutzkatalogen oder vergleichbaren Veröf-
fentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI). Abweichend von Satz 1 kann auch 
eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die 
einen vergleichbaren Schutzstandard gewährleisten (insbe-
sondere ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz). 

(2) Rechenzentren im Sinne dieser Vorschrift sind die für den 
Betrieb von größeren, zentral in mehreren Dienststellen 
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eingesetzten Informations- und Kommunikationssystemen 
erforderlichen Einrichtungen. 
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Abschnitt 2 Schutzbedarf und Risikoanalyse 
 

§ 9 
Einordnung in Datenschutzklassen 

(1) Der Schutzbedarf personenbezogener Daten ist vom Ver-
antwortlichen anhand einer Risikoanalyse festzustellen. 

 
(2) Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen, die mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten verbunden sind, sind objekti-
ve Kriterien zu entwickeln und anzuwenden. Hierzu zäh-
len insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit und die 
Schwere eines Schadens für die betroffene Person. Zu be-
rücksichtigen sind auch Risiken, die durch - auch unbeab-
sichtigte oder unrechtmäßige - Vernichtung, durch Verlust, 
Veränderung, unbefugte Offenlegung von oder unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen. 

 
(3) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden 

personenbezogenen Daten und des Ausmaßes der mögli-
chen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Ein-
ordnung in eine der in §§ 11 bis 13 genannten drei Daten-
schutzklassen zu erfolgen. 

(4) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Da-
tenschutzklasse sind auch der Zusammenhang mit anderen 
gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und 
das anzunehmende Interesse an einer missbräuchlichen 
Verwendung der Daten zu berücksichtigen. 

 
(5) Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie 
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soll in der Regel bei Erstellung des Verzeichnisses von Ver-
arbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. Der betriebli-
che Datenschutzbeauftragte soll angehört werden. 

 
(6) In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine 

abweichende Einordnung vornehmen. Die Gründe sind zu 
dokumentieren. Erfolgt eine Einordnung in eine niedrigere 
Datenschutzklasse, ist zuvor der betriebliche Datenschutz-
beauftragte anzuhören. 

 
(7) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Daten-

schutzklasse III, sofern nicht die Voraussetzungen des § 14 
vorliegen. 

 
§ 10 Schutzniveau 

(1) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Daten-
schutzklassen erfordert die Einhaltung des dieser Daten-
schutzklasse entsprechenden Schutzniveaus. 

 
(2) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, 

ist der Verantwortliche verpflichtet, sich in geeigneter Wei-
se, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder Vor-
lage von Nachweisen, von dem Bestehen des der jeweiligen 
Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus zu über-
zeugen. 

§ 11 
Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

(1) Der Datenschutzklasse I unterfallen personenbezogene 
Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung keine beson-
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ders schwerwiegende Beeinträchtigung des Betroffenen 
erwarten lässt. Hierzu gehören insbesondere Namensund 
Adressangaben ohne Sperrvermerke sowie Berufs-, Bran-
chen- oder Geschäftsbezeichnungen. 

 
(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse I einzuordnen-

den Daten ist ein Schutzniveau I zu definieren. Dieses setzt 
voraus, dass mindestens folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

 
 a) Das IT-System, auf dem die schützenswerten personen-

bezogenen Daten abgelegt sind, ist nicht frei zugänglich; 
es befindet sich z. B. in einem abschließbaren Gebäude 
oder unter ständiger Aufsicht. 

 b) Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe ei-
nes geeigneten benutzerdefinierten Kennwortes oder 
unter Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf ent-
sprechenden Authentifizierungsverfahrens möglich. 

 c) Sicherungskopien der Datenbestände sind verschlossen 
aufzubewahren. 

 d) Vor der Weitergabe eines IT-Systems, insbesondere ei-
nes Datenträgers für einen anderen Einsatzzweck sind 
die auf ihm befindlichen Daten so zu löschen, dass ihre 
Lesbarkeit und ihre Wiederherstellung ausgeschlossen 
sind. 

 e) Nicht öffentlich verfügbare Daten werden nur dann 
weitergegeben, wenn sie durch geeignete Schutzmaß-
nahmen geschützt sind. Die Art und Weise des Schutzes 
ist vor Ort zu definieren. 
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§ 12 Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

(1) Der Datenschutzklasse II unterfallen personenbezogene 
Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung den Betrof-
fenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen kann. Hier-
zu gehören z. B. Daten über Mietverhältnisse, Geschäftsbe-
ziehungen sowie Geburts- und Jubiläumsdaten. 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse II einzuordnen-
den Daten ist ein Schutzniveau II zu definieren. Dieses setzt 
voraus, dass neben dem Schutzniveau I mindestens folgen-
de Voraussetzungen gegeben sind: 

 a) Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe 
eines geeigneten benutzerdefinierten Kennwortes, des-
sen Erneuerung in regelmäßigen Abständen möglichst 
systemseitig vorgesehen werden muss. Alternativ ist die 
Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der 
Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entspre-
chenden Authentifizierungsverfahrens möglich. 

 b) Das Starten des IT-Systems darf nur mit dem dafür be-
reit gestellten Betriebssystem erfolgen. 

  c) Sicherungskopien und Ausdrucke der Datenbestände 
sind vor Fremdzugriff und vor der gleichzeitigen Ver-
nichtung mit den Originaldaten zu schützen. 

  d) Die Daten der Schutzklasse II sind auf zentralen Sys-
temen in besonders gegen unbefugten Zutritt gesicher-
ten Räumen zu speichern, sofern keine begründeten 
Ausnahmefälle gegeben sind. Diese sind schriftlich dem 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu melden. Die 
jeweils beteiligten IT-Systeme sind dem aktuellen Stand 
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der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf ent-
sprechend angemessen zu schützen. Eine Speicherung 
auf anderen IT-Systemen darf nur erfolgen, wenn diese 
mit einem geeigneten Zugriffsschutz ausgestattet sind. 

 e) Die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb 
eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks (auch 
über automatisierte Schnittstellen) hat grundsätzlich 
verschlüsselt zu erfolgen. Das Verschlüsselungsverfah-
ren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jewei-
ligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen aus-
zuwählen. 

 
§ 13 Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

(1) Der Datenschutzklasse III unterfallen personenbezoge-
ne Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung die gesell-
schaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Hierzu 
gehören insbesondere die besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten gemäß § 4 Ziffer 2. KDG sowie Daten 
über strafbare Handlungen, arbeitsrechtliche Rechtsver-
hältnisse, Disziplinarentscheidungen und Namens- und Ad-
ressangaben mit Sperrvermerken. 

 
(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse III einzuordnen-

den Daten ist ein Schutzniveau III zu definieren. Dieses 
setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau II mindestens 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

 a) Ist es aus dienstlichen Gründen zwingend erforderlich, 
dass Daten der Datenschutzklasse III auf mobilen Ge-
räten im Sinne des § 4 Absatz 2 oder Datenträgern ge-
speichert werden, sind diese Daten nur verschlüsselt 
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abzuspeichern. Das Verschlüsselungsverfahren ist dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicher-
heitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen. 

  b) Eine langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten 
ist sicher zu stellen. So müssen z. B. bei verschlüsselten 
Daten die Sicherheit des Schlüssels und die erforder-
liche Entschlüsselung auch in dem nach § 16 Absatz 1 
zu erstellenden Datensicherungskonzept berücksichtigt 
werden. 

 
§ 14 Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beicht- 

oder Seelsorgegeheimnis unterliegen 

(1) Personenbezogene Daten, die dem Beicht- oder Seelsor-
gegeheimnis unterliegen, sind in besonders hohem Maße 
schutzbedürftig. Ihre Ausspähung oder Verlautbarung wür-
de dem Vertrauen in die Verschwiegenheit katholischer 
Dienststellen und Einrichtungen schweren Schaden zufü-
gen. 

 
(2) Das Beichtgeheimnis nach cc. 983 ff. CIC ist zu wahren; per-

sonenbezogene Daten, die dem Beichtgeheimnis unterlie-
gen, dürfen nicht verarbeitet werden. 

 
(3) Personenbezogene Daten, die, ohne Gegenstand eines 

Beichtgeheimnisses nach cc. 983 ff. CIC zu sein, dem Seel-
sorgegeheimnis unterliegen, dürfen nur verarbeitet werden, 
wenn dem besonderen Schutzniveau angepasste, erforderli-
chenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III 
hinausgehende technische und organisatorische Maßnah-
men ergriffen werden. 
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(4) Eine Maßnahme im Sinne des Absatz 3 kann, wenn die Ver-
arbeitung auf IT-Systemen erfolgt, insbesondere die Unter-
haltung eines eigenen Servers bzw. einer eigenen Daten-
ablage in einem Netzwerk ohne externe Datenverbindung 
sein. Auch die verschlüsselte Abspeicherung der personen-
bezogenen Daten auf einem externen Datenträger, der au-
ßerhalb der Dienstzeiten in einem abgeschlossenen Tresor 
gelagert wird, kann eine geeignete technische und organisa-
torische Maßnahme darstellen. 

 
(5) Erfolgt die Seelsorge im Rahmen einer Online-Beratung 

und ist insofern eine externe Anbindung unumgänglich, 
sind geeignete, erforderlichenfalls über das Schutzniveau 
der Datenschutzklasse III hinausgehende technische und 
organisatorische Maßnahmen zu treffen. 

 
(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten auch für personenbezogene Da-

ten, die in vergleichbarer Weise schutzbedürftig sind. 
 

KAPITEL 4 
MASSNAHMEN DES VERANTWORTLICHEN UND 

DES MITARBEITERS 
 

§ 15 
Maßnahmen des Verantwortlichen 

(1) Verantwortlicher ist gemäß § 4 Nr. 9. KDG die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder ande-
re Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet. 
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(2) Ihm obliegt die Risikoanalyse zur Feststellung des Schutz-
bedarfs (§ 9 Absatz 1) sowie die zutreffende Einordnung 
der jeweiligen Daten in die Datenschutzklassen (§ 9 Absatz 
6). 

(3) Der Verantwortliche klärt seine Mitarbeiter über Gefahren 
und Risiken auf, die insbesondere aus der Nutzung eines 
IT-Systems erwachsen können. 

 
(4) Der Verantwortliche stellt sicher, dass ein Konzept zur da-

tenschutzrechtlichen Ausgestaltung der IT-Systeme (Da-
tenschutzkonzept) erstellt und umgesetzt wird. 

 
(5) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

einen Auftragsverarbeiter, so ist der Verantwortliche ver-
pflichtet, die technischen und organisatorischen Maßnah-
men des Auftragsverarbeiters regelmäßig, mindestens 
jedoch im Abstand von jeweils zwei Jahren auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. Bei 
Vorlage eines anerkannten Zertifikats durch den Auftrags-
verarbeiter gemäß § 29 Absatz 6 KDG kann auf eine Prü-
fung verzichtet werden. 

 
(6) Der Verantwortliche kann, unbeschadet seiner Verantwort-

lichkeit, seine Aufgaben und Befugnisse nach dieser Durch-
führungsverordnung durch schriftliche Anordnung auf ge-
eignete Mitarbeiter übertragen. Eine Übertragung auf den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist ausgeschlossen. 

 
§ 16 Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 

(1) Der Verantwortliche hat ein Datensicherungskonzept zu 
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erstellen und entsprechend umzusetzen. Dabei ist die lang-
fristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten in der Da-
tensicherung anzustreben. 

 
(2) Zum Schutz personenbezogener Daten vor Verlust sind re-

gelmäßige Datensicherungen erforderlich. Dabei sind u.a. 
folgende Aspekte mit zu berücksichtigen: 

 
 a) Soweit eine dauerhafte Lesbarkeit der Daten im Sin-

ne des § 4 Absatz 3 nicht auf andere Weise sichergestellt 
werden kann, sind Sicherungskopien der verwendeten Pro-
gramme in allen verwendeten Versionen anzulegen und von 
den Originaldatenträgern der Programme und den übrigen 
Datenträgern getrennt aufzubewahren. 

  b) Die Datensicherung soll in Umfang und Zeitabstand an-
hand der entstehenden Auswirkungen eines Verlustes der 
Daten festgelegt werden. 

(3) Unabhängig von der Einteilung in Datenschutzklassen sind 
geeignete technische Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe 
und den Befall von Schadsoftware z.B. durch den Einsatz 
aktueller Sicherheitstechnik wie Virenscanner, Firewall-
Technologien und eines regelmäßigen Patch-Managements 
(geplante Systemaktualisierungen) vorzunehmen. 

 
§ 17 Maßnahmen des Mitarbeiters 

Unbeschadet der Aufgaben des Verantwortlichen im Sinne des 
§ 4 Ziffer 9. KDG trägt jeder Mitarbeiter die Verantwortung 
für die datenschutzkonforme Ausübung seiner Tätigkeit. Es ist 
ihm untersagt, personenbezogene Daten zu einem anderen als 
dem in der jeweils rechtmäßigen Aufgabenerfüllung liegenden 

Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung



422

Zweck zu verarbeiten. 
 

KAPITEL 5 BESONDERE GEFAHRENLAGEN 
 

§ 18 Autorisierte Programme 

Auf dienstlichen IT-Systemen dürfen ausschließlich vom Ver-
antwortlichen autorisierte Programme und Kommunikations-
technologien verwendet werden. 
 

§ 19 Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten 
Zwecken 

Die Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 
ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen regelt der Verantwort-
liche unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Rege-
lungen. 
 

§ 20 Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten 
IT-Systemen zu dienstlichen Zwecken ist grundsätzlich un-
zulässig. Sie kann als Ausnahme von dem Verantwortlichen 
unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Rege-
lungen zugelassen werden. 

 
(2) Die Zulassung erfolgt schriftlich und beinhaltet mindestens 
 
 a) die Angabe der Gründe, aus denen die Nutzung des pri-

vaten IT-Systems erforderlich ist, 
 b) eine Regelung über den Einsatz einer zentralisierten Ver-

waltung von Mobilgeräten (z. B. Mobile Device Manage-
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ment) auf dem privaten IT-System des Mitarbeiters, 
 c) das Recht des Verantwortlichen zur Löschung durch 

Fernzugriff aus wichtigem und unabweisbarem Grund; 
ein wichtiger und unabweisbarer Grund liegt insbesonde-
re vor, wenn der Schutz personenbezogener Daten Drit-
ter nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 

 d) eine jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit des Verant-
wortlichen, 

 e) die Dauer der Nutzung des privaten IT-Systems für 
dienstliche Zwecke, 

 f) das Recht des Verantwortlichen festzulegen, welche Pro-
gramme verwendet oder nicht verwendet werden dürfen 
sowie 

 g) die Verpflichtung zum Nachweis einer Löschung der zu 
dienstlichen Zwecken verarbeiteten personenbezogenen 
Daten, wenn die Freigabe der Nutzung des privaten IT-
Systems endet, das IT-System weitergegeben oder ver-
schrottet wird. Ergänzend ist dem betreffenden Mitarbei-
ter eine spezifische Handlungsanweisung auszuhändigen, 
die Regelungen zur Nutzung des privaten IT-Systems 
enthält. 

 
(3) Der Zugang von privaten IT-Systemen über sogenannte 

webbasierte Lösungen kann mit den Mitarbeitern verein-
bart werden, soweit alle datenschutzrechtlichen Vorausset-
zungen für eine sichere Nutzung gegeben sind. 

(4) Die automatische Weiterleitung dienstlicher E-Mails auf 
private E-Mail-Konten ist in jedem Fall unzulässig. 
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§ 21 Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

(1) Der Zugriff aus und von anderen IT-Systemen durch Exter-
ne (z. B. externe Dienstleister, externe Dienststellen) schafft 
besondere Gefahren hinsichtlich der Ausspähung von Da-
ten. Derartige Zugriffe dürfen nur aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung erfolgen. Insbesondere mit Auftragsverar-
beitern, die nicht den Regelungen des KDG unterfallen, ist 
grundsätzlich neben der Anwendung der EU-Datenschutz-
grundverordnung die Anwendung des KDG zu vereinba-
ren. 

 
(2) Bei Zugriffen durch Externe ist mit besonderer Sorgfalt 

darauf zu achten und nicht nur vertraglich, sondern nach 
Möglichkeit auch technisch sicherzustellen, dass keine Ko-
pien der personenbezogenen Datenbestände gefertigt wer-
den können. 

 
(3) Muss dem Externen bei Vornahme der Arbeiten ein Sys-

temzugang eröffnet werden, ist dieser Zugang entweder zu 
befristen oder unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten 
zu deaktivieren. Im Zuge dieser Arbeiten vergebene Pass-
wörter sind nach Beendigung der Arbeiten unverzüglich zu 
ändern. 

 
(4) Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von externen IT-

Dienstleistern sind geeignete vergleichbare Regelungen zu 
treffen. 

(5) Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus 
nur erfolgen, wenn der Beginn aktiv seitens des Auftrag-
gebers eingeleitet wurde und die Fernwartung systemseitig 
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protokolliert wird. 
 
(6) Die Verbringung von IT-Systemen mit Daten der Daten-

schutzklasse III zur Durchführung von Wartungsarbeiten 
in den Räumen eines Externen darf nur erfolgen, wenn die 
Durchführung der Wartungsarbeiten in eigenen Räumen 
nicht möglich ist und sie unter den Bedingungen einer Auf-
tragsverarbeitung erfolgt. 

 
§ 22 

Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen,  
Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung 

(1) Bei der Verschrottung bzw. der Vernichtung von IT-Sys-
temen, insbesondere Datenträgern, Faxgeräten und Dru-
ckern, sind den jeweiligen DIN-Normen entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen, die die Lesbarkeit oder Wieder-
herstellbarkeit der Daten zuverlässig ausschließen. Dies gilt 
auch für den Fall der Abgabe von IT-Systemen, insbesonde-
re Datenträgern, zur weiteren Nutzung. 

 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Verschrottung, Vernichtung oder 

Abgabe von privaten IT-Systemen, die gemäß § 20 zu 
dienstlichen Zwecken genutzt werden. 

§ 23 Passwortlisten der Systemverwaltung 

Alle nicht zurücksetzbaren Passwörter (z. B. BIOS- und Admi-
nistrationspasswörter) sind besonders gesichert aufzubewahren. 
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§ 24 Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax gilt er-
gänzend zu den Vorschriften der 
§§ 5 ff.: 
 
(1) Faxgeräte sind so aufzustellen und einzurichten, dass Unbe-

fugte keine Kenntnis vom Inhalt eingehender oder übertra-
gener Nachrichten erhalten können. 

 
(2) Sowohl die per Fax übermittelten als auch die in Sende-/

Empfangsprotokollen enthaltenen personenbezogenen 
Daten unterliegen dem Datenschutz. Protokolle sind ent-
sprechend sorgfältig zu behandeln. 

 
(3) Um eine datenschutzrechtlich unzulässige Übermittlung 

möglichst zu verhindern, ist bei Faxgeräten, die in Kom-
munikationsanlagen (Telefonanlagen) eingesetzt sind, eine 
Anrufumleitung und -weiterschaltung auszuschließen. 

 
(4) Daten der Datenschutzklassen II und III dürfen grundsätz-

lich nur unter Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsvorkeh-
rungen per Fax übertragen werden. So sind insbesondere 
mit dem Empfänger der Sendezeitpunkt und das Emp-
fangsgerät abzustimmen, damit das Fax direkt entgegenge-
nommen werden kann. 

§ 25 Sonstige Formen der Übermittlung 
personenbezogener Daten 

(1) E-Mails, die personenbezogene Daten der Datenschutz-
klasse II oder III enthalten, dürfen ausschließlich im Rah-
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men eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks oder 
in verschlüsselter Form mit geeignetem Verschlüsselungs-
verfahren übermittelt werden. 

 
(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten per E-Mail 

an Postfächer, auf die mehr als eine Person Zugriff haben 
(sog. Funktionspostfächer), ist in Fällen personenbezoge-
ner Daten der Datenschutzklassen II und III grundsätzlich 
nur zulässig, wenn durch vorherige Abstimmung mit dem 
Empfänger sichergestellt ist, dass ausschließlich autorisier-
te Personen Zugriff auf dieses Postfach haben. 

 
(3) Für die Übermittlung von Video- und Sprachdaten insbe-

sondere im Zusammenhang mit Video- und Telefonkonfe-
renzen gilt Absatz 1 unter Berücksichtigung des aktuellen 
Standes der Technik entsprechend. 

§ 26 Kopier- / Scangeräte 

Bei Kopier-/Scangeräten mit eigener Speichereinheit ist sicher-
zustellen, dass ein Zugriff auf personenbezogene Daten durch 
unberechtigte Mitarbeiter oder sonstige Dritte nicht möglich ist. 
 

KAPITEL 6 ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 27 Übergangsbestimmungen 

Soweit das KDG oder diese Durchführungsverordnung nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmen, sind die Regelungen 
dieser Durchführungsverordnung unverzüglich, spätestens je-
doch bis zum 31.12.2019 umzusetzen. 
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 § 28 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Überprüfung 

Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft. 
 
(1) Zugleich treten die Durchführungsverordnung zur Anord-

nung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO) vom 
1. Oktober 2015, veröffentlicht im Amtsblatt des Bistums 
Münster vom 15. Oktober 2015 (KA Münster 2015, Nr. 
19/20, Art. 187) und die Ausführungsbestimmungen zum 
Datenschutz beim Einsatz von Informationstechnik vom 1. 
September 2005, veröffentlicht im Amtsblatt des Bistums 
Münster vom 1. Oktober 2005 (KA Münster 2005, Nr. 19, 
Art. 219) außer Kraft. 

 
(2) Diese Durchführungsverordnung soll innerhalb von fünf 

Jahren ab Inkrafttreten überprüft werden. 
 
Münster, 4. Dezember 2018 
Dr. Klaus Winterkamp 
Generalvikar 
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19.   § 29-KDG-Gesetz

Auszug aus dem Kirchlichen Amtsblatt Münster 2020 
Nr. 1, Art. 8

Gesetz zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 Gesetz 
über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) im Bereich der 

Diözese Münster (§ 29-KDG-Gesetz)

Zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 KDG über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag wird das 
nachfolgende Gesetz erlassen.

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für kirchliche Stellen im Bereich der Diöze-
se Münster, die im weltlichen Rechtskreis öffentlich-rechtlich 
verfasst sind. Hierzu gehören neben dem Bistum insbesondere 
der Bischöfliche Stuhl, das Domkapitel, die Kirchengemeinde-
verbände und die Kirchengemeinden. Es gilt auch für die sonsti-
gen öffentlich-rechtlich verfassten selbstständigen Vermögens-
massen auf Ortskirchenebene, insbesondere die Kirchenfonds, 
Pfarrfonds, Armenfonds, Krankenhausfonds und sonstigen 
Fonds.

§ 2
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag erfolgt 
gemäß § 29 Absatz 3 KDG aufgrund eines Vertrages oder auf-
grund dieses Gesetzes. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben 
nach § 29 Absatz 3 und 4 KDG zu beachten.
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§ 3
Regelung durch Verwaltungsverordnung

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelun-
gen trifft der Generalvikar.

§ 4
Schlussbestimmungen

Dieses Gesetz tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.
Münster, 12. Dezember 2019
L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn
Bischof von Münster
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20.   § 29-KDG-Gesetz-DVO

Auszug aus dem Kirchlichen Amtsblatt Münster 2020 
Nr. 1, Art. 9

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung 
des Rechtsinstruments nach § 29 Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG) im Bereich der Diözese Münster vom 1. 

Januar 2020 (§ 29-KDG-Gesetz-DVO)

Gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung des Rechtsinstruments 
nach § 29 KDG im Bereich der Diözese Münster vom 1. Januar 
2020 wird für den Bereich der Diözese Münster folgende Rege-
lung getroffen:

§ 1
Gegenstand der Verordnung, Dauer der Verarbeitung

1)  Gegenstand dieser Verordnung ist die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch das Bistum Münster, den 
Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die Kirchengemein-
deverbände, die Kirchengemeinden und sonstige öffentlich-
rechtlich verfasste kirchliche Stellen für andere öffentlich-
rechtlich verfasste kirchliche Stellen. Diese Stellen handeln 
entweder als Verantwortliche oder Verarbeiter im Sinne 
dieser Verordnung. Die Verordnung gilt für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, soweit eine der genann-
ten Körperschaften und angehörigen Einrichtungen diese 
Daten für eine der anderen genannten Körperschaften und 
angehörigen Einrichtungen verarbeitet.

 Die Verarbeitung umfasst insbesondere folgende Aufga-
ben:
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 Bereitstellung folgender Anwendungssoftware, Tätigkeiten 
und Diensten im Rahmen folgender exemplarischer Verar-
beitungen;

 •  Bereitstellung der elektronischen Informations- und Da-
tenverarbeitungssysteme, insbesondere die Ausstattung 
mit Hard- und Software von Arbeitsplatzcomputern, 
zentrale IT-Systeme (E-Mailsystem, Dateiablagesysteme, 
Archivierungssysteme, IT-Sicherheitssysteme, IT-Verwal-
tungssysteme),

 •  Personalverwaltung und -abrechnung, Besoldung, Fi-
nanzbuchhaltung, Buchführung, Kassengeschäfte, Spen-
denverwaltung, Immobilienverwaltung, Friedhofsver-
waltung, kirchliches Meldewesen, Verwaltungsaufgaben 
für Kirchengemeinden, Verwaltungsaufgaben für Ta-
geseinrichtungen für Kinder, Verwaltungsaufgaben für 
Büchereien, Verwaltungsaufgaben für Bildungshäuser, 
Plattformbereitstellung für Onlineschulungen, Daten-
schutztätigkeiten,

 •  Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen oder sonsti-
ge entsprechende Veranlassungen.

2)  Die Verarbeitung erfolgt unbefristet und endet spätestens 
mit dem ersatzlosen Außerkrafttreten dieser Verordnung.

§ 2
Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1)  Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten
 Nähere Beschreibung der Verarbeitung im Hinblick auf 

Art und Zweck der Aufgaben des Verarbeiters: Bereitstel-
lung, Administration, Betrieb, Durchführung und Betreu-
ung der in § 1 Abs. 1 genannten Arten der Verarbeitung zur 
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Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltungstätigkeit 
in den dort genannten Körperschaften und angehörigen 
Einrichtungen. Die Verarbeitung findet ausschließlich in 
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein 
Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Verant-
wortlichen und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Vo-
raussetzungen der §§ 39 ff. KDG erfüllt sind.

(2) Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten 
sind folgende Datenarten/-kategorien

 • Personenstammdaten, insbesondere Namen, Geburtsda-
ten, Anschriften,

 •  Kommunikationsdaten, insbesondere Telefonkontakte, 
E-Mail,

 • Vertragsstammdaten, insbesondere Vertragsbeziehung, 
Vertragsinteresse,

 •  Vertragsabrechnungs-, Zahlungs- und Bankdaten
 •  Planungs- und Steuerungsdaten,
 •  Kirchliche und kommunale Meldedaten nach dem Bun-

desmeldegesetz,
 •  Daten zur Personalverwaltung, insbesondere Sozialversi-

cherungsdaten und Vergütung,
 • Daten für die Verwaltung von Tageseinrichtungen für 

Kinder,
 • Daten für die Verwaltung von Büchereien,
 • Daten für die Verwaltung von Schulen und pädagogi-

schen Netzen,
 • Daten für die Verwaltung von Bildungshäusern,
 • Daten für die Verwaltung von Beratungsstellen, insbe-
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sondere Ehe-, Familien- und Lebensberatung,
 • Personenbezogene Vorgangsdaten in Akten.

(3)  Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen 
Personen umfassen:

 •  Mitglieder und ggf. Familienangehörige
 •  Abonnenten/Innen, Lieferanten/Innen, Kunden und 

Kundinnen
 •  Dienstnehmer/Innen im Sinne des § 4 Ziffer 24 KDG,
 •  Vertragsparteien, Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte
 •  Ansprechpartner/Innen

§ 3
Technisch-organisatorische Maßnahmen

1)  Der Verarbeiter hat die Umsetzung der im Vorfeld der 
Verarbeitung dargelegten und erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verar-
beitung, insbesondere hinsichtlich der konkreten Durch-
führung zu dokumentieren und dem Verantwortlichen auf 
Nachfrage zur Prüfung zu übergeben. Soweit eine Prüfung/
ein Audit des Verantwortlichen einen Anpassungsbedarf 
ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen.

2)  Der Verarbeiter hat die Sicherheit gem. §§ 29 Abs. 4 lit. c, 
26 KDG insbesondere in Verbindung mit § 7 Abs. 1 und 2 
KDG und den einschlägigen Regelungen der jeweils gel-
tenden KDG-DVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich 
bei den zu treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der 
Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risi-
ko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertrau-
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lichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belast-
barkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die 
Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die 
Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von § 
26 Abs. 1 und 3 KDG zu berücksichtigen.

3)  Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unter-
liegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwick-
lung. Insoweit ist es dem Verarbeiter gestattet, alternative 
adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicher-
heitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschrit-
ten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentie-
ren.

§ 4
Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten

1)  Der Verarbeiter darf die Daten, die verarbeitet werden, 
nicht eigenmächtig sondern nur nach dokumentierter Wei-
sung des Verantwortlichen berichtigen, löschen oder deren 
Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person 
sich diesbezüglich unmittelbar an den Verarbeiter wendet, 
wird der Verarbeiter dieses Ersuchen unverzüglich an den 
Verantwortlichen weiterleiten.

2)  Soweit vom Gegenstand der Verarbeitung umfasst, sind 
Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Berichtigung, 
Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Wei-
sung des Verantwortlichen unmittelbar durch den Verarbei-
ter sicherzustellen.
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§ 5
Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Verarbeiters

Der Verarbeiter hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelun-
gen dieser Verordnung gesetzliche Pflichten gemäß §§ 26, 29 bis 
33 KDG; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung 
folgender Vorgaben:

1)  Benennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, 
der seine Tätigkeit gemäß §§ 37, 38 KDG ausübt. Dessen 
Kontaktdaten werden dem Verantwortlichen zum Zweck 
der direkten Kontaktaufnahme mitgeteilt. Ein Wechsel des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird dem Verant-
wortlichen unverzüglich mitgeteilt.

2)  Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß §§ 26 Abs. 5, 29 
Abs. 4 lit. b, 30 KDG. Der Verarbeiter setzt bei der Durch-
führung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die Ver-
traulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten 
Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden. 
Der Verarbeiter und jede dem Verarbeiter unterstellte Per-
son, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen 
diese Daten ausschließlich entsprechend der Weisung des 
Verantwortlichen verarbeiten einschließlich der in dieser 
Verordnung eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie 
gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

3)  Die Umsetzung und Einhaltung aller für die Verarbeitung 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß §§ 29 Abs. 4 lit. c, 26 KDG.

4)  Der Verantwortliche und der Verarbeiter arbeiten auf An-
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frage mit der kirchlichen Datenschutzaufsicht bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben zusammen.

5)  Die unverzügliche Information des Verantwortlichen über 
Kontrollhandlungen und Maßnahmen der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht, soweit sie sich auf diese Verarbeitung be-
ziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im 
Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens 
in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
bei der Verarbeitung beim Verarbeiter ermittelt.

6)  Soweit der Verantwortliche seinerseits einer Kontrolle der 
kirchlichen Datenschutzaufsicht, einem Ordnungswidrig-
keits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer 
betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen 
Anspruch im Zusammenhang mit der Verarbeitung beim 
Verarbeiter ausgesetzt ist, hat ihn der Verarbeiter nach bes-
ten Kräften zu unterstützen.

7)  Der Verarbeiter kontrolliert regelmäßig die internen Pro-
zesse sowie die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in 
seinem Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anfor-
derungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt und der 
Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet 
wird.

8)  Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen gegenüber dem Verantwortlicher 
im Rahmen seiner Kontrollrechte nach § 7 dieser Verord-
nung.
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§ 6
Unterauftragsverarbeitung

1)  Als Unterauftragsverarbeitung im Sinne dieser Verordnung 
sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die sich unmittel-
bar auf den Gegenstand der Verarbeitung beziehen. Nicht 
hierzu gehören Nebenleistungen, die der Verarbeiter z.B. 
als Telekommunikationsleistungen, Post-/Transportdienst-
leistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsor-
gung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität 
und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenver-
arbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Verarbeiter ist 
jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes 
und der Datensicherheit der Daten des Verantwortlichen 
auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und 
gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kon-
trollmaßnahmen zu ergreifen.

2)  Der Verarbeiter legt dem Verantwortlichen zu Beginn der 
Verarbeitung eine Liste der Unterverarbeiter vor und un-
terrichtet ihn unverzüglich bei etwaigen Änderungen (min-
destens Textform).

3)  Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Verant-
wortlichen an den Unterverarbeiter und dessen erstmaliges 
Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen 
für eine Unterverarbeitung gestattet.

4)  Erbringt der Unterverarbeiter die vereinbarte Leistung au-
ßerhalb der EU/des EWR stellt der Verarbeiter die daten-
schutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maß-
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nahmen sicher. Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne 
von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen.

5)  Eine weitere Auslagerung durch den Unterverarbeiter 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Verarbeiters 
(mind. Textform). Sämtliche Regelungen dieser Verord-
nung sind auch dem weiteren Unterverarbeiter aufzuerle-
gen.

§ 7
Kontrollrechte des Verantwortlichen

1)  Der Verantwortliche hat das Recht, im Benehmen mit dem 
Verarbeiter Überprüfungen durchzuführen oder durch im 
Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er 
hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der 
Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung die-
ser Verordnung durch den Verarbeiter zu überzeugen.

2)  Der Verarbeiter stellt sicher, dass sich der Verantwortliche 
von der Einhaltung der Pflichten des Verarbeiters nach § 29 
KDG überzeugen kann. Der Verarbeiter verpflichtet sich, 
dem Ver-antwortlicher auf Anforderung die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzu-
weisen.

3)  Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur die kon-
krete Verarbeitung betreffen, kann, soweit einschlägig, er-
folgen durch

 a) die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß 
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Art. 40 DS-GVO;
 b) die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizie-

rungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;
 c) aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unab-

hängiger Instanzen (z.B. Wirt-schaftsprüfer/Innen, Revi-
sion, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, 
Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren);

 d)  eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder 
Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-Grundschutz).

§ 8
Mitteilung bei Verstößen des Verarbeiters

Der Verarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei der Ein-
haltung der in den §§ 26, 33 bis 35 KDG genannten Pflichten 
zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei 
Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige 
Konsultationen. Hierzu gehören u.a.

 a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus 
durch technische und organisatorische Maßnahmen, die 
die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die 
prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer 
möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken 
berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von re-
levanten Verletzungsereignissen ermöglichen

 b)  die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener 
Daten unverzüglich an den Verantwortlichen zu melden

 c)  die Verpflichtung, dem Verantwortlicher im Rahmen sei-
ner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen zu 
unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämt-
liche relevante Informationen unverzüglich zur Verfü-
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gung zu stellen
 d)  die Unterstützung des Verantwortlichen für dessen Da-

tenschutz-Folgenabschätzung
 e)  die Unterstützung des Verantwortlichen im Rahmen 

vorheriger Konsultationen mit der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht

§ 9
Weisungsbefugnis des Verantwortlichen

1)  Mündliche Weisungen bestätigt der Verantwortliche unver-
züglich (mind. Textform).

2)  Der Verarbeiter hat den Verantwortlichen unverzüglich zu 
informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung ver-
stoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Verarbeiter ist 
berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung 
solange auszusetzen, bis sie durch den Verant-wortlichen 
bestätigt oder geändert wird.

§ 10
Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten

1)  Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen 
des Verantwortlichen nicht erstellt. Hiervon ausgenommen 
sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, so-
wie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.

2)  Nach Beendigung der Verarbeitung oder früher nach Auf-
forderung durch den Verantwortlichen – spätestens mit 
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ersatzlosem Außerkrafttreten dieser Verordnung – hat der 
Verarbeiter sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterla-
gen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie 
Datenbestände, die im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung stehen, dem Verantwortlichen auszuhändigen oder 
nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu ver-
nichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das 
Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

3)  Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und 
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch 
den Verarbeiter entsprechend der jeweiligen Aufbewah-
rungsfristen über die Beendigung der Verarbeitung hinaus 
aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Been-
digung der Verarbeitung dem Verantwortlichen übergeben.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.
Münster, 12. Dezember 2019
Dr. Klaus Winterkamp
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21.   Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung 
(KDSGO)  

 
Präambel 

 
Die Deutsche Bischofskonferenz erlässt aufgrund eines beson-
deren Mandats des Apostolischen Stuhles gemäß can. 455 § 1 
CIC in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland garantierten Freiheit, ihre 
Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für 
alle geltenden Gesetzes zu ordnen, und im Einklang mit der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 
2016 zur Herstellung und Gewährleistung eines wirksamen ge-
richtlichen Rechtsschutzes auf dem Gebiet des Datenschutzes, 
wie dies in § 49 Absatz 3 des Kirchlichen Datenschutzgesetzes 
(KDG) vorgesehen ist, 
 
die folgende Ordnung: 
 

§ 1 
Errichtung Kirchlicher Gerichte in 

Datenschutzangelegenheiten 

(1) Die Bischöfe der (Erz-)Bistümer im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz errichten mit Genehmigung der Apos-
tolischen Signatur ein Interdiözesanes Datenschutzgericht 
als erste Instanz mit Sitz in Köln (vgl. can. 1423 § 1 CIC). 
Dem Interdiözesanen Datenschutzgericht werden alle nach 
dieser Ordnung wahrzunehmenden Zuständigkeiten über-
tragen. Das Nähere wird in einem gemeinsamen Errich-
tungsdekret der Diözesanbischöfe geregelt.  
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(2) Die Deutsche Bischofskonferenz errichtet mit Genehmi-
gung der Apostolischen Signatur ein Datenschutzgericht 
der Deutschen Bischofskonferenz als zweite Instanz mit Sitz 
in Bonn (vgl. can. 1439 § 1 CIC). Dem Datenschutzgericht 
der Deutschen Bischofskonferenz werden alle nach dieser 
Ordnung wahrzunehmenden Zuständigkeiten übertragen.  

 
§ 2 

Sachliche Zuständigkeit und Verfahrensvorschriften 

(1) Die Kirchlichen Gerichte in Datenschutzangelegenhei-
ten sind zuständig für die Überprüfung von Entscheidun-
gen der Datenschutzaufsichten der Katholischen Kirche 
in Deutschland sowie für gerichtliche Rechtsbehelfe der 
betroffenen Person gegen den Verantwortlichen oder den 
kirchlichen Auftragsverarbeiter. Ein besonderes Verfah-
ren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit von kirchlichen 
Rechtsnormen (Normenkontrollverfahren) findet nicht 
statt. 

 
(2) Das Interdiözesane Datenschutzgericht prüft auf Antrag 

die vorangegangene Entscheidung der Datenschutzaufsicht 
über das Vorliegen einer Datenschutzverletzung sowie ge-
richtliche Rechtsbehelfe gegen den Verantwortlichen oder 
den kirchlichen Auftragsverarbeiter. Antragsteller können 
die betroffene Person oder der Verantwortliche im Sinne 
des § 4 Ziffer 9. KDG sein. 

 
(3) Die betroffene Person verwirkt ihr Antragsrecht nach Ab-

satz 2, wenn sie den Antrag später als ein Jahr nach Zugang 
der Ausgangsentscheidung geltend macht. Den Zugangs-
zeitpunkt muss sie auf Verlangen nachweisen können. 
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(4) Der Antrag des Verantwortlichen richtet sich nach § 8 Ab-
satz 2. 

(5) Gegen die Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutz-
gerichts steht den Beteiligten innerhalb einer Frist von drei 
Monaten ab Zugang dieser Entscheidung das Recht auf 
Beschwerde beim Datenschutzgericht der Deutschen Bi-
schofskonferenz zu.  

 
§ 3 

Zusammensetzung Kirchlicher Gerichte in 
Datenschutzangelegenheiten und Ernennungsvoraussetzungen

  
(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht besteht aus dem 

Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und vier 
beisitzenden Richtern. 

 
(2) Das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz 

besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vor-
sitzenden und acht beisitzenden Richtern.  

 
(3) Die Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und die 

Richter des Interdiözesanen Datenschutzgerichts und des 
Datenschutzgerichts der Deutschen Bischofskonferenz 
sind an das staatliche sowie an das kirchliche Recht gebun-
den. Sie üben ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Un-
abhängigkeit aus. 

 
(4) Die Mitglieder des Interdiözesanen Datenschutzgerichts 

und des Datenschutzgerichts der Deutschen Bischofskonfe-
renz müssen katholisch sein und sollen über Berufserfah-
rung in einem juristischen Beruf sowie in Datenschutzfra-
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gen verfügen. Sie dürfen zu Beginn ihrer Amtszeit das 75. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Anderweitige Tätig-
keiten in abhängiger Beschäftigung dürfen das Vertrauen in 
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Richters nicht 
gefährden. Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter müssen 
die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz, die weiteren Richter einen akademischen Grad 
im kanonischen Recht oder die Befähigung zum Richteramt 
nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen.  

 
(5) Personen, die als Diözesandatenschutzbeauftragte oder 

betriebliche Datenschutzbeauftragte bestellt bzw. benannt 
sind, können für die Dauer dieses Amtes und bis zum Ab-
lauf von zwei Jahren nach Ausscheiden aus diesem Amt 
nicht zu Richtern an den Kirchlichen Gerichten in Daten-
schutzangelegenheiten berufen werden. Hauptberuflich im 
kirchlichen Dienst stehende Personen können für die Dau-
er dieser Beschäftigung nicht berufen werden.   

 
(6) Für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder der Kirchlichen 

Gerichte in Datenschutzangelegenheiten eine angemesse-
ne Vergütung sowie den Ersatz notwendiger Reisekosten. 

 
(7) Die Geschäftsstelle der Kirchlichen Gerichte in Daten-

schutzangelegenheiten wird beim Verband der Diözesen 
Deutschlands eingerichtet. 

 
§ 4 

Aufbringung der Mittel 

Die Kosten der Kirchlichen Gerichte in Datenschutzangelegen-
heiten trägt der Verband der Diözesen Deutschlands.   
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§ 5 
Besetzung der der Kirchlichen Gerichte in 

Datenschutzangelegenheiten  

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht entscheidet in der 
Besetzung mit dem Vorsitzenden oder dem stellvertreten-
den Vorsitzenden und zwei beisitzenden Richtern, wobei 
ein Mitglied des Spruchkörpers einen akademischen Grad 
im kanonischen Recht besitzen muss. 

 
(2) Das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz 

entscheidet in der Besetzung mit dem Vorsitzenden oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden und vier beisitzenden 
Richtern, wobei zwei Mitglieder des Spruchkörpers einen 
akademischen Grad im kanonischen Recht besitzen müs-
sen. 

 
(3) Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Vorsitzenden 

und dem stellvertretenden Vorsitzenden erfolgt anhand ei-
nes Geschäftsverteilungsplans, der spätestens am Ende des 
laufenden Jahres für das folgende Jahr vom Vorsitzenden 
nach Anhörung des stellvertretenden Vorsitzenden schrift-
lich festzulegen ist.  

 
(4) Ist der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende 

an der Ausübung seines Amtes gehindert, tritt an seine Stel-
le der stellvertretende Vorsitzende oder der Vorsitzende. 

 
§ 6 

Richter 

(1) Die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter und die beisitzenden 
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Richter der Kirchlichen Gerichte in Datenschutzangele-
genheiten werden jeweils für eine Amtszeit von fünf Jahren 
auf Vorschlag des Ständigen Rates der Deutschen Bischofs-
konferenz vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskon-
ferenz ernannt. Die mehrmalige Wiederernennung ist zu-
lässig. Sind zum Ende der Amtszeit die neuen Richter noch 
nicht ernannt, führen die bisherigen Richter die Geschäfte 
bis zur Ernennung der Nachfolger weiter. 

 
(2) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder der Kirchlichen Ge-

richte in Datenschutzangelegenheiten übt der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz aus. 

(3) Das Amt eines Richters endet vor Ablauf der Amtszeit 
 
 a) mit der Annahme der Rücktrittserklärung durch den 

Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,  
 b) mit der Feststellung des Wegfalls der Ernennungsvo-

raussetzungen oder der Feststellung eines schweren 
Dienstvergehens. Diese Feststellungen trifft der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz durch Dekret. 

 
Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner regulären 
Amtszeit, wird für die Dauer der Amtszeit, die dem ausgeschie-
denen Richter verblieben wäre, ein Nachfolger ernannt.     
 
(4) Die Richter sind verpflichtet, über die Beratung und Ab-

stimmung auch nach Ende ihrer Amtszeit Stillschweigen zu 
bewahren. 
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§ 7 
Verfahrensbeteiligte, Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Am Verfahren sind neben der betroffenen Person der Ver-
antwortliche oder der kirchliche Auftragsverarbeiter und 
die zuständige Datenschutzaufsicht beteiligt.  

 
(2) Vor den Kirchlichen Gerichten in Datenschutzangelegen-

heiten kann sich jeder Beteiligte durch einen Bevollmäch-
tigten in jeder Lage des Verfahrens vertreten lassen und sich 
in der mündlichen Verhandlung eines Beistandes bedienen. 

 
(3) Die Bevollmächtigung wird gegenüber den Kirchlichen 

Gerichten in Datenschutzangelegenheiten durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen.  

 
§ 8 

Verfahrenseinleitung 

(1) Antragsbefugt ist, wer vorbringt, durch die Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten in eigenen Rechten ver-
letzt zu sein. Die Antragsbefugnis ist auch gegeben, wenn 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Beschwerde 
keine Mitteilung der Datenschutzaufsicht oder nach Ablauf 
einer Frist von zwölf Monaten seit Eingang der Beschwerde 
keine Entscheidung der Datenschutzaufsicht erfolgt ist.    

 
(2) Der Verantwortliche kann gegen Entscheidungen der Da-

tenschutzaufsicht binnen eines Monats nach Zugang der-
selben einen Antrag auf Überprüfung durch das Interdiö-
zesane Datenschutzgericht stellen. Der Zugangszeitpunkt 
ist von ihm nachzuweisen. 
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§ 9 
Ausschluss 

Ein Richter ist von der Ausübung seines Amtes ausgeschlossen, 
wenn er 
 
 a) selbst Beteiligter ist, 
 b) gesetzlicher Vertreter oder angehörige Person im Sinne 

des § 41 Nummer 2 bis 3 der Zivilprozessordnung eines 
Beteiligten ist oder gewesen ist, 

 c) in dieser Sache bereits als Zeuge oder Sachverständiger 
gehört wurde, 

 d) bei dem vorausgegangenen Verfahren oder als Mitglied 
des Interdiözesanen Datenschutzgerichts – auch als all-
gemeiner Vertreter der befassten Person oder als Diöze-
sandatenschutzbeauftragter bzw. dessen Vertreter – mit-
gewirkt hat, 

 e) Bevollmächtigter oder Beistand eines Beteiligten war. 
 

§ 10 
Ablehnung 

(1) Ein Richter kann wegen Besorgnis der Befangenheit von 
jedem Beteiligten abgelehnt werden, wenn ein Grund vor-
liegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilich-
keit des Mitgliedes zu begründen. 

 
(2) Der abgelehnte Richter hat sich zu dem Ablehnungsgrund 

zu äußern. Bis zur Erledigung des Ablehnungsantrages darf 
er nur solche Handlungen vornehmen, die keinen Aufschub 
dulden. 
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(3) Über die Ablehnung eines Richters entscheidet das Gericht 
durch unanfechtbaren Beschluss. Dabei wirkt anstelle des 
abgelehnten Richters der Nächstberufene mit. 

 
(4) Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen, wer sich in 

Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in eine Verhandlung 
eingelassen oder Anträge gestellt hat. 

 
(5) Auch ohne Ablehnungsantrag findet eine Entscheidung 

nach Absatz 3 statt, wenn ein Richter einen Sachverhalt 
mitteilt, der seine Ablehnung nach Absatz 1 rechtfertigen 
könnte, oder wenn Zweifel darüber bestehen, ob er von der 
Ausübung seines Amtes nach § 9 ausgeschlossen ist. 

 
§ 11 

Antragsschrift 

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Geschäftsstelle der Kirch-
lichen Gerichte in Datenschutzangelegenheiten oder bei 
der Datenschutzaufsicht, deren Entscheidung beanstandet 
wird, einzureichen. Die Antragsschrift muss den Namen der 
Beteiligten und den Gegenstand der Überprüfung bezeich-
nen und soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Die zu 
dessen Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, Bescheide aus dem Vorverfahren in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

 
(2) Wurde die Antragsschrift bei der Datenschutzaufsicht ein-

gereicht, leitet diese sie an die Geschäftsstelle der Kirchli-
chen Gerichte in Datenschutzangelegenheiten weiter.  
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(3) Für die Anhörung der Datenschutzaufsicht sollen Abschrif-
ten der Antragsschrift und sonstiger Schriftstücke beigefügt 
werden. 

 
§ 12 

Verfahren nach Eingang der Antragsschrift 

(1) In den Fällen des § 8 Absatz 2 holt der Vorsitzende nach 
dem Eingang der Antragsschrift eine schriftliche Stellung-
nahme derjenigen Datenschutzaufsicht ein, deren Entschei-
dung zur Überprüfung gestellt ist. Sie wird dem Antragstel-
ler zur Gegenäußerung übermittelt. 

 
(2) Der Vorsitzende kann bis zum Abschluss des Verfahrens 

von Amts wegen oder auf Antrag Dritte, deren rechtliche 
Interessen durch die Entscheidung berührt werden, am 
Verfahren beteiligen. In diesem Fall sind sie im Verfahren 
ebenso Beteiligte; die Beteiligten sind anzuhören und ha-
ben das Recht eigener Antragstellung.  

 
(3) Der Antragsteller kann bis zum Zugang eines Beschlusses 

gemäß § 15 seinen Antrag durch schriftliche Erklärung zu-
rücknehmen; die Rücknahme wird allen Beteiligten mitge-
teilt. Das Überprüfungsverfahren endet in diesem Fall ohne 
weiteres und kann nicht mehr aufgenommen werden. 

 
§ 13 

Verfahren vor dem Interdiözesanen Datenschutzgericht 

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht erforscht den Sach-
verhalt von Amts wegen; die am Verfahren Beteiligten ha-
ben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. Das 
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Interdiözesane Datenschutzgericht ist an das Vorbringen 
und an die Beweisangebote der Beteiligten nicht gebunden. 

 
(2) Die Beteiligten können die Akten des Interdiözesanen Da-

tenschutzgerichts und die ihm vorgelegten Akten einsehen 
und sich auf ihre Kosten Kopien oder Abschriften fertigen 
lassen.  

 
(3) Das Interdiözesane Datenschutzgericht entscheidet in der 

Regel ohne mündliche Erörterung durch Beschluss; es be-
steht kein Anspruch auf Anberaumung eines Termins. 

 
(4) Wenn die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher 

oder rechtlicher Art aufweist oder der Sachverhalt unge-
klärt ist, kann das Interdiözesane Datenschutzgericht zur 
Klärung einen mündlichen Anhörungstermin ansetzen.  

 
(5) Der Vorsitzende lädt dazu die am Verfahren Beteiligten mit 

einer Frist von mindestens zwei Wochen. In der Ladung ist 
darauf hinzuweisen, dass auch in Abwesenheit eines Betei-
ligten verhandelt und entschieden werden kann.   

 
(6) Im Anhörungstermin werden alle wesentlichen tatsächli-

chen und rechtlichen Fragen erörtert. Alle Mitglieder des 
Interdiözesanen Datenschutzgerichts sind befugt, die Be-
teiligten zu befragen. Ein Mitglied des Interdiözesanen 
Datenschutzgerichts führt Protokoll über die wesentlichen 
Ergebnisse der Anhörung. 

 
(7) Das Interdiözesane Datenschutzgericht erhebt die erfor-

derlichen Beweise. Zur Aufklärung des Sachverhalts kön-
nen Urkunden eingesehen, Auskünfte eingeholt, Zeugen, 
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Sachverständige und Beteiligte vernommen und ein Au-
genschein eingenommen werden.  

 
§ 14 

Ergebnis des Verfahrens 

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht entscheidet über 
das Begehren des Antragstellers mit Stimmenmehrheit. 

 
(2) Es kann erkennen auf  
 
 a) Verwerfung des Antrags als unzulässig, 
 b) Zurückweisung des Antrags als unbegründet, auch in 

den Fällen der Verwirkung des Antragsrechts, oder 
 c) Feststellung des Vorliegens und Umfangs einer Daten-

schutzverletzung.  
 

§ 15 
Beschluss 

(1) Der das Verfahren beendende Beschluss ist schriftlich ab-
zufassen und von den Richtern, die an der Entscheidung 
mitgewirkt haben, zu unterzeichnen.  

 
(2) Er enthält neben dem Erkenntnis den Sachverhalt, die tra-

genden Gründe für die Entscheidung und einen Hinweis 
über die Möglichkeit eines Antrags nach § 17 Absatz 1.  

 
(3) Der Beschluss wird allen Beteiligten unverzüglich mitge-

teilt. 
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§ 16 
Kosten des Verfahrens 

Im Verfahren vor dem Interdiözesanen Datenschutzgericht 
werden Gebühren nicht erhoben. Im Übrigen entscheidet es 
zusammen mit dem Erkenntnis, ob Auslagen aufgrund mate-
riellrechtlicher Vorschriften erstattet werden und wer diese zu 
tragen hat. Zeugen und Sachverständige werden in Anwendung 
des staatlichen Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen 
und Sachverständigen entschädigt. 
 

§ 17 
Verfahren vor dem Datenschutzgericht der Deutschen 

Bischofskonferenz 

(1) Jeder Beteiligte kann gegen die Entscheidung des Interdi-
özesanen Datenschutzgerichts binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Erlangung der Kenntnis von ihrem Inhalt 
die Entscheidung des Datenschutzgerichts der Deutschen 
Bischofskonferenz beantragen, soweit von seinem Antrag 
abgewichen wurde. Der Ausspruch nach § 16 ist nur zusam-
men mit der Hauptsache anfechtbar.  

 
(2) Für das Verfahren vor dem Datenschutzgericht der Deut-

schen Bischofskonferenz gelten die §§ 7 bis 16 entspre-
chend, § 11 jedoch mit der Maßgabe, dass der Antrag nur 
wahlweise bei dem Interdiözesanen Datenschutzgericht 
oder dem Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskon-
ferenz eingereicht werden kann. Der Vorsitzende kann von 
einer neuerlichen Anhörung der Datenschutzaufsicht abse-
hen. 
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(3) Beweise erhebt das Datenschutzgericht der Deutschen Bi-
schofskonferenz nur dann, wenn die Sachverhaltsaufklä-
rung beim Interdiözesanen Datenschutzgericht nicht auf 
alle wesentlichen Punkte erstreckt wurde. Einen Anhö-
rungstermin setzt das Datenschutzgericht der Deutschen 
Bischofskonferenz nur dann an, wenn es Hinweise dafür 
hat, dass mit den am Verfahren Beteiligten noch nicht alle 
für die Entscheidung wesentlichen Fragen erörtert wurden; 
ein Anspruch hierauf besteht nicht. 

 
(4) Mit der Mitteilung des Beschlusses an die Beteiligten endet 

das Verfahren.   
 

§ 18 
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am 24.05.2018 in Kraft. 
 
(2) Diese Ordnung soll innerhalb von drei Jahren ab Inkraft-

treten überprüft werden. 

Approbiert durch Beschluss der Vollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz vom 
20.02.2018 
Rekognosziert durch Dekret der Apostolischen Signatur vom 
03.05.2018  
Promulgiert durch Schreiben des Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 14.05.2018 
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Kapitel VII - Anschriften

22. Anschrift und Besetzung des Kirchlichen Arbeitsge-
richtes für den NRW-Teil des Bistums Münster  

1. Instanz
Kirchliches Arbeitsgericht Münster
Horsteberg 11
48143 Münster

Vorsitz
Vorsitzende: Katrin Langhans
Stellvertr. Vorsitzender: Dr. Franz Müller

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter
Petra Andresen
Reinhild Everding
Christiane Kreienkamp
Stefan Luttmann
Yvonne Tecklenborg
Dirk Wienströer

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Dienstgeber
Dr. Thomas Bröcheler
Monika Brüggenthies
Peter Frings
Gisela Kaup
Klaus Schoch
Ulrich Schulze

Geschäftsstelle Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichts
 1. Instanz für die Diözese Münster
 Beate Venherm
 Bischöfliches Offizialat
 Horsteberg 11
 48143 Münster
 Tel.: 0251/495-6024
 kirchliches-arbeitsgericht@bistum-muenster.de
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23. Anschrift und Besetzung des Gemeinsamen Kirchli-
chen Arbeitsgerichtes für den oldenburgischen Teil 
des Bistums Münster  

 
Anschrift
Gemeinsames Kirchliches Arbeitsgericht in Hamburg
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

1. Vorsitz
Vorsitzende: Frau Roswitha Stöcke-Muhlack (Bistum Hildesheim)
stellvertretende Vorsitzende: Frau Britta Kriesten (Erzbistum Hamburg)

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Dienstgeber und Dienstnehmer
Dienstnehmer: Herr Wolfgang Bürder (Erzbistum Berlin)
 Frau Claudia Hoffmann (Bistum Dresden-Meißen)
 Herr Oliver Hölters 
 (Bischöflich Münstersches Offizialat in Vechta)
 Herr Stefan Schweer (Bistum Osnabrück)
 Herr Eike Schwieger (Bistum Dresden-Meißen)
 Herr Gregor Wessels (Erzbistum Paderborn)

Dienstgeber: Frau Katharina Bobertz (Bistum Erfurt)
 Herr Dr. Markus Güttler (Bistum Hildesheim)
 Herr Thomas Lubkowitz (Erzbistum Berlin)
 Herr Werner Negwer (Bistum Osnabrück)
 Herr Christoph Rink (Bistum Magdeburg)
 Herr Volker Schrinner (Erzbistum Berlin)

Geschäftsstelle Gemeinsames Kirchliches Arbeitsgericht Hamburg
 Tanja Korsten
 Tel.: (040) 24877-212
 Fax: (040) 24877-281
 E-Mail: korsten@erzbistum-hamburg.de
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24. Anschrift und Besetzung des Kirchlichen Arbeitsge-
richtshofes in Bonn 

Kirchlicher Arbeitsgerichtshof Bonn
Kaiserstr. 161
53113 Bonn

Präsident und Vizepräsident
Präsident: Dr. Heinz-Jürgen Kalb
Stellvertreter des Präsidenten: Dr. Ernst Fischermeier

Richter mit Befähigung zum staatlichen Richteramt
Dr. Amrei Wisskirchen
Dr. Hans Jörg Gäntgen

Richter mit Befähigung zum kirchlichen Richteramt
NN
Prof. Dr. Judith Hahn

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Dienstnehmer
Dorothea Brust-Etzel
Rolf Cleophas
Georg Hillenkamp
Renate Müller
Martin Schenk
Renate Wulf 

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Dienstgeber
Andreas Franken
Hans-Josef Haasbach
Stefan Häusler
Matthias Müller
Sr. Dr. Hanna Sattler OSB
Gabriele Stark-Angermeier 
 

Geschäftsstelle Kirchlicher Arbeitsgerichtshof
 Marianna Radkowskaja
 Tel.: (0228) 103-210
 Fax: (0228) 1 03 53 69 
 E-Mail: kagh@dbk.de
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25. Anschrift und Besetzung des Kirchlichen Arbeitsge-
richtes für KODA-Angelegenheiten in NRW, Köln

KODA-Gericht NW
c/o Erzbischöfliches Offizialat
Kardinal-Frings-Str. 12
50668 Köln

Vorsitz
Vorsitzender: Bernd Grewer
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Bernd Scheiff

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter
Herbert Böhmer Bistum Aachen
Franz-Josef Plesker Bistum Münster
Ulrich Richartz Bistum Münster
Thomas Rühl Erzbistum Paderborn
Gabriele Seidich Bistum Essen
Werner Stock Erzbistum Paderborn 

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Dienstgeber
Marcus Baumann-Gretza Erzbistum Paderborn
Ulrich Hörsting Bistum Münster
Alexander Kerkow Erzbistum Köln
Detlef Müller Erzbistum Paderborn
Pfr. Jan Nienkerke Bistum Aachen
Claudia Tiggelbeck Bistum Essen

Geschäftsstelle KODA-Gericht
 Leitung: Michael Rösner-Peters, lic.iur.can.
 Sekretariat: Ursula Annas
 Tel.: (0221) 1642-5650
 Fax: (0221) 1642-5652
 Email: arbeitsrecht.offizialat@erzbistum-koeln.de
 Internet: www.offizialat-koeln.de
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26. Anschrift und Besetzung der Einigungsstelle für den 
NRW-Teil des Bistums Münster 

Einigungsstelle für Mitarbeitervertretungsangelegenheiten
c/o Bischöfliches Generalvikariat
Horstberg 1
48143 Münster

Besetzung
Vorsitzender: Dr. Stephan Teklote
Stellvertretender Vorsitzender: Bernhard Wilken

Listenbeisitzer Dienstnehmer
Andrea Rosmüller
Martin Wennekers 

Listenbeisitzer Dienstgeber
Peter Hoffstadt
Antonius Kerkhoff

Geschäftsstelle Einigungsstelle für
 Mitarbeitervertretungsangelegenheiten
 Anna Kruse
 Tel.: (0251) 495-6176
 Fax: (0251) 495-6192
 Email: kruse@bistum-muenster.de
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27. Anschrift und Besetzung der Einigungsstelle für Ange-
legenheiten der Mitarbeitervertretung im oldenburgi-
schen Teil des Bistums Münster

Einigungsstelle für Mitarbeitervertretungsangelegenheiten
c/o Bischöfliches Offizialat
Bahnhofstr. 6
49377 Vechta

Geschäftsstelle Einigungsstelle für
 Mitarbeitervertretungsangelegenheiten
 Tel.: (04441) 872-170
 Fax: (0251) 495-6192
 Email: recht@bmo-vechta.de

Vorsitzender:
Herr Rechtsanwalt und Notar Ludger Hespe

Stellvertretender Vorsitzender:
Herrn Rechtsanwalt Dennis Wiediger

Dienstnehmerseite:
Herr Björn Thedering
Herr Michael Dierßen

Dienstgeberseite: 
Herr Willi Rolfes
Herr Dr. Martin Pohlmann
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Weitere Hilfen erhalten Sie als 
Mitarbeitervertreter bei:

DiAG-MAV im Bistum Münster
Geschäftsstelle
Annaberg 40
45721 Haltern am See 
Tel.: (02364) 505549
Fax: (02364) 505630
E-Mail: sekretariat@diag-muenster.de
www.diag-muenster.de

KAB Berufsverband
KAB-Rechtsschutzsekretariat Münster
Marion Stichling-Isken
Schillerstr. 44b
48155 Münster
Tel.: (0251) 6097620
Fax: (0251) 6097652
E-Mail: marion.stichling-isken@kab-muenster.de

Verena Ingenleuf
Schillerstr. 44b
48155 Münster
Tel.: (0251) 6097620
Fax: (0251) 6097652
E-Mail: verena.ingenleuf@kab-muenster.de

KAB-Rechtsschutzsekretariat Dülmen
Margret Nowak
Bahnhofstr. 36
48249 Dülmen
Tel.: (02594) 8942023
Fax: (02594) 8942077
E-Mail: margret.nowak@kab-muenster.de

KAB-Rechtsschutzsekretariat 
Niederrhein
Benedikt Kemper
Sandstr. 24
46483 Wesel
Tel.: (0281) 1641014
Fax: (0281) 1641010
E-Mail: benedikt.kemper@kab-muenster.de

Weitere Hilfen erhalten Sie als 
Dienstgeber bei:

Kirchlicher Bereich:
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung
Personal Bistum – Gruppe 611
Horsteberg 1, 48143 Münster
Tel.: (0251) 495-0
Fax: (0251) 495-6140
E-Mail: info.personal@bistum-muenster.de

Caritas-Bereich:
Ursula Meer
Justitiariat
DiCV Münster
Kardinal-von-Galen-Ring 45
48149 Münster
Tel.: 0251/8901-231
Fax: 0251/8901-4304
meer@caritas-muenster.de

28. Rechtsberatung und weitere Hilfen für Mitarbeiterver-
tretungen und Dienstgeber
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